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Vorwort 

 

Ursprünglich war der Pfuschi-Ordner das Lehrmittel für die Ausbildung der Lernenden (Branchenkun-

de). Mit der „Generalisierung“ der Ausbildung wurde er zum Nachschlagewerk für neu eintretende 

Gemeindeangestellte, für Behördenmitglieder und im Rahmen der „innerbetrieblichen“ Ausbildung 

auch weiterhin für die Lernenden. Während einiger Zeit diente der Pfuschi-Ordner zudem als Grund-

lage für den Eintrittstest des Fachausweislehrgangs bernischer Gemeinden. Wegen verschiedener 

Änderungen der gesetzlichen Vorgaben stellte sich den kommunalen Verbänden die Frage, ob der 

Pfuschi-Ordner zum Auslaufmodell erklärt oder aktualisiert werden solle. 

 

Die kommunalen Verbände – BEGG, VBF, VBB (heute fusioniert zum BGK) und VBG – haben sich im 

2009 entschlossen, den Pfuschi-Ordner zu aktualisieren, weil er nach wie vor in der Gemeinde ein 

wichtiges Nachschlagewerk mit einem guten Überblick über die von der Gemeinde zu erfüllenden 

Aufgaben ist. Auch wenn sich die Lernenden für die betriebliche Ausbildung an anderen Lehrmitteln 

zu orientieren haben, erscheint es doch sehr wichtig, dass sie über die innerbetrieblichen Themen und 

Aufgaben in der Gemeinde ebenfalls Kenntnisse erwerben. Der aktualisierte Pfuschi-Ordner wird nicht 

mehr in gedruckter Form ausgefertigt, sondern auf der Homepage der Verbände (www.begem.ch) 

zum unentgeltlichen Bezug „online“ zur Verfügung gestellt. Die Beiträge werden periodisch entspre-

chend den Änderungen der Rechtsgrundlagen überarbeitet und aktualisiert. 

 

Die Verbände danken den Autoren für die Überarbeitung der bestehenden Inhalte und die teilweise 

neue Redaktion der Texte. Weiterer Dank kommt allen kantonalen Amtsstellen zu, welche die Text-

entwürfe kritisch durchgesehen und Verbesserungsvorschläge eingereicht haben. Die Verbände hof-

fen, dass mit der Aktualisierung des Pfuschi-Ordners ein Beitrag zur Aus- und Weiterbildung im Ge-

meindeumfeld geleistet werden kann und ein wertvolles Nachschlagewerk erhalten bleibt. 

 

 

http://www.begem.ch/
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Organisation 

1 Verfassungsmässige Verwaltungsgrundsätze 

1.1 Gleichheitsgebot 

Artikel 8 der Bundesverfassung1 bestimmt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (Rechts-

gleichheit). Das gilt selbstverständlich insbesondere für Mann und Frau. Als Konsequenz dieses 

Gleichheitsgebots haben die öffentlichen Verwaltungen ihre Schriftstücke grundsätzlich geschlechts-

neutral zu formulieren. Häufig können schwerfällige Formulierungen durch Umschreibungen, die Ver-

wendung der Mehrzahl oder andere Begriffe vermieden werden, z. B. statt ”die Gemeinderätinnen und 

Gemeinderäte” kann die Umschreibung ”die Gemeinderatsmitglieder” gewählt werden.  

1.2 Willkürverbot 

Der Grundsatz der Rechtsgleichheit gilt sowohl beim Erlass eines Rechtssatzes als auch bei der An-

wendung. Gleiches ist gleich zu behandeln, Ungleiches zwingend aber ungleich. Aber: Ein Anspruch 

auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht nicht. Daraus ergibt sich auch das Willkürverbot.2 Das Bun-

desgericht bezeichnet eine Entscheidung dann als willkürlich, ”wenn sie eine Norm oder einen klaren, 

unumstrittenen Rechtsgrundsatz offensichtlich schwer verletzt, wenn sie sich mit sachlichen Gründen 

nicht vertreten lässt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft.” Willkürlich 

bedeutet demnach: offensichtliche Rechtsverletzung. Die Rechtswidrigkeit muss dabei ”auf den ersten 

Blick” erkennbar sein, der Entscheid muss offensichtlich unhaltbar sein. 

1.3 Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung 

Niemandem dürfen ohne gesetzliche Grundlage öffentlichrechtliche Pflichten auferlegt werden.3 Ein 

Organ darf nur handeln, wenn es sich auf einen Rechtssatz abstützen kann (Gesetzesvorrang). Wie 

weit die Verwaltung handeln darf, wird ebenfalls vom Gesetz bestimmt (Gesetzesvorbehalt). Eine Aus-

nahme bildet das notwendige Handeln gestützt auf die polizeiliche Generalklausel.4 

                                                      
1 Bundesverfassung vom 18. April 1999, BV, SR 101, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de   

2 Art. 29 BV 

3 Art. 5 Abs. 1 BV: „Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.“ 

4 Nicht alle Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind vorhersehbar. Insbesondere bei ernster, unmittelbarer und 

offensichtlicher Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen, aber auch bei der Gefahr nicht wieder gutzumachender 

Schäden an der Umwelt muss es den Organen, vor allem aber auch der Polizei, möglich sein, einzuschreiten. Sie können sich 

deshalb auf die sogenannte „polizeiliche Generalklausel“ berufen, welche die fehlende gesetzliche Grundlage ersetzt. Im 

Kanton Bern ist die polizeiliche Generalklausel mit Art. 28 Abs. 1 sogar in die Kantonsverfassung aufgenommen worden 

(Kantonsverfassung vom 6. Juni 1993, KV, BSG 101.1, https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/101.1/versions/2614). 
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1.4 Öffentliches Interesse 

Jeder Eingriff in die Freiheit einer oder mehrerer Personen muss auch im öffentlichen Interesse lie-

gen.5 

1.5 Grundsatz der Verhältnismässigkeit 

Eingriffe eines Organs in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht schärfer sein als es der 

Zweck der Massnahme verlangt. Scharfe Eingriffe sind unzulässig, wenn auch ein geringerer Eingriff 

zum Ziel führt.6 Eine Massnahme muss daher geeignet, notwendig und verhältnismässig sein. 

Die Grundsätze 1.3 bis 1.5 können damit zusammengefasst werden: Alles staatliche Handeln muss 

auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und zweckmässig sein. 

1.6 Rechtliches Gehör 

Wer von einem sie oder ihn belastenden Entscheid betroffen ist, muss vorgängig die Möglichkeit ha-

ben, sich äussern zu können. Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.7 Die Mindestanfor-

derungen sind:8 

▪ Die Parteien können Einsicht in die Akten nehmen (gilt nur für entscheiderhebliche Akten). Die 

Behörde kann die Einsicht in gewisse Akten verweigern, wenn dies zum Schutz erheblicher öf-

fentlicher oder privater Interessen erforderlich ist. 

▪ Die Parteien können Beweise beibringen und Beweisanträge stellen. 

▪ Sie können an den Beweiserhebungen wie Instruktionsverhandlungen, Augenscheinen, Perso-

neneinvernahmen o. ä. mitwirken. 

▪ Sie können sich vor dem Entscheid zur Sache äussern. 

Zudem haben die Parteien Anspruch auf ordnungsgemässe Eröffnung (Mitteilung) des Entscheids und 

auf eine angemessene Begründung, wenn der Entscheid nicht ihren Anträgen entspricht. 

2 Gesetzliche Erlasse 

Am 6. Juni 1993 haben die Stimmberechtigten des Kantons Bern die heutige Kantonsverfassung9 an-

genommen, die auf den 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist. Die Kantonsverfassung ist der wichtigste 

gesetzliche Erlass im Kanton Bern und regelt u. a. die Grund- und die Volksrechte sowie die Organi-

sation und die Kompetenzen der Organe von Kanton und Gemeinden. 

                                                      
5 Art. 5 Abs. 2 BV: „Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen …“ 

6 Art. 5 Abs. 2 BV: „Staatliches Handeln muss … verhältnismässig sein.“ 

7 Art. 29 Abs. 2 BV 

8 Art. 21 bis 24 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege, VRPG, BSG 155.21, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/155.21/versions/2005  

9 Kantonsverfassung vom 6. Juni 1993, KV, BSG 101.1, https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/101.1/versions/2614  
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Die weiteren gesetzlichen Erlasse werden wie folgt bezeichnet: 

▪ Gesetz zweimalige Lesung im Grossen Rat, obligatorisches oder fakultatives Referendum 

▪ Dekret Erlass des Grossen Rats zu einem bestehenden Gesetz (einmalige Lesung) 

▪ Verordnung10 Ausführungserlass des Regierungsrats zu einem bestehenden Gesetz 

▪ Reglement11 Erlass einer Direktion 

▪ Weisung Anordnung einer bestimmten Direktion (für Gemeinden massgebende Weisungen 

 sind insbesondere in der Bernischen Systematischen Information Gemeinden 

(BSIG) zu finden; siehe weiter unten) 

Die amtliche Veröffentlichung kantonaler Erlasse erfolgt in einem besonderen Publikationsorgan, der 

Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung (BAG). Die BAG erscheint monatlich und enthält sämtliche 

neuen Erlasse. Die neuen Erlasse werden zudem in die Bernische Systematische Gesetzessammlung 

(BSG) eingeordnet. Die BAG und die BSG sind im Internet abrufbar.12  

Im Weiteren besteht unter dem Namen ”Bernische Systematische Information Gemeinden“ für die 

dem Gemeinderecht unterstellten Körperschaften ein umfassendes Informationsinstrument, mit dem 

Weisungen, Richtlinien, Kommentare, Ansichtsäusserungen, Mitteilungen usw. der kantonalen Ver-

waltung in regelmässigen Abständen per Mail an die Gemeinden verschickt werden.13  

3 Kanton 

3.1 Kantonale politische Organe 

3.1.1 Grosser Rat 

Die Legislative des Kantons – der Grosse Rat14 – umfasst 160 Mitglieder, die nach dem Verhältnis-

wahlverfahren (Proporz) für vier Jahre gewählt werden. Der Kanton ist in folgende Wahlkreise aufge-

teilt: Berner Jura, Biel-Seeland, Oberaargau, Emmental, Bern-Nord, Bern, Bern-Süd, Thun, Oberland. 

Die Grossratssitze werden entsprechend der Einwohnerzahl den Wahlkreisen zugeordnet, wobei der 

Wahlkreis Berner Jura zwölf Sitze garantiert hat. 

Hauptaufgaben des Grossen Rates sind die Gesetzgebung sowie Finanzbeschlüsse (Kantonsbudget, 

Kantonsrechnung, Investitionskredite). Der Grosse Rat kommt in der Regel vier Mal pro Jahr für zwei 

Wochen im Rathaus in Bern zusammen (Sessionen). Diverse Kommissionen des Grossen Rats berei-

ten die Geschäfte vor. Fast alle Grossratsmitglieder sind berufstätig, d. h. sie sind Milizpolitikerinnen 

und -politiker. 

                                                      
10 „Verordnung“ hat auf Gemeindeebene eine andere Bedeutung (siehe Kapitel 7.1) 

11 „Reglement“ hat auf Gemeindeebene eine andere Bedeutung (siehe Kapitel 7.1) 

12 https://www.belex.sites.be.ch/app/de/systematic/texts_of_law (BELEX) und 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/chronology/change_documents (BAG) 

13 https://www.bsig.jgk.be.ch/bsig-2010-web/#bsig_navigation_document_search_simple_link  

14 mehr zum Grossen Rat: https://www.gr.be.ch/de/start.html  
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3.1.2 Regierungsrat 

Der Regierungsrat15 besteht aus sieben Mitgliedern und wird gleichzeitig mit dem Grossen Rat im 

Mehrheitswahlverfahren (Majorz) gewählt. Die Wahlkreise haben dabei keine Bedeutung. Dem Berner 

Jura wird durch die Verfassung ein Sitz garantiert. Die andern Landesteile haben keinen Anspruch auf 

einen Regierungsratssitz. 

Der Grosse Rat (Legislative) wählt jährlich die Regierungspräsidentin oder den Regierungspräsiden-

ten und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten. Jedes Mitglied des Regierungsrats steht einer 

der sieben Direktionen vor. Die folgenden Direktionen bereiten die Vorschriften vor und führen den 

Vollzug durch: 

▪ BVE Bau- und Verkehrsdirektion https://www.bvd.be.ch/de/start.html  

▪ BKD Bildungs- und Kulturdirektion https://www.bkd.be.ch/de/start.html  

▪ FIN Finanzdirektion https://www.fin.be.ch/de/start.html  

▪ GSI Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion https://www.gsi.be.ch/de/start.html  

▪ DIJ Direktion für Inneres und Justiz https://www.dij.be.ch/de/start.html  

▪ SID Sicherheitsdirektion https://www.sid.be.ch/de/start.html  

▪ WEU Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion https://www.weu.be.ch/de/start.html  

Die Staatskanzlei ist Stabs- und Verbindungsstelle des Grossen Rats und des Regierungsrats. Sie er-

bringt zahlreiche Dienstleistungen für die Bevölkerung und die Verwaltung. 

▪ STA Staatskanzlei https://www.sta.be.ch/de/start.html  

3.2 Einzelne Bereiche der dezentralen kantonalen Verwaltung 

3.2.1 Regierungsstatthalteramt 

Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter vertritt die administrative Gewalt im Ver-

waltungskreis. Die Wahl erfolgt durch die Stimmberechtigten des jeweiligen Kreises für vier Jahre. 

Wählbar sind alle in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigten Personen. 

Der Kanton ist in folgende Verwaltungskreise aufgeteilt: Berner Jura, Biel-Bienne, Seeland, Oberaar-

gau, Emmental, Bern-Mittelland, Thun, Obersimmental-Saanen, Frutigen-Niedersimmental und Inter-

laken-Oberhasli. 

Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter steht unter der Aufsicht des Regierungs-

rats. Zu den Aufgaben der Regierungsstatthalterin oder des Regierungsstatthalters gehören unter an-

derem: 

▪ die Vermittlung des amtlichen Verkehrs zwischen Gemeinden und der Regierung, 

▪ die unmittelbare Aufsicht über die Gemeinden des Verwaltungskreises, 

▪ die periodischen Besuche der Gemeindeverwaltungen (Gemeindeinspektionen), 

▪ die Beurteilung von Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen der Gemeindeorgane. 

Grundsätzlich nimmt die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter die Aufsicht gegen-

über den Gemeinden wahr, ausser wenn das kantonale Recht ausdrücklich eine andere Stelle vor-

sieht. Sie oder er greift aber nur ein, wenn die Gemeinde selber einen Missstand nicht behebt oder 

dazu nicht in der Lage ist. Das Regierungsstatthalteramt kann durch Gemeindebürgerinnen und  

                                                      
15 mehr zum Regierungsrat: https://www.rr.be.ch/de/start.html  

http://www.sta.be.ch/site/index/sta-startseite/ueberuns.htm
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Gemeindebürger, die Gemeinde selber, eine kantonale Amtsstelle oder durch eigene Feststellungen 

auf einen Missstand aufmerksam werden. Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter 

hat recht grosse Möglichkeiten um in einer Gemeinde Einfluss zu nehmen. Die Massnahmen müssen 

aber immer zum Ziel haben das ordnungsgemässe Funktionieren der Gemeinde wieder herzustellen. 

Die Gemeinde kann angewiesen werden bestimmte Mängel zu beheben oder Beschlüsse oder Verfü-

gungen wieder aufzuheben. Unterlässt die Gemeinde notwendige Massnahmen, kann die Regie-

rungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter diese selber anordnen. Nötigenfalls kann sie oder er 

auch eine formelle aufsichtsrechtliche Untersuchung eröffnen. 

Im Rahmen der gesetzmässigen Befugnisse erlässt die Regierungsstatthalterin oder der Regierungs-

statthalter Verfügungen, trifft Anordnungen und erteilt Bewilligungen (z. B. Baubewilligungen, Betriebs-

bewilligungen gemäss Gastwirtschaftsgesetz, etc.). Sie oder er wacht im Verwaltungskreis über Ruhe, 

Ordnung und Sicherheit und trifft die nötigen Massnahmen bei Gefährdung und Störungen, soweit 

nicht die Gemeinden dafür zuständig sind. Für Massnahmen stehen ihr oder ihm die Kantonspolizei 

und die Gemeindepolizeiorgane zur Verfügung.16  

3.2.2 Das Grundbuchamt 

Im Kanton Bern gibt es fünf regionale Grundbuchämter17 in Bern, Thun, Nidau, Courtelary und Wan-

gen. Hinzu kommen zwei dezentrale Dienststellen in Frutigen und Interlaken. 

Den einzelnen Grundbuchämtern steht die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter vor.  

Das Grundbuch ist ein Verzeichnis der Grundstücke und der an diesen bestehenden dinglichen 

Rechte (Eigentum, Dienstbarkeiten, Grundpfandrechte, usw.). 

3.2.3 Das Betreibungs- und Konkursamt 

Im Kanton Bern bestehen fünf regionale Betreibungs- und Konkursämter18 in Bern, Interlaken, Lan-

genthal, Biel und Moutier. Hinzu kommen vier dezentrale Dienststellen in Aarberg, Burgdorf, Thun und 

Saanen. 

Die Betreibungs- und Konkursbeamtinnen und -beamten werden vom Regierungsrat auf Antrag der 

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ernannt. Sie müssen über einen entsprechenden Fähigkeits-

ausweis verfügen. 

Die Betreibungs- und Konkursämter sowie ihre Dienststellen besorgen die Aufgaben, die das Bundes-

gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs19 den Kantonen überträgt. 

3.2.4 Handelsregisteramt 

Im Kanton Bern besteht ein zentrales Handelsregisteramt in Bern.20 

 

                                                      
16 Mehr zu den Regierungsstatthalterämtern unter https://www.rsta.dij.be.ch/de/start.html 

17 Mehr zu den Grundbuchämtern unter https://www.gba.dij.be.ch/de/start.html  

18 Mehr zu den Betreibungs- und Konkursämtern unter https://www.baka.dij.be.ch/de/start.html  

19 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, SR 281.1, 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/de  

20 Mehr zum Handelsregisteramt unter https://www.hra.dij.be.ch/de/start.html  
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3.3 Kantonale Gerichtsbarkeit 

3.3.1 Gerichtsorganisation 

Je nach Verhandlungsgegenstand sind im Kanton Bern verschiedene voneinander unabhängige Ge-

richtsorganisationen zuständig. Das Strafgericht ist für strafrechtliche Vorfälle nach Strafgesetzbuch 

zuständig, das Zivilgericht für privatrechtliche Streitigkeiten nach Zivilgesetzbuch und Obligationen-

recht und das Verwaltungsgericht für öffentlichrechtliche Angelegenheiten. 

3.3.2 Strafgericht und Zivilgericht 

Es bestehen vier erstinstanzliche Gerichtsregionen:  

▪ Gerichtsregion Berner Jura-Seeland mit Sitz in Biel und Zweigstelle in Moutier 

▪ Gerichtsregion Bern-Mittelland mit Sitz in Bern 

▪ Gerichtsregion Emmental-Oberaargau mit Sitz in Burgdorf 

▪ Gerichtsregion Oberland mit Sitz in Thun. 

Werden Urteile weitergezogen, urteilt das Obergericht als zweitinstanzliche Justizbehörde. Die Richte-

rinnen und Richter werden vom Grossen Rat gewählt. 

Die Gemeinden haben mit den Straf- und Zivilgerichten eher wenig zu tun. 

3.3.3 Verwaltungsgericht 

Für die Gemeinden von grösserer Bedeutung ist das Verwaltungsgericht. Wird gegen Beschlüsse und 

Verfügungen der Gemeinde, die gestützt auf öffentliches Recht ergangen sind, Beschwerde erhoben, 

urteilt in erster Instanz das Regierungsstatthalteramt oder eine andere kantonale Amtsstelle. Gegen 

deren Entscheide kann beim Verwaltungsgericht als zweiter Rechtsmittelinstanz Beschwerde erhoben 

werden. in gewissen Fällen ist sogar ein Weiterzug an das Bundesgericht möglich. Die Verfahrenskos-

ten hat in der Regel die unterliegende Partei zu übernehmen. Die Verwaltungsrichterinnen und Ver-

waltungsrichter werden vom Grossen Rat gewählt. 

  



Erstausgabe 25. November 2009  
Version Oktober 2022 

Organisation Seite 12 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

4 Die Gemeinde 

4.1 Das Gemeindegesetz 

Gesetzliche Grundlagen für die Organisation der Gemeinden bilden auf kantonaler Ebene vor allem 

das Gemeindegesetz21 und die Gemeindeverordnung22. 

4.1.1 Aufbau des Gemeindegesetzes 

1. Allgemeine Bestimmungen23 

1.1. Grundsätze (Art. 1 – 4a) 

1.1a. Zusammenschluss von Gemeinden (Art. 4b bis 4l) 

1.2. Zusammenarbeit der Gemeinden (Art. 5 – 8) 

1.3. Organe (Art. 9 – 49a) 

1.3a. Amtliche Anzeiger (Art. 49b – 49i) 

1.4. Rechtsetzung (Art. 50 – 60) 

1.5. Aufgaben (Art. 61 – 69a) 

1.6. Finanzhaushalt (Art. 70 – 79) 

1.7. Verantwortlichkeiten (Art. 80 – 84) 

1.8. Aufsicht (Art. 85 – 91a) 

2. Besondere Bestimmungen 

2.1. Einwohnergemeinden (Art. 108 – 111) 

2.2. Burgergemeinden und burgerliche Korporationen (Art. 112 – 117) 

2.3. Gemischte Gemeinden (Art. 118 – 122) 

2.4. Unterabteilungen (Art. 123 – 125) 

2.5. Kirchgemeinden und Gesamtkirchgemeinden (Art. 126 – 129) 

2.6. Gemeindeverbände (Art. 130 – 135) 

2.7. Schwellenkorporationen (Art. 136) 

2.8. Regionalkonferenzen (Art. 137 – 158a) 

2.9. Übergangs- und Schlussbestimmungen (Art. 159 – 164) 

4.1.2 Geltungsbereich 

Das Gemeindegesetz (GG) gilt für alle gemeinderechtlichen Körperschaften, die im Artikel 2 aufge-

führt sind (entspricht den Ziffern 1 bis 8 des II. Teils, Besondere Bestimmungen). Der Kanton Bern be-

steht aus 338 politischen Gemeinden24 (Einwohnergemeinden und gemischte Gemeinden) und Hun-

derten von anderen gemeinderechtlichen Körperschaften. 

                                                      
21 Gemeindegesetz vom 16. März 1998, GG, BSG 170.11, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/170.11/versions/2634  

22 Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998, GV, BSG 170.111, www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1015  

23 Die Artikel 92 bis 107 sind auf den 1. Januar 2009 aufgehoben worden. 

24 Stand 1. Januar 2022  

http://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1015
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4.2 Die Gemeinde als juristische Person des öffentlichen Rechts 

Die Gemeinde als öffentlichrechtliche Körperschaft ist in Artikel 107 der Kantonsverfassung verankert. 

Die Gemeinden und alle in Artikel 2 Absatz 1 GG erwähnten gemeinderechtlichen Körperschaften sind 

somit juristische Personen des kantonalen öffentlichen Rechts. Die Gemeinde setzt sich aus einer 

Vielzahl von Einzelpersonen zusammen, denen sie zu dienen hat. Sie hat eigene Rechte und Pflich-

ten, die von ihren Organen wahrgenommen bzw. erfüllt werden. Die Gemeinde verfolgt öffentliche 

Zwecke, die dem Wohl des Volksganzen oder einem Teil davon dienen. 

Die Gemeinde kann die Durchsetzung eines Rechts notfalls erzwingen, d. h. sie kann allen, die ihrer 

Gewalt unterworfen sind, Weisungen erteilen. Allerdings hat sie diese Durchsetzungsgewalt nur, so-

weit sie ihr von Bund oder Kanton gegeben ist. 

4.3 Die Gemeinde als Gebietskörperschaft 

Das Gebiet der Einwohnergemeinden und der gemischten Gemeinden ist entweder überliefert oder 

durch Beschluss des Grossen Rates festgesetzt worden.25 Es stellt die räumliche Grundlage für die 

Ausübung der Herrschaftsgewalt dar. Alle Personen und Sachen, die sich im betreffenden Gemeinde-

gebiet befinden, sind der Herrschaft der Gemeinde unterworfen. 

4.4 Gemeindeautonomie 

Artikel 109 KV und Artikel 3 GG bestimmen wörtlich übereinstimmend: 

1 Die Autonomie der Gemeinden ist gewährleistet. Ihr Umfang wird durch das kantonale und das eid-

genössische Recht bestimmt. 

2 Das kantonale Recht gewährt den Gemeinden einen möglichst weiten Handlungsspielraum. 

Den Gemeinden steht damit das Recht der Selbstgesetzgebung und der Selbstverwaltung zu, soweit 

dies die Vorschriften von Bund und Kanton zulassen. Vorbehalten bleibt die Oberaufsicht des Kan-

tons. 

Kantonsverfassung und Gemeindegesetz betonen, dass der Kanton den Gemeinden einen möglichst 

weiten Spielraum gewähren muss. Das bedeutet, dass der Kanton die Gemeinden nur dort an Vor-

schriften bindet, wo es sinnvoll oder notwendig ist, eine kantonal einheitliche Regelung zu haben. 

Grundsätzlich ist die Gemeinde also autonom (d. h. selbstständig), soweit die Gesetzgebung ihre Ent-

scheidungsfreiheit nicht einschränkt. In der Rechtsetzung hat die Gemeinde Entscheidungsfreiheit, 

wenn die Gesetzgebung keine abschliessende Regelung trifft oder die Gemeinde zur Rechtsetzung 

ermächtigt ist. Die Gemeinden erlassen die für ihre Organisation und für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendigen Erlasse (Reglemente und Verordnungen). Wichtigster Gemeindeerlass ist das Organisa-

tionsreglement (auch Gemeindeordnung oder Gemeindeverfassung). Der Gemeinde steht die Verwal-

tung ihres Vermögens zu. 

4.5 Gemeindegrenzen 

Artikel 108 KV bestimmt: 

1 Bestand, Gebiet und Vermögen der Gemeinden sind gewährleistet. 

                                                      
25 Art. 108 GG 
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2 Der Regierungsrat genehmigt die Bildung, Aufhebung oder Veränderung des Gebiets sowie den Zu-

sammenschluss von Gemeinden, wenn die betroffenen Gemeinden zugestimmt haben. Lehnt er die 

Genehmigung ab, entscheidet der Grosse Rat. 

3 Der Grosse Rat kann den Zusammenschluss von Gemeinden gegen ihren Willen anordnen, wenn es 

überwiegende kommunale, regionale oder kantonale Interessen erfordern. Die betroffenen Gemein-

den sind vorher anzuhören. 

4 Das Gesetz regelt das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen und das Verfahren für die Anord-

nung eines Zusammenschlusses von Gemeinden gegen ihren Willen. 

Mit dieser Fassung von Artikel 108 KV haben die bernischen Stimmberechtigten am 23. September 

2012 die frühere Bestimmung gelockert, dass eine Gemeinde nicht gegen ihren Willen aufgehoben 

oder in ihrer Fläche verändert werden kann. 

Es kann vorkommen, dass sich eine Gemeinde im eigenen Interesse verändert oder sogar auflöst, 

d. h. mit einer andern Gemeinde zusammenschliesst. Das Gemeindegesetz und die Gemeindeverord-

nung ordnen das Verfahren. Eine Gemeinde verändert sich, wenn sie z. B. einen entlegenen Ortsteil 

einer anderen Gemeinde abtritt oder von einer anderen Gemeinde einen solchen Ortsteil eingemein-

det. Die Bildung einer Gemeinde steht dort zur Diskussion, wo sich eine gemischte Gemeinde in eine 

Einwohnergemeinde und eine Burgergemeinde aufspalten will oder eine Einwohnergemeinde in zwei 

Einwohnergemeinden. Die Auflösung einer Gemeinde geschieht bei der Fusion einer oder mehrerer 

Gemeinden mit einer andern Gemeinde. Der Kanton fördert den Zusammenschluss von Gemeinden.26 

Die Bildung, Veränderung oder Aufhebung einer Gemeinde muss von den Stimmberechtigten der be-

troffenen Gemeinden beschlossen und vom Kanton genehmigt werden.  

Grenzbereinigungen (Korrekturen von einigen Quadratmetern) beschliesst der Gemeinderat. Der Re-

gierungsrat muss die Bereinigung genehmigen. 

4.6 Förderung von Gemeindefusionen 

Teil der Gemeindegesetzgebung sind auch die Bestimmungen über die Förderung von Gemeindefusi-

onen im Gesetz zur die Förderung von Gemeindezusammenschlüssen27. 

Kleine Gemeinden stossen angesichts der stetig steigenden Anforderungen an die Erfüllung ihrer Auf-

gaben nicht selten an Leistungsgrenzen und sind oft auch kaum mehr in der Lage, ihre Organe zu be-

setzen. Der Druck auf Kleinstgemeinden ist unübersehbar. Deshalb sind Diskussionen oder gar Um-

setzungen, wo sich eine Gemeinde im eigenen Interesse verändert oder sogar auflöst, d. h. mit einer 

andern Gemeinde zusammenschliesst, immer mehr ein Thema im Kanton Bern. Artikel 108 Absatz 5 

KV hält fest, dass der Kanton die Zusammenlegung von Gemeinden fördert. Er tut dies vor allem 

durch Beratung, Begleitung und finanzielle Unterstützung von Fusionsabklärungen. Zudem erhalten 

fusionierende Gemeinden während höchstens zehn Jahren nach der Fusion Ausgleichszahlungen, 

wenn die Fusion zu einem Rückgang der bisherigen Finanzausgleichszahlungen führt.28 Eine Fusion 

kann ganz allgemein darin bestehen, dass zwei oder mehr Organisationen eine andere „übernehmen“ 

oder dass sich zwei oder mehr Organisationen zu einer neuen Organisation zusammenschliessen. 

                                                      
26 Art. 108 Abs. 5 KV; siehe dazu auch Abschnitt 4.6 

27 Gesetz vom 25. November 2004 zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen, Gemeindefusionsgesetz, GFG, 

BSG 170.12, https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/170.12/versions/2012  

28 Art. 34 Abs. 1 des Gesetzes vom 27. November 2000 über den Finanz- und Lastenausgleich, FILAG, BSG 631.1, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/631.1/versions/2472  
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Die Zusammenlegung von Gemeinden kann damit in einer „Verschmelzung“ zu einer neuen Ge-

meinde oder in der „Eingemeindung“ einer oder mehrerer Gemeinden in eine (grössere) Gemeinde 

bestehen. Merkmal einer Gemeindefusion ist in jedem Fall die Aufgabe der Existenz bzw. rechtlichen 

Selbstständigkeit einer oder mehrerer Gemeinden. 

Daneben muss auch der Kanton gewisse Einzelheiten regeln, wenn sich Gemeinden zusammen-

schliessen (Vermessungswerke, Wahl- und Abstimmungskreis, usw.). Diese Regelungen haben aber 

keinen direkten Einfluss auf die Gemeinden. Die Gemeindeverordnung enthält die Einzelheiten dazu.  

4.7 Zusammenarbeit unter Gemeinden 

4.7.1 Bedeutung 

Viele Gemeindeaufgaben werden immer anspruchsvoller und verlangen nach gemeindeüberschreiten-

den Lösungen. Die interkommunale Zusammenarbeit (d. h. die Zusammenarbeit von Gemeinden) ist 

immer wichtiger. Die Gemeinden sollten sich selber so untereinander organisieren, wie es für eine 

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sinnvoll ist. Wo der Kanton ein grosses Interesse an einer Zusam-

menarbeit von Gemeinden hat, kann er Vorgaben machen. Das Gemeindegesetz misst der Zusam-

menarbeit der Gemeinden grosses Gewicht bei. 

4.7.2 Bereiche der Zusammenarbeit 

Eine Zusammenarbeit ist praktisch bei allen Gemeindeaufgaben möglich. Das Gemeindegesetz 

schliesst deshalb bewusst auch keinen Bereich aus. Ursprünglich gab es vor allem eine Zusammenar-

beit in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung oder Abfallentsorgung. Neuere Berei-

che für eine Zusammenarbeit unter den Gemeinden sind: AHV-Zweigstellen, Schulwesen, Feuerwehr, 

ganze Gemeindeverwaltungen oder Teile davon, Soziales oder Zivilschutz. 

4.7.3 Formen der Zusammenarbeit 

Wenn Gemeinden eine oder mehrere Aufgaben zusammen erfüllen wollen, müssen sie eine Rechts-

grundlage für die Zusammenarbeit schaffen. Dabei geht es vor allem um die Regelung von Umfang, 

Qualität, Kosten und Finanzierung sowie die Organisation der Aufgabenerfüllung. Für diese Zusam-

menarbeit gibt es verschiedene Formen, die das Gemeindegesetz in Artikel 7 aufzählt. Welche Form 

für die Zusammenarbeit am besten geeignet ist, hängt wesentlich von Art und Umfang der Aufgabe 

sowie der gewünschten Form der Mitbestimmung ab. 

a) Gemeindeverband 

Zwei oder mehr Gemeinden bilden zusammen eine neue juristische Person des öffentlichen Rechts. 29 

Der Gemeindeverband eignet sich vor allem für kostenintensive Aufgaben, an der viele Gemeinden 

beteiligt sind und die eine von der Gemeinde losgelöste Organisationsstruktur haben soll.  

                                                      
29 siehe dazu Abschnitt 4.8.6 
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b) Vertragsverhältnis 

Die Gemeinden können auch mit einem öffentlichrechtlichen Vertrag zusammenarbeiten. Verbreitet ist 

das Sitzgemeindemodell. Eine Gemeinde erbringt eine Leistung auch für eine oder mehrere andere 

Gemeinden. Eine Gemeinde kauft eine Leistung also bei der Sitzgemeinde ein. Eine Mitsprache der 

anderen Gemeinden kann so organisiert werden, dass diese Einsitz in der zuständigen Kommission 

der Sitzgemeinde erhalten. 

c) Juristische Person des Privatrechts 

In erster Linie die Aktiengesellschaft. Sie bietet etwa die gleichen Möglichkeiten wie die Anstalt. Die 

demokratische Ausgestaltung ist schwierig, weil die Gemeindeorgane in solchen Organisationen oft 

nur wenig oder gar keine Mitsprachemöglichkeiten haben. 

4.7.4 3-Stufen-Modell 

Der Kanton ist an einer guten Zusammenarbeit unter Gemeinden interessiert. Das Gemeindegesetz 

sieht deshalb in den Artikeln 5 bis 8 ein dreistufiges Modell vor. 

▪ 1. Stufe Freiwilligkeit: Die Gemeinden arbeiten aus eigenem Antrieb zusammen. 

▪ 2. Stufe indirekter Druck: Wo der Kanton Beiträge an öffentliche Aufgaben zahlt, muss er darauf 

achten, dass die Gelder möglichst wirksam eingesetzt werden. Er kann seine Beiträge deshalb 

davon abhängig machen, dass die Gemeinden ihre Aufgaben kostengünstig und gut erfüllen. 

▪ 3. Stufe Zwang: Stellt der Kanton fest, dass eine Aufgabe nur gemeinsam wirtschaftlich oder wirk-

sam erfüllt werden kann, fordert er die Gemeinden auf, innert einer bestimmten Frist zusammen-

zuarbeiten. Gehen die Gemeinden darauf nicht ein oder scheitern ihre entsprechenden Versuche, 

kann der Grosse Rat die Gemeinden zur Zusammenarbeit verpflichten. 

4.7.5 Regionalkonferenzen 

Die Zusammenarbeit in der Region und die Bildung von Regionen werden in der Schweiz seit längerer 

Zeit diskutiert. Im Kanton Bern blieben Anläufe zu einer „Regionalisierung“ in den 1980er Jahren vor-

erst ohne greifbares Ergebnis. Im Rahmen der Volksabstimmung im Jahr 2007 wurde mit einem 

80 Prozent Ja-Stimmenanteil die Grundlage für die Regionalkonferenzen geschaffen.30 

a) Regionalkonferenzen als regionale gemeinderechtliche Körperschaften 

Die Regionalkonferenzen sind besondere gemeinderechtliche Körperschaften und unterstehen somit 

dem Gemeindegesetz.31  

Die Regionalkonferenzen sind, wo sie bestehen, flächendeckende Organisationen in einer der sechs 

Regionen Oberland-Ost, Thun-Oberland-West, Bern-Mittelland, Emmental, Oberaargau und Biel/Bien-

ne-Seeland-Jura bernois. Der Kanton schreibt die Einführung der Regionalkonferenzen aber nicht 

                                                      
30 Für Abschnitt 4.7.5 diente Ueli Friederich, Gemeinderecht, in: Markus Müller/Reto Feller, Bernisches Verwaltungsrecht, 

Seiten 245 bis 250, aus denen auch einzelne Passagen wörtlich übernommen sind 

31 Art. 2 Abs. 1 Bst. k und Art. 137 ff. GG 
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zwingend vor. Die Bildung einer Regionalkonferenz erfolgt durch einen Beschluss der Mehrheit der 

Stimmenden und der Mehrheit der Gemeinden in einer regionalen Volksabstimmung. Ergeben sich 

diese Mehrheiten, gehören auch die Gemeinden der neuen Regionalkonferenz an, welche die Grün-

dung selber abgelehnt haben. 

Im gleichen Verfahren wie die Bildung wird die Auflösung einer bestehenden Regionalkonferenz be-

schlossen. 

Die erste Regionalkonferenz ist aufgrund der regionalen Volksabstimmung vom 24. Februar 2008 per 

1. Juli 2008 in der Region Oberland-Ost entstanden. Seit 2010 bestehen in der Region Bern-Mittelland 

und seit 2013 in der Region Emmental eine Regionalkonferenz. In den Regionen Oberaargau und 

Thun-Oberland West wurde die Bildung von Regionalkonferenzen hingegen abgelehnt. 

b) Aufgaben 

Die Regionalkonferenzen nehmen die ihnen vom Kanton oder von den Gemeinden übertragenen Auf-

gaben wahr und entscheiden im Rahmen dieser Aufgaben verbindlich für die Gemeinden. Sie treten 

von Gesetzes wegen an die Stelle bestehender regionaler Organisationen (z. B. Aufhebung der Regi-

onalplanungsvereine) und übernehmen deren Rechte und Pflichten. 

Obligatorische Aufgaben sind die regionale Richt-, Gesamtverkehrs- und Siedlungsplanung und die 

Erfüllung der regionalen Aufgaben nach der Gesetzgebung über die Regionalpolitik. Seit 2017 sind die 

Regionalkonferenzen auch für die regionale Kulturförderung zuständig.  

c) Organisation 

Oberstes Organ der Regionalkonferenz ist die Regionalversammlung. Sie besteht aus den Präsiden-

tinnen und Präsidenten der Gemeinderäte aller Gemeinden der Region. Die Präsidien werden im Fall 

ihrer Verhinderung durch ein anderes dafür auf Dauer bezeichnetes Mitglied des Gemeinderats vertre-

ten. Diese verhältnismässig strenge Regelung wurde bewusst gewählt. Die Gemeinden sollen in der 

Regionalkonferenz durch Personen mit Rückhalt in der eigenen Gemeinde vertreten sein, die auch in 

der Lage sind, politisch tragfähige Lösungen zu finden. Gleichzeitig soll dadurch, zusammen mit der 

Möglichkeit des Referendums und der Initiative, die im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oft 

vermisste demokratische Legitimation für Entscheide der Regionalkonferenz geschaffen werden. Der 

Gemeinderat kann der Gemeindevertretung in der Regionalversammlung verbindliche Weisungen er-

teilen.32 

Die Regionalversammlung fällt innerhalb der Regionalkonferenz grundsätzlich alle Beschlüsse mit ver-

bindlicher Wirkung für die Gemeinden. Die Stimmkraft in der Versammlung ist nach Einwohnerzahl 

abgestuft. 

Die weiteren Organe der Regionalkonferenz (Geschäftsleitung, Geschäftsstelle und Rechnungsprü-

fungsorgan) haben im Wesentlichen vorbereitende und kontrollierende Funktion. Wenn die Regional-

konferenz nicht selber ein Geschäftsreglement mit den Einzelheiten der Organisation erlässt, gelten 

die kantonalen Regelungen, die der Regierungsrat in Form einer Verordnung erlassen hat .33 

                                                      
32 Art. 145 Abs. 2 GG 

33 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über das Geschäftsreglement für die Regionalkonferenzen, RKGV, BSG 170.212, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/170.212/versions/2014  



Erstausgabe 25. November 2009  
Version Oktober 2022 

Organisation Seite 18 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

Wichtige Geschäfte der Regionalkonferenz unterliegen dem fakultativen Referendum oder können 

mittels Initiative dem zuständigen Organ (Stimmberechtigte oder Regionalversammlung) unterbreitet 

werden. Für regionale Volksabstimmungen über Referenden und Initiativen gilt das gleiche Quorum 

wie für die Bildung und Auflösung der Regionalkonferenz: Über ein Referendums- oder Initiativbegeh-

ren entscheiden die Mehrheit der Stimmenden und die Mehrheit der Gemeinden. 

4.8 Gemeindearten 

4.8.1 Einwohnergemeinde 

Als politische Gemeinden haben die Einwohnergemeinden34 Gemeindepolizeikompetenzen. Alle Ge-

meinden haben einen eigenen Namen und ein Wappen. Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Er-

lasse bei der Erfüllung der Aufgaben des Bundes und des Kantons mitzuwirken. Die Gemeinde ent-

scheidet selber, ob sie neue selbstgewählte Aufgaben übernehmen soll oder kann. 

Im Prinzip können die Gemeinden alles zu einer Gemeindeaufgabe machen, das nicht in den aus-

schliesslichen Aufgabenbereich des Bundes oder des Kantons fällt. 

Man unterscheidet zwischen selbstgewählten und übertragenen Aufgaben. 

▪ Selbstgewählte Gemeindeaufgaben sind Aufgaben, welche die Gemeinde nach ihren Ent-

scheiden freiwillig übernehmen kann. 

Beispiele: Sportzentrum bauen, eine Bibliothek errichten, der Bevölkerung Tageskarten zur 

Verfügung halten 

▪ Übertragene Gemeindeaufgaben sind Aufgaben, die den Gemeinden vom Bund oder Kanton 

übertragen worden sind. 

Beispiele: Volksschule, Ortsplanung, Einwohner- und Fremdenkontrolle 

4.8.2 Burgergemeinde, burgerliche Korporation 

Stimmberechtigt in den Burgergemeinden und burgerlichen Korporationen35 sind grundsätzlich nur die 

ortsansässigen Burgerinnen und Burger. Die Stimmberechtigung kann auf auswärts wohnende Burge-

rinnen und Burger ausgedehnt werden. 

Das Burgerrecht wird erworben durch 

▪ Zusicherung und Erteilung,36 

▪ Abstammung (auch durch Adoption) von einer das Burgerrecht besitzenden Person, 

▪ Eingehung der Ehe mit einem Burger. 

Das Burgerrecht geht verloren durch 

▪ Verzicht, 

▪ Tod. 

  

                                                      
34 Art. 108 ff. GG 

35 Art. 112 ff. GG 

36 Gilt nur für Schweizerinnen und Schweizer; Ausländerinnen und Ausländer können nicht eingeburgert werden. 
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Die Aufgaben der Burgergemeinden sind im Wesentlichen die folgenden: 

▪ Zusicherung oder Erteilung des Gemeindebürgerrechts in der Form des Burgerrechts.37 Wer also 

als Burgerin oder Burger aufgenommen wird, wird von Gesetzes wegen auch Bürgerin oder Bür-

ger der Einwohnergemeinde. 

▪ Verwaltung des Burgervermögens. Das Vermögen muss so verwaltet werden, dass es im Be-

stand nicht gefährdet wird. Es soll, soweit es der Zweck gestattet, einen angemessenen Ertrag 

abwerfen. 

▪ Burgerrechtliche Vormundschaftspflichten und Armenfürsorge, soweit das Organisationsregle-

ment der Burgergemeinde das vorsieht. 

Die Burgergemeinde kann einen Burgernutzen verteilen (aus dem Ertragsüberschuss). Dabei sind 

Burgerinnen und Burger selbstverständlich gleich zu behandeln. Die Burgergemeinden können durch 

ihre Reglemente weitere den örtlichen Bedürfnissen entsprechende Aufgaben übernehmen. 

Als burgerliche Korporationen werden die burgerlichen Gesellschaften oder Zünfte der Burgerge-

meinde Bern und die burgerlichen Nutzungskörperschaften anerkannt. Sie können das Gemeindebür-

gerrecht in der Form des Burgerrechts nicht erteilen. 

4.8.3 Gemischte Gemeinde 

Die gemischte Gemeinde38 ist die Vereinigung der Einwohnergemeinde mit einer oder mehreren am 

Ort bestehenden Burgergemeinden. Sie ist gleich organisiert wie die Einwohnergemeinde. Zusätzlich 

besorgt sie aber noch die Verwaltung des burgerlichen Vermögens. Neugründungen von gemischten 

Gemeinden sind verboten. Hingegen ist es möglich, dass sich gemischte Gemeinden wieder in eine 

Einwohnergemeinde und eine Burgergemeinde aufspalten. 

4.8.4 Unterabteilung 

Die Unterabteilungen39 sind innerhalb einer Einwohnergemeinde oder einer gemischten Gemeinde be-

stehende öffentlichrechtliche Gebietskörperschaften. Sie erfüllen anstelle der Gesamtgemeinde be-

stimmte dauernde Gemeindeaufgaben. 

Stimmberechtigt in Angelegenheiten der Unterabteilung sind diejenigen Personen, die das Stimmrecht 

in der Gesamtgemeinde und seit mindestens drei Monaten Stimmrechtswohnsitz in der Unterabteilung 

haben. 

Unterabteilungen können jederzeit durch übereinstimmende Beschlüsse der Gesamtgemeinde und 

der Unterabteilung aufgehoben werden.40 Der Regierungsrat kann in bestimmten Fällen Unterabteilun-

gen aufheben.41 Die Bestandesgarantie von Artikel 4 GG gilt also für Unterabteilungen nicht. Unterab-

teilungen können Steuern erheben. 

                                                      
37 siehe vorhergehende Fussnote 

38 Art. 118 ff. GG 

39 Art. 123 ff. GG 

40 Art. 125 Abs. 1 GG 

41 Art. 125 Abs. 2 GG 
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4.8.5 Kirchgemeinde und Gesamtkirchgemeinde 

Auch die Kirchgemeinden unterstehen dem Gemeindegesetz.42 Diesem gehen jedoch die Bestimmun-

gen der Gesetzgebung über das Kirchenwesen vor. 

Die Gesamtkirchgemeinden sind Kirchgemeinden, gleich wie die Gesamtgemeinden mit Unterabtei-

lungen Einwohnergemeinden sind. Es handelt sich also nicht um Kirchenverbände. Artikel 128 GG er-

mächtigt sie ausdrücklich, ihre Organisation selbst zu bestimmen. 

Die Gesamtkirchgemeinde kann anstelle der ihr angeschlossenen Kirchgemeinden Steuern erheben. 

4.8.6 Gemeindeverband 

Der Gemeindeverband43 ist eine eigene Körperschaft. Er wird durch zwei oder mehrere Gemeinden 

geschaffen, die ihm für eine (oder mehrere Aufgaben) die Kompetenz und Hoheit abtreten, diese Auf-

gaben anstelle der einzelnen Gemeinden wahrzunehmen. 

Wenn sich die interessierten Gemeinden geeinigt haben, eine oder mehrere Aufgaben gemeinsam in 

einem Gemeindeverband zu lösen, schaffen sie in der Regel einen Ausschuss, der ein Organisations-

reglement ausarbeitet. Stimmen die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden zu, hat in allen Gemein-

den das zuständige Organ (die Stimmberechtigten, wenn die Gemeinde nichts anderes geregelt hat) 

das Reglement zu beschliessen. Der Verband ist gegründet, sobald alle Gemeinden dem Organisati-

onsreglement zugestimmt haben, das Reglement vom kantonalen Amt für Gemeinden und Raumord-

nung genehmigt ist und die zwingend vorgeschriebenen Verbandsorgane bestellt sind. 

Wie andere öffentlichrechtliche Körperschaften benötigt auch der Gemeindeverband ein Organisati-

onsreglement. Dieses muss mindestens regeln: 

▪ Aufgaben, 

▪ Beitritt, Austritt, Auflösung, 

▪ Zuständigkeit der Stimmberechtigten oder der sie vertretenden Organe, 

▪ Mitwirkungsrechte der Stimmberechtigten und der Gemeinden, 

▪ Mittelbeschaffung und Kostenverteilung, 

▪ Haftung nach dem Austritt, 

▪ Information der Verbandsgemeinden. 

Zwingend vorgeschriebene Organe eines Gemeindeverbands sind 

▪ die Stimmberechtigten aller Verbandsgemeinden oder das Verbandsparlament und 

▪ die leitende Behörde (Vorstand; Verwaltungskommission o. ä.) und 

▪ das Rechnungsprüfungsorgan. 

Die Gemeinden entscheiden, wie sie ihre Stimmen im Verbandsparlament (Abgeordnetenversamm-

lung, Delegiertenversammlung) verteilen. Sie können die Stimmkraft bündeln. Beispiel: Hat eine Ge-

meinde in einem Verbandsparlament fünf Stimmen, kann sie eine Person mit fünf Stimmen oder fünf 

Personen mit je einer Stimme delegieren. Die Gemeinde kann ihren Delegierten auch verbindliche 

Weisungen erteilen, wie sie im Verbandsparlament zu stimmen haben. 

                                                      
42 Art. 126 ff. GG 

43 Art. 130 ff. GG 
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4.8.7 Schwellenkorporationen 

Schwellenkorporationen44 können gegründet werden, um die Wasserbaupflicht (Verhinderung von 

Überschwemmungen) für eine oder mehrere Gemeinden zu erfüllen. Sie unterstehen dem Gemeinde-

gesetz, soweit nicht die Wasserbaugesetzgebung abweichende Vorschriften enthält. Die Schwellen-

korporation finanziert sich über die Schwellentelle, ein Promillesatz des amtlichen Werts der Grund-

stücke im Einzugsgebiet der Schwellenkorporation. Wo keine Schwellenkorporation existiert, geht 

diese Aufgabe gemäss Wasserbaugesetzgebung automatisch an die Einwohnergemeinde oder die 

gemischte Gemeinde über. Die Gemeinden haften demzufolge auch für die bestehenden Verpflichtun-

gen der Schwellenkorporation gegenüber Dritten. 

4.8.8 Regionalkonferenzen 

Regionalkonferenzen45 sind die jüngsten öffentlichrechtlichen Körperschaften des Kantons Bern. Sie 

wurden erst mit Urnenabstimmung vom 17. Juni 2007 ins Gemeindegesetz aufgenommen.46 

5 Organe der Gemeinden 

Die folgenden Kapitel beziehen sich vor allem auf die Einwohnergemeinde und die gemischte Ge-

meinde. Sie gelten sinngemäss und mit wenigen Ausnahmen jedoch auch für die übrigen Gemeinde-

arten, die dem Gemeindegesetz unterstellt sind. 

5.1 Was ist ein Gemeindeorgan? 

Die Gemeinde ist eine öffentlichrechtliche Körperschaft und damit eine juristische Person. Juristische 

Personen sind künstliche Gebilde. Sie können nicht selbst handeln, sondern müssen Vertretungen be-

stimmen, die für sie und in ihrem Namen handeln. Aus diesem Grund braucht jede Gemeinde Organe. 

Allen Organen ist ein bestimmter Wirkungskreis zugewiesen. Innerhalb dieses Kreises sind die Or-

gane zuständig, die anfallenden Arbeiten für die Gemeinde zu erledigen, verbindliche Entscheide zu 

fällen und hoheitliche Anordnungen zu treffen. 

Organe sind für jene Bereiche zuständig, die ihnen von der Gemeinde zur Erledigung übertragen wer-

den. Die Organe hängen somit eng mit der Zuständigkeitsordnung einer Gemeinde zusammen. Jede 

Gemeinde legt nach ihren Bedürfnissen fest, welches Organ für welche Bereiche zuständig ist und 

Entscheide fällt. 

Die Grundzüge der Zuständigkeitsordnung werden im Organisationsreglement oder der Gemeindeord-

nung47 verankert. Auch die wichtigen Organe sind dort aufgeführt. Nur die weniger wichtigen Organe 

können durch einen andern Erlass oder in Ausnahmefällen durch einen Beschluss geschaffen wer-

den. 

                                                      
44 Art. 136 GG 

45 Art. 137 ff. GG 

46 mehr zu den Regionalkonferenzen siehe unter 4.7.5 

47 zum Organisationsreglement siehe insbesondere Abschnitt 7.2 
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5.2 Welche Organe gibt es? 

Das Gemeindegesetz führt in Artikel 10 auf, wer als Organ für die Gemeinde handeln kann. Zwingend 

muss die Gemeinde ein Legislativ-, ein Exekutiv- und ein Rechnungsprüfungsorgan haben. Alle an-

dern Organe kann sie nach den eigenen Bedürfnissen einsetzen. Gemeindeorgane können sein: 

a) Die Stimmberechtigten 

Die Stimmberechtigten fassen ihre Beschlüsse an der Gemeindeversammlung oder an der Urne. 

Während es in Städten und grösseren Gemeinden meist nur Urnenabstimmungen gibt, entscheiden in 

kleinen und mittleren Gemeinden die Stimmberechtigten fast immer an Gemeindeversammlungen. In 

verschiedenen Gemeinden wird über Sachfragen an der Gemeindeversammlung beschlossen, wäh-

rend Wahlen an der Urne stattfinden. 

b) Das Gemeindeparlament (Grosser Gemeinderat, Stadtrat) 

Jede Gemeinde kann selbst entscheiden, ob sie ein Parlament will oder nicht. Ein Parlament müsste 

im Organisationsreglement vorgesehen werden, ebenso dessen Zuständigkeit. 

c) Das Rechnungsprüfungsorgan 

Die mit der Rechnungsprüfung beauftragte Stelle kann eine Kommission oder eine privatrechtlich oder 

öffentlichrechtlich organisierte Revisionsstelle sein oder aus einer Revisorin oder einem Revisor oder 

mehreren Revisorinnen oder Revisoren bestehen. Die Praxis verlangt, dass sich die Gemeinden im 

Organisationsreglement für eine dieser Möglichkeiten entscheiden und es nicht bei einer „Auswahl-

sendung“ belassen. Sie lässt aber zu, dass eine Gemeinde die Rechnungsprüfung einer Kommission 

überträgt, die unter bestimmten Voraussetzungen – z. B. für den Fall, dass sich keine geeigneten Mit-

glieder finden lassen – durch eine Revisionsstelle ersetzt werden kann. 

Die mit der Rechnungsprüfung beauftragten Personen müssen befähigt sein, ihre Aufgaben zu erfül-

len, d. h. über ausreichende Kenntnisse des Gemeindefinanzhaushalts, des Rechnungswesens und 

der Revision verfügen. In Gemeinden mit einem durchschnittlichen Umsatz der Erfolgsrechnung von 

mehr als zwei Millionen Franken muss das Rechnungsprüfungsorgan oder zumindest ein Mitglied des 

Organs „besondere fachliche Voraussetzungen“ erfüllen, d. h. über eine vertiefte Ausbildung im Be-

reich der Revisionstätigkeit sowie hinreichende Erfahrung im kommunalen Finanz- und Rechnungswe-

sen verfügen. 

d) Der Gemeinderat 

Er handelt als Kollegialbehörde. Auch einzelne Mitglieder können selbstständig als Organ handeln, 

wenn die Gemeinde dies ausdrücklich so vorsieht. 
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e) Die Kommissionen 

Es gibt Kommissionen mit und solche ohne Entscheidbefugnis. Nur die Kommissionen mit Entscheid-

befugnis sind Organe der Gemeinde. 

f) Das Personal 

Für den Organbegriff ist es unerheblich, ob jemand beamtet oder öffentlichrechtlich oder privatrecht-

lich angestellt ist.48 Entscheidend ist, ob eine Person ermächtigt ist, für die Gemeinde verbindlich zu 

handeln. Ist eine Person in diesem Sinne eingesetzt (z. B. Gemeindeschreiberin und Gemeindeschrei-

ber oder Finanzverwalterin und Finanzverwalter), so ist sie Organ. Die andern Angestellten (d. h. jene 

ohne Verfügungsbefugnis) sind nicht Organ. 

g) Dritte 

Auch Dritte (private natürliche oder juristische Personen) können als Gemeindeorgane eingesetzt wer-

den. Die Gemeinde muss dies allerdings ausdrücklich vorsehen. Und vor allem: Soll ein Dritter oder 

eine Dritte als Organ für die Gemeinde tätig sein und entsprechend hoheitlich handeln, muss ihm oder 

ihr die Befugnis dazu durch ein Reglement der Gemeinde übertragen werden. Die Gemeinden führen 

ein Verzeichnis, in dem immer aktualisiert aufgeführt wird, welche Organe in der Gemeinde für welche 

Bereiche zuständig sind bzw. hoheitlich handeln dürfen. 

5.2.1 Stimmberechtigte 

Die Stimmberechtigten sind das oberste Organ der Gemeinde.49 Die Zuständigkeiten der Stimmbe-

rechtigten werden im Organisationsreglement festgelegt. Dabei sind die Gemeinden nicht völlig frei; 

den Stimmberechtigten stehen gemäss Artikel 23 GG als unübertragbare Geschäfte zu: 

▪ die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten der Gemeindeversammlung und der Mitglieder 

des Gemeinderats (und des Parlaments); 

▪ die Wahl des Rechnungsprüfungsorgans; 

▪ die Annahme und Abänderung des Organisationsreglements; 

▪ die Änderung der Steueranlage (Erhöhung oder Herabsetzung); 

▪ die Einleitung des Verfahrens über die Bildung, Aufhebung oder Gebietsveränderungen von Ge-

meinden; 

▪ die Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen von Artikel 4 GG (Aufhebung oder Gebietsverände-

rungen einer Gemeinde). 

Die drei letzten Punkte können in einer Parlamentsgemeinde auch abschliessend dem Grossen Ge-

meinderat zugewiesen werden. In Gemeinden ohne Parlament sind die Stimmberechtigten weiter 

auch ausschliesslich zuständig für den Erlass und Änderung der baurechtlichen Grundordnung. Vor-

behalten bleiben geringfügige Änderungen, für die der Gemeinderat zuständig ist. Sie sind zudem für 

den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Überbauungsordnungen zuständig, soweit dafür 

nicht der Gemeinderat zuständig ist. 

                                                      
48 mehr zur Anstellungsart siehe unter 5.2.5 

49 Art. 12 GG 
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Die Stimmberechtigten sind zuständig für den Erlass, die Abänderung und Aufhebung von Vorschrif-

ten, die einer Grundlage in einem Reglement bedürfen. Vorbehalten bleibt eine Delegation der Recht-

setzungskompetenz an den Gemeinderat. 

5.2.2 Gemeindeparlament 

Die Gemeinden können frei entscheiden, ob sie ein Parlament (Grosser Gemeinderat, Stadtrat) schaf-

fen wollen. Vor allem grössere Gemeinden haben sich für dieses Organ entschieden, da ab einer ge-

wissen Einwohnerzahl kaum mehr Gemeindeversammlungen mit einer repräsentativen Teilnahme 

möglich sind. 

Die Gestaltung des Parlaments (Mitgliederzahl, Zuständigkeiten, Geschäftsführung, etc.) liegt weitge-

hend in der Hand der Gemeinde. Die Grundzüge des Parlaments müssen im Organisationsreglement 

verankert sein. Die Mitgliederzahl darf 30 nicht unterschreiten. 

5.2.3 Gemeinderat 

Der Gemeinderat ist das Führungs-, Planungs- und Koordinationsorgan der Gemeinde. Seine Verant-

wortung ist gross: Er soll nicht bloss verwalten, sondern vorausschauend planen und führen. Er ist 

grundsätzlich verantwortlich für die Überwachung der Gemeindeverwaltung und des Finanzhaushalts 

der Gemeinde. 

Der Gemeinderat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, unabhängig der Grösse der Gemeinde.  

Der Gemeinderat ist grundsätzlich für alles zuständig und verantwortlich, was nicht ausdrücklich ei-

nem anderen Gemeindeorgan übertragen worden ist oder was zwingend einem anderen Organ ob-

liegt.50 Seine Zuständigkeit ergibt sich – zumindest in den Grundzügen – aus dem Organisationsregle-

ment. Auch einzelne Mitglieder des Gemeinderats oder Ausschüsse können über Entscheidungsbe-

fugnisse verfügen, wenn dies von der Gemeinde so vorgesehen ist. 

5.2.4 Kommissionen 

Für die Kommissionen gelten zwei Unterscheidungsmerkmale 

▪ ständig oder nicht ständig 

▪ mit oder ohne Entscheidungsbefugnis 

   Kommissionen    

           

 
ständige 

Kommissionen 
   

nicht ständige 
Kommissionen 

 

           

mit Entscheid-
befugnis 

 
ohne Entscheid-

befugnis 
 

mit Entscheid-
befugnis 

 
ohne Entscheid-

befugnis 

 

                                                      
50 sogenannte „Generalklausel“, Art. 25 Abs. 2 GG 
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Nur die Kommissionen (ständige und nicht ständige) mit Entscheidbefugnis sind Organ der Gemeinde. 

▪ Ständige Kommissionen werden für die dauernde Erledigung gewisser Sachbereiche eingesetzt. 

Sie können durch die Stimmberechtigten, das Parlament oder den Gemeinderat mit einem Regle-

ment oder einer Verordnung geschaffen werden, wobei jedes Organ nur für solche Sachbereiche 

Kommissionen einsetzen kann, in denen es selber zuständig ist. 

▪ Nicht ständige Kommissionen werden für die Erledigung eines einzelnen, bestimmten Geschäfts 

eingesetzt. Sobald dieses Geschäft abgeschlossen ist, löst sich die Kommission wieder auf. Nicht 

ständige Kommissionen werden durch Beschluss eingesetzt. Wie ständige können auch nicht 

ständige Kommissionen von den Stimmberechtigten, dem Parlament und dem Gemeinderat – je 

im eigenen Zuständigkeitsbereich – eingesetzt werden. 

Kommissionen können mit oder ohne Entscheidbefugnis ausgestattet werden. Je nachdem gelten sie 

als Organ, können also für die Gemeinde verbindlich handeln. Für alle Kommissionen gilt, dass sie 

grundsätzlich politisch zusammengesetzt werden müssen, insbesondere dann, wenn eine politische 

Minderheit einen Vertretungsanspruch geltend macht. Die Minderheitenschutzregeln gelten auch für 

die Kommissionen. 

Die Mitgliederzahl einer Kommission wird im Einsetzungsbeschluss (Erlass oder einfacher Beschluss) 

festgesetzt. Für die Kommissionen gilt, dass ihre Mitgliederzahl auch variabel vorgesehen werden 

kann. Die Gemeinde muss dort, wo sie variable Mitgliederzahlen vorsieht, genau festlegen, nach wel-

chen Kriterien Ersatzwahlen stattfinden oder freie Sitze nicht mehr besetzt werden. 

5.2.5 Gemeindepersonal 

Für die Anstellung des Personals bestehen grundsätzlich folgende drei Möglichkeiten. 

Beamtinnen und Beamte51 öffentlichrechtlich Angestellte Angestellte nach Obligatio-
nenrecht 

gewählt auf Amtsdauer Anstellung durch Verfügung oder öf-
fentlichrechtlichen Vertrag 

Anstellung durch privatrechtli-
chen Vertrag 

nach Ablauf der Amtsdauer Wie-
derwahl nötig 

unbefristet oder befristet unbefristet oder befristet 

Beendigung Arbeitsverhältnis 
durch Nichtwiederwahl oder in 
schwerwiegenden Fällen durch 

ein Abberufungsverfahren 

Kündigung durch Verfügung 

Beschwerdemöglichkeit an Regie-
rungsstatthalterin oder Regierungs-

statthalter 

Kündigung durch Brief 

Klagemöglichkeit auf dem zivil-
rechtlichen Weg  

Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sind Organe. Aber alle Personen, die in ei-

nem Dienstverhältnis zur Gemeinde stehen, gehören dem Gemeindepersonal an. Ob jemand zusätz-

lich noch als Organ verbindlich für die Gemeinde handeln kann, hängt davon ab, ob dies in einem Er-

lass so vorgesehen ist. Die Gemeinden sind frei, für ihr Personal eine eigene personalrechtliche 

Grundlagen (Personalreglement und Personalverordnung) zu schaffen. Die Gemeinden können aber 

auch darauf verzichten; in diesem Fall gilt ohne weiteres sinngemäss das kantonale Personalrecht 

auch für die betreffende Gemeinde.  

                                                      
51 immer weniger Gemeinden kennen noch den Beamtenstatus 
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5.2.6 Dritte 

Auch Dritte, d. h. ausserhalb der Gemeindeverwaltung stehende Personen, können als Gemeindeor-

gan eingesetzt werden. Beispielsweise kann die Gemeindeschreiberei einem Notariat oder einer Treu-

handunternehmung übertragen werden. Oder ein privates Architektur- und Planungsbüro wird für die 

Bauverwaltung der Gemeinde eingesetzt. Oder eine private Gesellschaft soll die Wasserversorgung 

der Gemeinde sicherstellen. 

Soll mit einer solchen Auslagerung auch die Befugnis für die Gemeinde verbindlich und hoheitlich zu 

handeln (z. B. Verfügungen zu erlassen) an diese Dritten übertragen werden, muss die Gemeinde 

eine reglementarische Grundlage schaffen und darin festlegen, welche Befugnisse diesen Dritten zu-

kommen sollen. Die Verantwortung bleibt letztlich immer bei der Gemeinde und damit in erster Linie 

beim Gemeinderat als Exekutivorgan. 

5.3 Wählbarkeit 

Nicht jede Person kann sich in jedes Gemeindeamt wählen lassen. Es gilt folgende Abstufung.52 

▪ Alle in der Gemeinde Stimmberechtigten können sich in den Gemeinderat (und damit als Ge-

meinde[rats]präsidentin oder -präsident), ins Gemeindeparlament und als Präsidentin oder Präsi-

dent oder Vizepräsidentin oder Vizepräsident der Gemeindeversammlung wählen lassen. 

▪ Alle in eidgenössischen Angelegenheiten Stimmberechtigten können sich in Kommissionen mit 

Entscheidbefugnis wählen lassen. Das bedeutet, dass auch Personen mit schweizerischem Bür-

gerrecht gewählt werden können, die nicht in der Gemeinde wohnen. Insbesondere dort, wo eine 

Kommission für die Erfüllung einer Aufgabe auch für Nachbargemeinden zuständig ist, kann dies 

von Bedeutung sein. Oder eine Person mit bestimmtem Fachwissen kann von ausserhalb der Ge-

meinde in eine Kommission gewählt werden. 

▪ Alle urteilsfähigen Personen können in Kommissionen ohne Entscheidbefugnis gewählt werden. 

So können auch Jugendliche oder Ausländerinnen und Ausländer in gewissen Kommissionen 

(nämlich solchen ohne Organstellung) Einsitz nehmen. 

Will die Gemeinde in ihren Kommissionen nur Personen, die in der Gemeinde stimmberechtigt sind, 

kann sie die Wählbarkeit im Organisationsreglement entsprechend einschränken. 

Stimmberechtigt in Gemeindeangelegenheiten sind die seit drei Monaten in der Gemeinde wohnhaf-

ten, in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigten Personen, und zwar nach dem zurückgelegten 

18. Altersjahr. Vom Stimmrecht ausgeschlossen sind Personen, die wegen dauernder Urteilsunfähig-

keit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten 

werden. 

In jeder Einwohner- und gemischten Gemeinde wird unter Aufsicht des Gemeinderats ein Verzeichnis 

der Stimmberechtigten (Stimmregister) geführt, die in der Gemeinde ihren politischen Wohnsitz ha-

ben. 

In das Stimmregister einzutragen sind alle in der Gemeinde wohnhaften, in eidgenössischen, kantona-

len und Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigten. Die in eidgenössischen und kantonalen Ange-

legenheiten stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer werden im Anhang auf-

geführt. Die Frist von drei Monaten für die Erlangung des Stimmrechts in Gemeindeangelegenheiten 

beginnt mit der ordnungsgemässen Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle zu laufen. 

                                                      
52 Art. 35 GG 
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Im Stimmregister sind von allen Stimmberechtigten insbesondere einzutragen: 

▪ amtlicher Name und Vornamen,  

▪ das Geburtsdatum, 

▪ Heimatgemeinde und Heimatkanton, 

▪ Wohnort und genaue Adresse, 

▪ der frühere Wohnort, 

▪ die Daten des Beginns des Stimmrechts in eidgenössischen, kantonalen und Gemeindeangele-

genheiten. 

Bis zum 5. Tag vor einer Abstimmung oder Wahl haben Stimmberechtigte das Recht die Berichtigung 

des Stimmregisters zu verlangen. Die Stimmregisterführerin oder der Stimmregisterführer hält die ge-

naue Zahl der Stimmberechtigten in einem Schriftstück (Stimmregisterabschluss) fest. 

5.4 Unvereinbarkeit 

Übt eine Person gleichzeitig mehrere Ämter der Gemeinde aus, so können sich daraus Interessenkon-

flikte ergeben. Das Gemeindegesetz stellt deshalb Unvereinbarkeitsregeln auf.53 Die gesetzliche Re-

gelung stellt das zwingende Minimum dar. Die Gemeinden können weiter gehen und zusätzliche Un-

vereinbarkeiten vorsehen. 

Insbesondere dürfen Mitglieder des Gemeinderates nicht gleichzeitig dem Parlament angehören. 

(Diese Bestimmung gilt nur für Einwohnergemeinden und gemischte Gemeinden. In einem Gemeinde-

verband darf die gleiche Person sowohl im Verbandsvorstand als auch im Verbandsparlament Einsitz 

nehmen.) Auch Angestellte, die einem Organ unmittelbar untergeordnet sind, dürfen darin nicht Einsitz 

nehmen. 

 

Beispiel: 

   
Gemeinderat 

   

     
nicht zulässig, da unmittel-

bar untergeordnet 
      

   
Gemeindeschreiber/in 

  

zulässig, da keine un-

mittelbare Unterord-

nung 

     

      

  
Angestellte/r 

   

      

Besonders strenge Unvereinbarkeitsregeln gelten für die Rechnungsprüfungsorgane. 

5.5 Verwandtenausschluss 

Zu Interessenkonflikten kann auch führen, wenn sich nahe stehende Personen gleichzeitig wichtige 

Positionen der Gemeinde besetzen. Deshalb enthält das Gemeindegesetz Regeln über den Verwand-

tenausschluss.54  

 

                                                      
53 Art. 36 GG 

54 Art. 37 GG 
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Der Verwandtenausschluss gilt im Gemeinderat, in den Verwandte und Verschwägerte in gerader Li-

nie, Geschwister und Stiefgeschwister, Ehepaare sowie Personen, die zusammen in eingetragener 

Partnerschaft oder faktischer Lebensgemeinschaft leben, nicht gleichzeitig Einsitz nehmen dürfen. Für 

alle übrigen Gemeindeorgane (Ausnahme: Rechnungsprüfung) bestehen keine Verwandtenaus-

schlussregeln. 

Sehr streng sind die Regeln über den Verwandtenausschluss für die Rechnungsprüfungsorgane, die 

vom Gemeinderat, den Kommissionen und der Verwaltung (d. h. dem Personal) unabhängig sein 

müssen.55 

5.6 Amtszwang 

Die Gemeinden können (müssen aber nicht) im Organisationsreglement Bestimmungen einführen, 

dass jemand ein bestimmtes Amt während einer gewissen Zeit ausüben muss, wenn er gewählt wird. 

Regelt die Gemeinde nichts, besteht kein Amtszwang. Eine Besonderheit gilt für Wahl- und Stimm-

auschüsse: Die Gemeinden können für Stimm- und Wahlausschüsse den Amtszwang ausüben, auch 

ohne eigene Grundlage im Organisationsreglement; sie können sich direkt auf das kantonale Recht 

berufen.56 

5.7 Amtsdauer / Amtszeit 

Das Gemeindegesetz lässt Amtsdauern bis zu sechs Jahren zu. Die Gemeinde muss zwischen einem 

und sechs Jahren wählen, wie lange die Amtsdauer für die auf Amtsdauer gewählten Organe dauern 

soll. Dazu gehören der Gemeinderat, die ständigen Kommissionen, das Gemeindeparlament und die 

Beamtinnen und Beamten, soweit eine Gemeinde überhaupt Beamtungen führt. 

Das Organisationsreglement kann die Amtszeit beschränken, d. h. festlegen, dass eine Person nach 

einer bestimmten Anzahl von Amtsdauern nicht mehr wieder wählbar ist. Nach einem Unterbruch von 

höchstens einer Amtsdauer ist die Person dann wieder wählbar. 

5.8 Ausstand 

Interessenkonflikte ergeben sich auch, wenn in einem Organ ein Geschäft behandelt wird, an dem ein 

Mitglied dieses Organs unmittelbar persönliche Interessen hat. Dieses Mitglied ist ausstandpflichtig, 

d. h. es darf nicht mitbestimmen und an der Behandlung nicht teilnehmen. Unter die Ausstandspflicht 

fallen auch die Verwandten sowie die gesetzlichen, statutarischen und vertraglichen Vertreterinnen 

und Vertreter von Personen mit unmittelbaren persönlichen Interessen am Geschäft. Ausstandspflich-

tig sind bei der Behandlung eines Baugesuchs im Gemeinderat oder in der Baukommission beispiels-

weise Gemeinderats- oder Kommissionsmitglieder unter folgenden Bedingungen: 

▪ Verwandtschaft: Bruder der Bauherrin oder des Bauherrn, 

▪ gesetzliche Vertretung: Beistand oder Beiständin der Bauherrin oder des Bauherrn, 

▪ statutarische Vertretung: Vorstandsmitglied oder Verwaltungsratsmitglied der juristischen Person, 

die als Bauherrschaft auftritt, 

                                                      
55 Art. 37 Abs. 2 GG 

56 Art. 169 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politischen Rechte, GPR, BSG 141.1, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/141.1/versions/2409  
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▪ vertragliche Vertretung: Architektin oder Architekt der Bauherrschaft für das zu behandelnde Bau-

gesuch. 

Die Ausstandspflicht gilt im Gemeinderat, in Kommissionen und für das Gemeindepersonal. Sie gilt 

nicht an der Urne, an der Gemeindeversammlung und im Gemeindeparlament. 

6 Wahlen und Abstimmungen, politische Rechte 

Die Abschnitte 6.1 bis 6.5 beziehen sich schwergewichtig auf Urnenabstimmungen und –wahlen. 

6.1 Form- und Fristvorschriften für das Wahl- und Stimmmaterial 

Vor jeder Abstimmung oder Wahl werden den Stimmberechtigten folgende Unterlagen zugestellt: 

▪ ein Stimmrechtsausweis sowie ein Couvert, das als Antwortcouvert für die briefliche Stimmab-

gabe verwendet werden kann, und ein weiteres Couvert für die Stimm- und Wahlzettel bei briefli-

cher Stimmabgabe, 

▪ eine Abstimmungsbotschaft mit einer kurzen sachlichen Erläuterung, die auch den Gegenargu-

menten Rechnung trägt, 

▪ der oder die Stimmzettel, 

▪ für jede Mehrheitswahl ein amtlicher Wahlzettel, 

▪ für jede Verhältniswahl ein vollständiger Satz der Wahlzettel mit den gedruckten Wahlvorschlä-

gen, ein Wahlzettel ohne Vordruck und eine Wahlanleitung. 

Die Stimmberechtigten müssen das Abstimmungsmaterial für alle Abstimmungen zwischen dem 

28. und dem 21. Tag vor dem Abstimmungstag erhalten.57 Für Wahlen gelten kürzere Fristen.  

6.2 Stimmabgabe 

Die Stimmberechtigten geben ihre Stimme persönlich an der Urne ihres politischen Wohnsitzes oder 

brieflich ab. Für die Stimmabgabe bei Abstimmungen müssen die amtlichen Stimmzettel benützt wer-

den, bei Wahlen die amtlichen oder ausseramtlichen Wahlzettel. 

Stimm- und Wahlzettel sind handschriftlich auszufüllen. Ausseramtliche Wahlzettel mit Vordruck dür-

fen nur handschriftlich abgeändert werden. 

Die Stimmberechtigten müssen ihre Ausweiskarte im Abstimmungsraum dem Stimmausschuss abge-

ben, die Stimm- und Wahlzettel auf der Rückseite vom Stimmausschuss abstempeln lassen und sie 

unter Aufsicht des Stimmausschusses in die dafür bestimmten Urnen einwerfen. Sie dürfen für jede 

Vorlage nur einen Stimmzettel und für jede Wahl nur einen Wahlzettel abstempeln lassen. Bei der 

Stimmabgabe ist das Stimmgeheimnis zu wahren. 

Wer brieflich stimmt, kann seine Stimme von einem beliebigen Ort aus absenden oder sie bei der Ge-

meindeverwaltung seines Wohnsitzes abgeben. 

Die briefliche Stimmabgabe ist insbesondere ungültig wenn: 

▪ ein anderes als das Antwortcouvert benützt wird, 

▪ die eigenhändige Unterschrift der stimmberechtigten Person auf der Ausweiskarte fehlt (häufigs-

ter Ungültigkeitsgrund), 

                                                      
57 Art. 46 GPR 
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▪ das Antwortcouvert mehr als eine Ausweiskarte enthält, 

▪ das Antwortcouvert verspätet bei der Gemeinde eintrifft. 

Enthält das Antwortcouvert für die gleiche Abstimmungsvorlage oder Wahl zwei oder mehrere vonei-

nander abweichende Stimm- oder Wahlzettel, so ist zwar die briefliche Stimmabgabe gültig und der 

Stimmrechtsausweis wird mitgezählt. Die Stimm- oder Wahlzettel sind hingegen ungültig. 

Enthält das Antwortcouvert für die gleiche Abstimmungsvorlage oder Wahl mehrere gleichlautende 

Stimm- oder Wahlzettel, wird nur einer abgestempelt und in die Ausmittlung des Abstimmungs- oder 

Wahlergebnisses einbezogen. 

Eine Stimmabgabe mittels Stellvertretung ist nicht zugelassen. 

6.3 Stimmausschüsse 

Die Abstimmungen und Wahlen werden in jedem Abstimmungskreis durch einen Stimmausschuss 

von wenigstens fünf Mitgliedern58 geleitet. Die Gemeinden können selber bestimmen, ob sie einen 

ständigen Ausschuss vorsehen, der bei allen Wahlen und Abstimmungen amtet, oder jeweils nicht 

ständige Mitglieder aus dem Kreis der Stimmberechtigten bestimmen. Auch eine Kombination eines 

ständigen Ausschusses, ergänzt mit nicht ständigen Mitgliedern, ist möglich. 

Der Stimmausschuss sorgt für Ruhe und Ordnung im Abstimmungsraum, verhindert gesetzwidrige 

Handlungen und ermittelt die Ergebnisse des Urnengangs.  

Die ständigen Mitglieder der Stimmausschüsse haben während ihrer Amtsdauer bei sämtlichen im Ab-

stimmungskreis stattfindenden Abstimmungen und Wahlen mitzuhelfen oder sich zur Verfügung zu 

halten. Bei der Ausmittlung soll stets mindestens ein Mitglied des ständigen Ausschusses anwesend 

sein. 

Die nicht ständigen Mitglieder der Stimmauschüsse werden für jede Abstimmung oder Wahl aus der 

Mitte der Stimmberechtigten der Gemeinde gewählt. Alle Stimmberechtigten sind verpflichtet, nach 

Bedarf periodisch als nicht ständige Mitglieder eines Stimmausschusses zu amten, wenn kein Ableh-

nungsgrund besteht. 

6.4 Wahlen 

Die Gemeinden können das Wahlverfahren für die Besetzung der Gemeindeorgane grundsätzlich sel-

ber regeln. Insbesondere können sie festlegen, ob die Wahlen nach dem Proporz- oder dem Ma-

jorzsystem stattfinden. 

Allerdings müssen die Gemeinden bei der Besetzung ihrer Organe die Minderheiten angemessen be-

rücksichtigen. Dies ergibt sich schon aus der Kantonsverfassung.59 Das Gemeindegesetz enthält die 

Bestimmungen über den Minderheitenschutz.60 Diese Vorschriften dienen dazu, bei Majorzwahlen 

auch Minderheitsgruppierungen die Möglichkeit zu geben in Ämter gewählt zu werden. Mit dem Pro-

porzsystem sind die Minderheiten am besten geschützt, so dass es hier keine speziellen Regelungen 

für Minderheiten braucht. 

                                                      
58 Art. 35 Abs. 1 GPR  

59 Art. 115 Abs. 2 KV 

60 Art. 38 bis 46 GG 
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6.4.1 Majorzsystem 

Majorzwahl heisst Mehrheitswahl. Entscheidend ist somit die Mehrheit. Im ersten Wahlgang ist ge-

wählt, wer das absolute Mehr erreicht hat (= Hälfte der gültigen Stimmen plus 1). Im zweiten Wahl-

gang entscheidet das relative Mehr (= gewählt ist, wer am meisten Stimmen erreicht hat). Die Ge-

meinden können abweichende Regelungen vorsehen. 

6.4.2 Proporzsystem 

Proporzwahl heisst Verhältniswahl. Damit wird dem Rechtsgrundsatz Nachachtung verschafft, dass 

Minderheiten in den Organen angemessen vertreten sein sollen. 

Massgebend für die Sitzverteilung ist die Zahl der Parteistimmen, die sich aus den Kandidatenstim-

men und den Zusatzstimmen zusammensetzen. 

Zusatzstimmen ergeben sich, wenn auf Wahlzetteln mit einer Parteibezeichnung Linien leer bleiben. 

Leere Zeilen auf einem Wahlzettel ohne Parteibezeichnung gelten nicht als Parteistimmen, sondern 

als leere Stimmen. 

 

Sitzverteilung nach Parteistimmen 

Die Sitzverteilung wird wie folgt ermittelt: 

Total aller Parteistimmen : (Zahl der zu verteilenden Sitze plus 1) = Wahlzahl (aufgerundet auf die 

nächste ganze Zahl) 

Parteistimmen der Partei X : Wahlzahl = Anzahl Sitze (abgerundet auf die nächste ganze Zahl) 

Bei einer zweiten und allfälligen weiteren Sitzverteilung gilt die folgende Formel: 

Parteistimmenzahl der Partei X : (Anzahl der in der bisherigen Verteilung dieser Partei zugeteilten 

Sitze plus 1) = Quotient; die Partei mit dem höchsten Quotienten erhält einen weiteren Sitz. 

Anhang 1 enthält ein Berechnungsbeispiel. 

 

Die Zuteilung der Sitze an die Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt nun aufgrund der Kandidaten-

stimmen, welche die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten erzielt haben. Hat die Partei A zwei 

Sitze erzielt, erhalten die beiden Kandidatinnen oder Kandidaten der Partei A mit den meisten Kandi-

datenstimmen die beiden Sitze. In der Partei B, die beispielsweise einen Sitz erhalten hat, erhält die 

Kandidatin oder der Kandidat mit der höchsten Kandidatenstimmenzahl der Partei B den Sitz. Dabei 

kann es durchaus sein, dass die Kandidatin oder der Kandidat B weniger Kandidatenstimmen erzielt 

hat als die drittplatzierte Kandidatin oder der drittplatzierte Kandidat der Partei A, die oder der leer 

ausgeht, weil die Partei A nur zwei Sitze in der Proporzverteilung erreicht hat. 

6.4.3 Kumulieren und Panaschieren 

Um ihre bevorzugten Kandidatinnen und Kandidaten besser zu unterstützen, können die Stimmbe-

rechtigten bei Proporzwahlen kumulieren und panaschieren.  

▪ Kumulieren bedeutet, dass eine Kandidatin oder ein Kandidat auf einer Liste doppelt aufgeführt 

wird und so zwei Kandidatenstimmen erhält. 
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▪ Panaschieren bedeutet den Namen einer Kandidatur der Partei B auf der Liste der Partei A aufzu-

führen. So erhält die Partei B eine Parteistimme und ihre Kandidatin oder ihr Kandidat eine Kandi-

datenstimme, während der Partei A eine Parteistimme verloren geht. Nicht genehme Kandidatin-

nen und Kandidaten auf einer Liste können gestrichen werden.  

6.5 Abstimmungen 

Bei Urnenabstimmungen entscheidet das Mehr der gültigen Stimmen.61 Bei Stimmengleichheit ist eine 

Vorlage abgelehnt. 

6.6 Politische Rechte 

6.6.1 Stimm- und Wahlrecht 

Die Stimmberechtigten können bei Abstimmungen ihre Stimme abgeben. Sie sind dazu im Kanton 

Bern aber nicht verpflichtet. Eine Stimmpflicht besteht nicht. Die Stimmberechtigten dürfen wählen 

(aktives Wahlrecht) und können gewählt werden bzw. dürfen sich wählen lassen (passives Wahl-

recht). 

6.6.2 Initiative 

Eine Mitsprachemöglichkeit für die Stimmberechtigten bietet die Initiative. Mit einer Initiative können 

zehn Prozent (oder weniger, wenn das Organisationsreglement einen kleineren Teil vorsieht) der 

Stimmberechtigten verlangen, dass ein bestimmtes Geschäft einer Volksabstimmung vorgelegt wird. 

Allerdings können nicht für alle Geschäfte Initiativen gestartet werden, sondern nur für solche, die in 

die Zuständigkeit der Stimmberechtigten oder des Parlaments fallen. Der Gemeinde steht es frei, dar-

über hinaus auch bei Geschäften aus dem Zuständigkeitsbereich des Gemeinderats Initiativen zuzu-

lassen; will sie das, muss sie im Organisationsreglement eine entsprechende Grundlage schaffen. 

Der Vorschlag kann in Form einer einfachen Anregung eingebracht werden, z. B. die Forderung, es 

sei in der Gemeinde ein Grosser Gemeinderat einzuführen. Er kann aber auch in Form eines ausgear-

beiteten Entwurfs eingereicht werden, beispielsweise als ausformulierter Artikel für eine Änderung des 

Organisationsreglements. Sofern das Organisationsreglement nicht eine längere Frist vorsieht, müs-

sen die Unterschriften für eine Gemeindeinitiative innert sechs Monaten gesammelt werden. 

6.6.3 Fakultatives Referendum 

Eine Möglichkeit die Stimmberechtigten (unter Vorbehalt von Art. 23 GG) nur dann zu Abstimmungen 

aufzubieten, wenn diese einen Volksentscheid wünschen, ist das Referendum62 (fakultative Volksab-

stimmung).  

                                                      
61 Gilt auch für geheime Wahlen an Gemeindeversammlungen, in Parlament, Gemeinderat oder Kommission. Bei offenen 

Abstimmungen gibt in der Regel das Präsidium den Stichentscheid. 

62 Art. 14 GG 
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Die Gemeinde kann im Organisationsreglement bestimmte Geschäfte bezeichnen, die nur dann den 

Stimmberechtigten vorgelegt werden, wenn fünf Prozent der stimmberechtigten Personen dies innert 

30 Tagen durch ihre Unterschrift verlangen.63 Das Referendum hatte früher vor allem in Gemeinden 

mit einem Parlament Bedeutung. Heute delegieren die Gemeinden vermehrt Kompetenzen an den 

Gemeinderat, sehen dann aber gegen gewisse Beschlüsse des Gemeinderats das fakultative Refe-

rendum vor. 

6.6.4 Petition (Bittschrift) 

Das Petitionsrecht ist in der Bundesverfassung verankert. Petitionen können von allen urteilsfähigen 

Personen unterzeichnet werden. Die Petition ist für kein Gemeindeorgan verbindlich, deshalb ist ihre 

rechtliche Bedeutung gering. 

7 Erlasse der Gemeinden 

Jede Gemeinde muss ein Organisationsreglement (Gemeindeordnung; Gemeindeverfassung) erlas-

sen.64 Je nach Gemeindegrösse und Bedürfnissen existieren daneben eine Reihe anderer kommuna-

ler Erlasse. Die Gemeinden dürfen dort kein eigenes Recht setzen, wo der Kanton oder der Bund ab-

schliessende Regelungen erlassen haben und deshalb kein Raum mehr besteht für Vorschriften auf 

Gemeindeebene. 

Bei der Erarbeitung von Gemeindereglementen und –verordnungen ist von Bedeutung, dass die zu-

ständigen Organe die notwendigen Beschlüsse fassen und dass die richtigen Verfahren eingehalten 

werden. 

7.1 Reglemente und Verordnungen 

Das Gemeindegesetz kennt zwei Arten von Erlassen für die Gemeinden: das Reglement und die Ver-

ordnung. Erlass ist der Oberbegriff und meint sowohl Reglemente als auch Verordnungen. 

▪ Reglemente heissen jene Erlasse, die von den Stimmberechtigten oder vom Gemeindeparlament 

(also von einem Legislativorgan) beschlossen werden.65 

▪ Verordnungen werden die Erlasse des Gemeinderates (also der Exekutive) genannt. Unter Um-

ständen können auch Organe, die dem Gemeinderat untergeordnet sind (Kommissionen, Verwal-

tungsabteilungen) Recht setzen. Auch diese Erlasse heissen Verordnungen.66 

                                                      
63 Die Gemeinden können im Organisationsreglement eine kleinere Anzahl Unterschriften verlangen und/oder eine längere 

Sammelfrist vorsehen. 

64 Art. 116 Abs. 1 KV, Art. 50 Abs. 1 und Art. 51 GG 

65 Art. 50 Abs. 2 GG 

66 Art. 50 Abs. 3 GG 
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7.2 Der wichtigste Erlass: das Organisationsreglement 

Jede Gemeinde muss ein Organisationsreglement (OgR) haben. Dies ist in der Kantonsverfassung so 

vorgesehen.67 Der Name ist nicht zwingend. Gebräuchlich sind auch die Bezeichnungen Gemeinde-

ordnung (GO), Organisations- und Verwaltungsreglement (OVR) oder Gemeindeverfassung. Im Orga-

nisationsreglement sind die zentralen Punkte der Gemeindeorganisation geregelt: Wer ist für was zu-

ständig? Welche Organe gibt es in der Gemeinde? Welche Rechte (und Pflichten) haben die Gemein-

debürgerinnen und -bürger? Das Organisationsreglement soll also die Organisation, die Zuständigkei-

ten und die Mitwirkung der Stimmberechtigten in den Grundzügen ordnen.68 Diese Umschreibung des 

Inhalts im Gemeindegesetz ist etwas vage. In verschiedenen Einzelbestimmungen erwähnen die Kan-

tonsverfassung und das Gemeindegesetz ausdrücklich, dass gewisse wichtige Regelungen der Ge-

meinden nur im OgR vorgenommen werden können. 

Eine Umschreibung des OgR-Inhalts findet sich zudem in der Gemeindeverordnung. Demnach sind 

mindestens die folgenden Bereiche im OgR zu ordnen:69 

▪ die Zuständigkeiten der Stimmberechtigten, des Gemeindeparlaments und des Gemeinderats, 

▪ die politischen Mitwirkungsrechte der Stimmberechtigten, 

▪ die Grundzüge des Abstimmungs- und Wahlverfahrens, 

▪ weitere Bereiche, wo dies das übergeordnete Recht verlangt. 

Es ist den Gemeinden aber selbstverständlich gestattet mehr als das Minimum im OgR zu regeln. Es 

ist durchaus möglich, dass eine Gemeinde den Inhalt des OgR auf mehrere Reglemente verteilt. Be-

kannt ist etwa ein separates Wahl- und Abstimmungsreglement neben dem eigentlichen OgR. In sol-

chen Fällen ist zu beachten, dass alle Reglemente, die OgR-Materie enthalten, nach den gleichen 

Verfahrensregeln erlassen werden wie das OgR selbst. 

Das Verfahren, in dem das Organisationsreglement entsteht (und geändert wird), unterscheidet sich in 

zwei wesentlichen Punkten vom Ablauf bei den übrigen Erlassen. Erstens ist das Organisationsregle-

ment zwingend von den Stimmberechtigten zu beschliessen70 (Ausnahme: bei Gemeindeverbänden 

kann eine andere Zuständigkeit vorgesehen werden). Andere Reglemente können in der Regel an das 

Gemeindeparlament übertragen werden oder dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Zwei-

tens muss das Organisationsreglement vom Kanton vorgeprüft und genehmigt werden, wenn es Wir-

kung entfalten soll. Die meisten anderen Reglemente (und ohnehin die Verordnungen) benötigen 

keine kantonale Genehmigung. 

7.3 Wer ist für welche Erlasse zuständig? 

Grundsätzlich sind die Stimmberechtigten zuständig, um die Reglemente der Gemeinde zu beschlies-

sen. In Gemeinden mit einem Parlament ist es im Grundsatz (und mit Ausnahme des Organisations-

reglements) das Parlament, das über Reglemente Beschluss fasst.71 

Alle wichtigen und grundlegenden Vorschriften gehören in ein Reglement, das von den Stimmberech-

tigten oder vom Parlament verabschiedet wird.  

                                                      
67 ergibt sich aus Art. 116 Abs. 1 KV 

68 Art. 51 GG 

69 Art. 36 GV 

70 gilt auch für OgR-Änderungen 

71 Art. 52 Abs. 2 GG 
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Der Gemeinderat als Exekutivorgan kann nur dann eine Verordnung erlassen, wenn er dazu ermäch-

tigt ist. In diesem Zusammenhang spricht man von Delegation: Dem Gemeinderat muss die Befugnis, 

in einem bestimmten Bereich Vorschriften erlassen zu können, von den Stimmberechtigten oder vom 

Parlament übertragen (d. h. delegiert) worden sein.72 

7.4 Wie entstehen Gemeindeerlasse? 

Will eine Gemeinde einen Erlass erarbeiten, ist es ihr weitgehend selbst überlassen, wie sie das tun 

will, d. h. wie sie die konkrete Ausarbeitung des Erlasses in der Gemeinde organisieren will (Einset-

zung einer nicht ständigen Kommission oder eines Ausschusses, Auftrag an bestehende ständige 

Kommission oder Verwaltung, o. a.). 

Alle Reglemente, die von den Stimmberechtigten beschlossen werden, müssen während 30 Tagen 

vor dem Beschluss (d. h. vor der Gemeindeversammlung oder vor dem Urnengang) öffentlich aufge-

legt werden.73 Die öffentliche Auflage dient der Information der Stimmberechtigten. Erlasse des Parla-

ments oder des Gemeinderats müssen nicht öffentlich aufgelegt werden. 

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (und bei Fachreglementen auch andere kantonale Stel-

len) bietet an, die Entwürfe für Erlasse der Gemeinden vor dem Beschluss gebührenpflichtig zu prü-

fen. Dabei geht es in erster Linie darum, die Gemeinden auf mögliche Rechtswidrigkeiten hinzuwei-

sen. Die Vorprüfung ist für die meisten Erlasse freiwillig. Nur das Organisationsreglement muss zwin-

gend durch den Kanton vorgeprüft werden, weshalb hier die Vorprüfung kostenlos erfolgt. 

Einige wenige Gemeindeerlasse unterliegen noch der kantonalen Genehmigungspflicht. Dazu gehört 

vor allem das Organisationsreglement.74 Zu beachten ist, dass alle Vorschriften, die von ihrem Inhalt 

her ins Organisationsreglement gehören, genehmigungspflichtig sind. Das ist dort von Bedeutung, wo 

eine Gemeinde zum Beispiel ein selbstständiges Wahl- und Abstimmungsreglement erlässt. Meistens 

enthalten Wahl- und Abstimmungsreglemente zentrale Gemeindevorschriften, die Organisationsregle-

mentsmaterie darstellen. Neben dem Organisationsreglement unterliegt insbesondere noch das Bau-

reglement mit Zonenplan der kantonalen Genehmigungspflicht, wobei für bau- und planungsrechtliche 

Erlasse der Gemeinden zusätzlich die Spezialbestimmungen der kantonalen Baugesetzgebung gel-

ten. 

Soweit das kantonale Recht keine Genehmigungspflicht vorsieht, kann die Gemeinde ihre Erlasse 

selbst in Kraft setzen; sie braucht dazu die Zustimmung des Kantons nicht. Allerdings muss die Ge-

meinde den Kanton und die Bevölkerung immer informieren, wenn ein Erlass neu geschaffen, abge-

ändert oder aufgehoben wird.75 Für den Kanton geschieht über das Regierungsstatthalteramt. Damit 

die Bevölkerung informiert ist, werden die Erlasse von den Gemeinden vor Inkrafttreten im amtlichen 

Publikationsorgan der Gemeinde publiziert. Es genügt, wenn auf das Inkrafttreten als solches hinge-

wiesen wird; der Erlass muss nicht im vollen Wortlaut publiziert werden. 

Ist eine Bürgerin oder ein Bürger mit einem neuen Erlass der Gemeinde oder einer Reglement- oder 

Verordnungsänderung nicht einverstanden, kann sie oder er gegen den entsprechenden Beschluss 

Beschwerde führen.  

                                                      
72 Art. 53 Abs. 1 und 2 GG 

73 Art. 54 Abs. 1 GG 

74 Art. 56 Abs. 1 GG 

75 Art. 45 GV 
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Die Beschwerde ist an die Regierungsstatthalterin oder den Regierungsstatthalter zu richten. Eine 

Ausnahme bildet das Organisationsreglement: Weil dieses Reglement genehmigungspflichtig ist und 

deshalb an das Amt für Gemeinden und Raumordnung einzureichen ist, werden auch Beschwerden 

gegen ein Organisationsreglement vom Amt für Gemeinden und Raumordnung (und nicht vom Regie-

rungsstatthalteramt) behandelt.76 Nächsthöhere Beschwerdeinstanz ist das Verwaltungsgericht. 

7.5 Bussen 

Die Gemeinden können auch Strafbestimmungen erlassen. Dies ist dort möglich, wo eine Gemeinde 

die Durchsetzung von eigenen Erlassen sichern will (z. B. bei einem Verstoss gegen Gemeindevor-

schriften, die den Plakatanschlag regeln). Die Gemeinden können nur dort eigene Strafbestimmungen 

erlassen, wo nicht eidgenössisches oder kantonales Strafrecht gilt. Als Sanktion dürfen nur Bussen 

vorgesehen werden (bis 5000 Franken, wenn die Strafbestimmung in einem Reglement steht; bis 

2000 Franken, wenn die Strafbestimmung in einer Verordnung steht).77 

Bussen werden durch den Gemeinderat verfügt, wenn die Gemeinde die Zuständigkeit nicht in einem 

Erlass anders regelt.78 Der zu büssenden Person ist das rechtliche Gehör zu schenken, d. h. sie muss 

sich vor der Verfügung äussern können.79 Gegen eine Bussenverfügung kann innert 10 Tagen Ein-

spruch erhoben werden. In diesem Fall leitet die Gemeinde die Akten als Anzeige der zuständigen 

Staatsanwaltschaft weiter.80 Eine rechtskräftige Busse ist innert 30 Tagen zu bezahlen. Das Geld 

fliesst in die Gemeindekasse. Wird eine Busse nicht bezahlt, wird sie vom zuständigen Gericht auf An-

trag der Gemeinde in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt.81 

Auch ohne spezielle Strafbestimmung können die Gemeinden jene Personen büssen, die sich wei-

gern in Wahl- und Stimmausschüssen mitzuwirken. Hier können Bussen bis 500 Franken verhängt 

werden.82 

8 Aufgaben der Gemeinde 

Die Aufgaben der Gemeinde unterscheiden sich zwischen übertragenen und selbstgewählten Aufga-

ben.83 Im Bereich der selbstgewählten Aufgaben kann fast alles zu einer Gemeindeaufgabe werden, 

wenn die Gemeinde dies will. Wird eine Gemeindeaufgabe aber einem Gemeindeverband oder mit 

Vertrag einer andern Gemeinde übertragen, ist die Gemeinde in diesem Bereich nicht mehr zuständig. 

Andererseits kann ein Gemeindeverband nicht eine Aufgabe von sich aus an sich ziehen, die durch 

die politische Gemeinde erfüllt wird. 

                                                      
76 Art. 56 Abs. 3 GG 

77 Art. 58 GG 

78 Art. 59 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 GG 

79 siehe Ziffer 1.6 

80 Art. 59 Abs. 2 GG 

81 Art. 55  der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1988, GV, https://www.belex.si-

tes.be.ch/app/de/texts_of_law/170.111/versions/1015 

82 Art. 96 Abs. 2 GPR 

83 siehe 4.7.1 
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Als Faustregel gilt: Auf der Gemeindeebene erfüllt immer die Einwohnergemeinde (bzw. gemischte 

Gemeinde) die Aufgaben, solange nicht ausdrücklich eine andere gemeinderechtliche Körperschaft 

zuständig erklärt wird. 

8.1 Erfüllung der Aufgaben 

Aus wirtschaftlichen Überlegungen ist es für die Gemeinden wichtig, dass sie einerseits das Richtige 

tun und andererseits ihre Leistungen möglichst kostengünstig erbringen und so mit den öffentlichen 

Finanzen ein optimales Kosten-/Wirkungsverhältnis erzielen. Das Gemeindegesetz fordert die Ge-

meinden deshalb auf, laufend zu überprüfen, ob die öffentlichen Aufgaben sachgerecht und wirtschaft-

lich erfüllt werden.84 Jede Gemeinde muss sich Rechenschaft darüber geben, ob ihre Dienstleistungen 

auch wirklich in der Form erwünscht sind und ob diese Leistungen zu einem angemessenen Preis er-

bracht werden. 

Der Kanton nimmt nicht direkt Einfluss. Es liegt in der Gemeindeautonomie, dass die Gemeinde auch 

aufwändige oder unwirtschaftliche Leistungen anbieten darf. Einzig dort, wo der Kanton die Gemein-

den mit finanziellen Beiträgen unterstützt, kann er auf eine wirksame und kostengünstige Aufgabener-

füllung drängen, indem er seine Beiträge von entsprechenden Anstrengungen der betroffenen Ge-

meinden abhängig macht.85 

8.2 Wer erfüllt die Aufgaben? 

Die Gemeinden haben verschiedene Möglichkeiten um die Aufgabenerfüllung zu organisieren. Das 

Gemeindegesetz unterscheidet zwischen drei Arten: 

▪ Die Gemeinde erfüllt die Aufgabe selber, indem die Verwaltung tätig wird (z. B. Besorgung der 

Gemeindeschreiberei durch eigenes Personal, Strassenunterhalt durch eigenen Werkhof, Besor-

gung des Bauwesens durch eigene Bauverwaltung etc.). Dies ist die herkömmliche weit verbrei-

tete Art der Erfüllung von Gemeindeaufgaben. 

▪ Die Gemeinde kann sich auch so organisieren, dass sie gewisse Verwaltungszweige zu selbst-

ständigen Einheiten formiert und diesen Einheiten einen eigenen Spielraum belässt. Dadurch bil-

det die Gemeinde gewissermassen wie in einem Konzern ”Tochterunternehmen”, die zwar immer 

noch zur Gemeinde gehören, aber eine gewisse Selbstständigkeit geniessen. Das Gemeindege-

setz spricht bei solchen verselbstständigten Verwaltungszweigen von Gemeindeunternehmen 

bzw. Anstalten86. Für die Ausgestaltung als Gemeindeunternehmen eignen sich beispielsweise 

öffentliche Verkehrsbetriebe oder Betriebe der Ver- und Entsorgung, also Verwaltungszweige, die 

sich gut von der restlichen Verwaltung trennen lassen. Gemeindeunternehmen werden durch ein 

Reglement der Gemeinde gegründet.87 

▪ Schliesslich kann die Gemeinde auch Personen oder Organisationen (Dritte), die nicht zur Ge-

meindeverwaltung im engeren Sinne gehören, mit der Erfüllung von Aufgaben beauftragen. Dabei 

sind verschiedene Möglichkeiten denkbar: 

                                                      
84 Art. 63 GG 

85 Art. 6 GG 

86 Art. 66 Abs. 1 Bst. b GG 

87 Art. 66 GG 
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Entweder gründet die Gemeinde selber eine solche aussenstehende Gesellschaft (z. B. eine Akti-

engesellschaft) und überträgt dieser dann eine bestimmte Aufgabe (z. B. Elektrizitätswerk) zur 

Besorgung, oder die Gemeinde kann eine Aufgabe einer schon bestehenden privaten Organisa-

tion zur Besorgung übertragen (z. B. Kehrichtabfuhr an eine private Transportunternehmung). 

Auch viele Formen der interkommunalen Zusammenarbeit stellen solche Auslagerungen an Dritte 

dar: So kann die Gemeinde eine Aufgabe einem Gemeindeverband übertragen; dieser Verband 

erfüllt dann die ihm übertragene Aufgabe (z. B. Abwasserentsorgung) als Dritter auch für diese 

Gemeinde. Die Aufgabe kann auch durch Vertrag der Nachbargemeinde übertragen werden. Da-

bei eignen sich nicht nur selbstgewählte, sondern auch von Kanton und Bund den Gemeinden 

übertragene Aufgaben zur gemeinsamen Erfüllung (gemeinsame Schiessplätze, gemeinsame 

Feuerwehr, gemeinsamer Sozialdienst, etc.). 

Die Aufgabenübertragung an Dritte ist mit einem Beschluss oder einem Erlass möglich. Wenn auch 

hoheitliche Aufgaben übertragen werden (z. B. Gebührenerhebung durch die Dritten), ist ein Regle-

ment zwingend. Die Verantwortung bleibt immer bei der Gemeinde. Sie muss die Dritten beaufsichti-

gen, denen sie Gemeindeaufgaben überträgt. 

8.3 Public Private Partnership (PPP) 

Die in jüngerer Zeit diskutierte Public Private Partnership (PPP) bezeichnet ein Modell der Zusammen-

arbeit, nach dem öffentliche und private Partner gemeinsam eine öffentliche Aufgabe an die Hand 

nehmen. Die Beschaffung der dafür benötigten Güter erfolgt in Orientierung an deren Lebenszyklus 

und umfasst in der Regel die Planung, den Bau, die Finanzierung und den Betrieb von Infrastrukturen. 

Mit der damit verbundenen „Risikoverteilung“ wird die herkömmliche Rollenteilung zwischen Staat und 

Privaten aufgeweicht. Die private Partnerin oder der private Partner übernimmt weitgehende Aufgaben 

und Verantwortung, indem sie oder er beispielsweise eine Baute projektiert und baut, den Betrieb 

übernimmt und diesen über Gebühren und Mietzinse finanziert. Eine Public Private Partnership in die-

sem Sinn ist in der Schweiz noch kaum verwirklicht worden. Verschiedene Fragen, unter anderem im 

Hinblick auf das Beschaffungsrecht und die finanzrechtliche Behandlung der PPP (notwendige Ausga-

bebeschlüsse), sind heute kaum endgültig beantwortet. 

9 Amtspflichten 

9.1 Sorgfaltspflicht 

Die Pflicht gewissenhaft und sorgfältig zu arbeiten gilt für alle Personen: Für gewählte Mitglieder von 

Organen (Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Mitglieder von Parlamenten und Kommissionen) und 

für das gesamte Gemeindepersonal. Gewissenhaft und sorgfältig arbeiten heisst, dass eine Person 

nach bestem Wissen und Gewissen die ihr übertragenen Aufgaben im Sinne der Gemeinde und des 

Gemeinwohls erfüllen muss. 
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9.2 Amtsgeheimnis 

Die Verletzung von Amtspflichten kann auch strafrechtliche Folgen haben. Das Strafgesetzbuch ent-

hält eine Reihe von Delikten gegen die Amtspflicht (beispielsweise Amtsmissbrauch, ungetreue Amts-

führung). Die Organpersonen und das Gemeindepersonal haben insbesondere auch das Amtsge-

heimnis zu wahren. Das Amtsgeheimnis muss beachtet werden, wenn eine Information tatsächlich ge-

heim oder vertraulich ist. Ob eine Information geheim oder vertraulich ist, ergibt sich in erster Linie aus 

der kantonalen Informations- und Datenschutzgesetzgebung88 und allenfalls aus weiterem übergeord-

netem Recht. 

9.3 Disziplinarische Verantwortlichkeit 

Das Disziplinarrecht dient dazu, bei Unregelmässigkeiten die verantwortliche Person zur Ordnung zu 

rufen, indem sie auf allfällige Fehler aufmerksam gemacht und eventuell diszipliniert wird. Ein Diszipli-

narverfahren hat die ordnungsgemässe Führung eines Amts durch eine bestimmte Person zum Ziel. 

Das Disziplinarrecht hat vor allem bei Personen einen Sinn, die auf Amtszeit gewählt sind. Die Ge-

meinden sind frei für ihre Organe und das Personal Disziplinarmassnahmen vorzusehen. Regelt die 

Gemeinde nichts, kann sie keine Disziplinarmassnahmen aussprechen.  

 

Das Gemeindegesetz nennt folgende Disziplinarstrafen: 

▪ Verweis, 

▪ Busse bis 5000 Franken, 

▪ Einstellung im Amt bis zu sechs Monaten mit Kürzung oder Entzug des Gehalts. 

Auch wenn die Gemeinde darauf verzichtet für ihre Organe und für das Personal Disziplinarverfahren 

vorzusehen, kann der Kanton in schwerwiegenden Fällen tätig werden. Die Regierungsstatthalterin 

oder der Regierungsstatthalter kann, wenn die ordnungsgemässe Verwaltung der Gemeinde durch 

grobe Amtspflichtverletzungen ernsthaft gefährdet ist und die Gemeinde nicht selbst einschreitet (oder 

einschreiten kann), ein Disziplinarverfahren gegen die fehlbare Person einleiten und auch entspre-

chende Sanktionen verhängen.89  

9.4 Vermögensrechtliche Verantwortlichkeit 

Die Gemeinde haftet für den Schaden, den Gemeindeangestellte bei der Ausübung ihrer Arbeit Dritten 

widerrechtlich zufügen. Angestellte haften gegenüber der Gemeinde für Schäden, die sie ihr durch 

vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung der Amtspflicht zufügen (Rückgriffsrecht der Gemeinde). 

Wer als Drittperson einen Schaden durch Gemeindepersonal erleidet, kann nicht direkt gegen die 

schädigende Person vorgehen. Die Geschädigten müssen sich an die Gemeinde wenden und dort 

Schadensersatz verlangen. 

                                                      
88 siehe Kapitel 12 

89 Art. 82 GG 
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10 Rechtsmittel 

Die verschiedenen Organe der Gemeinde fällen laufend Entscheide: Solche Entscheide können in der 

Regel durch kantonale Rechtsmittelbehörden überprüft werden. Ist eine Bürgerin oder ein Bürger mit 

dem Beschluss oder der Verfügung eines Gemeindeorgans nicht einverstanden, kann sie oder er da-

gegen Beschwerde führen. Die kantonale Behörde überprüft dann, ob der Beschluss oder die Verfü-

gung rechtlich in Ordnung ist. 

10.1 Beschwerde 

Die Beschwerde ist das Rechtsmittel, wenn es darum geht, eine Anordnung eines Gemeindeorgans 

überprüfen zu lassen, die sich ganz speziell an eine bestimmte Person richtet (z. B. Verfügung in einer 

Gebührensache, Baubewilligung, etc.). 

Die Beschwerde ist auch das Rechtsmittel, mit dem Entscheide von Gemeindeorganen angefochten 

werden können, welche die ganze Gemeinde und alle oder viele Bürgerinnen und Bürger betreffen 

(z. B. Abstimmung über ein neues Reglement oder über einen Verpflichtungskredit). 

Zuständig für die Behandlung von Beschwerden in Gemeindeangelegenheiten ist grundsätzlich die 

Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter. Es gibt aber verschiedene Ausnahmeregelun-

gen zugunsten einer andern kantonalen Stelle. Beispiel: Über Beschwerden gegen Organisationsreg-

lemente entscheidet das Amt für Gemeinden und Raumordnung. 

Das Beschwerdeverfahren ist im Verwaltungsrechtspflegegesetz geregelt.90 Die Beschwerdefrist be-

trägt 30 Tage. Eine Ausnahme bilden Wahlsachen und Vorbereitungshandlungen für Wahlen und Ab-

stimmungen, bei denen eine Beschwerdefrist von 10 Tagen gilt.91 In zweiter Instanz ist das Verwal-

tungsgericht zuständig für die Behandlung von Beschwerden, die dann Verwaltungsgerichtsbeschwer-

den heissen. 

10.2 Einsprache (gemeindeinterner Rechtsmittelweg) 

Gemeinden können vorsehen, dass vor einer Beschwerde noch eine gemeindeinterne Einsprache 

möglich ist.92 Diese Möglichkeit wird vorwiegend von grösseren Gemeinden angewandt, da in kleine-

ren Gemeinden so oder so meist der Gemeinderat zuständig ist. Die Einsprachemöglichkeit verlängert 

den Weg durch die Instanzen zusätzlich, gibt der Gemeinde aber die Möglichkeit einen Entscheid 

noch einmal zu überprüfen und allenfalls zu korrigieren. 

10.3 Fristen 

Von den Gemeindeorganen oder Rechtsmittelinstanzen angesetzte Fristen (z. B. Frist zur Einreichung 

einer Stellungnahme) können mittels Gesuch verlängert werden. Fristen, die im Gesetz geregelt sind 

(z. B. Rechtsmittelfristen) können nicht verlängert werden. 

                                                      
90 Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege, Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG, BSG 155.21, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/155.21/versions/2005  

91 Art. 67a Abs. 1 und 3 VRPG; für Abstimmungssachen exkl. Vorbereitungshandlungen gilt die 30-tägige Beschwerdefrist 

92 ergibt sich aus Art. 3 Abs. 3 VRPG 
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Bei der Berechnung der Frist wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, nicht mitgezählt.93 Der 

Fristenlauf beginnt mit der Eröffnung oder Veröffentlichung der anfechtbaren Handlung, bei Beschlüs-

sen und Wahlen der Stimmberechtigten am Tage der Gemeindeversammlung oder des Urnengangs.94 

Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verlängert sich die Frist bis 

zum nächsten Werktag.95 Massgebend zur Fristwahrung ist der Poststempel und nicht der Eingang 

bei der Beschwerdeinstanz.96 

10.4 Kosten 

Ausser beim Vorliegen besonderer Umstände muss die unterliegende Partei die Verfahrenskosten 

und die Parteikosten der Gegenpartei (vor allem die Anwaltskosten) bezahlen.97 Die Gemeinde muss 

ihre anwaltschaftliche Vertretung (ausser im Klageverfahren) praktisch immer selber bezahlen, also 

auch wenn sie im Beschwerdeverfahren siegt.98  

10.5 Beschwerdebefugnis 

Nur diejenigen Personen können eine Verfügung anfechten, die davon mehr betroffen sind als die All-

gemeinheit.99 Gegen Beschlüsse und Verfügungen, die allgemeine Interessen der Gemeinde berüh-

ren, sowie gegen Wahlen kann jede in der Gemeinde stimmberechtigte Person Beschwerde führen.100 

Bei Erlassen der Gemeinde genügt es, wenn die beschwerdeführende Person durch den angefochte-

nen Erlass mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit in schutzwürdigen Interessen betroffen sein 

könnte.101 

10.6 Aufschiebende Wirkung 

Der Beschwerde kommt von Gesetzes wegen in der Regel aufschiebende Wirkung zu (Ausnahmen 

beispielsweise im Personalrecht), d. h. so lange die aufschiebende Wirkung nicht beseitigt ist, darf die 

Verfügung oder der Beschluss nicht vollstreckt werden.102 

                                                      
93 Art. 41 Abs. 1 VRPG 

94 Art. 67a Abs. 1 und 2 VRPG 

95 Art. 41 Abs. 2 VRPG 

96 Art. 42 VRPG 

97 Art. 108 Abs. 1 VRPG 

98 Art. 104 Abs. 3 VRPG 

99 Art. 65 Abs. 1 VRPG 

100 Art. 65b und 65c VRPG, so genannte „Bürgerbeschwerde“ 

101 Art. 65a VRPG 

102 Art. 68 VRPG 
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11 Die Gemeindeversammlung 

Die Aufgaben der Gemeindeversammlung sind im Gemeindegesetz103 und im Organisationsreglement 

der jeweiligen Gemeinde umschrieben. 

11.1 Zeit der Versammlungen 

Die Versammlungen sind einzuberufen 

▪ zu den im Organisationsreglement festgelegten Zeiten, 

▪ wenn es die Geschäfte erfordern, 

▪ auf Beschluss des Gemeinderats, 

▪ wenn es 1/10 oder ein im Organisationsreglement festgesetzter kleinerer Bruchteil der Stimmbe-

rechtigten verlangt. 

Die Versammlungen sind so anzusetzen, dass möglichst viele Stimmberechtigte ohne erhebliche Be-

einträchtigung daran teilnehmen können. 

11.2 Wie wird die Versammlung einberufen? 

Die Einladung zur Gemeindeversammlung hat mindestens 30 Tage vorher zu erfolgen. Mit dem Tag 

der amtlichen Veröffentlichung gilt die Einladung als bekannt. Die Einladung ist im amtlichen Publikati-

onsorgan bekannt zu machen. Eine weitergehende Bekanntmachung z. B. im kantonalen Amtsblatt ist 

nicht nötig. Vorbehalten sind weitergehende Publikationsvorschriften in den Organisationsreglementen 

der Gemeinden. Die Einladung muss über Ort, Datum und Zeit der Versammlung Auskunft geben. Sie 

muss die vollständige Traktandenliste enthalten. Gestützt auf die Informationspflicht der Gemeinden 

ist es üblich, dass den Stimmberechtigten eine Botschaft mit Kurzkommentar und dem Antrag zu den 

traktandierten Geschäften zugestellt wird. 

11.3 Verhandlungen in der Gemeindeversammlung 

Eine vorschriftsgemäss einberufene Gemeindeversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der An-

wesenden beschlussfähig. Sie darf solange tagen, wie die Mehrheit der Versammlungsteilnehmerin-

nen und –teilnehmer bereit ist, auszuharren. Mittels Ordnungsantrag kann der Abbruch der Versamm-

lung jederzeit beantragt und zur Abstimmung gebracht werden. 

Die Stimmberechtigung an der Versammlung wird in der Regel geprüft, indem die oder der Vorsit-

zende die Versammlung anfragt, ob das Stimmrecht einer anwesenden Person bestritten werde. Im 

Streitfall entscheidet sich diese Frage aufgrund des Stimmregisters. In grossen Gemeinden kann sich 

die Lösung aufdrängen, dass vor jeder Gemeindeversammlung Stimmkarten (analog Urnenabstim-

mung) verschickt werden. Dieses System erfordert eine Eingangskontrolle. 

Bei allen Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der Stimmenden. Die Mitglieder des Gemeinderats 

sind ebenfalls stimmberechtigt. 

Der Leiterin oder dem Leiter der Gemeindeversammlung steht der Stichentscheid zu, wenn ein Regle-

ment es vorsieht. 

                                                      
103 Art. 23 GG 
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Für das Abstimmungsverfahren hat sich das aus dem Sport bekannte Cupsystem als bestes Verfah-

ren durchgesetzt, um den Willen der Stimmberechtigten bei mehreren sich ausschliessenden Anträ-

gen zu ermitteln. Das Abstimmungsverfahren nach dem Cupsystem ist im Anhang 2 dieses Fachbei-

trages dargestellt. 

Der Gemeinderat orientiert vor der Beschlussfassung mündlich über die Geschäfte der Gemeindever-

sammlung. Die Stimmberechtigten müssen imstande sein, über eine Vorlage in Kenntnis des wesentli-

chen Sachverhaltes und der Rechtslage zu beschliessen. 

Die Stimmberechtigten dürfen nur über die in der Einladung bezeichneten Gegenstände (Traktanden-

liste) endgültig beschliessen. 

Bei Versammlungen dürfen Anträge, die einen nicht angekündigten Gegenstand betreffen, beraten 

und erheblich oder unerheblich erklärt werden. Dies geschieht meist im Traktandum ”Verschiedenes”. 

Erheblich erklärte Anträge unterbreitet der Gemeinderat einer späteren Versammlung zum Entscheid. 

Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen den Verhandlungen der Gemeindeversammlung beiwohnen. Sie ha-

ben getrennt von den Stimmberechtigten Platz zu nehmen. 

Stimmberechtigte dürfen ohne besondere Erlaubnis mit Hilfe schriftlicher Aufzeichnungen über den 

Gang der Versammlung in in den Medien berichten. 

Nicht stimmberechtigte Medienleute sind zugelassen. Auf Verlangen sind ihnen dieselben Unterlagen 

zuzustellen wie den Stimmberechtigten.  

Die Gemeindeversammlung entscheidet, ob auch Bild- und Tonaufzeichnungen gemacht werden dür-

fen. Jede Person kann aber verlangen, dass ihr Votum nicht aufgezeichnet wird. 

11.4 Rügepflicht und Beschwerde 

Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung ist so-

fort zu beanstanden. Diese Rügepflicht104 ist Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben. Die 

Rügepflicht betrifft nur Verfahrensmängel. Unterlässt eine Stimmberechtigte oder ein Stimmberechtig-

ter die sofortige Rüge, kann sie oder er nachträglich gegen Beschlüsse und Wahlen keine Be-

schwerde mehr führen. Wird trotz unterlassener zumutbarer Rüge Beschwerde geführt, wird darauf 

nicht eingetreten. 

Der Rügepflicht ist Genüge getan durch Anbringen eines mündlich begründeten „Protests“. Der münd-

liche Vorbehalt ist in das Protokoll aufzunehmen. Materielle Mängel können noch nachträglich inner-

halb der ordentlichen Beschwerdefrist gerügt werden. Es gelten die üblichen Beschwerdefristen von 

30 Tagen, in Wahlsachen von 10 Tagen. 

12 Information und Datenschutz 

Der Anspruch der Bevölkerung auf Information und der Schutz der Privatsphäre der einzelnen Person 

stehen sich häufig entgegen. Die Information der Bevölkerung ist im Informationsgesetz105 und in der 

                                                      
104 Art. 49a GG 

105 Gesetz vom 2. November 1993 über die Information der Bevölkerung, Informationsgesetz, IG, BSG 107.1, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/107.1/versions/1643  
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Informationsverordnung106 geregelt, der Datenschutz im Datenschutzgesetz107 und in der Daten-

schutzverordnung108. Zudem enthält das Gemeindegesetz Bestimmungen, wo und wie gewisse Be-

schlüsse, Erlasse und weitere Veröffentlichungen der Gemeinde bekannt gemacht werden müssen.109 

12.1 Information 

Die Bevölkerung hat Anspruch auf umfassende und rasche Information.110 Die Gemeindeorgane müs-

sen von sich aus über ihre Tätigkeit informieren.111 Sie informieren über alle Tätigkeiten von allgemei-

nem Interesse, soweit nicht übergeordnete öffentliche oder private Interessen entgegenstehen. 

Die Informationsmöglichkeiten der Gemeinden sind vielfältig und beinhalten unter anderem: 

▪ Internetauftritt, 

▪ Medienberichte (Presse, Radio, Fernsehen, soziale Medien), 

▪ gemeindeeigene Informationsbroschüren, die an alle Haushaltungen verteilt werden, 

▪ Informationsveranstaltungen, 

▪ Botschaft an alle Stimmberechtigten zu den Gemeindeversammlungsgeschäften oder zu Urnen-

abstimmungsvorlagen, 

▪ Flugblätter, Anschlagbretter 

▪ Vernehmlassungen, 

▪ Auflage von Akten, 

▪ mündliche Information an der Gemeindeversammlung. 

Die Bevölkerung hat auch ein Recht Auskünfte zu verlangen.112 Dieses Recht beinhaltet auch das 

Recht auf Einsicht in amtliche Akten, wiederum unter Vorbehalt von übergeordneten öffentlichen oder 

privaten Interessen, die einer Akteneinsicht entgegenstehen. Zusätzlich ist bei der Akteneinsicht auch 

dem Datenschutz, insbesondere von Personendaten, Rechnung zu tragen. 

12.1.1 Wann liegt ein übergeordnetes öffentliches Interesse vor? 

Wenn 

▪ eine Bekanntgabe einer Information die weitere Entscheidfindung beeinflussen würde, 

▪ der Bevölkerung Schaden zugefügt würde, 

▪ eine Auskunft nur mit unverhältnismässig grossem Aufwand erteilt werden könnte.113 

                                                      
106 Verordnung vom 26. Oktober 1994 über die Information der Bevölkerung, Informationsverordnung, IV, BSG 107.111, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/107.111/versions/1551  

107 Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986, KDSG, BSG 152.04, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/152.04/versions/20008  

108 Datenschutzverordnung vom 22. Oktober 2008, DSV, BSG 152.040.1, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/152.040.1/versions/2001  

109 Art. 49b bis 49i GG 

110 Art. 14 IG 

111 Information von Amtes wegen 

112 Information auf Anfrage 

113 Art. 29 Abs. 1 IG 

http://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1028
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12.1.2 Wann gelten übergeordnete private Interessen? 

▪ Bei Fragen des persönlichen Geheimbereiches (Konfession, Gesinnung, Krankheiten, Sozial-

hilfe), 

▪ einem hängigen Verwaltungs- oder Justizverfahren, 

▪ Geschäfts- und Berufsgeheimnis.114 

Anfragen sind so rasch als möglich zu beantworten und sind gebührenfrei. Gesuche um Akteneinsicht 

haben schriftlich zu erfolgen. Für besonderen Aufwand kann eine Gebühr verlangt werden. Für die 

Prüfung von Gesuchen um Akteneinsicht hat die Staatskanzlei eine ”Checkliste Akteneinsicht in Ge-

meinden” herausgegeben. 

12.1.3 Öffentlichkeitsprinzip 

Es gilt nicht das Geheimhaltungsprinzip (alles was nicht ausdrücklich öffentlich ist, ist geheim) son-

dern das Öffentlichkeitsprinzip: Alles, was nicht ausdrücklich geheim ist, ist öffentlich. 

12.2 Datenschutz 

Mit der Informationsgesetzgebung können nicht nur Auskünfte aus der Einwohnerkontrolle, sondern 

auch aus vielen anderen Registern verlangt werden wie 

▪ Eigentümerinnen und Eigentümer von Zivilschutzräumen, 

▪ Feuerwehrangehörige, 

▪ Hundehalterinnen und Hundehalter, 

▪ ausländische Staatsangehörige mit einer Ferienwohnung. 

Solange eine Einzelperson eine Einzelauskunft verlangt, ergeben sich selten Schwierigkeiten. Ein-

wohnerkontrolldaten sind einer privaten Person bekannt zu geben, wenn diese ein schützenswertes 

Interesse glaubhaft macht. An das schützenswerte Interesse sind keine hohen Anforderungen zu stel-

len. Blosse Neugier genügt jedoch nicht. 

Besonders geregelt werden müssen Listenauskünfte. Nur wenn die Gemeinde in einem Erlass Listen-

auskünfte zulässt, dürfen solche auch erteilt werden. Die Gemeinde muss regeln, wer die Listenaus-

künfte erteilen darf. Häufig bestimmen die Gemeinden, dass für kommerzielle Zwecke (Werbung) 

keine Listenauskünfte erteilt werden dürfen bzw. dass Listenauskünfte nur für nicht kommerzielle Zwe-

cke zulässig sind. 

Das kantonale Datenschutzgesetz nennt abschliessend diejenigen Daten, welche einer solchen Be-

kanntgabe zugänglich sind. Listen aus der Einwohnerkontrolle dürfen demnach höchstens enthalten: 

Name, Vorname, Beruf, Geschlecht, Adresse, Zivilstand (aber nicht Daten der Zivilstandsänderung), 

Heimatort, Datum von Zu- und Wegzug, Jahrgang (aber nicht das Geburtsdatum). Sofern in einem 

Gemeindereglement vorgesehen, können zudem die zivilrechtliche Handlungsfähigkeit, Titel und 

Sprache bekannt gegeben werden. 

                                                      
114 Art. 29 Abs. 2 IG 
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12.2.1 Eigene Daten 

Jede Person ist berechtigt in ihre eigenen Daten Einsicht zu nehmen. Diese Einsicht ist in der Regel 

gebührenfrei. 

Jede Person ist weiter berechtigt ihre Daten für Listenauskünfte an Private sperren zu lassen. Eine 

Begründung für eine solche Sperrung ist nicht erforderlich.115 Für die Sperrung der Daten für Einzel-

auskünfte ist ein schutzwürdiges Interesse nachzuweisen, an das in der Praxis allerdings keine hohen 

Anforderungen gestellt werden.116  

Jede Person ist auch berechtigt ihre Daten für Listenauskünfte an Private beschränken bzw. sperren 

zu lassen. Eine Begründung für eine solche Sperrung ist nicht erforderlich. Die Sperrung entfaltet aus-

schliesslich Wirkung für die Datenweitergabe an Privatpersonen. Keine Wirkung entfaltet das Recht 

auf Sperrung gegenüber Ersuchen anderer Behörden auf verwaltungsinterne Weitergabe. Die gesuch-

stellende Person erhält eine schriftliche (oder elektronische) Rückmeldung. 

12.2.2 Datensammlungen 

Jede Gemeinde führt ein Register der Datensammlungen, in dem alle von der Gemeinde geführten 

Datensammlungen aufgelistet sind. Es soll den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, sich einen ers-

ten Überblick darüber zu verschaffen, wo allenfalls sie betreffende Daten bearbeitet werden können. 

Das Register ist öffentlich. Im Gegensatz zum Kanton muss die Gemeinde das Register nicht im Inter-

net veröffentlichen. Sie muss es jedoch der Bevölkerung zur Einsichtnahme zur Verfügung halten.117 

In das Register aufzunehmen sind die Rechtsgrundlage, die verantwortliche Behörde, der Zweck und 

die Mittel der Bearbeitung, Art und Umfang der bearbeitende Personendaten, Angaben zu regelmässi-

gen Datenbekanntgaben und die ordentliche Aufbewahrungszeit. Das Register ist aktuell zu halten. 

12.2.3 Aufsichtsstelle und Informationstätigkeit 

Jede Gemeinde muss eine unabhängige Datenschutzaufsichtsstelle bezeichnen.118 Häufig wird diese 

Aufgabe dem Rechnungsprüfungsorgan zugewiesen. Die Datenschutzaufsichtsstelle hat den Stimm-

berechtigten jährlich Bericht über ihre Tätigkeit zu erstatten. 

12.2.4 Vernichtung von Daten 

Nicht mehr benötigte Daten sind zu vernichten (zu löschen).119 Die von den Gemeinden einzuhalten-

den Aufbewahrungsfristen sind in einer Direktionsverordnung120 aufgeführt. 

                                                      
115 Art. 13 Abs. 3 KDSG 

116 Art. 13 Abs. 1 KDSG 

117 Art. 18 KDSG 

118 Art. 33 Abs. 1 KDSG 

119 Art. 18 KV und Art. 19 KDSG 

120 Direktionsverordnung vom 20. Oktober 2014 über die Archivierung der Unterlagen von öffentlich-rechtlichen 

Körperschaften nach Gemeindegesetz und deren Anstalten, ArchDV Gemeinden, BSG 170.711, 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/170.711/versions/1458  
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13 Anhang 1: Berechnungsbeispiel Proporzwahl 

Wahl von fünf Mitgliedern des Gemeinderats 

Es kandidieren drei Parteien, die folgende Parteistimmen erzielen: 

Partei A 320 Parteistimmen 

Partei B 230 Parteistimmen 

Partei C 450 Parteistimmen 

 

Berechnung der Wahlzahl 

Total aller Parteistimmen : (Zahl der zu verteilenden Sitze plus 1) = Wahlzahl (aufgerundet auf die 

nächste ganze Zahl) 

1000 Parteistimmen : (5 Sitze + 1) = 166,67 => Wahlzahl = 167 

 

1. Sitzverteilung 

Parteistimmen der Partei X : Wahlzahl = Anzahl Sitze (abgerundet auf die nächste ganze Zahl) 

Partei A: 320 Stimmen: 167 = 1,92 => 1 Sitz 

Partei B: 230 Stimmen: 167 = 1,38 => 1 Sitz 

Partei C: 450 Stimmen: 167 = 2,69 => 2 Sitze 

Damit sind erst vier Sitze verteilt. 

 

2. Sitzverteilung (Restmandat) 

Parteistimmenzahl der Partei X : (Anzahl der in der bisherigen Verteilung dieser Partei zugeteilten 

Sitze plus 1) = Quotient; die Partei mit dem höchsten Quotienten erhält einen weiteren Sitz. 

Partei A: 320 : (1 Sitz + 1) = 160 => die Partei A erhält einen weiteren Sitz (höchster Quotient) 

Partei B: 230 : (1 Sitz + 1) = 115 

Partei C: 450 : (2 Sitze + 1) = 150 

 

Definitive Sitzverteilung 

Partei A: 2 Sitze 

Partei B: 1 Sitz 

Partei C: 2 Sitze 

 



Erstausgabe 25. November 2009  
Version Oktober 2022 

Organisation Seite 48 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

14 Anhang 2: Cupsystem 

14.1 Beispiel 1 

Ausgabenbeschluss: Beitrag an Sportverein 

Antrag Gemeinderat: 100'000 Franken 

Antrag aus Gemeindeversammlung: 125'000 Franken  

Frage der/des Vorsitzenden: 

1. Wer für einen Beitrag von 100’000 Franken ist, hebe die Hand. 

2. Wer für einen Beitrag von 125’000 Franken ist, hebe die Hand. 

Der Antrag, auf den mehr Stimmen entfallen, ist Sieger. Dies ist keine Ja/Nein Abstimmung, sondern 

eine Gegenüberstellung. 

Schlussabstimmung: 

Frage der/des Vorsitzenden: Wollen Sie den Beitrag von (Sieger) bewilligen? Antwort der Gemeinde-

versammlung: ”Ja” oder ”Nein” 

14.2 Beispiel 2 

Bau eines Kindergartens 

Antrag Gemeinderat: Kindergarten am Standort A mit Flachdach und ohne Keller. 

Anträge aus der Gemeindeversammlung 1. Standort B 

 2. Mit Keller 

 3. Satteldach 

 4. Standort C 

Vorgehen:  

1. Alle Anträge, die sich nicht gleichzeitig verwirklichen lassen, zu Gruppen vereinigen: 

a) Standorte A, B, C 

b) Flachdach; Satteldach 

c) kein Keller, Keller 

Innerhalb der Gruppen stellt die/der Vorsitzende zuerst den letzten Antrag dem zweitletzten gegen-

über, den Sieger dem drittletzten usw. Die Reihenfolge der Gruppen spielt nur dann eine Rolle, wenn 

eine Gruppe andere Gruppen beeinflusst. In diesem Fall ist die Detailfrage vor der Grundsatzfrage zu 

regeln. 

2. In jeder Gruppe wird ein Sieger ermittelt: 

▪ Standort C gegen Standort B. (Annahme: Sieger C) 

▪ Standort C gegen Standort A (Annahme: Sieger C) 

▪ Satteldach gegen Flachdach (Annahme: Sieger Flachdach) 

▪ Keller gegen kein Keller (Annahme: Sieger Keller) 

Schlussabstimmung 

Frage der/des Vorsitzenden: Wollen Sie am Standort C einen Kindergarten mit Flachdach und Keller 

bauen? 

Antwort der Gemeindeversammlung ”Ja” oder ”Nein”. 
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Finanzhaushalt 

1 Einleitung 

Alle Gemeinden müssen eine Buchhaltung führen. Die speziellen für die Gemeindehaushalte zuge-

schnittenen Vorschriften regeln im Kanton Bern 

 

 das Gemeindegesetz vom 16. März 1998 (GG)  

 die Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV) 

 die Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 23. Februar 2005 

(FHDV). 

Diese rechtlichen Grundlagen stützen sich auf das Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM2), welches 

von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren erarbeitet und für öffentlich-rechtliche Körper-

schaften obligatorisch erklärt worden ist. Das HRM2 ist eine Weiterentwicklung des bis anhin gelten-

den HRM1 und lehnt sich stärker an die Rechnungslegungsstandards der Privatwirtschaft an als bis-

her. 

Wie die Gemeinderechnungen aufzustellen und zu gliedern sind, wird in der FHDV sowie in einer Ar-

beitshilfe (Art. 59 GV) des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR) festgelegt. Die Arbeitshilfe 

selber beinhaltet wesentliche verbindliche Vorschriften in Anlehnung an das Gemeindegesetz und 

dessen Verordnung. Diese Regelungen gelten nicht nur für Einwohner- und Gemischte Gemeinden, 

sondern auch für alle anderen gemeinderechtlichen Körperschaften des Kantons Bern wie die Burger-

gemeinden und die burgerlichen Korporationen, die Kirchgemeinden und die Gesamtkirchgemeinden, 

die Gemeindeverbände, Unterabteilungen, Schwellenkorporationen und Regionalkonferenzen. 

Die besagten Vorschriften stellen sicher, dass alle gemeinderechtlichen Körperschaften im Kanton 

Bern ihr Rechnungswesen nach den gleichen Grundsätzen führen. Dadurch werden die Ergebnisse 

von Finanzplanung, Budget und Rechnung vergleichbar und aussagekräftig. Die zuständigen Organe 

der Gemeinden erhalten damit Instrumente, die ihnen erlauben, ihren Finanzhaushalt richtig zu füh-

ren. 
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2 Aufbau der Gemeinderechnung (HRM2) 

Die Gemeinderechnung nach Harmonisiertem Rechnungsmodell 2 gliedert sich in eine Bilanz und 

eine Verwaltungsrechnung. Die Verwaltungsrechnung wiederum wird unterteilt in eine Investitions-

rechnung und eine Erfolgsrechnung. Die Verwaltungsrechnung wird jährlich abgeschlossen und die 

Saldi der Investitionsrechnung und der Erfolgsrechnung werden in die Bilanz übertragen. Die Zusam-

menhänge zwischen Bilanz, Investitions- und Erfolgsrechnung werden schematisch in folgender Dar-

stellung ersichtlich: 
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2.1 Bilanz 

In der Bilanz werden die Aktiven und die Passiven dargestellt. Wie in der kaufmännischen Bilanz wer-

den die einzelnen Konten in Gruppen eingeteilt und entsprechend ihrer Flüssigkeit, bzw. ihrer Fällig-

keit gegliedert. 

2.1.1 Aktiven 

Die Aktiven werden in die folgenden Gruppen unterteilt: 

 Finanzvermögen  

 Verwaltungsvermögen 

Das Finanzvermögen umfasst alle Vermögenswerte, die nicht unmittelbar der öffentlichen Aufgaben-

erfüllung dienen. Finanzvermögen kann demnach jederzeit realisiert (wieder zu Geld gemacht) wer-

den, ohne dass damit die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe beeinträchtigt würde. Finanzvorfälle in-

nerhalb des Finanzvermögens werden Anlagen genannt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um 

kurz- oder längerfristige Anlagen von flüssigen Mitteln (z.B. Obligationen, Festgelder, allenfalls auch 

Liegenschaften). 

Das Verwaltungsvermögen umfasst alle Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgaben-

erfüllung dienen. Verwaltungsvermögen kann nicht veräussert werden, ohne dass die Erfüllung der 

entsprechenden Aufgabe darunter leiden würde. Dazu gehören in erster Linie die Sachgüter. Darlehen 

und Beteiligungen im öffentlichen Interesse gelten auch als Verwaltungsvermögen. Ebenso werden 

Investitionsbeiträge (à fonds perdu Beiträge) an Dritte als Verwaltungsvermögen bilanziert, die damit 

im öffentlichen Interesse investieren oder handeln. 

2.1.2 Passiven 

Die Passiven werden in die folgenden Gruppen unterteilt: 

 Fremdkapital inkl. Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 

 Eigenkapital inkl. Verpflichtungen und Vorschüsse für Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, Bi-

lanzüberschuss/-fehlbetrag 

Unter Fremdkapital werden sämtliche Schulden gegenüber Dritten erfasst (Kreditoren, Darlehen 

usw.). 
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Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen im Fremdkapital entstehen dann, wenn Aufgabenbereiche 

(Gemeindereglement nötig) einen Ertragsüberschuss erwirtschaften. Dieser muss der einzelnen Spe-

zialfinanzierung zugewiesen werden. Allfällige Vorschüsse sind in den Aktiven (Kontogruppe 109) zu 

bilanzieren. 

Verpflichtungen und Vorschüsse für Spezialfinanzierungen im Eigenkapital entstehen dann, wenn ein 

spezialfinanzierter Aufgabenbereich einen Ertragsüberschuss oder Aufwandüberschuss erwirtschaftet. 

Diese müssen der einzelnen Spezialfinanzierung zugewiesen werden. 

Im Eigenkapital entsteht ein Bilanzüberschuss, wenn die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüber-

schuss abschliesst. Bilanzüberschüsse stehen den Gemeinden zur Verfügung, um spätere Aufwand-

überschüsse der Erfolgsrechnung decken zu können. 

Im Eigenkapital entsteht ein Bilanzfehlbetrag, wenn die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüber-

schuss abschliesst und dieser nicht durch einen vorhandenen Bilanzüberschuss gedeckt werden 

kann. 

 

2.2 Verwaltungsrechnung 

Die Verwaltungsrechnung umfasst alle der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienenden Ausgaben und 

Einnahmen. Sie wird jährlich abgeschlossen und das Ergebnis wird in die Bilanz übertragen.  

 

Die Verwaltungsrechnung wird unterteilt in eine 

 Investitionsrechnung und eine 

 Erfolgsrechnung 
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2.2.1 Investitionsrechnung 

Sämtliche Investitionsausgaben und -einnahmen werden während des Rechnungsjahres in der Inves-

titionsrechnung erfasst. Unter Investitionen versteht man diejenigen Finanzvorfälle, die Vermögens-

werte mit mehrjähriger Nutzungsdauer schaffen und über der Aktivierungsgrenze liegen. 

Beispiele: 

 Schulhaus 

 Strasse 

 Abwasserleitung 

 Feuerwehrfahrzeug 

 

Alle Werke der Gemeinde, die ihr auch noch in zukünftigen Jahren zur Erfüllung einer Aufgabe zur 

Verfügung stehen, sind demnach Investitionen. An Investitionen werden oft Beiträge von Dritten (Kan-

ton, Privaten) ausgerichtet. Auch diese direkt mit den Investitionen zusammenhängenden Einnahmen 

werden der Investitionsrechnung zugewiesen. Anschlussgebühren werden in der Erfolgsrechnung ver-

bucht. 

 

Zu den Investitionen zählen auch die Darlehen und Beteiligungen, die die Gemeinde im öffentlichen 

Interesse gewährt oder eingeht. 

 

Beispiele: 

Darlehen: Beteiligungen: 

 an den Fussballclub für den Bau eines 

Fussballplatzes 

 Abfallverwertungs-AG 

 Öffentlicher Verkehr (Privatbahnen, 

Autoverkehr) 

 

Ebenfalls Investitionen sind Beiträge, die die Gemeinde Dritten gewährt, damit diese Investitionen im 

öffentlichen Interesse ausführen können. 

 

Beispiel: 

 à fonds perdu Beitrag an den Fussballclub für den Bau eines Fussballplatzes. 

 

Das Ergebnis der Investitionsrechnung zeigt somit, wie viel die Gemeinde netto für Investitionen aus-

gegeben hat. Ende Jahr werden die Investitionsausgaben und -einnahmen auf das Verwaltungsver-

mögen übertragen, das heisst Ausgaben werden aktiviert und die Einnahmen werden passiviert. 
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2.2.2 Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung umfasst alle Konsumausgaben und die entsprechenden Einnahmen. Darunter 

fallen alle Aufwendungen und Erträge für die Verwaltung der Gemeinde, 

 

Beispiele:  

 Löhne 

 Büromaterial 

 

den Betrieb und Unterhalt der Einrichtungen, 

 

Beispiele: 

 Betriebsstoffe 

 baulicher Unterhalt 

 Honorare 

 

sowie die Zinsen für die Schulden und die Abschreibungen. 

 

Im Gegensatz zu den Investitionsausgaben schaffen Konsumausgaben keine mehrjährig nutzbaren 

Gegenwerte. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung zeigt, wie die Erfolgsrechnung im kaufmännischen 

Betrieb, den Erfolg. Bei einer Gemeinde zeigt das Ergebnis, ob mit den Erträgen (Steuern, Gebühren 

etc.) die laufenden Aufwendungen gedeckt werden konnten (Ertragsüberschuss) oder nicht (Aufwand-

überschuss). 

 

Eine spezielle Gruppe innerhalb der Verwaltungsrechnung stellen die Spezialfinanzierungen dar. Un-

ter Spezialfinanzierungen versteht man die Zuordnung von Einnahmen zu einer bestimmten Aufgabe. 

Dabei besteht zwischen der erbrachten Aufgabe und den bezahlten Entgelten ein direkter Zusammen-

hang. Spezialfinanzierungen bedürfen immer einer rechtlichen Grundlage, welche die Einlagen und 

Entnahmen nach klaren Grundsätzen für Budget und Rechnung regelt. Die wichtigsten Spezialfinan-

zierungen sind bereits durch Bundes- oder Kantonsgesetzgebung vorgeschrieben wie zum Beispiel 

die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die Abfallbeseitigung, der Wehrdienstpflichtersatz 

und die Schutzraumersatzabgaben. Spezialfinanzierungen aufgrund der Gemeindegesetzgebung sind 

u.a. die Elektrizitätsversorgung, die Gasversorgung, die Gemeinschaftsantennenanlage oder die 

Forstreserve. 

 

Ende Jahr wird das Ergebnis der Erfolgsrechnung in den Bilanzüberschuss übertragen. Schliesst die 

Jahresrechnung einer Gemeinde mit einem Aufwandüberschuss ab, heisst das, dass diese Gemeinde 

ihre laufenden Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge decken kann - sie konsumiert auf 

Kredit. Reicht der Bilanzüberschuss nicht aus um einen allfälligen Aufwandüberschuss abzudecken, 

muss dieser als Bilanzfehlbetrag aktiviert werden. Gerät eine Gemeinde in eine solche Lage, muss sie 

sicherstellen, dass der Bilanzfehlbetrag innert acht Jahren abgeschrieben werden kann und so wieder 

aus der Bilanz verschwindet. 
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2.3 Gliederung der Rechnung 

Das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 strebt an, die Buchhaltungen der öffentlichen Haushalte in der 

ganzen Schweiz vergleichbar zu machen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Harmonisierung ist die ein-

heitliche Gliederung der Bilanz sowie der Verwaltungsrechnung. 

 

Zu diesem Zweck wurde ein einheitlicher Kontenrahmen erarbeitet. 
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Kontengliederung der Bilanz 

 

 
1 AKTIVEN 

 
2 PASSIVEN 
 

 
10 FINANZVERMÖGEN 
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geld-

anlagen 
101 Forderungen 
102 Kurzfristige Finanzanlagen 
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 
107 Finanzanlagen 
108 Sachanlagen Finanzvermögen 
109 Forderungen gegenüber Spezialfi-

nanzierungen und Fonds im Fremd-
kapital 

 

 
20 FREMDKAPITAL 
200 Laufende Verbindlichkeiten 
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 
204 Passive Rechnungsabgrenzung 
205 Kurzfristige Rückstellungen 
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 
208 Langfristige Rückstellungen 
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezi-

alfinanzierungen und Fonds im FK 
 

 
14 VERWALTUNGSVERMÖGEN 
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 
142 Immaterielle Anlagen 
144 Darlehen 
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 
146 Investitionsbeiträge 
148 Kumulierte zusätzliche Abschreibun-

gen 

 

  

 
  

29 EIGENKAPITAL 
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse 

(-) gegenüber Spezialfinanzierungen 
292 Rücklagen der Globalbudgetberei-

che 
293 Vorfinanzierungen 
294 Reserven 
296 Neubewertungsreserve Finanzver-

mögen 
298 Übriges Eigenkapital 
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 
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Kontengliederung der Erfolgsrechnung 

 

Wegen der Vielfalt der Aufgaben, welche die Gemeinden erfüllen, wird die Verwaltungsrechnung nach 

zwei verschiedenen Kriterien gegliedert, nach Funktionen und nach Sachgruppen. 

 

Die funktionale Gliederung unterteilt die Konten entsprechend den einzelnen Aufgaben (Funktionen). 

Nachstehend sind die wichtigsten Aufgaben dargestellt: 

 

 
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 
01 Legislative und Exekutive  
02 Allgemeine Dienste 
 

 
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SI-

CHERHEIT, VERTEIDIGUNG 
11 Öffentliche Sicherheit 
12 Rechtssprechung 
14 Allgemeines Rechtswesen 
15 Feuerwehr 
16 Verteidigung 
 

 
2 BILDUNG 
 
21 Obligatorische Schule 
22 Sonderschulen 
23 Berufliche Grundbildung 
29 Übriges Bildungswesen 
 

 
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, 

KIRCHE 
31 Kulturerbe 
32 Kultur, übrige 
33 Medien 
34 Sport und Freizeit 
35 Kirchen und religiöse Angelegenhei-

ten 
 

 
4 GESUNDHEIT 
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 
42 Ambulante Krankenpflege 
43 Gesundheit 
49 Gesundheitswesen 

 
5 SOZIALE SICHERHEIT 
52 Invalidität 
53 Alter + Hinterlassene 
54 Familie und Jugend 
55 Arbeitslosigkeit 
56 Soziales Wohnungswesen 
57 Sozialhilfe und Asylwesen 
59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 
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6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-

ÜBERMITTLUNG 
61 Strassenverkehr 
62 Öffentlicher Verkehr 
63 Verkehr, übrige 
64 Nachrichtenübermittlung 

 
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUM-

ORDNUNG 
71 Wasserversorgung 
72 Abwasserentsorgung 
73 Abfall 
74 Verbauungen 
75 Arten- und Landschaftsschutz 
76 Bekämpfung von Umweltverschmut-

zung 
77 Übriger Umweltschutz 
79 Raumordnung 
 

 
8 VOLKSWIRTSCHAFT 
81 Landwirtschaft 
82 Forstwirtschaft 
83 Jagd und Fischerei 
84 Tourismus 
85 Industrie, Gewerbe, Handel 
86 Banken und Versicherungen 
87 Brennstoffe und Energie 
89 Sonstige gewerbliche Betriebe 
 

 
9 FINANZEN UND STEUERN 
91 Steuern 
92 Steuerabkommen 
93 Finanz- und Lastenausgleich 
95 Ertragsanteile, übrige 
96 Vermögens- und Schuldenverwal-

tung 
97 Rückverteilungen 
99 Nicht aufgeteilte Posten 
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Die Gliederung nach Sachgruppen fasst die Konten entsprechend ihrer Ausgaben- und Einnahmenart 

zusammen: 

 

 

3 AUFWAND DER ERFOLGSRECH-

NUNG 

 

30 Personalaufwand 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermö-

gen 

34 Finanzaufwand 

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinan-

zierungen 

36 Transferaufwand 

37 Durchlaufende Beiträge 

38 Ausserordentlicher Aufwand 

39 Interne Verrechnungen 

 

 

4 ERTRAG DER ERFOLGSRECH-

NUNG 

 

40 Fiskalertrag 

41 Regalien und Konzessionen 

42 Entgelte 

43 Verschiedene Erträge 

44 Finanzertrag 

45 Entnahmen aus Fonds und Spezial-

finanzierungen 

46 Transferertrag 

47 Durchlaufende Beiträge 

48 Ausserordentlicher Ertrag 

49 Interne Verrechnungen 

 

 

5 AUSGABEN DER  

INVESTITIONSRECHNUNG 

50 Sachanlagen 

51 Investitionen auf Rechnung Dritter 

52 Immaterielle Anlagen 

54 Darlehen 

55 Beteiligungen und Grundkapitalien 

56 Eigene Investitionsbeiträge 

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 

59 Übertrag an Bilanz 

 

 

6 EINNAHMEN DER  

INVESTITIONSRECHNUNG 

60 Übertragung von Sachanlagen in 

das Finanzvermögen 

61 Rückerstattungen 

62 Abgang immaterielle Anlagen 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rech-

nung 

64 Rückzahlung von Darlehen 

65 Übertragung von Beteiligungen 

66 Rückzahlung eigener Investitionsbei-

träge 

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 

69 Übertrag an Bilanz 
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Aus der einzelnen Kontonummer ist ersichtlich, welche Art von Ausgabe (oder Einnahme) für welche 

Aufgabe (Funktion) gemeint ist. Als Beispiel dient das Konto für den Unterhalt der Gemeindestrassen: 

 

Beispiel: 

 

6150.3141.01 

 

Funktionale Gliederung 

 

Aufgabenbereich: 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

Aufgabe: 61 Strassenverkehr 

Kostenstelle: 6150 Gemeindestrasse 

 

Gliederung nach Sachgruppen 

 

Kontenklasse: 3 Aufwand Laufende Rechnung 

Kontengruppe: 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 

Sammelkonto 3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 

 

Freie Laufnummer des Kontos 

6150.3141.01 
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3 Führung des Finanzhaushaltes 

3.1 Pflichten / Grundsätze 

Der Gemeinderat trägt die Verantwortung für die Finanzverwaltung der Gemeinde. Die Führung der 

Finanzverwaltung obliegt der Finanzverwalterin oder dem Finanzverwalter. Der Gemeinderat um-

schreibt die Aufgaben aller in der Finanzverwaltung beschäftigten Personen in einem Pflichtenheft. 

Dabei sind folgende Punkte zu beachten: 

 

 Die Führung des Finanzhaushaltes beinhaltet nach Art. 57.1 GV 

 das Rechnungswesen (umfasst Jahresrechnung, Budget, Finanzplanung) 

 die finanzrechtlichen Zuständigkeiten und Kreditarten 

 die Organisation und das Interne Kontrollsystem IKS des Finanzhaushaltes 

 die Rechnungsprüfung 

 Die Grundsätze gemäss Art. 57.2 GV, welche die zuständigen Organe beachten müssen 

 Gesetzmässigkeit 

 Wirtschaftlichkeit 

 Sparsamkeit 

 Erhaltung oder Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts 

 Verursacherfinanzierung 

 Vorteilsabgeltung 

 Dringlichkeit 

 Wirkungsorientierung 

3.2 Grundsätze des Rechnungswesens 

Damit das Rechnungswesen verständlich und vor allem vergleichbar ist, müssen bei dessen Führen 

wichtige Grundsätze beachtet werden. Die wichtigsten sind: 

 

Jährlichkeit 

(Art. 61 GV) 

Budget und Jahresrechnung werden für ein Kalenderjahr er-

stellt. 

Ein besonderes Augenmerk ist der Vollständigkeit zu schen-

ken. 

 

Bruttoprinzip 

(Art. 62 GV) 

Einnahmen und Ausgaben, bzw. Erträge und Aufwendungen 

sind auf getrennten Konten zu verbuchen. Einnahmen und 

Ausgaben dürfen somit nicht in einem Konto gesammelt und 

nur als Nettosaldo ausgewiesen werden. 

 

Detailprinzip 

(Art. 63 GV) 

Die Einnahmen und Ausgaben, bzw. Erträge und Aufwendun-

gen müssen den sachlich richtigen Konten zugewiesen wer-

den. Konten wie z. B. „Diverse“ oder „Unvorhergesehenes“ 

entsprechen diesem Grundsatz in keiner Weise! 
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Zeitliche Bindung 

(Art. 69 GV) 

Die mit dem Budget beschlossenen Kredite dürfen nur im ent-

sprechenden Kalenderjahr ausgegeben werden. Nicht ver-

wendete Budgetkredite verfallen. Sie dürfen nicht aufs fol-

gende Jahr übertragen werden.  

 

3.3 Instrumente des Rechnungswesens 

Das Rechnungswesen stellt die notwendigen Informationen bereit, die es dem Gemeinderat ermögli-

chen, Finanzfragen richtig entscheiden zu können. Dafür genügen die Buchhaltung und die Jahres-

rechnung nicht. Um richtig führen zu können, muss der Gemeinderat vorausschauen und zu beurtei-

len versuchen, was zukünftig den Finanzhaushalt beeinflussen könnte. Zum Rechnungswesen gehö-

ren deshalb die folgenden Instrumente: 

 

 

 

FINANZPLAN BUDGET JAHRESRECHNUNG 

wer erstellt? 

 

der Gemeinderat 

(Finanzverwaltung) 

der Gemeinderat 

(Finanzverwaltung) 

der Gemeinderat 

(Finanzverwaltung) 

wer beschliesst? der Gemeinderat die Stimmberechtigten o-

der der Grosse Gemein-

derat 

die Stimmberechtigten oder 

der Grosse Gemeinderat 

 

welche Periode 

wird umfasst? 

vier bis acht Jahre in die 

Zukunft 

zukünftiges Kalenderjahr laufendes und vergange-

nes Kalenderjahr 

 

was soll erreicht 

werden? 

mittelfristige Beurteilung 

der finanziellen Zukunft; 

Grundlage für Massnah-

men (z.B. sparen oder 

investieren) 

konkret bestimmen, was 

im nächsten Jahr für Auf-

gaben erfüllt werden sol-

len. 

Vergleich, ob das in Fi-

nanzplan und Budget Ge-

plante auch erreicht wird 

(Soll-/Ist-Vergleich). Der 

Gemeinderat legt Rechen-

schaft ab. 
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3.3.1 Finanzplan (Art. 64 - 66 GV, Art. 21 - 28 FHDV) 

Der Finanzplan soll einen Überblick über die Entwicklung des Finanzhaushaltes der nächsten vier bis 

acht Jahre geben. Damit der Finanzplan immer aktuelle Ergebnisse zeigt, muss er rollend nachgeführt 

werden. Er ist ein wichtiges Instrument des Gemeinderates, um die finanzielle Tragbarkeit von geplan-

ten Investitionen (z.B. Bau eines Mehrzweckgebäudes) oder anderen finanziellen Massnahmen 

(z.B. Veränderung der Steueranlage) beurteilen zu können. Der Finanzplan ist im Gegensatz zum 

Budget nicht verbindlich. In den meisten Gemeinden muss er nicht durch den Grossen Gemeinderat 

oder die Stimmberechtigten beschlossen werden, steht diesen aber zur Einsicht offen. Die Tabelle 

„Ergebnisse der Finanzplanung“ (Art. 24 FHDV) muss dem AGR jeweils vor Ende Dezember zuge-

stellt werden. 

 

Schematisch lässt sich die rollende Finanzplanung wie folgt darstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Informationen aus der letzten Jahresrechnung und dem laufenden Budget - unter Berücksichti-

gung allfällig bereits absehbarer Abweichungen - dienen zur Überarbeitung des letzten Finanzplanes. 

Der nachgeführte Finanzplan dient als wichtige Grundlage für das nächste Budget. 

3.3.2 Budget (Art. 67 – 70 GV, Art. 29 FHDV) 

Das Budget stellt die Grundlage für die Rechnung dar. Der Gemeinderat erstellt das Budget für das 

nächste Kalenderjahr, indem er die Auswirkungen des nachgeführten Finanzplanes und die Angaben 

von Kommissionen sowie der Verwaltungsangestellten berücksichtigt. Für jedes Konto wird möglichst 

genau bestimmt, wie viel ausgegeben bzw. wie viel eingenommen werden soll (Vollständigkeit, Brut-

toprinzip). Das Budget der Erfolgsrechnung ist verbindlich. 

 

Zusammen mit dem Budget der Erfolgsrechnung wird immer die Steueranlage beschlossen. Das 

Budget der Erfolgsrechnung und die Anlage der ordentlichen Gemeindesteuern müssen daher immer 

in einem Traktandum einem legislativen Organ (Stimmberechtigte oder Grosser Gemeinderat) zur Be-

schlussfassung unterbreitet werden. 

 

Vorjahres-Fi-

nanzplan 

Vorjahres-

Rechnung 

Laufendes 

Budget 

neuer 

Finanzplan 

neues 

Budget 
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Das Budget der Erfolgsrechnung muss vor Beginn des Rechnungsjahres beschlossen werden. Ist das 

Budget - aus welchen Gründen auch immer - am Anfang des Rechnungsjahres noch nicht in Kraft, 

darf der Gemeinderat keine neuen Ausgaben tätigen. In diesem Fall ist das AGR zu informieren, mit 

Kopie an das Regierungsstatthalteramt. Liegt bis 30. Juni des Rechnungsjahres kein genehmigtes 

Budget vor, beschliesst der Regierungsrat Budget und Steueranlage (Art. 77 GG). 

 

Der Gemeinderat erstellt auch ein Budget für die Investitionsrechnung. Dieses ist allerdings rechtlich 

nicht verbindlich, darf aber deswegen nicht vernachlässigt werden. Es stellt ein wichtiges Planungs-

instrument für Behörden und Funktionsträger dar. Damit die Gemeinde die Übersicht über die Ausga-

ben und Einnahmen behält, muss sie die Investitionstätigkeit planen und laufend überwachen. Investi-

tionen verursachen Folgeaufwendungen (Abschreibungen, Zinsen usw.), die das Budget der Erfolgs-

rechnung beeinflussen. Ohne genaues Investitionsbudget können diese Folgeaufwendungen kaum 

richtig budgetiert werden. 

3.3.3 Jahresrechnung (Art. 71 – 85b GV, Art. 30 - 41 FHDV, Art. 27 – 29 Informationsgesetz) 

In der Jahresrechnung werden die effektiven Zahlungsströme im laufenden Kalenderjahr erfasst. Die 

Rechnung ist dasjenige Instrument, das die geplanten Vorgaben im Budget der Verwaltungsrechnung 

mit der Wirklichkeit vergleicht. Die Rechnung dient somit während des Jahres dem laufenden Soll-Ist-

Vergleich und ermöglicht kurzfristige Massnahmen, falls die Abweichungen dies verlangen sollten. 

 

Die Jahresrechnung gilt auch als "Rechenschaftsbericht" des Gemeinderates über die Haushaltsfüh-

rung. Sie weist nach, dass die budgetierten Vorgaben auch eingehalten wurden oder begründet allfäl-

lige Abweichungen. 

 

Die Jahresrechnung muss vom zuständigen Organ (i.d.R. die Stimmberechtigten) bis spätestens Ende 

Juni des folgenden Jahres beschlossen werden. Zuvor muss die Jahresrechnung durch das Kontroll-

organ der Gemeinde geprüft worden sein. 

 

Der Gemeinderat und das Kontrollorgan erstellen jährlich eine „Bescheinigung der Gemeinde zur Jah-

resrechnung“. Diese ist vor Ende Juli an das AGR mit Kopie an das Regierungsstatthalteramt einzu-

reichen. (Art. 126a GV). 

 

Die Jahresrechnung ist öffentlich. Jede interessierte Person kann die Jahresrechnung einsehen. Be-

schränkt öffentlich sind hingegen die Kontoblätter und die Belege, da diese nicht nur persönliche Da-

ten in Bezug auf besonders schützenswerte Daten wie Besoldung, Sozialhilfe usw. enthalten, sondern 

beispielweise auch die Ansätze einer Unternehmers (Geschäftsgeheimnis) ersichtlich sind. Für eine 

Einsichtnahme müssten diese abgedeckt werden. 
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a) Rechnungsabschluss 

Sobald alle Unterlagen vorliegen und die letzten Belege verbucht sind, schliesst die Finanzverwalterin 

oder der Finanzverwalter die Rechnung ab. Stichtag ist der 31. Dezember. Dabei erstellt sie oder er 

die Jahresrechnung im Original, das dauernd aufbewahrt werden muss. Die Jahresrechnung enthält 

einen Vorbericht, der über spezielle Vorkommnisse während des Rechnungsjahres und die Finanz-

kennzahlen Auskunft gibt. Weiter enthält der Rechnungsabschluss verschiedene Tabellen mit den 

wichtigsten Angaben zur Jahresrechnung, u.a. Geldflussrechnung,gestufter Erfolgsausweis und Anla-

gespiegel sowie natürlich die Bilanz und die Verwaltungsrechnung mit sämtlichen Konten. Der Anlage-

spiegel weist die Vermögenswerte der Anlagebuchhaltung aus, aufgeteilt in das Finanz- und Verwal-

tungsvermögen. Die Aufteilung wird in einer weiteren Unterteilung nach Anlagekategorien dargestellt. 

Die Werte des Anlagespiegels müssen auf den Stichtag mit den Bilanzwerten abgestimmt werden. 

 

Die Jahresrechnung wird vom Gemeinderat - in manchen Gemeinden auf Antrag einer Finanzkommis-

sion - dem Grossen Gemeinderat oder den Stimmberechtigten zur Annahme empfohlen. 

b) Rechnungsprüfung (Art. 122 – 127 GV, Art. 42 – 46a FHDV) 

Jede Gemeinde muss ein Kontrollorgan wählen. Die Mitglieder des Kontrollorganes müssen befähigt 

sein, ihre Aufgaben bei der zu prüfenden Gemeinde zu erfüllen. Übersteigt der Umsatz der Erfolgs-

rechnung zwei Millionen Franken, sind besondere Voraussetzungen an die Mitglieder des Kontrollor-

ganes nötig (Art. 124 GV). Wählbar als Kontrollorgan sind: 

 eine Rechnungsprüfungskommission, 

 eine bzw. einen oder mehrere Revisorinnen oder Revisoren oder 

 eine privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierte Revisionsstelle. 

 

Die Pflichten der Kontrollstelle umfassen: 

 

Prüfung der Jahresrechnung Zwischenrevision 

 

jährlich, nach Abschluss der Jahresrechnung 

 

 

mindestens einmal jährlich 

angemeldet unangemeldet 

 

Prüfungsfragen: 

 

Stimmen die Angaben in der Bilanz? 

Stimmt die Buchhaltung zahlenmässig? 

Sind die Geschäftsfälle richtig verbucht? 

Sind die Belege vollständig vorhanden? 

Sind die Belege visiert und zur Zahlung angewie-

sen? 

Sind die Vorschriften eingehalten? 

 

Prüfungsfragen: 

 

Stimmen Buchhaltungssaldi und tatsächliche Be-

stände überein (Kasse, Post, Bank usw.)? 

Wird die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt 

(Belege, tagfertig usw.)? 
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Das Kontrollorgan erfüllt eine sehr wichtige Funktion. Es prüft die Jahresrechnung zuhanden desjeni-

gen Organs, das die Rechnung beschliessen muss. Es erhält daher Einblick in alle Akten und Proto-

kolle mit finanziellen Belangen und unterliegt deshalb auch der gleichen Schweigepflicht wie der Ge-

meinderat. 

 

Die Prüfungen haben einen Mindestumfang abzudecken, der in der Arbeitshilfe des Amtes für Ge-

meinden und Raumordnung festgehalten ist. 

c) Bestätigung der Gemeinde über die Jahresrechnung 

Auch der Kanton als Aufsichtsbehörde über die Gemeinden ist daran interessiert, dass die Finanz-

haushalte der Gemeinden ordnungsgemäss geführt werden. Aus diesem Grund wird die „Bescheini-

gung der Gemeinde über die Jahresrechnung“ eingereicht. Das AGR prüft gestützt auf diese Beschei-

nigung, ob es aufsichtsrechtliche Massnahmen gestützt auf Art. 142 GV einleiten muss und beschafft 

sich so zudem allgemeine Finanzdaten und Informationen zur Beurteilung der Finanzlage der Ge-

meinden. 

d) Die Jahresrechnung im zeitlichen Ablauf 

Was? Wer? Wann? 

   

Buchhaltung tagfertig führen Finanzverwalterin / Finanzver-

walter 

laufend, das ganze Jahr 

   

Abschlussbuchungen Finanzverwalterin / Finanzver-

walter 

Stichtag 31. Dezember;  

so bald als möglich im neuen 

Jahr 

   

Jahresrechnung erstellen Finanzverwalterin / Finanzver-

walter 

im ersten Quartal des neuen 

Jahres 

   

Beraten und Antrag an Gemein-

derat stellen 

Finanzkommission nach Abschluss durch die Fi-

nanzverwaltung 

   

Beschliessen Gemeinderat nach Antrag durch die Finanz-

kommission 

   

Rechnungsrevision Kontrollorgan 

 

der Gemeinderat muss mindes-

tens einen Monat Zeit einräu-

men 
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Revisionsbericht mit Antrag zu-

handen des zuständigen Or-

gans an den Gemeinderat 

Kontrollorgan 

 

nach Abschluss der Revisions-

arbeiten 

   

Antrag an zuständiges Organ 

stellen 

Gemeinderat vor der Versammlung, 

bis Ende Juni 

   

Beschliessen der Jahresrech-

nung 

Zuständiges Organ (i.d.R. 

Stimmberechtigte  

im ersten Semester des neuen 

Jahres, bis Ende Juni 

   

Einreichen der Bescheinigung 

der Gemeinde über die Jahres-

rechnung 

Gemeinderat und Kontrollorgan Vor Ende Juli an das AGR mit 

Kopie an das Regierungsstatt-

halteramt. 

   

e) Organisation der Gemeinde im Finanzbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kontrollorgan ist dem Gemeinderat übergeordnet. Die Mitglieder des Kontrollorganes müssen 

verwaltungsunabhängig sein. Das heisst, Mitglieder des Gemeinderates, von anderen ständigen Kom-

missionen und von Spezialkommissionen, Funktionsträger und Angestellte der Gemeinde sowie deren 

Verwandte dürfen nicht Rechnungsrevisoren sein. Jede Gemeinde muss ein Kontrollorgan einsetzen. 

 

Die Finanzkommission ist eine ständige Kommission, die den Gemeinderat in Fragen des Finanz-

haushalts berät. Sie ist dem Gemeinderat unterstellt. Ob eine Gemeinde eine Finanzkommission ein-

setzen will, ist freiwillig. 

 

Gemeindeversammlung 

Gemeinderat 

Finanzverwalterin Finanzkommission 

Kontrollorgan 
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Die Finanzverwalterin oder der Finanzverwalter ist in der Regel fachlich ebenfalls dem Gemeinderat 

unterstellt. Sie oder er führt die Finanzverwaltung gemäss dem Pflichtenheft. 

3.4 Buchführung (Art. 5 Abs. 2 FHDV) 

Grundsätzlich sind für die Buchführung die Regeln der doppelten Buchhaltung massgebend. Die 

Buchhaltung besteht aus 

 den Belegen 

 den Kontoblättern 

 dem Journal 

 der Anlagebuchhaltung mit den Inventarverzeichnissen und 

 allenfalls den Hilfsbüchern. 

 

Buchhaltungsunterlagen müssen während zehn Jahren aufbewahrt werden. 

 

Für alle Buchungen muss ein Beleg vorhanden sein. Grundsätzlich gilt: 

 

 

Keine Buchung ohne Beleg 

 

 

Damit der Beleg die Richtigkeit der Buchung beweisen kann, muss er mindestens die folgenden Anga-

ben enthalten (Art. 16 FHDV): 

 Datum 

 ausstellende Stelle  

 leistungsempfangende Stelle  

 Sachverhalt (Leistung) 

 Betrag 

 notwendige Angaben gemäss der Gesetzgebung über die Mehrwertsteuer. 

 

Alle Belege müssen von den zuständigen Organen kontrolliert, visiert und zur Zahlung angewiesen 

werden, bevor sie bezahlt und verbucht werden dürfen. Entsprechende Umschreibungen dazu hat der 

Gemeinderat zu erlassen. 

 

Die Buchhaltung wird jeweils am 1. Januar mit den Saldi der Schlussbilanz des Vorjahres eröffnet. 

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben werden in chronologischer Reihenfolge verbucht. Dabei wird der 

Verkehr auf dem Journal und den Kontoblättern dargestellt. Das Journal erfasst sämtliche Buchungen 

im zeitlichen Ablauf. Auf den Kontoblättern werden die Geschäftsfälle sachlich richtig zugewiesen 

(Vermögen oder Schulden, Aufwand- oder Ertragsart, Aufgabe). Falschbuchungen dürfen nur durch 

Berichtigungsbuchungen korrigiert werden (stornieren). Aus naheliegenden Gründen dürfen Buchun-

gen auch nicht mit Bleistift vorgenommen werden (Art. 5 Abs. 4 FHDV). 
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Sämtliche Sammelposten (Guthaben, Wertschriften, Mobilien, Kreditoren usw.) müssen durch Ver-

zeichnisse nachgewiesen werden. Die Verzeichnisse müssen regelmässig, mindestens jährlich, nach-

geführt werden (Art. 5 FHDV). 

 

Hilfsbücher (z.B. Kassenbuch) werden nur geführt, wenn nicht tagfertig gebucht wird. Unter Tagfertig-

keit versteht man, dass regelmässig - je nach Grösse der Gemeinde täglich bis wöchentlich - verbucht 

wird. Die Buchhaltung ist somit à jour und lässt jederzeit eine Kontrolle zu, ob die Bestände richtig 

sind. Die Buchbestände der Geldkonten müssen periodisch mit dem effektiven Bestand verglichen 

werden. Grundsätzlich müssen Soll- und Ist-Bestände gleich hoch sein. Sollte dies einmal nicht der 

Fall sein, darf die Differenz nicht einfach durch andere Mittel ("Differenzenkässeli") ausgeglichen wer-

den, sondern sie muss - wird der Fehler nicht gefunden - in einem Kassenprotokoll festgehalten und 

verbucht werden. Gemeindegelder dürfen nicht mit anderen, möglicherweise sogar mit privaten Mitteln 

vermengt werden. In der Gemeindekasse dürfen somit keine Gelder aufbewahrt werden, die nicht ver-

bucht sind. 

 

Es ist darauf zu achten, dass alle Buchhaltungsunterlagen, Geldbestände und Wertschriften sicher 

aufbewahrt werden, um sie vor unerlaubten Handlungen (z.B. Diebstahl) und Elementarschäden 

(z.B. Feuer) zu schützen. 

3.5 Abschreibungen / Amortisationen 

Grundsätzlich gilt auch für die Gemeinderechnung, dass die Bilanzbestände nicht überbewertet sein 

dürfen. Um dies zu verhindern, müssen Abschreibungen vorgenommen werden. Abschreibungen sind 

nur buchmässige Vorgänge, es fliesst kein Geld. Die Buchung ist aufwandwirksam und erfolgt indirekt, 

nämlich über ein Wertberichtigungskonto (Minus-Aktivkonto). 

 

Finanzvermögen sowie Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nur abge-

schrieben, wenn Wertverminderungen oder Verluste eingetreten sind. Finanzvermögen ist grundsätz-

lich zum effektiven Wert zu bilanzieren. 

 

Verwaltungsvermögen dient der öffentlichen Aufgabenerfüllung und verliert somit jedes Jahr durch die 

Nutzung an Wert. Auch der technische Fortschritt vermindert den Wert. Verwaltungsvermögen muss 

deshalb regelmässig abgeschrieben werden. Dazu ist eine Anlagebuchhaltung zu führen, mit welcher 

die linearen Abschreibungen gemäss den Vorschriften von Artikel 83 GV nach Nutzungsdauer nach-

zuweisen und per Ende Jahr in der Erfolgsrechnung zu verbuchen sind. 

 

Auf gleiche Art und Weise sind in den Bereichen Wasser und Abwasser die Abschreibungen vorzu-

nehmen. In die Spezialfinanzierung Werterhalt muss hingegen nach der Wiederbeschaffungswert-Ta-

belle jährlich der aktuelle Betrag eingelegt werden. Die effektiven Abschreibungen müssen dem Wert-

erhalt entnommen werden. 

Diese Spezialfinanzierung Werterhalt dient zur Deckung der Ausgaben für eine Erneuerung der Anla-

gen. 
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Zusätzliche Abschreibungen 

 

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) müssen für Einwohnergemeinden, gemischte Gemeinden, 

Kirchgemeinden und Gesamtkirchgemeinden budgetiert und in der Jahresrechnung vorgenommen 

werden, wenn die folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt sind: 

- Ertragsüberschuss im allgemeinen Haushalt 

- Die ordentlichen Abschreibungen des allgemeinen Haushaltes sind kleiner als die Nettoinves-

titionen des allgemeinen Haushaltes. 

 

Die zusätzlichen Abschreibungen sind eine finanzpolitische Reserve des allgemeinen Haushalts. In 

gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen dürfen keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen 

werden. Für die übrigen Körperschaften sind zusätzliche Abschreibungen nicht erlaubt. 

 

Weist die Gemeinde einen Bilanzfehlbetrag auf, ist zuerst dieser abzutragen, bevor zusätzliche Ab-

schreibungen vorgenommen werden. 

 

 

 

Das Verwaltungsvermögen wird in seinem Wert vermindert, die Erfolgsrechnung mit dem entspre-

chenden Aufwand belastet. Abschreibungen sind unter der entsprechenden Funktionalen Gliederung 

vorzunehmen, welche die Anlage betrifft. Der Buchungssatz lautet: 

 

Abschreibungen  an  Verwaltungsvermögen 

 

Der Begriff Amortisation bezeichnet dagegen die Abzahlung von Schulden. Diese Buchung ist auf-

wandneutral, das heisst sie betrifft nur die Bilanz. Dieser Buchungssatz lautet: 

 

Fremdkapital an  Finanzvermögen 
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4 Finanzielle Zuständigkeiten 

Wir unterscheiden zwischen Anlagen und Ausgaben 

 

 

ANLAGEN 

 

 

AUSGABEN 

 

 

Wie es der Name sagt, legt die Gemeinde Geld 

an, das sie zurzeit nicht benötigt. 

 

Ausgaben dienen der Erfüllung einer öffentlichen 

Aufgabe. 

 

 

Anlagen sind somit immer realisierbar - das Geld 

kann flüssig gemacht werden - ohne dass die Er-

füllung einer öffentlichen Aufgabe darunter leiden 

würde. 

 

Ausgaben schaffen keinen verwertbaren kauf-

männischen Gegenwert - sie können somit nicht 

zu Geld gemacht werden, ohne die Erfüllung ei-

ner öffentlichen Aufgabe zu beeinträchtigen. 

 

 

Anlagen werden im Finanzvermögen verbucht. 

 

Ausgaben werden in der Verwaltungsrechnung 

resp. im Verwaltungsvermögen verbucht. 

 

4.1 Anlagen 

Als Anlagen bezeichnet man die Finanzgeschäfte, die dazu dienen, Mittel, die im Augenblick nicht be-

nötigt werden, möglichst zinsbringend anzulegen. Anlagen werden nur innerhalb des Finanzvermö-

gens gebucht. In der Regel ist der Gemeinderat zuständig, Anlagen zu beschliessen. Als Ausnahme 

davon gilt der Kauf von Liegenschaften inklusive Grundstücken. Für diese Art der Anlagen gelten die 

gleichen Bestimmungen wie unter Punkt 4.2 festgehalten. 

 

Der Gemeinderat muss Gelder sicher anlegen, das heisst er hat dafür zu sorgen, dass das Verlustri-

siko möglichst klein bleibt. Als sichere Geldanlagen zählen festverzinsliche Wertpapiere erstklassiger 

Schuldner und erstrangige Hypotheken (Art. 113 GV, Art. 14 FHDV). Grundsätzlich gilt: Sicherheit vor 

Rendite. 
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4.2 Ausgaben / Kreditarten 

Alle Ausgaben werden in der Verwaltungsrechnung (Investitions- oder Erfolgsrechnung) verbucht. 

Eine Ausgabe verbraucht somit Gemeindegelder zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Damit eine 

Ausgabe getätigt werden kann, wird vorgängig immer ein entsprechender Ausgabenbeschluss benö-

tigt. Das Organisationsreglement jeder Gemeinde bestimmt, welches Organ bis zu welchem Betrag 

Ausgaben beschliessen kann. Wir unterscheiden dabei zwischen dem Verpflichtungskredit und dem 

Budgetkredit. 

 

Der Verpflichtungskredit wird vom zuständigen Organ als separat traktandiertes Geschäft beschlos-

sen. Er ist notwendig für alle Ausgaben, die finanzielle Auswirkungen auf mehrere zukünftige Jahre 

haben und über der Aktivierungsgrenze liegen, das heisst für 

 alle Investitionen und Investitionsbeiträge 

 alle Ausgaben, die in späteren Rechnungsjahren fällig werden (wiederkehrende Ausgaben 

und neue einmalige Konsumausgaben, die in einer späteren Periode getätigt werden sollen). 

 

Verpflichtungskredite verursachen Folgeaufwendungen (Zinsen, Abschreibungen, Betrieb und Unter-

halt). Deshalb muss dasjenige Organ, das einen Verpflichtungskredit beschliesst, immer über die Art 

der Finanzierung, die Folgekosten und deren Tragbarkeit für den Finanzhaushalt orientiert werden. 

Dazu dient in erster Linie der Finanzplan. Mit dieser Vorschrift soll verhindert werden, dass finanzielle 

Verpflichtungen in Unkenntnis der Folgen eingegangen werden. 

 

Budgetkredite werden zusammen mit dem Budget beschlossen. Als Budgetkredite dürfen somit nur 

diejenigen Ausgaben beschlossen werden, die im Budgetjahr abgewickelt werden können und keine 

Auswirkungen auf zukünftige Jahre haben. Es handelt sich dabei um neue einmalige Ausgaben der 

Erfolgsrechnung. 

 

Beschlossene Kredite können nur durch Nachkredite erhöht werden. Nachkredite müssen vor Ausga-

bentätigung beim zuständigen Organ eingeholt werden. 

5 Finanz- und Lastenausgleich im Kanton Bern 

5.1 Allgemeine Bemerkungen zum Finanzausgleich 

Den verschiedenen Ebenen unseres Staates (Bund, Kantone, Gemeinden) werden unterschiedliche 

Aufgaben zugewiesen, die sie mit den ihnen zustehenden Einnahmen (Steuern, Gebühren) erfüllen 

müssen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der verschiedenen Körperschaften einer Ebene ist je-

doch sehr unterschiedlich - es gibt "finanzkräftigere" und "finanzschwächere" Gemeinden. Damit nun 

alle Gemeinden ungefähr die gleichen Aufgaben erfüllen können und dabei die Steueranlagen nicht 

allzusehr auseinanderklaffen, wird versucht mittels verschiedener Finanzausgleichssysteme einen 

Ausgleich zwischen den Gemeinden herzustellen. 
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5.2 Grundsätzliche Bemerkungen zum Finanz- und Lastenausgleich im Kanton Bern 

Mit dem Finanz- und Lastenausgleich wird beabsichtigt, jedem Gemeinwesen diejenige Aufgabe zu 

übertragen, welche es am besten erfüllen kann. Damit die Distanz zwischen Volk und Verwaltung 

klein gehalten werden kann, wird das Subsidiaritätsprinzip angewendet. D.h. eine Delegation der Auf-

gabe an eine nächsthöhere Ebene erfolgt nur dann, wenn die tiefere Ebene nicht in der Lage ist, diese 

wirksam zu erfüllen. Bei der Festlegung der Aufgaben kann der Kanton bestimmen, welches Grundan-

gebot von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen im ganzen Kanton angeboten wird. Das Grundan-

gebot ist dem Nutzen entsprechend durch den Kanton oder durch die Gemeinden zu finanzieren. Über 

das Grundangebot hinausgehende Aufgaben, müssen vom Besteller selber finanziert werden. Um die 

Gemeinden in ihrer Autonomie nicht zu stark einzuschränken, wird ihnen ein möglichst grosser Hand-

lungsspielraum eingeräumt. Der Kanton hat jedoch sicherzustellen, dass das Recht in allen Gemein-

den korrekt vollzogen wird. Damit die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Gemeinden und 

in den Regionen beachtet werden, hat der Kanton diese bei der Zuweisung der Aufgaben und der Re-

gelung der Finanzierung zu berücksichtigen. 

 

Diese allgemeinen Kriterien werden durch eine Reihe von finanzwissenschaftlichen Grundsätzen kon-

kretisiert, welche die Basis für einen modernen Finanz- und Lastenausgleich bilden. Die im Folgenden 

beschriebenen Grundsätze stehen im Einklang mit denjenigen zur Neuordnung des bundesstaatlichen 

Finanzausgleichs. 

 

1. Kantonale Aufgaben sind grundsätzlich durch den Kanton, kommunale Aufgaben grundsätzlich 

durch die Gemeinden zu finanzieren. 

 

2. Sind bei kommunalen Aufgaben mehrere oder alle Gemeinden Nutzniesser, sollen diese über ei-

nen regionalen Lastenausgleich (z.B. Kulturförderungsgesetz) zur angemessenen Mitfinanzierung 

herangezogen werden. Der Kanton erlässt die rechtlichen Grundlagen für den regionalen Lasten-

ausgleich. Dabei ist insbesondere die Mitbestimmung der zur Mitfinanzierung herangezogenen 

Gemeinden klar zu regeln. 

 

3. Wo ein Zusammenwirken von Kanton und Gemeinden unerlässlich ist (Verbundaufgaben), soll 

dieses im Interesse einer effizienten Aufgabenerfüllung stufengerecht erfolgen. Zweckmässige Fi-

nanzierungsmechanismen zwischen Kanton und Gemeinden sollen es ermöglichen, die Aufgaben 

mit möglichst geringem Mitteleinsatz erfüllen zu können. Auf die Lastenverteiler ist zu verzichten, 

wenn ihre Aufgabe durch andere Massnahmen besser erfüllt werden kann. 

 

4. Damit alle Gemeinden die neu zugewiesenen kommunalen Aufgaben eigenverantwortlich wahr-

nehmen können, ist ihre Ertragslage durch den Ausbau des Finanzausgleichs zu stärken. Zudem 

sind zusätzliche Mittel für die gezielte Unterstützung strukturell benachteiligter Gemeinden einzu-

setzen. Nur beim Finanzausgleich wird auf die Steuerkraft der Gemeinden abgestellt. 
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Damit allen bernischen Gemeinden eine ausgewogene Finanzierung und eine zumutbare Steuerbe-

lastung gewährleistet werden kann, werden die nachfolgend beschriebenen Elemente angewendet. 

 

 Finanzausgleich als Steuerkraftausgleich 

Der Finanzausgleich ist das Hauptinstrument zur Verringerung der Unterschiede zwischen finanz-

schwachen und finanzstarken Gemeinden (Disparitätenabbau). 

 Massnahmen zugunsten besonders belasteter Gemeinden 

Für Gemeinden mit besonderen Belastungen wie den Städten mit ihren Zentrumsfunktionen oder den 

ländlichen Gebieten mit schwierigen topografischen Verhältnissen stehen weitere Instrumente zur Ent-

lastung zur Verfügung: 

· Abzug von Zentrumslasten, 

· pauschale Abgeltung der Zentrumslasten durch den Kanton, 

· Zuschuss für geografisch-topografische Lasten und 

· Zuschuss für sozio-demografische Lasten. 

 Verbundaufgaben 

Eine strikte Aufgabenteilung von Kanton und Gemeinden ist nicht immer die optimale Lösung. Es gibt 

Aufgaben mit einem ausgeprägten Verbundcharakter, bei denen eine gemeinsame Aufgabenerfüllung 

sachgerecht und sinnvoll erscheint. Dafür bietet sich eine Finanzierung über einen Lastenausgleich an. 

Im FILAG bestehen folgende sechs Lastenausgleichssysteme: 

o Lehrergehälter Kindergarten und Volksschule 

o Sozialhilfe 

o Sozialversicherung EL 

o öffentlicher Verkehr 

o Familienzulagen für Nichterwerbstätige 

o neue Aufgabenteilung 

5.3 Finanzausgleich als Steuerkraftausgleich 

Ein bedeutendes Ziel des Finanz- und Lastenausgleichs liegt darin, finanzschwachen und strukturell 

benachteiligten Gemeinden angemessene Mittel zur Verfügung zu stellen und damit ihre Gemeinde-

autonomie zu stärken. Dieses Ziel wird mit einem ausgebauten Finanzausgleich in der Form eines rei-

nen Steuerkraftausgleichs erreicht. Es geht aber nicht darum Gemeinden, die über ihre finanziellen 

Verhältnisse leben oder gelebt haben, zu unterstützen. 

 

Der Finanzausgleich schafft einen Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemein-

den. Als finanzstark gelten diejenigen Gemeinden, welche einen harmonisierten Ertragsindex (HEI) 

von über 100 % aufweisen; finanzschwach ist diejenige Gemeinde deren HEI unter 100 % liegt. Die 

Bemessung des Indexes stützt sich nur auf die periodischen Steuern sowie auf die Liegenschafts-

steuer. Bei den Kernstädten Bern, Biel, Burgdorf, Langenthal und Thun wird dabei der Steuerertrag 

angemessen herabgesetzt. Der Grund dafür liegt darin, dass die Städte aufgrund ihrer Zentrumsfunk-

tion über eine hohe Ausgabenlast verfügen und damit entspricht eine hohe harmonisierte Steuerkraft 

nicht mehr dem tatsächlichen Finanzierungspotential. Der Steuerertrag der Kernstädte wird deshalb 

um die abgeltungsrelevanten Zentrumslasten herabgesetzt. 
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Der Vollzug des Finanzausgleichs erfolgt durch den Kanton. Der Finanzausgleich verfügt über zwei 

wirkungsvolle Instrumente, den sog. Disparitätenabbau und die Sicherstellung einer Mindestausstat-

tung. 

5.3.1 Disparitätenabbau 

Finanzstarke Gemeinden (HEI > 100 %) zahlen eine Ausgleichsleistung. Gemeinden mit einem HEI 

unter 100 % erhalten einen Zuschuss. Dabei tritt der Kanton nur als Abrechnungsstelle auf. Finanziert 

wird der Disparitätenabbau durch die Gemeinden mit einem HEI > 100 %. Die Bezüger-Gemeinden 

können dabei selber bestimmen, welche Angebote sie mit diesen Mitteln finanzieren wollen. 

5.3.2 Mindestausstattung 

Die Mindestausstattung ist eine zusätzliche Hilfe für ausserordentlich finanzschwache Gemeinden. Mit 

dem Zuschuss sollen sie in die Lage versetzt werden, ein Grundangebot an öffentlichen Gütern und 

Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. Anspruch auf eine Mindestausstattung haben Gemeinden, de-

ren HEI nach dem Disparitätenabbau einen vom Regierungsrat innerhalb einer Bandbreite von 75 bis 

90 liegenden Mindestwert nicht erreicht. Seit 2012 beträgt der harmonisierte Steuerertragsindex (HEI) 

für den Vollzug der Mindestausstattung 86. Diese Zusatzgelder bewirken, dass alle Gemeinden über 

eine Mindestausstattung an finanziellen Mitteln verfügen, die zumindest dem Minimalwert entspre-

chen. Die Gemeinden können dabei selber bestimmen, welche Angebote sie mit diesen Mitteln finan-

zieren wollen. Der Kanton, der die Mindestausstattung finanziert, kann seine Leistungen ganz oder 

teilweise streichen, falls eine Gemeinde ihre Aufgaben nicht wirtschaftlich und sparsam erfüllt. 
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5.4 Massnahmen zu Gunsten besonders belasteter Gemeinden 

Der Finanzausgleich kann die Unterschiede in der Ertragskraft der Gemeinden nicht vollständig elimi-

nieren. Ebenso wenig kann die Finanzierung von Verbundaufgaben durch Lastenverteilungssysteme 

alle wesentlichen strukturellen Besonderheiten der Gemeindefinanzen berücksichtigen. Deshalb die-

nen Massnahmen für besonders belastete Gemeinden zur teilweisen Abgeltung eines strukturell be-

dingten höheren Aufwandes. Strukturell bedingte Lasten weisen einerseits die Städte mit Zentrums-

funktionen und andererseits die Gemeinden in ländlichen Regionen auf. 

 

- Einer Gemeinde können aus ihrer geographischen Lage oder anderer struktureller Umstände 

Nachteile erwachsen. Gemeinden in ländlichen Regionen haben in der Regel eher unterdurch-

schnittliche Steuerstrukturen und eine im Verhältnis zum oftmals bescheidenen Dienstleistungsan-

gebot hohe Ausgaben- und Steuerlast. Mit gezielter Unterstützung soll es auch diesen Gemeinden 

im Kanton möglich sein, ein Minimum an Leistungen anzubieten, ohne die Steueranlage zusätz-

lich anheben zu müssen. 

 

- Die Städte Bern, Biel, Thun, Burgdorf und Langenthal nehmen in ihrer Region anerkanntermassen 

eine Zentrumsfunktion wahr, erbringen und finanzieren öffentliche Leistungen (Kultur-, Sport- 

und Freizeitangebote, Verkehrsaufwendungen, Bildungsinstitute usw.), die in beachtlichem Aus-

mass auch von der Bevölkerung anderer Gemeinden gratis oder nur mittels teilweiser Abgeltung 

beansprucht werden. 

 

Für diese beiden Typen von Gemeinden sieht das Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FI-

LAG) folgende Instrumente vor: 

Gemeinden mit Zentrumsfunktionen 

1. Entlastung der Gemeinden mit Zentrumsfunktionen im Finanzausgleich (Disparitätenabbau) 

durch den Abzug der verbleibenden Zentrumslasten bei der Berechnung des harmonisier-

ten ordentlichen Steuerertrages. Dieser Abzug kann durch die Städte Bern, Biel, Thun, Burg-

dorf und Langenthal vorgenommen werden, da sie für ihre Region eine Zentrumsfunktion wahr-

nehmen. 

2. Pauschale Abgeltung der Zentrumslasten der Gemeinden Bern, Biel und Thun durch einen 

Zuschuss. Die Finanzierung des Zuschusses erfolgt durch den Kanton. 

 

Gemeinden mit übermässigen geografisch-topografischen Lasten 

Einer Gemeinde können aus ihrer geografischen Lage oder aufgrund struktureller Umstände Nachteile 

erwachsen. Das FILAG setzt für die gezielte Entlastung zwei Zuschüsse ein: 

1. Zuschuss Fläche 

2. Zuschuss Strassenlänge 
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Gemeinden mit übermässigen sozio-demografischen Lasten 

Gemeinden, die aufgrund ihrer sozio-demografischen Situation belastet sind, erhalten jährlich einen 

Zuschuss. Dieser dient u.a. zur Abfederung des Selbstbehaltes bei verschiedenen Angeboten der in-

stitutionellen Sozialhilfe. 

 

Begriffe 

 geographisch-topographisch 

Dieser Begriff bezieht sich auf die Lage der Gemeinde; Dabei wird unterschieden zwischen 

Zentrums-, Agglomerationsgemeinden oder Gemeinden in einer Randregion (Talschaft, Oberland, 

Jura etc.), zudem spielt eine Rolle, ob die Gemeinde im Flachland oder eher in hügeligem Gelände 

angesiedelt ist. Volkswirtschaftlich betrachtet kann die Lage einer Gemeinde mehr oder weniger Vor-

teile, aber auch finanzielle Lasten mit sich bringen. 

 sozio-demographisch 

Dieser Begriff bezieht sich auf Bevölkerungsmerkmale wie Alter, Familienzugehörigkeit, Religion, Nati-

onalität, Einkommensverhältnisse. Je nach Zusammensetzung innerhalb einer Gemeinde können 

durch diese Bevölkerungszusammensetzung höhere oder weniger hohe Belastungen auftreten. 

5.5 Lastenverteilungssysteme 

Die Überprüfung der von Kanton und Gemeinden wahrgenommenen Aufgaben hat ergeben, dass 

eine strikte Aufgabenteilung nicht immer die beste Lösung ist. Es gibt Aufgaben, die einen ausgepräg-

ten Verbundcharakter aufweisen und deshalb eine gemeinsame Aufgabenerfüllung sachgerecht und 

sinnvoll ist. Aufgrund des Verbundcharakters liegt die Finanzierung über die Lastenverteiler auf der 

Hand. Zudem gibt es Bundesaufgaben, bei welchen weder der Kanton noch die Gemeinden einen 

Einfluss auf die Höhe der Ausgaben oder die inhaltliche Ausgestaltung des Aufgabenvollzugs haben. 
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Daraus ergeben sich folgende Lastenverteiler: 

 

Lastenverteilung Sozialhilfe 

Aufgabe Zuordnung Finanzierung 

Soziale Sicherung, Angebot für 

ältere Menschen (inkl. Langzeit-

bereich) Angebote für Familien, 

Angebote für spezifische Bedürf-

nisse, Suchthilfe und Gesund-

heitsförderung 

Kanton und Gemeinden Kanton 50 % 

Gemeinden 50 % 

Vertikale und horizontale Lastenvertei-

lung 

Grundlage für Verteilung unter den Ge-

meinden: 

- zivilrechtliche Wohnbevölkerung 

 
 

Lastenverteiler Lehrergehälter Kindergarten und Volksschule 

Aufgabe Zuordnung Finanzierung 

Besoldungen der Lehrerschaft Kanton und Gemeinden Kanton 70 % 

Gemeinden 30 % 

Die Berechnung basiert auf den der 

einzelnen Gemeinde angelasteten Voll-

zeiteinheiten1) die zu 50% den Gemein-

den belastet wird. als Kompensation er-

halten die Gemeinden einen Schü-

lerbeitrag, der in der Gesamtsumme 

20% der Gesamtkosten entspricht. 

1)  Eine Vollzeiteinheit entspricht einer 100% LehrerIn-Stelle 

Einzelheiten sind im Bericht der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern „Das neue Finanzie-

rungssystem für die Volksschule (NFV)“ beschrieben. 

 
 

Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 

Aufgabe Zuordnung Finanzierung 

Öffentlicher Verkehr Kanton und Gemeinden Kanton 67 % 

Gemeinden 33 % 

Vertikale und horizontale Lastenvertei-

lung 

Grundlage für Verteilung unter den Ge-

meinden: 

- zivilrechtliche Wohnbevölkerung 33 % 

- Fahrplan-Angebot (ÖV-Punkte) 67 % 
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Lastenverteilung Familienzulagen 

Aufgabe Zuordnung Finanzierung 

Familienzulagen 

 

Kanton und Gemeinden Kanton 50 % 

Gemeinden 50 % 

Vertikale und horizontale Lastenvertei-

lung 

Grundlage für Verteilung unter den Ge-

meinden: 

- zivilrechtliche Wohnbevölkerung 

 
 

Lastenverteilung Sozialversicherungen (EL) 

Aufgabe Zuordnung Finanzierung 

Ergänzungsleistungen zur 

AHV/IV  

 

Kanton und Gemeinden Kanton 50 % 

Gemeinden 50 % 

Vertikale und horizontale Lastenvertei-

lung 

Grundlage für Verteilung unter den Ge-

meinden: 

- zivilrechtliche Wohnbevölkerung 

 
 
Lastenausgleich neue Aufgabenteilung 

Aufgabe Zuordnung Finanzierung 

Ausgleich neue Aufgaben, Las-
tenverschiebung Saldo 
(wer profitiert, bezahlt der ande-
ren Institution den Aufwandüber-
schuss) 
 

Kanton und Gemeinden Grundlage für Verteilung unter den Ge-
meinden: 
- zivilrechtliche Wohnbevölkerung 

 

5.6 Begriffserläuterungen 

Ordentliche Gemeindesteuern - Einkommens- und Vermögenssteuern 

 - Gewinn- und Kapitalsteuern 

 - Quellensteuern von bestimmten natürlichen und 

juristischen Personen 

 - Liegenschaftssteuern 

Harmonisierter Steuerertrag ordentliche Gemeindesteuern: beschlossene 

Steueranlage der Gemeinde x Harmonisierungs-

faktor 

Harm. Liegenschaftssteuer amtliche Werte der Gemeinde x Harmonisierungs-

faktor 

Harmonisierter Steuerertrag harmonisierter Steuerertrag + harmonisierte  

Liegenschaftssteuer 
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Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf (hEpK) harmonisierter Steuerertrag geteilt durch zivil-

rechtliche Wohnbevölkerung 

Harmonisierter Steuerkraftindex (HEI) harmonisierter Steuerertrag pro Kopf mal 100 ge-

teilt durch mittlerer harmonisierter Steuerertrag 

pro Kopf (mhEpK) 

 
 
 
Quellenangaben 
Finanzverwaltung des Kantons Bern, Abteilung Finanzausgleich 
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Steuerrecht 

1 Allgemeines 

 Die Grundzüge des schweizerischen Steuersystems 

 

Vor 1848 war die Schweiz ein Staatenbund. Die Kantone waren dazumal rechtlich und wirtschaftlich 

unabhängig. Sie konnten selbst über die Erhebung von Steuern entscheiden und alle Steuereinnah-

men selber verwenden. So wurden von den Kantonen beispielsweise Grenz- und Brückenzölle und 

eine Steuer auf dem Vermögen von natürlichen Personen erhoben. 

 

Mit der Gründung des Bundesstaats im Jahre 1848 ging die Zollhoheit an den Bund über und die Kan-

tone sahen sich gezwungen (als Ersatz für die Ausfälle von Grenz-, Brücken- und anderen Zöllen), 

ihre Steuerquellen nicht nur beim Vermögen sondern auch beim Einkommen zu erschliessen.  

 

Der föderalistische Aufbau der Schweiz hat die Schaffung eines einheitlichen Steuersystems verhin-

dert. So erheben der Bund, die 26 Kantone und die rund 2220 Gemeinden Steuern aufgrund ihrer 

eigenen Gesetzgebungen. Das Recht dieser Gemeinwesen, Steuern zu erheben, ist verfassungsmäs-

sig beschränkt. Ziel ist es, die Fiskalhoheit so zu verteilen, dass zum einen die drei Gemeinwesen sich 

nicht gegenseitig behindern und zum andern den Steuerpflichtigen keine übermässige Steuerlast auf-

gebürdet wird. Mit dem Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und 

Gemeinden (StHG) wird die Freiheit der Kantone bei der Ausgestaltung der Steuergesetze teilweise 

eingeschränkt. Das StHG schreibt den kantonalen und kommunalen Gesetzgeber vor, nach welchen 

Grundsätzen sie die Steuerordnung bezüglich Steuerpflicht, Gegenstand und zeitlicher Bemessung, 

Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht auszugestalten haben. Die Ausgestaltung von Steuertarifen, 

Steuersätzen und Steuerfreibeträgen bleibt hingegen Sache der Kantone.  

 Finanzquellen des Gemeinwesens 

1.2.1 Die Einkünfte des Gemeinwesens 

Das Gemeinwesen (Bund, Kanton, Gemeinde inkl. Kirchgemeinde) benötigt zur Erfüllung seiner Auf-

gaben bestimmte Geldmittel, die aus vier Quellen fliessen:  

 

 öffentliche Abgaben 

 privatwirtschaftliche Einkünfte (z.B. Erträge aus eigenen Betrieben) 

 Geldbussen 

 Einzahlungen anderer Gemeinwesen (z.B. Subventionen, Finanzausgleich). 
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a) Öffentliche Abgaben 

Das öffentliche Gemeinwesen benötigt für die Erfüllung seiner Aufgaben Geld. Dieses fliesst in Form 

von öffentlichen Abgaben zu. Die öffentlichen Abgaben lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen, 

in Kausalabgaben und in Steuern. 

b) Öffentliche Abgaben mit konkreter Gegenleistung (= Kausalabgaben) 

Diese Abgaben hat der Pflichtige als Entgelt für Leistungen oder Aufwendungen zu zahlen, die das 

Gemeinwesen für seine Person konkret erbringt oder erbracht hat. 

 

Kausalabgabe 

Kausalabgaben sind Abgaben, die einen besonderen Entstehungsgrund haben, so dass die Berechti-

gung besteht, von den Pflichtigen – zusätzlich zu der ordentlichen Steuerbelastung – eine Abgabe zu 

erheben. 

c) Gebühren 

Diese werden für eine bestimmte Inanspruchnahme einer Amtsstelle (z.B. Handelsregisteramt, Zivil-

standsamt, Grundbuchamt) oder für die Benützung einer öffentlichen Einrichtung (z.B. Schulen, Park-

plätze) erhoben. Die Gebühr soll die Kosten der Amtshandlung oder der Einrichtungsbenützung de-

cken. 

d) Ersatzabgaben 

Diese sind zu entrichten, weil der Abgabepflichtige von einer ihm gegenüber dem Gemeinwesen oblie-

genden öffentlich-rechtlichen Leistung (Militärdienst, Feuerwehrdienst) befreit ist. Beim Bund kennen 

wir die Wehrpflichtersatzabgabe. Der Kanton Bern kennt keine solche Abgabe. In Gemeinden mit obli-

gatorischer Feuerwehrdienstpflicht gibt es die Feuerwehrdienstersatzabgabe. 

e) Vorzugslasten 

Dies sind Beiträge an die Anlagekosten von staatlichen Einrichtungen, die im öffentlichen Interesse 

betrieben werden. Zahlen muss sie derjenige, der daraus einen besonderen wirtschaftlichen Vorteil 

zieht (Vorteilsausgleich). Kantonal kennen wir z.B. die Wasserrechtsabgabe und die Jagdpatentge-

bühren, in den Gemeinden z.B. Grundeigentümerbeiträge für Strassen und Kanalisationen. 

f) Öffentliche Abgaben ohne konkrete Gegenleistung (= Steuern) 

Im Gegensatz zu den vorerwähnten öffentlichen Abgaben ist die Steuer eine öffentliche Abgabe ohne 

eine konkrete Gegenleistung des Gemeinwesens an den Pflichtigen; in diesem Sinne ist sie voraus-

setzungslos geschuldet. 
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Steuer 

Die Steuer ist eine Geldleistung, welche der Staat oder ein durch ihn dazu ermächtigtes Gemeinwe-

sen kraft seiner Gebietshoheit von den dieser unterworfenen Individuen zur Deckung seines Finanz-

bedarfes erhebt.  

 

Der Begriff Steuern beruht auf folgenden vier Elementen:  

 

 Die Steuer ist eine Geldleistung. 

 Ermächtigt zur Steuererhebung ist der Bund oder der Kanton oder ein durch ihn ermächtigtes Ge-

meinwesen, z.B. Einwohnergemeinde, Kirchgemeinde.  

 Die Erhebung muss sich auf die Gebietshoheit stützen. 

 Die Steuer wird zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes erhoben. 

 

Die Steuern sind die wichtigste Einnahmequelle des Gemeinwesens. Im Kanton Bern werden die 

Steuern aufgrund folgender Bestimmungen erhoben: 

 

 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG) (SR 642.11) 

 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kan-

tone und Gemeinden (StHG) (SR 642.14) 

 Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV) (BSG 101.1) 

 Steuergesetz vom 21. Mai 2000 (StG) (BSG 661.11). 
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 Steuerarten 

Grundsätzlich wird zwischen direkten und indirekten Steuern unterschieden: 

 

Direkte Steuern Indirekte Steuern 

  

Bei den direkten Steuern bilden das Steuerobjekt 

und die Steuerberechnungsgrundlage eine Ein-

heit. Einkommen, Vermögen, Gewinn und Kapital 

sind sowohl Steuerobjekt (sie lösen die Steuer-

pflicht aus), als auch Steuerberechnungsgrund-

lage (die Steuer wird anhand deren Höhe berech-

net). 

 

 

 

 

Eine indirekte Steuer liegt vor, wenn das Steuer-

objekt, also der steuerauslösende Gegenstand o-

der Sachverhalt, und die Steuerberechnungs-

grundlage auseinanderfallen. So z.B. bei der Mo-

torfahrzeugsteuer. Steuerobjekt ist das Eigentum 

an einem Motorfahrzeug. Steuerberechnungs-

grundlage ist das Gewicht des Fahrzeuges. 

Die fünf direkten Steuerarten: 

 Einkommens- und Vermögenssteuer 

 Gewinn- und Kapitalsteuer 

 Grundstückgewinnsteuer 

 Erbschafts- und Schenkungssteuer 

 Quellensteuer 

 

 

Indirekte Steuern werden unterteilt in: 

 Wirtschaftsverkehrssteuern (Verbrauchssteu-

ern): z.B. Mehrwertsteuer, Tabaksteuer, Ge-

tränkesteuern auf Bier und gebrannten Was-

sern, Zölle 

 Rechtsverkehrssteuern: z.B. Stempelabgabe, 

Handänderungssteuer 

 Besitzessteuern: z.B. Motorfahrzeugsteuer, 

Hundetaxe 

 Aufwandsteuern: z.B. Nationalstrassen- 

abgabe = Autobahnvignette 

  

Bei direkten Steuern gelangt die Steuerbehörde 

direkt an den einzelnen Steuerzahler. Die Steuern 

werden nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit der steuerpflichtigen Person abgestuft. Mass-

gebend für die Ermittlung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit ist in diesem Fall also die Ein-

kommenssituation. „Wer mehr verdient muss 

mehr bezahlen.“ 

Mit zunehmendem Einkommen und Vermögen 

steigen die Steuern überdurchschnittlich an. Das 

wird als Steuerprogression bezeichnet. Dadurch 

wird eine Verteilung der Lasten unter Berücksich-

tigung der Leistungsfähigkeit erreicht, d.h. der 

wirtschaftlich "Schwächere" wird auf Kosten des 

wirtschaftlich "Stärkeren" entlastet. 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird bei den 

indirekten Steuern grundsätzlich nicht berücksich-

tigt. Die Steuer ist für jeden Bürger gleich, egal ob 

er wohlhabend oder weniger wohlhabend ist. Wer 

mehr braucht, muss mehr bezahlen = sog. Ver-

braucherprinzip 

 

 

 



Erstausgabe 25. November 2009 
Version September 2022 

Steuerrecht    Seite 88 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

 Steuerhoheit 

Der Bund darf nur diejenigen Steuern erheben, zu deren Erhebung ihn die Bundesverfassung aus-

drücklich ermächtigt. Die Kantone hingegen sind in der Wahl ihrer Steuern grundsätzlich frei, es sei 

denn, die BV verbiete ausdrücklich die Erhebung bestimmter Steuern durch die Kantone oder behalte 

sie dem Bund vor. Während Bund und Kantone eine ursprüngliche Steuerhoheit besitzen, dürfen Ge-

meinden nur im Rahmen der ihnen von ihrem Kanton erteilten Ermächtigung Steuern erheben. In der 

Verfassung des Kantons Bern erhalten die bernischen Gemeinden die Kompetenz Steuern erheben 

zu dürfen. 

 
 

Bund Kanton Gemeinde 

 Einkommenssteuer 

 Gewinnsteuer 

 Mehrwertsteuer 

 Stempelsteuer 

 Verrechnungssteuer 

 Wehrpflichtersatzabgabe 

 Tabaksteuer 

 Getränkesteuer 

 Zölle 

 usw. 

 Einkommens- und  

Vermögenssteuer 

 Gewinn- und Kapitalsteuer 

 Erbschafts- und Schenkungs-

steuer 

 Grundstückgewinnsteuer 

 Handänderungssteuer 

 Motorfahrzeugsteuer 

 usw. 

 Einkommens- und Vermö-

genssteuer 

 Gewinn- und Kapitalsteuer 

 Erbschafts- und Schenkungs-

steuer 

 Grundstückgewinnsteuer 

 Liegenschaftssteuer 

 Hundetaxe 

 usw. 

 Steuerpflicht 

Nachdem feststeht, wer Steuern erheben darf, stellt sich die Frage, wer diese Steuern zu bezahlen 

hat. Steuerpflichtig sind natürliche und juristische Personen, die im Kanton Bern resp. in einer berni-

schen Gemeinde Wohnsitz/Sitz haben oder hier beschränkt steuerpflichtig sind. Steuerpflichtige natür-

liche und juristische Personen nennt man auch Steuersubjekt. Das Steuersubjekt muss zum Gemein-

wesen (Kanton, Gemeinde usw.) in einer bestimmten Beziehung stehen. Diese Beziehung kann auf 

die Person bezogen (persönliche Zugehörigkeit) oder wirtschaftlicher Art sein (Grundbesitz oder Fir-

mensitz usw. = wirtschaftliche Zugehörigkeit). 

1.5.1 Persönliche Zugehörigkeit (unbeschränkte Steuerpflicht) 

a) Natürliche Personen 

Die persönliche Zugehörigkeit und damit die subjektive Steuerpflicht im Kanton Bern - und in einer 

bernischen Gemeinde - ist gegeben, wenn eine Person Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton Bern hat 

(Art. 4 Abs. 1 StG). 
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Wohnsitz 

Eine Person hat dort ihren Wohnsitz, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Die 

Absicht dauernden Verbleibens ist an dem Orte gegeben, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbezie-

hungen einer Person befindet, d.h. wo sie aus persönlichen und wirtschaftlichen Gründen am engsten 

verbunden ist. Die Person muss sich effektiv an dem Ort aufhalten; eine blosse Willensäusserung zur 

Wohnsitzbegründung genügt nicht. Hält sich eine Person abwechslungsweise an zwei Orten auf, z.B. 

Arbeitsort und Wohnort, dann ist an demjenigen Ort der Wohnsitz, zu dem die stärkeren persönlichen 

und wirtschaftlichen Beziehungen bestehen. Es kommt dabei auf die Gesamtheit der tatsächlichen 

Beziehungen an, nicht auf formelle Merkmale wie die Hinterlegung der Schriften, die Ausübung des 

Stimmrechts usw. (Art. 4 Abs. 2 StG). 

 

Aufenthalt 

Der Aufenthalt begründet nur dann eine Steuerpflicht, wenn er von besonderer Art ist. Gewöhnlicher 

Aufenthalt genügt nicht. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt der Aufenthalt nicht im in-

terkantonalen, sondern nur im internationalen Verhältnis.  

 

Steuerrechtlicher Aufenthalt ist die tatsächliche Anwesenheit, ohne dass ein Wohnsitz begründet wird. 

Die Bedeutung des steuerrechtlichen Aufenthalts als Anknüpfung für eine unbeschränkte Steuerpflicht 

ist eingeschränkt, da ihr der Wohnsitz vorgeht. Eine gewisse Bedeutung hat (bzw. hatte) er beim  

Saisonaufenthalt. 

 

Der Steueranspruch aufgrund qualifizierten Aufenthalts einer Person kann beim Bestehen von Dop-

pelbesteuerungsabkommen nicht durchgesetzt werden, wenn die Person gemäss dem entsprechen-

den Doppelbesteuerungsabkommen ihren Wohnsitz im anderen Staat hat. 

 

Das Steuergesetz unterscheidet folgende Formen von Aufenthalt (Art. 4 Abs. 3 Bst. a und b StG): 

 

 Aufenthalt zum Zwecke der Erwerbstätigkeit während mindestens 30 Tagen  

Wer ausserhalb des Kantons Bern Wohnsitz hat und sich im Kanton Bern zum Zwecke der Er-

werbstätigkeit aufhält, wird im Kanton Bern steuerpflichtig.  

 

 Regelmässiger Aufenthalt von mindestens 90 Tagen im Jahr ohne Erwerbstätigkeit 

Wenn die aufeinanderfolgenden und nicht wesentlich unterbrochenen 90 Tage Aufenthalt erfüllt 

sind, ist die Steuerpflicht für die ganze Dauer des Aufenthaltes gegeben, gleichgültig, wo sich der 

Wohnsitz der Person befindet. 

Ein Aufenthalt, der zum Voraus als nur vorübergehend gedacht ist, kann nicht Wohnsitz begründen. 

So ergibt sich aus einem vorübergehenden Aufenthalt in einer Lehr- oder Heilanstalt kein steuerrecht-

licher Aufenthalt (Art. 4 Abs. 4 StG). 
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b) Juristische Personen 

Eine persönliche Zugehörigkeit ist für die juristischen Personen (AG, Kommandit-AG, GmbH und Ge-

nossenschaften bzw. Vereine und Stiftungen) dann gegeben, wenn sie ihren Sitz im Kanton Bern ha-

ben oder deren Verwaltung hier geführt wird (Art. 76 StG). Der Sitz der juristischen Person kann in 

den Statuten frei bestimmt werden. Wenn der Sitz aber nicht mit den effektiven Verhältnissen überein-

stimmt (am Sitz ist nur ein sog. Briefkastendomizil und die Verwaltung wird anderswo geführt), dann 

ist der Steuerort an dem Ort, wo die Verwaltung geführt wird. 

c) Personengesellschaften und Erbengemeinschaften 

Art. 4 Abs. 1 und Art. 75 StG bezeichnen als Steuersubjekte nur natürliche und juristische Personen. 

Somit sind Personengesellschaften wie einfache Gesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesell-

schaften sowie Erbengemeinschaften keine Steuersubjekte. Die einzelnen Gesellschafter bzw. Erben 

sind persönlich steuerpflichtig (Art. 12 StG).  

d) Nutzniessung, Wohnrecht und Nutzungsrecht 

Werden Liegenschaften nicht durch den Eigentümer, sondern durch Dritte genutzt, so lässt sich die 

Besteuerung wie folgt zusammenfassen: 

Wer eine Liegenschaft aufgrund einer Nutzniessung, eines Wohnrechts oder eines Nutzungsrechts 

(im Grundbuch eingetragene dingliche Rechte) nutzt, versteuert den Eigenmietwert. Wird ein Entgelt 

geleistet, ist dieses Entgelt abziehbar. Die Höhe des Abzugs ist jedoch beschränkt auf die Höhe des 

Eigenmietwertes. Das geleistete Entgelt ist beim Eigentümer steuerbar. 

Allfällige Unterhaltskosten können durch den Eigentümer oder den Nutzungsberechtigten geltend ge-

macht werden, je nachdem, wer die Kosten tatsächlich getragen hat. 

Die Deklaration des amtlichen Wertes im Vermögen erfolgt bei Nutzniessung durch den Nutzniesser, 

bei Nutzungsrecht durch den Nutzungsberechtigten und bei Wohnrecht durch den Eigentümer. 

Steuerrechtlich anerkannt wird eine Nutzniessung, ein Wohnrecht oder ein Nutzungsrecht nur dann, 

wenn dieses im Grundbuch eingetragen ist. 

1.5.2 Wirtschaftliche Zugehörigkeit (beschränkte Steuerpflicht) 

Natürliche und juristische Personen können im Kanton Bern steuerpflichtig werden, obwohl sie weder 

Wohnsitz noch Aufenthalt bzw. weder Sitz noch Verwaltung hier haben. Diese sog. teilweise Steuer-

pflicht entsteht, wenn die Person bestimmte wirtschaftliche Beziehungen zum Kanton Bern hat. Die 

Beziehungen, welche teilweise Steuerpflicht begründen, sind in Art. 5, 6 und 77 StG aufgezählt.  

Die beiden wichtigsten Anwendungsfälle sind die folgenden: 

 Steuerpflichtig ist jeder Eigentümer oder Nutzniesser von im Kanton Bern gelegenen Grundstü-

cken, gleichgültig, wo sich Wohnsitz oder Sitz befinden (Art. 5 Abs. 1 Bst. c und Art. 77 

Abs. 1 Bst. c StG). Zu versteuern sind der amtliche Wert des Grundstückes als Vermögen bzw. 

Kapital und der Ertrag daraus als Einkommen bzw. Gewinn (Art. 7 Abs. 5 und Art. 79 Abs. 5 StG). 
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 Steuerpflichtig wird jeder Inhaber oder Teilhaber eines Geschäftsbetriebes oder einer Betriebs-

stätte im Kanton Bern (Art. 5 Abs. 1 Bst. a und b sowie Abs. 2 und Art. 77 Abs. 1 Bst. a und b so-

wie Abs. 3 StG), gleichgültig wo sich Wohnsitz oder Sitz befinden. Zu versteuern sind anteilmässig 

das im Betrieb angelegte Vermögen und der Ertrag daraus. 

1.5.3 Die Ausnahmen von der Steuerpflicht 

Bestimmte Subjekte werden nach Art. 17 und 83 StG von der Steuerpflicht ausgenommen, d.h. sie ha-

ben weder dem Kanton noch der Gemeinde Einkommens- bzw. Gewinn- und Vermögens- bzw. Kapi-

talsteuern zu bezahlen. Die Steuerbefreiung ist nicht in allen Fällen eine vollständige, sondern sie 

kann sich auf bestimmte Teile des Einkommens/Gewinns und Vermögens/Kapitals beschränken.  

Eine Steuerbefreiung wird diesen Steuersubjekten, meist juristischen Personen, wegen ihren be-

stimmten Eigenschaften (Gemeinwesen, exterritoriale Personen = Diplomaten) gewährt oder weil sie 

eine Tätigkeit ausüben, welche die Vergünstigung rechtfertigt (öffentliche Dienstleistung, soziale und 

karitative Tätigkeit). 

 Das Steuerrechtsverhältnis 

1.6.1 Begriff 

Das Steuerrechtsverhältnis umschreibt die Beziehung zwischen dem - kraft seiner Hoheit - Steuern 

erhebenden Gemeinwesen (Fiskus) und der, aufgrund ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zuge-

hörigkeit zum betreffenden Gemeinwesen, steuerpflichtigen Person. Die beiden am Steuerrechtsver-

hältnis beteiligten Parteien sind grundsätzlich gleichwertig. Das Gesetz umschreibt ihre materiellen 

und formellen Pflichten und Rechte. Aus dem Steuerrechtsverhältnis resultieren einerseits die Steuer-

forderung des Gemeinwesens und andererseits die Steuerschuld der steuerpflichtigen Person (materi-

elle Seite des Steuerrechtsverhältnisses). Die steuerpflichtige Person hat bei der Steuerveranlagung, 

d.h. bei der Festsetzung der Höhe der Steuer durch die kantonale Steuerverwaltung, mit der Selbstde-

klaration (Steuererklärung) mitzuwirken (formelle Seite des Steuerrechtsverhältnisses). 

1.6.2 Obliegenheiten der steuerpflichtigen Person 

Zur materiellen Pflicht, die geschuldeten Steuern zu bezahlen, gesellen sich noch formelle Pflichten 

der verfahrensmässigen Mitwirkung. So hat die steuerpflichtige Person insbesondere ihre Steuererklä-

rung fristgerecht einzureichen (betreffend Einkommens- und Vermögenssteuer Art. 170 StG). Ferner 

hat sie der kantonalen Steuerverwaltung auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 

ihr Einsicht in die massgebenden Urkunden zu gewähren. Auf Verlangen hat sie zudem Bescheinigun-

gen Dritter beizubringen (Art. 168 StG). Befolgt die steuerpflichtige Person diese Vorschriften nicht, 

kann sie nach Ermessen veranlagt und gebüsst werden (Art. 174 Abs. 2 und Art. 216 StG). Ausser-

dem wird sie in bestimmten Fällen kostenpflichtig (Art. 166 Abs. 3 StG). Ehegatten, die in tatsächlich 

und rechtlich ungetrennter Ehe leben, üben die Verfahrensrechte und -pflichten gemeinsam aus. 

Grundsätzlich sind Eingaben gemeinsam zu unterzeichnen (Art. 156 Abs. 2 StG). 
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1.6.3 Pflichten Dritter 

Die Angaben der steuerpflichtigen Person reichen für eine gesicherte Sachverhaltsfeststellung nicht in 

allen Fällen aus. Deshalb verpflichtet der Gesetzgeber sämtliche Behörden und Beamten des Staates 

und der Gemeinden zu umfassender Auskunftserteilung gegenüber der Steuerbehörde (Art. 154 -155 

StG). 

Arbeitgeber haben über die Bezüge ihrer Angestellten Auskunft zu geben (insbesondere durch Aus-

stellen von Lohnausweisen; Art. 168 Abs. 1 Bst. a und Art. 172 Abs. 1 Bst. d StG). Gläubiger und 

Schuldner sind verpflichtet, eine schriftliche Bescheinigung über Bestand, Höhe und Verzinsung der 

Forderung auszustellen.  

Der Versicherer hat dem Versicherten Leistungen aus dem Versicherungsverhältnis zu bescheinigen. 

Die Vorsorgeeinrichtung hat Bescheinigungen über Beiträge und Vorsorgeleistungen auszustellen 

(Art. 168, 169 und 172 StG). 

1.6.4 Veranlagungsverfahren 

Ziel des Veranlagungsverfahrens ist die Feststellung der von einer steuerpflichtigen Person geschul-

deten Steuer. Jede Gemeinde führt ein Register über sämtliche in ihrem Gebiet steuerpflichtigen  

natürlichen Personen (Art. 164 StG). Die Einleitung des Veranlagungsverfahrens für die Einkom-

mens- und Vermögenssteuer beginnt ordentlicherweise mit der Zustellung der Steuererklärung an die 

Pflichtigen (Art. 170 StG). Diese haben die ausgefüllte Erklärung fristgerecht bei der zuständigen Ge-

meinde (Art. 165 StG) einzureichen. Die Steuererklärung kann handschriftlich, mit Hilfe von Software 

oder per Internet ausgefüllt werden.  

Die zuständige Gemeinde bearbeitet die Steuererklärungen gemäss Weisungen des Kantons, stellt 

allenfalls Anträge an die kantonale Steuerverwaltung und leitet die Steuerformulare inkl. Beilagen an 

die Kompetenzgemeinde (Erfassungszentrum) weiter. Die Kompetenzgemeinde erfasst die Angaben 

der Steuerpflichtigen und leitet die Originalformulare in das Scanning-Center weiter. Gewisse Unterla-

gen müssen direkt an die zuständige regionale Verwaltung der kantonalen Steuerverwaltung weiterge-

leitet werden. 

Mit der Anpassung der Verordnung über das Veranlagungsverfahren (VVV) können die steuerpflichti-

gen Personen ab 2019 ihre Steuererklärungen TaxMe-Online (TMO) vollständig elektronisch - also 

ohne Unterschrift und Papierausdruck der Freigabequittung - direkt bei der Steuerverwaltung des Kan-

tons Bern einreichen. Die Freigabe und die elektronische Einreichung der Steuererklärungen (TMO) 

erfolgt über die Registrierung und mit Anmeldung (Identifikation) bei BE-Login. Die Wohnsitz- und 

Kompetenzgemeinden können über das Nesko-Frontend den Zeitpunkt der Einreichung abrufen und 

die Steuerformulare einsehen. 

Die kantonale Steuerverwaltung veranlagt die Steuern, d.h. sie setzt die tatsächlich geschuldete 

Steuer fest (Art. 174 StG). Zu diesem Zweck stehen ihr - als Gegenstück zu den Obliegenheiten der 

steuerpflichtigen Person und der Auskunftspflicht Dritter - die in Art. 166 StG genannten Befugnisse 

zu. Insbesondere kann sie Einvernahmen anordnen, Belege einfordern, Bücheruntersuchungen und 
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Augenscheine durchführen sowie Gutachten von Sachverständigen einholen. Die Veranlagung wird 

der steuerpflichtigen Person und der / den beteiligten Gemeinde(n) mit einer Verfügung und unter Hin-

weis auf das Einspracherecht eröffnet (Veranlagungsverfügung, Art. 175 StG). Abweichungen gegen-

über der Selbstschatzung werden begründet.  

Das Steuergesetz sieht in Art. 176 - 178 StG spezielle Bestimmungen für die Veranlagung der Grund-

stückgewinnsteuern vor. 

 

Systematische Darstellung des Veranlagungsverfahrens 

Kantonale Steuerver-

waltung 

  Zustellung der Steuererklärungen an die Pflichtigen aufgrund 

des Steuerregisters der Gemeinde 

Steuerpflichtige   Ausfüllen der Steuererklärungen 

Gemeinde   Einreichungsort für die Steuererklärung***; die Gemeinde prüft 

die Steuererklärung auf Vollständigkeit hin und leitet sie via 

Kompetenzgemeinde (Erfassungszentrum) an die kantonale 

Steuerverwaltung weiter. 

Kantonale Steuerver-

waltung 

  Elektronischer Einreichungsort für TaxMe-Online-Steuererklä-

rung, welche mit BE-Login freigegeben werden *** 

 Festsetzung der Steuer (Veranlagung) 

Mitteilung an Steuerpflichtige und beteiligte Gemeinde(n)  

(Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung) 

 

*** Ab 2019 werden die elektronisch erstellten Steuererklärungen, welche mit dem BE-Login freigege-

ben werden, online an die Steuerverwaltung des Kantons Bern zugestellt. Ein Papierausdruck mit Un-

terschrift der steuerpflichtigen Person und eine Zustellung an die Gemeinde entfällt. Elektronische 

Steuererklärungen, die nicht mit dem BE-Login erfasst wurden, müssen weiterhin unterzeichnet und 

ausgedruckt (Freigabequittung) bei der Gemeinde eingereicht werden. 

1.6.5 Einsprache, Rekurs, verwaltungsgerichtliche und staatsrechtliche Beschwerde  

Ist die steuerpflichtige Person mit dem Ergebnis der Veranlagung (Veranlagungsverfügung) nicht ein-

verstanden, so kann sie innert 30 Tagen schriftlich Einsprache erheben. Auch der kantonalen Steuer-

verwaltung und den Gemeinden steht das Recht zu, die Veranlagungsverfügung innert 60 Tagen an-

zufechten. Die Einsprache soll eine kurze Begründung enthalten. Nach erneuter Abklärung erlässt die 

kantonale Steuerverwaltung eine Einspracheverfügung (Art. 189 - 194 StG).  

Gegen diese können die steuerpflichtige Person, die kantonale Steuerverwaltung und die Gemeinden 

innert 30 Tagen schriflich einen Rekurs erheben, der durch die Steuerrekurskommission beurteilt wird 

(Art. 195 - 200 StG).  

Gegen deren Entscheid ist unter bestimmten Voraussetzungen die Beschwerde an das Verwaltungs-

gericht möglich (Art. 201 StG). 



Erstausgabe 25. November 2009 
Version September 2022 

Steuerrecht    Seite 94 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

Gegen dessen Entscheid ist unter bestimmten Voraussetzungen die Beschwerde in öffentlich-rechtli-

chen Angelegenheiten an das Bundesgericht möglich. 

 

Systematische Darstellung des Rechtsmittelweges 

Verfügung   an die steuerpflichtige Person und die beteiligte(n) Gemeinde(n) 

Einsprache  an die kantonale Steuerverwaltung - Prüfung der Einsprache  

Rekurs (Berner Steu-

ern) / Beschwerde 

(Bundessteuer) 

 an die Steuerrekurskommission 

Verwaltungsgerichtli-

che Beschwerde 

 an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern 

Wichtig: das Urteil tritt sofort in Rechtskraft! 

Beschwerde in öffent-

lich-rechtlichen Ange-

legenheiten 

 Bundesgericht 

 

 Steuernachfolge 

Die Steuernachfolge (Steuersukzession) tritt bei Tod einer natürlichen Person ein. Ihr Wesen liegt da-

rin, dass die Erben in die steuerrechtlichen Rechte und Pflichten des Erblassers eintreten. Einerseits 

haften die Erben solidarisch für die Steuerschuld des Erblassers (Art. 14 Abs. 1 - 3 StG), andererseits 

treten sie anstelle des Verstorbenen in ein laufendes Veranlagungsverfahren ein. Mit Ausschlagung 

der Erbschaft fällt die Steuernachfolge für die ausschlagenden Erben weg. Die Erbschaftsverwalter 

und Willensvollstrecker haften u.U. ebenfalls solidarisch (Art. 14 Abs. 4 StG). 

1.7.1 Steuervertretung 

Die Steuervertretung (Steuersubstitution) besteht darin, dass für die steuerpflichtige Person eine  

andere Person - ein Vertreter - handelt. Sämtliche oder einzelne Pflichten und Rechte des Steuersub-

jektes gehen auf diesen Substituten über. Steuerpflichtig ist und bleibt aber die vertretene Person. 

Steuersubstitution kann nur vom Gesetzgeber angeordnet werden. Sie ist nicht mit der vertraglichen 

Steuervertretung zu verwechseln. 

a) Ehegatten und Personen in eingetragener Partnerschaft 

Ihr Einkommen und Vermögen wird zusammengerechnet, gleichgültig unter welchem Güterstand sie 

leben (Familienbesteuerung). Sie füllen deshalb eine gemeinsame Steuererklärung aus (Art. 10 und 

10a StG). Es wird eine gemeinsame Veranlagung getroffen, und sie erhalten eine gemeinsame Steu-

errechnung. Die gemeinsame Veranlagung besteht bis zur Auflösung der Ehe bzw. eingetragenen 

Partnerschaft durch Tod, Scheidung, rechtliche oder tatsächliche Trennung (Art. 68 Abs. 2 und 3 StG). 

Rechtsmittel und andere Eingaben gelten als rechtzeitig eingereicht, wenn ein Ehegatte bzw. ein ein-

getragener Partner innert Frist handelt (Art. 156 Abs. 3 StG). Ehegatten oder eingetragene Partner, 
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die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe bzw. Partnerschaft leben, haften solidarisch für die 

Gesamtsteuer (Art. 15 Abs. 1 StG). 

Gleichgeschlechtliche Paare können ab dem 1. Juli 2022 heiraten oder ihre eingetragene Partner-

schaft in eine Ehe umwandeln. Die Vorbereitungen für die Umsetzung der „Ehe für alle“ in der Steuer-

verwaltung sind eingeleitet.  

b) Minderjährige 

Grundsätzlich werden Minderjährige durch die Inhaber der elterlichen Gewalt vertreten (Art. 10 Abs. 2 

StG). Das bedeutet, dass die Inhaber der elterlichen Gewalt in ihrer Steuererklärung auch Einkommen 

(Ausnahme: Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, vgl. unten) und Vermögen ihrer Minderjährigen anzuge-

ben haben. Auch in diesem Fall findet eine Zusammenrechnung statt. Nur die Vertreter erhalten eine 

Veranlagungsverfügung und eine Steuerrechnung. Diese Steuervertretung besteht bis zur Erreichung 

der Volljährigkeit. Ab der Steuerperiode, in welcher die Kinder mündig werden, wird ihr gesamtes Ein-

kommen und Vermögen separat veranlagt. 

Falls der geschuldete Steuerbetrag von den Vertretern nicht erhältlich ist, haftet die minderjährige Per-

son solidarisch für den Steuerbetrag, der ihrem Anteil an der Gesamtsteuer entspricht (Art. 15 Abs. 3 

Bst. a StG). 

Art. 10 Abs. 3 StG sieht vom Grundsatz der Steuervertretung Minderjähriger eine Ausnahme vor: Für 

Erwerbseinkommen ist die minderjährige Person selbstständig steuerpflichtig. In diesem Falle erhält 

sie eine eigene Steuererklärung und wird separat veranlagt. Minderjährige werden ebenfalls separat 

veranlagt, wenn sie nicht unter elterlicher Sorge stehen (Art. 69 Abs. 2 StG). 

Bisher erhielten im Kanton Bern alle 16-Jährigen die erste Steuererklärung zugestellt. Meistens ist das 

Erwerbseinkommen von Minderjährigen aber so tief, dass keine Steuer resultiert, weshalb die Steuer-

erklärung ab dem Steuerjahr 2020 erst ab 18 Jahren auszufüllen ist. 

Mit Eintritt in die Volljährigkeit (18 Jahre) wird die jugendliche Person vollumfänglich selber steuer-

pflichtig, unabhängig davon, ob bereits eine Erwerbstätigkeit (bspw. Lehre) ausgeübt wird oder nicht. 

Sie versteuert ab diesem Zeitpunkt sämtliche erzielten Einkünfte und das eigene Vermögen selber, 

während die Eltern in ihrer eigenen Steuererklärung keine Werte der jugendlichen Person mehr dekla-

rieren. 

 Die Steuern nach dem bernischen Steuergesetz 

Die Steuern können nach verschiedenen Kriterien in Steuerarten eingeteilt werden, z.B. nach der zeit-

lichen Erhebung (periodische oder einmalige Steuern). In diesem Zusammenhang unterscheiden wir 

die Steuern nach dem Tatbestand, welcher Anlass zu einer Besteuerung gibt, d.h. nach dem Gegen-

stand der Steuer (Steuerobjekt). Jedem Steuersubjekt entspricht ein bestimmtes Steuerobjekt. Die 

Steuerarten sind auf die verschiedenen Steuersubjekte zugeschnitten. So wird z.B. eine Aktiengesell-

schaft nicht gleich besteuert wie eine natürliche Person. 
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1.8.1 Einkommens- und Vermögenssteuer (periodisch) 

Diese beiden Steuern werden bei allen natürlichen Personen jährlich erhoben (Art. 1 Abs. 1 Bst. a und 

Art. 19 - 74 StG).  

1.8.2 Gewinn- und Kapitalsteuer (periodisch) 

Diese werden von den Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommandit-Aktiengesellschaften, 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung), den Genossenschaften sowie den Vereinen und Stiftungen 

jährlich erhoben (Art. 1 Abs. 1 Bst. b und Art. 75 - 111 StG). 

1.8.3 Grundstückgewinnsteuer (einmalig) 

Wer Grundstückgewinne erzielt, gleichgültig ob es sich um eine natürliche oder juristische Person 

handelt, unterliegt der Grundstückgewinnsteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. c und Art. 126 - 147 StG). 

Mit dieser Steuer werden Gewinne erfasst, die durch die Veräusserung von Grundstücken erzielt wor-

den sind.  

1.8.4 Quellensteuer (einmalig und periodisch) 

Bei gewissen Steuerpflichtigen (natürliche und juristische Personen) wird anstelle des ordentlichen 

Veranlagungsverfahrens das Quellensteuerverfahren angewendet (Art. 112 - 125 und Art. 185 - 188 

StG). 

1.8.5 Erbschafts- und Schenkungssteuer (einmalig) 

Wer Vermögen erbt oder als Schenkung erhält, muss dafür eine Erbschafts- bzw. eine Schenkungs-

steuer bezahlen. Im Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuer vom 23. November 1999  

(ESchG) (BSG 662.1) sind die Einzelheiten geregelt. 

1.8.6 Straflose Selbstanzeige (einmalig) 

Die steuerpflichtigen Personen können die Steuerbehörden auf Einkommen oder Vermögen hinwei-

sen, welches in den vergangenen Jahren nicht oder nur teilweise deklariert worden ist. Ist die Hinter-

ziehung der Steuerverwaltung nicht bereits anderweitig bekannt und wird die Steuerverwaltung bei der 

Feststellung der massgeblichen Verhältnisse vorbehaltslos unterstützt, bleibt die Hinterziehung straf-

los. Die Selbstanzeige ist nur einmal im Leben möglich.  

1.8.7 Steuerstrafrecht (einmalig) 

Wer Verfahrenspflichten verletzt, Steuern hinterzieht, Steuerbetrug oder Veruntreuung von Quellen-

steuern begeht, muss mit Busse oder sogar mit einer Freiheitsstrafe rechnen (Art. 216 - 229 StG). 



Erstausgabe 25. November 2009 
Version September 2022 

Steuerrecht    Seite 97 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

1.8.8 Liegenschaftssteuer (periodisch) 

Die Gemeinden können von den Grundstücken in ihrer Gemeinde eine Liegenschaftssteuer erheben 

(Art. 258 - 262 StG). Die Liegenschaftssteuer wird jährlich erhoben und beträgt maximal 1,5 ‰ des 

amtlichen Wertes. Der Ansatz wird jährlich mit dem Voranschlag beschlossen. 

2 Einkommenssteuer 

 Das Steuerobjekt 

2.1.1 Begriff 

Das bernische Steuergesetz kennt das System der sogenannten allgemeinen Einkommenssteuer. 

Das bedeutet, dass sämtliches Einkommen, ohne Beachtung der äusseren Form, Dauer und Bezeich-

nung, besteuert wird. Dies gleichgültig, ob das Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit, aus Vermögen 

oder anderen Quellen stammt oder so genanntes Ersatzeinkommen darstellt. Ausdrücklich zählen 

auch Naturalbezüge als Einkommen (Art. 19 Abs. 2 StG). 

Das Steuergesetz selber definiert den Begriff des Einkommens nicht. Es sagt nur, dass sämtliches 

Einkommen besteuert werden soll (Art. 19 Abs. 1 StG, Generalklausel). Zudem werden in Art. 20 - 28 

StG die Hauptarten als Beispiele aufgezählt. Es kann aber auch Einkommen sein, das in der Aufzäh-

lung nicht enthalten ist. Das Bundesgericht umschreibt den Einkommensbegriff wie folgt: 

Einkommen ist die Summe der wirtschaftlichen Güter (Einkünfte), die einer Person während eines be-

stimmten Zeitabschnittes zufliessen und die sie ohne Schmälerung des Vermögens zu ihrem Unterhalt 

oder zu anderen Zwecken verwenden kann (Blumenstein; Reinvermögenszugangstheorie).  

Ausnahmen von der Besteuerung müssen im Steuergesetz geregelt sein. So unterliegen Grundstück-

gewinne, Erbschaften und Schenkungen einer besonderen Besteuerung. Unterstützungen aus öffentli-

chen oder privaten Mitteln gelten nicht als Einkommen (Art. 29 StG).  

 Die Abzüge 

Die der steuerpflichtigen Person zufliessenden Einkünfte sind vorerst ohne irgendwelche Abzüge, also 

brutto zu erfassen. Eine Ausnahme bildet das Erwerbseinkommen gemäss Lohnausweis. Hier muss 

nur der Nettolohn deklariert werden (Bruttolohn abzüglich Beiträge an die AHV, IV, EO, ALV, NBU und 

berufliche Vorsorge). Das Total dieser Einkünfte wird als Roheinkommen bezeichnet. Da jedoch im 

Roheinkommen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der steuerpflichtigen Person nur ungenügend 

zum Ausdruck kommt, sollen gewisse Abzüge vorgenommen werden können. Das Steuergesetz lässt 

Aufwendungen, allgemeine Abzüge (Art. 30 - 38a StG) und Sozialabzüge (Art. 40 - 41 StG) zu. An-

dere Abzüge sind nicht möglich. Insbesondere sind nicht abziehbar die Aufwendungen für die An-

schaffung oder Verbesserung von Vermögensgegenständen, für die Schuldentilgung sowie die Kosten 

des Lebensunterhaltes (Art. 39 StG). 
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Beispiele für Aufwendungen  Beispiele für allgemeine Abzüge 

   

   

   

   

Beispiele für Sozialabzüge   

   

   

   

 Die Steuerperiode 

Unter Steuerperiode versteht man den Zeitraum, für welchen die Steuern geschuldet sind. Die Steuer-

periode umfasst ein Kalenderjahr. Jedes Kalenderjahr ist ein Steuerjahr. Die Steuer wird aufgrund der 

Steuererklärung und der Veranlagungsverfügung für das Steuerjahr (= Steuerperiode) bezogen. 

Die Steuerperiode ist jedoch kürzer als ein Jahr, wenn die steuerpflichtige Person vor dem ordentli-

chen Ablauf des Steuerjahres den Wohnsitz ins Ausland verlegt oder wenn sie stirbt. 

 Die Bemessungsperiode  

Die Bemessungsperiode ist der Zeitraum, in dem das der Steuerberechnung zu Grunde liegende Ein-

kommen erzielt wird. Nur im Zusammenhang mit den Einkommenssteuern der natürlichen Personen 

spricht man von „Bemessungsperiode“, nicht aber bei den Vermögenssteuern. Für letztere ist das in 

einem bestimmten Moment („Stichtag“) vorhandene Vermögen ausschlaggebend, in der Regel am 

Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht. 

 Bemessungsregel 

Grundsätzlich gilt für die zeitliche Bemessung des Einkommens folgende Regel: 

Das steuerbare Einkommen für eine bestimmte Steuerperiode bemisst sich nach dem Einkommen der 

Steuerperiode. Die Steuerperiode ist somit gleichzeitig auch Bemessungsperiode. Das Veranlagungs-

verfahren wird normalerweise in dem auf die Steuerperiode folgenden Jahr durchgeführt (einjährige 

Veranlagung mit Gegenwartsbemessung). 

Das Steuerjahr 2022 bildet somit die:  

 Bemessungsperiode (Einkommen Jahr 2022) 

 Steuerperiode (Zeitraum, für welchen die Steuer geschuldet ist). 

Das Jahr 2023 bildet die Veranlagungsperiode (Zeitraum, in welchem die Veranlagung für das Jahr 

2018 getroffen wird). 
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Grafische Darstellung 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

 

Steuerperiode, 

Steuerjahr 

Veranlagungs- 

periode 

    

 

 Steuerperiode, 

Steuerjahr 

Veranlagungs-

periode 

   

 

Bestimmte Arten von Einkommen, wie Kapitalleistungen aus Vorsorge und Lotteriegewinne unterlie-

gen einer separaten Jahressteuer und werden nicht zum übrigen Einkommen hinzugerechnet (Art. 44 

- 45 StG). 
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2.5.1 Vom Bruttoeinkommen zum steuerbaren Einkommen 

I. Gesamtes Bruttoeinkommen im In- und Ausland 

+ Erwerbseinkommen aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit 

+  Nebenerwerbseinkommen 

+ Ersatzeinkommen (z.B. Renten, Pensionen etc.) 

+ Einkünfte aus Versicherungen 

+ Alimente (anspruchsberechtigte Person) 

+ Einkommen aus beweglichem (z.B. Wertschriften) und unbeweglichem Vermögen (Grundeigentum) 

II. Total Bruttoeinkommen 

III. Gewinnungskosten und allgemeine Abzüge 

- Schuldzinsen 

- Berufskosten unselbständige Erwerbstätigkeit (z.B. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort) 

- Gewinnungskosten Selbständigerwerbende (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen) 

- Zweiverdienerabzug, Mitgliederbeiträge an politische Parteien 

- Beiträge an Sozialversicherungen und Pensionskassen sowie Beiträge an die gebundene Vorsorge 

- Alimente (Schuldner), Renten 

- Krankheitskosten 

- behinderungsbedingte Kosten 

- Zuwendungen an steuerbefreite juristische Personen usw. (Vergabungen) 

- Aufwendungen für die Vermögensverwaltung 

- Drittbetreuungskosten 

- Übrige Gewinnungskosten/Berufsauslagen (z.B. Weiterbildungskosten) und allgemeine Abzüge 

Bruttoeinkommen (Ziffer II) abzüglich Total Gewinnungskosten und allgemeine Abzüge (Ziffer III) 

IV Reineinkommen 

V. Sozialabzüge 

- Abzug für Alleinstehende oder Verheiratete 

- Kinderabzug, Abzüge für Alleinstehende mit Kindern, auswärtige Ausbildung Kinder 

- Unterstützungsabzug 

Reineinkommen (Ziffer IV) abzüglich Total der Sozialabzüge (Ziffer V) 

VI Steuerbares Einkommen 

 

Kanton und Gemeinde erheben neben der Einkommenssteuer (Hauptsteuer) eine Vermögenssteuer 

(Ergänzungssteuer). Der Bund besteuert das Vermögen nicht. 
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2.5.2 Vom Bruttovermögen zum steuerbaren Vermögen 

I. Gesamtes Vermögen im In- und Ausland 

+ Grundeigentum 

+  Geschäftsvermögen 

+ Wertschriften und sonstige Kapitalanlagen 

+ Bargeld, Gold und andere Edelmetalle 

+ Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen 

+ Anteil am Vermögen von Erbengemeinschaften, Miteigentum, Kollektiv- und Kommanditgesellschaf-

ten 

II. Total Bruttovermögen (Aktiven) 

III. Schulden 

- Private Schulden 

- Schulden auf Geschäftsvermögen 

Bruttovermögen (Ziffer II) abzüglich Total Schulden (Ziffer III) 

IV Reinvermögen (Nettovermögen) 

V. Abzüge 

- Allgemeiner Abzug 

- Abzug für Verheiratete 

- Kinderabzug 

Reinvermögen (Ziffer IV) abzüglichTotal der Abzüge (Ziffer V) 

VI Steuerbares Vermögen 

2.5.3 Berechnung und Bezug der Steuern 

Nachdem die Veranlagung getroffen wurde, kann der geschuldete Steuerbetrag ermittelt werden. Im 

Steuergesetz sind die Tarife festgelegt. Deren Ansätze ergeben die einfache Steuer, welche einer 

Steueranlage von 1,0 Einheiten entspricht. Der Kanton, die Gemeinden und die Kirchgemeinden legen 

jährlich mit dem Voranschlag ihre Steueranlage (Vielfaches der einfachen Steuer) fest. Je nach Fi-

nanzbedarf muss die Steueranlage höher oder tiefer festgelegt werden. Die Steueranlage für natürli-

che und juristische Personen kann unterschiedlich bestimmt werden. Bei den Gemeinden finden wir 

im Jahr 2022 Steueranlagen von 0,89 - 2,20 Einheiten. Für das Jahr 2022 weist der Kanton Bern eine 

Steueranlage von 3,025 Einheiten für natürliche Personen und von 2,82 Einheiten für juristische Per-

sonen    aus. 
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Beispiel: Das steuerbare Einkommen einer alleinstehenden Person beträgt für 2022 CHF 29‘200.00. 

Gemäss Tarif in Art. 42 StG ergibt dies eine einfache Steuer pro Jahr von CHF 1'053.15. Der Kanton 

hat eine Steueranlage von 3,025 Einheiten, die Gemeinde 1,7 und die Kirchgemeinde 0,184, total also 

4,909 Einheiten. Die Steuer für Kanton, Gemeinde und Kirchgemeinde für ein Jahr beträgt somit: 

   4,909 Einheiten x CHF 1‘053.15 = CHF  5‘169.90. 

 

Die Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern des laufenden Jahres werden im Kanton Bern in drei 

Raten bezogen. Die erste Rate, welche per 20. Mai in Rechnung gestellt wird, umfasst 40 % des mut-

masslich geschuldeten Betrags. Die zweite und dritte Rate erfolgen am 20. August und 20. November 

und umfassen je 30 %. Als Grundlage dienen jeweils die neusten vorhandenen Steuerdaten. Die Zah-

lungsfrist beträgt 30 Tage; verspätete Zahlungen unterliegen einem Verzugszins. Die definitive Ab-

rechnung erfolgt im folgenden Jahr nach Einreichung der Steuererklärung. Die bezahlten Raten wer-

den an die definitiv geschuldeten Steuern angerechnet. Zuviel fakturierte und bezahlte Beträge wer-

den mit einem Vergütungszins zurückerstattet. Weiter besteht die Möglichkeit, jeweils ab Januar Vo-

rauszahlungen an die mutmasslich geschuldeten Steuern des laufenden Jahres zu leisten. Diese Vo-

rauszahlungen werden ebenfalls verzinst, jedoch zu einem tieferen Zinssatz. 

Für die direkte Bundessteuer wird aufgrund der gleichen Steuererklärung ebenfalls eine Einkommens-

steuer veranlagt. Aufgrund anderer Abzüge weicht das steuerbare Einkommen zu Kanton und Ge-

meinde ab. Zudem besteht ein separater Tarif. Die direkte Bundessteuer wird einmal jährlich per 1. 

März für das abgelaufene Jahr provisorisch fakturiert. Die definitive Abrechnung erfolgt nach Einrei-

chung der Steuererklärung. Auch hier werden Zinsen fakturiert oder vergütet, ebenso sind Vorauszah-

lungen möglich. 

 Steuerteilung unter bernischen Gemeinden 

Für eine Steuerperiode besteht für jede steuerpflichtige Person nur eine bernische Veranlagungsge-

meinde (Art. 165 und 251 StG). In gewissen Fällen muss die Veranlagungsgemeinde jedoch einen 

Teil der Gemeindesteuern anderen bernischen Gemeinden abgeben (Art. 252 - 256 StG). 

Folgende Teilungsfälle werden unterschieden: 

 Teilung bei Grundbesitz 

 Teilung bei Geschäftsbetrieben und Betriebsstätten 

 Teilung bei selbstständigem Wohnsitz von Ehegatten 

 Teilung bei Grundstückgewinnen. 

2.6.1 Teilung bei Grundbesitz 

Besitzt eine steuerpflichtige Person in einer anderen als der zuständigen Gemeinde unbewegliches 

Privatvermögen, so werden die Steuern unter den Gemeinden aufgeteilt. 
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2.6.2 Teilung bei Geschäftsbetrieben oder Betriebsstätten 

Befindet sich der Geschäftsbetrieb einer steuerpflichtigen Person in einer anderen bernischen Ge-

meinde oder betreibt sie ausserhalb des Wohn- oder Geschäftsortes eine Betriebsstätte oder Filiale 

ihres Geschäftes, so werden die Steuern auf die beteiligten Gemeinden aufgeteilt  

2.6.3 Teilung bei selbstständigem Wohnsitz von Ehegatten  

Gemäss geltendem Eherecht können beide Ehegatten für sich einen selbstständigen Wohnsitz be-

gründen. Haben Ehegatten in zwei verschiedenen bernischen Gemeinden einen selbstständigen 

Wohnsitz, so ist nach Art. 165 Abs. 1 StG die Wohnsitzgemeinde des Ehemannes zuständig, d.h. die 

Steuererklärung der Ehegatten ist dort einzureichen. 

Die Wohnsitzgemeinde der Ehefrau hat Anspruch auf einen Steueranteil von 50 %. Vorbehalten bleiben 

andere Teilungsgründe. Diese Regelung gilt auch für eingetragene Partnerinnen und Partner. 

2.6.4 Teilung bei Grundstückgewinnen 

Wird ein Grundstückgewinn in mehreren Gemeinden erzielt, so teilen sich diese Gemeinden in die 

Grundstückgewinnsteuer nach dem Verhältnis ihrer Anteile am amtlichen Wert oder im Verhältnis des 

tatsächlich auf sie entfallenden Teils am Gesamtgewinn. 

 Verfahren zur Anmeldung der Steueransprüche 

Grundsätzlich erfolgt die Verteilung der Gemeindesteuern automatisch im Rahmen des Veranlagungs-

verfahrens. Der Regierungsrat des Kantons Bern ist befugt, ein Verfahren zur Anmeldung der Steuer-

ansprüche einzuführen (Art. 253 Abs. 2 StG). Die Gemeinden können im System Nesko-Frontend die 

Steueransprüche abrufen und die Teilungen prüfen. Die Gemeinden müssen ihre Ansprüche ständig 

und genau überwachen, damit ihnen keine Einnahmen entgehen. 

 Zahlungserleichterung und Erlass 

Wer die geschuldeten Steuern in der vorgeschriebenen Frist nicht bezahlen kann, hat das Recht, Zah-

lungserleichterungen oder gar den Erlass seiner Steuerschulden oder wenigstens eines Teils davon 

zu beantragen (Art. 239 – 240c StG). Entscheidend ist, dass der steuerpflichtigen Person nach ihren 

tatsächlichen Verhältnissen nicht zugemutet werden kann, die Steuern zu bezahlen. Bei einer Zah-

lungserleichterung oder einem Erlass bleibt die Veranlagung unverändert. 

Gesuche um Zahlungserleichterung sind bei der zuständigen Inkassostelle einzureichen. Erlassgesu-

che sind bei der zuständigen Gemeinde nach Art. 165 StG einzureichen.  
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Die zuständige Gemeinde bearbeitet die Erlassgesuche gemäss den Vorgaben der kantonalen Steu-

erverwaltung. Die Gemeinde stellt einen Antrag für die Gemeindesteuer und leitet das Gesuch an die 

zuständige Erlassbehörde weiter. Die Erlassbehörde eröffnet den Erlassentscheid. Gemeinden und 

Städte, welche die kantonale Steuerverwaltung das Erlassverfahren an sie delegiert hat, beurteilen die 

Erlassgesuche für die Einkommens- und Vermögenssteuer sowohl für die direkte Bundessteuer als 

auch für die Kantons- und Gemeindesteuern abschliessend. 

Gegen den Erlassentscheid ist keine Einsprache möglich. Hingegen kann der Entscheid innert  

30 Tagen direkt bei der Steuerrekurskommission des Kantons Bern angefochten werden. 

3 Quellensteuer  

Bei gewissen Steuerpflichtigen (natürliche und juristische Personen) wird anstelle des ordentlichen 

Veranlagungsverfahrens das Quellensteuerverfahren angewendet (Art. 112 - 125 und 185 - 188 StG). 

Dies bedeutet, dass am Ort der Einkommensentstehung die Steuer abgerechnet und bezogen wird.  

Die Steuern werden nicht vom Steuerpflichtigen selber abgeliefert, sondern vom Schuldner der steuer-

baren Leistung, welcher den Steuerpflichtigen vertritt. Der Steuerpflichtige erhält ein um den Steuer-

betrag gekürztes Einkommen. Das gesamte Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit 

dieser Personen unterliegt der Quellensteuer. Die Höhe der abgezogenen Quellensteuer ergibt sich 

aus vorgegebenen Steuertabellen, welche die persönlichen Verhältnisse und gesetzlichen Abzüge be-

rücksichtigen. 

Der Quellensteuer unterstellt sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit steuerrechtlichem Wohn-

sitz oder Aufenthalt in der Schweiz, aber ohne Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) sowie die 

nachstehenden Personenkategorien ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz: 

Künstler, Sportler und Referenten, Organe juristischer Personen, ehemalige Arbeitnehmer mit Mitar-

beiterbeteiligungen, Hypothekargläubiger, Empfänger von Vorsorgeleistungen aufgrund eines Arbeits-

verhältnisses mit einem  öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber, Empfänger von Leistungen aus Vorsorge-

einrichtungen gestützt auf ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis oder aus einer gebundenen Selbst-

vorsorge, Transporteure im internationalen Verkehr, Grenzgänger, Arbeitnehmer für kurze Dauer, Wo-

chenaufenthalter. 

Für die Abrechnung der Quellensteuer sind die Schuldner der steuerbaren Leistung (SSL) zuständig. 

Sie sind verpflichtet, die Quellensteuer der kantonalen Steuerverwaltung abzuliefern und der quellen-

besteuerten Person (qsP) ein um die Quellensteuer reduziertes Einkommen auszuzahlen. 

Wenn eine quellensteuerpflichtige Person mit steuerrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz Abzüge gel-

tend machen möchte, die in den Quellensteuertarifen nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden, 

kann eine «nachträglich ordentliche Veranlagung» bis zum 31. März des auf die Steuerperiode folgen-

den Jahres bei der Steuerverwaltung beantragt werden.  
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Solche Abzüge sind beispielsweise Einkäufe in die berufliche Vorsorge (BVG / 2.Säule), Beiträge an 

die gebundene private Vorsorge (Säule 3a), erhöhte Berufskosten, Schuldzinsen, Weiterbildungskos-

ten, Kinderbetreuungskosten, Leistungen an eine erwerbsunfähige, unterstützungsbedürftige Person, 

Kinderabzug (wenn der Schuldner der steuerbaren Leistung keine Kinderzulagen auszahlt), Alimente 

und Unterhaltsbeiträge. Eine nachträglich ordentliche Veranlagung kann auch von Amtes wegen 

durchgeführt werden. Diese erfolgt, wenn das jährliche Bruttoeinkommen CHF 120‘000 übersteigt. In 

diesem Fall schickt die Steuerverwaltung des Kantons Bern dem Quellensteuerpflichtigen eine Steuer-

erklärung, die er ausfüllen muss. In den Folgejahren wird automatisch eine Steuererklärung zugestellt; 

unabhängig davon, wie hoch der Bruttolohn ist. Allfällige bereits abgezogene Quellensteuern werden 

bei der Schlussabrechnung der nachträglich ordentlichen Veranlagung zinslos angerechnet. 

4 Amtliche Bewertung 

Die amtliche Bewertung von Grundstücken und Wasserkräften ist in Art. 52 - 61 und 179 -184 StG ge-

regelt. Zusätzlich besteht das Dekret über die amtliche Bewertung der Grundstücke und Wasserkräfte 

vom 21. März 2017 (AND) (BSG 661.543). 

Der amtliche Wert ist der Steuerwert eines Grundstückes und dient als Grundlage für die Besteuerung 

des Vermögens sowie bei der Erhebung der Liegenschaftssteuer durch die Gemeinde. Für jedes 

Grundstück besteht ein Grundstückprotokoll mit den notwendigen Angaben und Berechnungen. Die 

Protokolle werden bei der Gemeinde aufbewahrt.  

Aus folgenden Gründen muss ein Grundstück neu bewertet werden: Bauliche Veränderungen, Ände-

rung der Benutzungsart, Errichtung oder Aufhebung von Rechten und Dienstbarkeiten, Begründung 

von Stockwerkeigentum, Flächenveränderungen, allgemeine Neubewertung. Es ist u.a. die Aufgabe 

der Gemeinde, diese Neubewertungen zu veranlassen. Der neue amtliche Wert entfaltet bereits für 

das Steuerjahr, in dem der Neubewertungsgrund eingetreten ist, Rechtswirkung. 

Die letzte allgemeine Neubewertung der Grundstücke und Wasserkräfte wurde per 1. Januar 1999 an-

geordnet. Zwischen 1999 bis 2020 haben sich die Immobilienpreise (Verkehrs- und Ertragswerte) im 

ganzen Kanton bei allen Gebäudearten und in allen Regionen erheblich und fast ausnahmslos noch 

oben entwickelt. Seit geraumer Zeit entsprechen die amtlichen Werte nicht mehr den tatsächlichen 

Gegebenheiten. 

Der Kanton Bern hat deshalb im Jahr 2020 eine allgemeine Neubewertung der nichtlandwirtschaftli-

chen Grundstücke durchgeführt. Als Bemessungsgrundlage wurden die Jahre 2013 bis 2016 be-

stimmt. 
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5 Gebäudeversicherung 

Laut Gebäudeversicherungsgesetz vom 9. Juni 2010 (BSG 873.11) müssen alle Gebäude im Kanton 

Bern bei der Gebäudeversicherung des Kantons Bern versichert sein. Die Gemeinden haben die Ge-

bäudeversicherung dahingehend zu unterstützen, dass alle versicherungspflichtigen Gebäude und 

Bauvorhaben in der Gemeinde versichert sind. 

Die Anmeldung zur Versicherung ist bei der Gemeinde oder bei der Gebäudeversicherung einzu-

reichen. Die Gemeinde leitet die Anmeldung an die Gebäudeversicherung des Kantons Bern weiter. 

6 Auskunft über Steuerfaktoren 

Alle im Steuerregister geführten Werte unterliegen grundsätzlich dem Steuergeheimnis. Die Gemein-

den oder kantonalen Steuerbehörden erteilen an Dritte nur noch Auskunft über die letzten rechtskräfti-

gen Steuerfaktoren von natürlichen oder juristischen Personen, wenn 

a) eine schriftliche Einwilligung der steuerpflichtigen Person vorgelegt wird. 

b) eine gesetzliche Grundlage im Bundesrecht oder im kantonalen Recht besteht oder 

c) der Auskunftsersuchende den Nachweis eines wirtschaftlichen Interesses an den letzten rechts-

kräftigen Steuerfaktoren der steuerpflichtigen Person erbringt. 

7 Automatischer Informationsaustausch (AIA) 

Der AIA ist ein internationaler Verfahrensstandard, der den Austausch über im Ausland gehaltene Ver-

mögenswerte zwischen den Steuerbehörden von teilnehmenden Ländern regelt. Ziel ist es, die grenz-

überschreitende Steuerhinterziehung zu verunmöglichen. 

Bisher haben sich mehr als 100 Länder, darunter auch die Schweiz, nicht aber die USA, zur Über-

nahme dieses globalen Standards im Bereich der Steuertransparenz bekannt. Das inländische Bank-

geheimnis in der Schweiz ist vom AIA nicht betroffen. 

Die Grafik beschreibt den Informationsfluss zwischen Behörden des Landes A und des Landes B. 
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Quelle: Eidg. Finanzdepartement 

Ein Steuerpflichtiger oder eine Steuerpflichtige in Land A hat ein Konto in einer Bank in Land B. Die 

Bank in Land B meldet bestimmte Finanzkontendaten der Behörde in Land B. Die Behörde in Land B 

leitet die Informationen automatisch an die Behörde in Land A weiter. Die Behörde in Land A kann die 

ausländischen Finanzkontendaten prüfen. 

8 Ausblick 

 Steuergesetzrevision 2024 

Mit der kantonalen Steuergesetzrevision 2024 will der Regierungsrat die steuerliche Behandlung von 

Solaranlagen vereinheitlichen und diese stärker fördern. Gleichzeitig werden verschiedene, neue Vor-

gaben des Bundesrechts umgesetzt. 

Die Gesetzesrevision sieht diverse steuerliche Förderungen von Photovoltaik- und Solarthermieanla-

gen vor. So sollen neu sämtliche Photovoltaik- und Solarthermieanlagen von der amtlichen Bewertung 

ausgenommen werden, und es ist in allen Fällen auf eine Erhöhung des Eigenmietwertes zu verzich-

ten. Zudem bleibt der Erlös aus dem Verkauf von selbst produziertem Strom künftig im Umfang des 

Eigenbedarfs steuerfrei (so genanntes «Nettoprinzip»), weshalb bei kleinen Anlagen auf eine Einkom-

mensbesteuerung verzichtet werden kann. Die Investitionskosten für Photovoltaik- und Solarthermie-

anlagen sind neu bereits bei der Erstellung eines Neubaus abziehbar – und nicht wie bisher erst spä-

ter bei bestehenden Gebäuden. 
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 Vereinfachung der amtlichen Bewertung 

Das heutige Verfahren zur Festsetzung der amtlichen Werte im Kanton Bern ist sehr komplex und 

wird zunehmend von der Politik und den betroffenen Grundeigentümern kritisiert. Der Kanton Bern be-

absichtigt, das System zu vereinfachen. Die Steuerverwaltung des Kantons Bern hat zu diesem 

Zweck das Projekt "NewAB" gestartet. Die nötigen gesetzlichen Grundlagen könnten mit einer nächs-

ten Steuergesetzrevision - voraussichtlich 2027 - geschaffen werden.  

 Besteuerung grosser Unternehmensgruppen, Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur 
Besteuerung der digitalen Wirtschaft 

Das OECD/G20-Projekt zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft stellt die Schweiz vor gewichtige 

Herausforderungen. Der Bundesrat will diesen internationalen Entwicklungen Rechnung tragen. Er 

hält dafür, die Regeln zur Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen umzusetzen, auch 

wenn die Schweiz dazu weder rechtlich noch politisch verpflichtet ist. Er will mit einer vorausschauen-

den Umsetzung die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz erhalten und die Voraussetzungen dafür schaf-

fen, dass Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in der Schweiz erhalten bleiben. Die Umsetzung soll 

möglichst schonend erfolgen. KMU sollen nicht von den neuen Regeln betroffen sein und der Steuer-

föderalismus soll weiterhin bestehen. Die Umsetzung ist per 1.1.2024 geplant. 

 Individualbesteuerung 

Das Bundesparlament hat in der Herbstsession 2020 beschlossen, die Verabschiedung einer Botschaft 

zur Einführung der Individualbesteuerung in die Legislaturplanung 2019-2023 aufzunehmen. Anlässlich 

seiner Sitzung vom 25. Mai 2022 hat der Bundesrat die Eckwerte zur Individualbesteuerung verabschie-

det. Die Vernehmlassung ist im Herbst 2022 geplant. Mit der Individualbesteuerung dürfte die Mehrheit 

der Personen bei der direkten Bundessteuer entlastet werden. 

Künftig sollen bei Ehepaaren die Einkünfte und Vermögenswerte nach den zivilrechtlichen Verhältnis-

sen auf die Partnerinnen bzw. Partner aufgeteilt werden. Mittels zwei getrennter Steuererklärungen wer-

den sie damit grundsätzlich wie Konkubinatspaare besteuert. Die Individualbesteuerung soll auf allen 

Staatsebenen umgesetzt werden. Im Falle einer Einführung der Individualbesteuerung müssten die 

Kantone die Reform auf Kantons- und Gemeindeebene ebenfalls umsetzen. 
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Bau- und Planungsrecht 

1. Einführung 

1.1 Das Bernische Bau- und Planungsrecht 

1.1.1 Über die Entwicklung 

Die Notwendigkeit zum Erlass von Bauvorschriften erkannten die Städte und Gemeinden bereits im 

19. Jahrhundert. Vor allem dienten sie der Verhütung von Feuersbrünsten und der Sicherung der hygieni-

schen Verhältnisse. 

 

Um diesen kommunalen Vorschriften eine gesetzliche Grundlage zu geben, erliess der Kanton Bern am 

15. Juli 1894 das „Gesetz betreffend die Aufstellung von Alignementsplänen und von baupolizeilichen Vor-

schriften durch die Gemeinden“. Dieses erste Baugesetz nennen wir noch heute das Alignementsgesetz. 

Es verschaffte den Gemeinden die für ihre Baupolizeivorschriften erforderliche kantonalrechtliche Grundla-

ge und regelte die Voraussetzungen und die Entschädigungsfolgen von Eingriffen in das Grundeigentum. 

 

Wieder unter Druck der Gemeinden entstand rund 60 Jahre später das zweite kantonale Baugesetz, näm-

lich das Bauvorschriftengesetz vom 26. Januar 1958, welches vorab den Ausbau der Ortsplanungen in 

Städten und grösseren Gemeinden bewirkte, erstmals eine unterstützende kantonalrechtliche Ordnung für 

Gemeinden ohne eigene Bauvorschriften vorsah und die Regionalplanung gesetzlich verankerte. 

 

Die Notwendigkeit einer rationelleren Bodennutzung, vermehrter regionaler Zusammenarbeit und kantona-

ler Planung führte schon bald zum Erlass des dritten Baugesetzes, demjenigen vom 6. Juni 1970 auf der 

Grundlage des Bundesgesetzes über die Raumplanung. Dieses erweiterte den Geltungsbereich der kanto-

nalen Bauvorschriften, vollendete den kantonsinternen Planungsaufbau mit der Kantonsplanung, stellte 

allgemeingültige Planungsgrundsätze auf und führte die Trennung von Baugebiet und übrigem Gemeinde-

gebiet ein. 

 

Als Folge des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 drängte sich sehr bald wieder die 

Anpassung des bernischen Rechtes auf. Anstelle des von der Zeit der Hochkonjunktur und des Glaubens 

an unbeschränktes Wachstum geprägten Gesetzes aus dem Jahre 1970 trat am 1. Januar 1986 eine auf 

vermehrte Lebensqualität ausgerichtete Ordnung. Das Baugesetz vom 9. Juni 1985 vollzieht die Anpassung 

des kantonalen Rechtes an das Raumplanungsrecht des Bundes. 
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Die vielfältigen Ansprüche an die Nutzung des Bodens und der Wunsch nach bestmöglicher Raumordnung 

bewirkten vielfältige Nutzungspläne und -vorschriften. Diese sind in vielen, immer komplizierter werdenden 

Verfahren anzuwenden. Vor diesem Hintergrund beauftragte der Regierungsrat des Kantons Bern im 

Herbst 1990 eine Kommission damit, die Koordination und Vereinfachung der verschiedenen Verfahren zu 

überprüfen bzw. zu optimieren. 

 

Der Grosse Rat des Kantons Bern beschloss im März 1994 mit Wirkung ab 1. Januar 1995 ein Koordina-

tionsgesetz und Änderungen des Baugesetzes (Baugesetz, Baubewilligungsdekret, Bauverordnung). 

 

Am 18. Juni 1997 verabschiedete der Grosse Rat des Kantons Bern eine weitere Änderung des Baugeset-

zes mit Wirkung ab dem 1. Januar 1998. Diese wie auch weitere anschliessende Änderungen erfolgten 

unter dem Eindruck der zunehmenden Verschlechterung des Finanzhaushaltes des Kantons Bern. Dies mit 

dem Inhalt einer grundsätzlichen Revision der Subventionsbestimmungen, der Einschränkungen der Be-

schwerdegründe und Neuumschreibung der Gemeindeautonomie sowie der Revision der kommunalen 

Zuständigkeitsordnung. 

 

In den Jahren zwischen 1999 und 2008 erfuhr die Baugesetzgebung noch einige Änderungen infolge der 

Revision des Denkmalpflegegesetzes, den Änderungen des Gemeindegesetzes und des Gesetzes über die 

Verwaltungsrechtspflege. 

 

Im Januar 2009 hat der Grosse Rat des Kantons Bern wesentliche Änderungen des Baugesetzes (Bauge-

setz, Baubewilligungsdekret, Normalbaureglement) und des Koordinationsgesetzes mit Wirkung per 1. Sep-

tember 2009 verabschiedet. Kernpunkte waren die Optimierung und Steigerung der Effizienz des Baubewil-

ligungsverfahrens und die Lockerung der Baubewilligungspflicht sowie die Anpassung des Verbandsbe-

schwerderechts.  

Zusammen mit verschiedenen anderen Kantonen unterzeichnete der Kanton Bern die interkantonale Ver-

einbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB). Dies führte zum Erlass der neuen Verordnung 

über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) im Jahr 2011. Baupolizeiliche Masse sollen zu-

künftig möglichst schweizweit über die gleichen Begriffe und Messweisen ermittelt und einheitlich definiert 

werden. 

 

Aufgrund der weitreichenden Anpassungen in der Bundesgesetzgesetzgebung über die Raumplanung 

musste auch der Kanton Bern die baurechtlichen Erlasse im Jahr 2016 revidieren. Im Sinn des haushälteri-

schen und schonenden Umgangs mit dem Kulturland aber auch in Anwendung des neuen Bundesrechtes 

erliess der Grosse Rat im revidierten Baugesetz Vorschriften zum Schutz der landwirtschaftlichen Frucht-

folgeflächen, zur Förderung der Verfügbarkeit von Bauland, und er verpflichtete die Gemeinden, planungs-

bedingte Mehrwerte von Gesetzes wegen auszugleichen. Die Änderungen im Baugesetz führten auch zu 

Anpassungen des Dekretes über das Baubewilligungsverfahren und der Bauverordnung. Am 1. April 2017 

sind diese Änderungen in Kraft getreten. 
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1.1.2 Die Aufgaben des Bau- und Planungsrechts 

Die Aufgaben des Bau- und Planungsrechtes können grob wie folgt zusammengefasst werden: 

 Schutz des Menschen 

 Schutz der Umwelt 

 Sicherung der öffentlichen Funktionen 

 Koordinierte Raumplanung 

 

Wie bereits erwähnt, war das Baugesetz vom 9. Juni 1985 auf vermehrte Lebensqualität ausgerichtet. In 

der Botschaft an den Stimmbürger waren aus diesem Grund folgende 7 Punkte als besondere Ziele der 

neuen Ordnung herausgestrichen: 

 Haushälterische Bodennutzung, Erhaltung des Kulturlandes 

 Rücksichtnahme auf Umwelt, Landschaft, Ortsbild 

 Wohnliche Siedlungsgestaltung 

 Raum für Erholung, Sport und Freizeit 

 Förderung von Wirtschaft und Eigentum 

 Sicherung der bäuerlichen Existenz und der Grundversorgung 

 Aufeinander abgestimmte und koordinierte Planungen 

1.1.3 Die gesetzlichen Grundlagen 

Das Bau- Planungs- und Umweltrecht ist von einer Fülle gesetzlicher Grundlagen beeinflusst. Diese 

Rechtsquellen findet man auf allen Stufen unseres Staatswesens, also auf Bundes-, Kantons- und Ge-

meindeebene. 

 

Nachstehend eine Zusammenstellung der wichtigsten eidgenössischen und kantonalen Erlasse im Bauwe-

sen (Stand Juni 2017): 

a) Erlasse auf Bundesebene 

 Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) 

 Verordnung über die Raumplanung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) 

 Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) 

 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20) 

 Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) 

 Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) 

 Luftreinhalteverordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1) 

 Technische Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (TVA; SR 814.600) 

 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451) 

 Bundesgesetz über die Fischerei vom 21. Juni 1991 (BGF, SR 923.0) 

 Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG; SR 921.0) 

 Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 (BGBB; SR 211.412.11) 

 Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13. März 1964 (ArG; SR 

822.11) 
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 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) 

 Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 28. Mai 1911 (EG 

ZGB; SR 211.1) 

 Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4. Oktober 2002 (BZG; SR 

520.1) 

 Verordnung über den Zivilschutz vom 5. Dezember 2003 (ZSV; SR 520.11) 

Link für weitere Bundeserlasse: Systematische Sammlung des Bundesrechtes 

b) Erlasse auf Kantonsebene 

 Koordinationsgesetz vom 21. März 1994 (KoG; BSG 724.1) 

 Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721) 

 Bauverordnung vom 6. März 1985 (BauV; 721.1) 

 Dekret über das Baubewilligungsverfahren vom 22. März 1994 (BewD; 725.1) 

 Dekret über das Normalbaureglement vom 10. Februar 1970 (NBRD; 723.13) 

 Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV; 721.3) 

 Gewässerschutzgesetz vom 11. November 1996 (KGSchG; BSG 821.0) 

 Gewässerschutzverordnung vom 24. März 1999 (KGSchV; BSG 821.1) 

 Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau vom 14. Februar 1989 (WBG; BSG 751.11) 

 Wasserbauverordnung vom 15. November 1989 (WBV; BSG 751.111.1) 

 Gesetz über See- und Flussufer vom 6. Juni 1982 (SFG; BSG 704.1) 

 See- und Flussuferverordnung vom 29. Juni 1983 (SFV; BSG 704.111) 

 Dekret über die Beiträge der Grundeigentümer an Erschliessungsanlagen und an weitere öffentli-

che Werke und Massnahmen vom 12. Februar 1985 (GBD; BSG 732.123.44) 

 Lärmschutzverordnung vom 16. Mai 1990 (KLSV; BSG 824.761) 

 Gesetz zur Reinhaltung der Luft vom 16. November 1989 (LHG; BSG 823.1) 

 Verordnung zur Reinhaltung der Luft vom 25. Juni 2008 (LHV; BSG 823.111) 

 Gesetz über die Abfälle vom 18. Juni 2003 (AbfG; BSG 822.1) 

 Abfallverordnung vom 11. Februar 2004 (AbfV; BSG 822.111) 

 Naturschutzgesetz vom 15. September 1992 (NSchG; BSG 426.11) 

 Naturschutzverordnung vom 10. November 1993 (NSchV; BSG 426.111) 

 Waldgesetz vom 5. Mai 1997 (KWaG; BSG 921.11) 

 Waldverordnung vom 29. Oktober 1997 (KWaV; BSG 921.111) 

 Strassengesetz vom 4. Juni 2008 (SG; BSG 732.11) 

 Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV; BSG 732.111.1) 

 Wassernutzungsgesetz vom 23. November 1997 (WNG; BSG 752.41) 

 Energiegesetz vom 14. Mai 1981 (EnG; BSG 741.1) 

 Energieverordnung vom 13. Januar 2003 (EnV; BSG 741.111) 

 Gesetz über Handel und Gewerbe vom 4. November 1992 (HGG; BSG 930.1) 

 Verordnung über Handel und Gewerbe (HGV; BSG 930.11) 

 Gastgewerbegesetz vom 11. November 1993 (GGG; BSG 935.11) 

 Gastgewerbeverordnung vom 13. April 1994 (GGV; BSG 935.111) 

 Gesetz über die Arbeit, Betriebe und Anlagen vom 4. November 1992 (ABAG; BSG 832.01) 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html?lang=de
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 Verordnung über die Arbeit, Betriebe und Anlagen vom 19. Mai 1993 (ABAV; BSG 832.011) 

 Gemeindegesetz vom 16. März 1998 (GG; BSG 170.11) 

 Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV; BSG 170.11) 

 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 (VRPG; BSG 155.21) 

 Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz vom 24. Juni 2004 (KBZG; BSG 521.1) 

 Verordnung über den Bevölkerungsschutz vom 27. Oktober 2004 (BeV; BSG 521.10) 

 Verordnung über den Zivilschutz vom 27. Oktober 2004 (KZSV; BSG 521.11) 

Link für weitere kantonale Erlasse: Bernische Systematische Gesetzessammlung  

c) Wichtigste Erlasse auf Gemeindeebene 

 Baurechtliche Grundordnung (Baureglement, Zonenplan und Schutzzonenpläne, Überbau-

ungsordnungen) 

 Kommunale Inventare und Richtpläne (Siedlung, Landschaft, Verkehr) 

 Reglement über den Ausgleich von Planungsmehrwerten 

 Lärmschutzreglement 

 Trinkwasserversorgungsreglement 

 Abwasserreglement 

 Abfallreglement 

 Organisationsreglement 

 Organisationsverordnung 

 Gebührenreglement 

 Gebührenverordnung (-tarif) 

2. Das Planungsrecht 

Das Planungsrecht umfasst die Ziele, Grundsätze, Vorschriften und Pläne für die Schaffung einer Raum-

ordnung, welche die zweckmässige Nutzung des Bodens und die geordnete Besiedlung des Landes herbei-

führen soll. Es ist Recht des Bundes, der Kantone und der Gemeinden.  

2.1 Das Bundesrecht 

Das Bundesrecht bestimmt die Ziele und Grundsätze der Raumplanung. 

Die Ziele zusammengefasst: 

 Haushälterischer Umgang mit dem Boden 

 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten 

 geordnete Besiedlung des Landes 

 Lenkung der Siedlungsentwicklung nach innen 

 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und Landschaft 

 Schaffen von wohnlichen Siedlungen und der räumlichen Voraussetzung für die Wirtschaft 
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Die Grundsätze zusammengefasst: 

 Schonen der Landschaft 

 Gestalten der Siedlung nach den Bedürfnissen der Bevölkerung 

 Begrenzen und Lenken der Siedlungsausdehnung 

 Bestimmen von sachgerechten Standorten für die öffentlichen Bauten und Anlagen 

 Ausgleichen von Planungsvorteilen 

 

Es überträgt Bund, Kantonen, Regionen und Gemeinden als "Planungspflicht" die Aufgabe, die für ihre 

raumwirksamen Tätigkeiten nötigen Planungen zu erarbeiten und sie aufeinander abzustimmen, wozu ins-

besondere der Erlass der behördenverbindlichen Richtpläne der Kantone und Regionen und die für jeder-

mann verbindlichen Nutzungspläne gehören. 

 

Es ordnet die Mitwirkung der Bevölkerung bei Planungen, die Zusammenarbeit der Behörden, das Bauen 

ausserhalb der Bauzone und die Mindestanforderungen an den Rechtsschutz. 

2.2 Das kantonale Planungsrecht 

Das kantonale Planungsrecht bestimmt im Rahmen der bundesrechtlichen Grundsatzregelung die materiel-

le Ordnung näher und legt Verfahren und Zuständigkeiten fest. Es ist ein Hauptinhalt des Baugesetzes. Der 

kantonale Richtplan enthält weitere Vorgaben, die von den Gemeindebehörden im Rahmen ihrer Planung 

zu beachten sind. 

 

Die fünf Leitsätze für die kantonale Raumordnungspolitik lauten: 

1. Der Kanton Bern nutzt seine Stärken 

2. Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur 

3. Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit 

4. Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten 

5. Wir bauen auf die Qualität unserer regionalen Vielfalt 

 

Die sechs inhaltlichen Hauptziele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Boden haushälterisch 
nutzen, die Siedlungs- 

entwicklung nach innen lenken 

Verkehrs- und Siedlungs- 
entwicklung aufeinander 

abstimmen 

Voraussetzungen für 
wirtschaftliche Entwicklung 

schaffen 

 
Wohn- und Arbeitsstandorte 

differenziert aufwerten 

 
Natur und Landschaft 

schonen und entwickeln 

 
Regionale Stärken 

erkennen und fördern 
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2.2.1 Die drei organisatorischen Hauptziele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Das Planungsrecht der Gemeinden 

Das Planungsrecht der Gemeinde bezweckt die Durchsetzung der Ziele und Grundsätze des übergeordne-

ten Rechts im örtlichen Bereich und den Einbezug der gemeindeeigenen Anliegen in die Raumplanung. 

2.4 Planungsebenen 

2.4.1 Kantonsplanung 

Definition: Dient der obersten Koordination, fördert die Regionenbildung und bestimmt 

die im kantonalen Interesse zu verfolgenden Planungsziele. 

Hat Querschnittsfunktion zwischen kantonalen Behörden und Verwaltungs-

stellen sowie Planungs- und Realisierungsträgern. 

 

Schwergewicht: Zentrales Instrument für raumwirksame Aufgaben im Kanton Bern ist der 

Kantonale Richtplan. Dieser schafft Klarheit zu Zielen, Aufgaben und der 

Aufgabenteilung. 

Weitere Instrumente: Grundlagen, Rauminformationen, Leitbilder, Konzep-

te und Sachpläne.  

 

Hauptakteur: Regierungsrat 

Lösungs- und effizienzorien-
tierte Zusammenarbeit fördern 

Richtlinien der Regierungs-
politik, Aufgaben- und Finanz-
plan und Richtplan 
aufeinander abstimmen 

Wirkung periodisch 
mit Controlling überprüfen 

 
Lösungs- und effizienzorien-

tierte Zusammenarbeit fördern 

 
Wirkung periodisch 

mit Controlling überprüfen 
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2.4.2 Regionalplanung 

Definition: Dient der überörtlichen Koordination im Rahmen der aus Gemeinden gebil-

deten Regionalkonferenzen und der Abstimmung mit den kantonalen Zie-

len. Die Planungsregionen sind das Bindeglied zwischen Gemeinden und 

Kanton. 

 

Schwergewicht: Leitbilder, Konzepte und regionale Richtpläne 

 

Hauptakteure: Sechs Regionalkonferenzen. Entscheidungsgremium ist die Regional-

versammlung die aus den Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsi-

denten der beteiligten Gemeinden besteht. 

2.4.3 Ortsplanung 

Definition: Dient der räumlichen Ordnung des Gemeindegebietes, indem sie die bauli-

chen Nutzungsmöglichkeiten grundeigentümerverbindlich festlegt und die 

weitere Entwicklung in Konzepten und Richtplänen behördenverbindlich 

vorzeichnet und koordiniert. 

 

Schwergewicht: Nutzungspläne, Richtpläne, Entwicklungskonzepte 

 

Hauptakteure: Gemeinderat und Stimmberechtigte, Parlament in grösseren Gemeinden 

 

Wegen der im bernischen Bau- und Planungsrecht ausgeprägten Gemeindeautonomie ist die Ortsplanung 

für den Praktiker die bedeutungsvollste Stufe der Raumplanung. 

2.5 Elemente der Ortsplanung 

2.5.1 Richtpläne 

Definition: Dienen der Abstimmung aller raumwirksamer Tätigkeiten (Verkehrs-, Sied-

lungs-, Energie- und Landschaftsrichtplan usw.) im Hinblick auf die ge-

wünschte Entwicklung. Sie legen die zeitliche Reihenfolge der Mass-

nahmen fest und bezeichnen die einzusetzenden Mittel und Instrumente. 

 

Verbindlichkeit: Behördenverbindlich, verwaltungsanweisend 

 

Erlasskompetenz: Gemeinderat (Exekutivorgan), Genehmigung durch das kantonale Amt für 

Gemeinden und Raumordnung. 
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2.5.2 Nutzungspläne 

Definition: Dienen der Festlegung und Umschreibung der einzelnen Nutzungsarten 

und deren räumlicher Anordnung im Gemeindegebiet sowie der Umschrei-

bung der Gebäude-, Umgebungs- und Landschaftsgestaltung und der  

rechtlichen Sicherstellung von Erschliessungsanlagen aller Art. 

 

Verbindlichkeit: Grundeigentümer-, d.h. allgemeinverbindlich 

 

Erlasskompetenz: Mit wenigen Ausnahmen die Stimmberechtigten (Legislativorgan). Geneh-

migung durch das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung. 

 

2.6 Die einzelnen kommunalen Planungsinstrumente 

2.6.1 Baurechtliche Grundordnung 

Gilt als eigentliches "Baugesetz der Gemeinde" und besteht aus Zonenplan, Baureglement und Schutzzo-

nenplänen sowie als weitere Unterlage aus dem Erläuterungsbericht. 

a) Zonenplan  

Definition: Der Zonenplan legt die Bauzone und ihre Einteilung, die Landwirt-

schaftszone, die Bauernhofzone, Weilerzone und die weiteren Nutzungs-

zonen fest. Er bezeichnet die Schutz-, Gefahren- und Immissionsgebiete. 

Zudem definiert er im gesamten Gemeindegebiet die Gewässerräume. 

 

Geltungsbereich: Der Zonenplan gilt immer für das ganze Gemeindegebiet.  

 

b) Baureglement 

Definition: Das Baureglement enthält organisatorische Bestimmungen, die all-

gemeinen materiellen Bauvorschriften der Gemeinde, die Vorschriften zum 

Zonenplan und den Schutzzonenplänen sowie allenfalls abgaberechtliche 

Regelungen (Gebühren, Strafbestimmungen, Mehrwertabgabe, etc.). 

 

Geltungsbereich: Ganzes Gemeindegebiet analog Zonenplan. 
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c) Schutzzonenplan 

Definition: Der Schutzzonenplan legt die Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie 

die Schutzobjekte und Schutzgebiete innerhalb der Gemeinde fest. 

 

Geltungsbereich: Der Schutzzonenplan gilt für Landschaftsteile (Landschaftsbild- und Wald-

randgebiete, Bäche, Hecken und Feldgehölze, Trockenstandorte, histori-

sche Verkehrswege etc.) sowie Siedlungs- und Ortsteilgebiete oder einzel-

ne Objekte (Baugruppen, Baudenkmäler etc.). Grundlage bilden das soge-

nannte Bauinventar, bzw. das Landschaftsinventar der Gemeinde. 

 

2.6.2 Überbauungsordnungen 

Sie sind Bestandteil der baurechtlichen Grundordnung. Sie bestehen aus Überbauungsplan und Überbau-

ungsvorschriften sowie einem Erläuterungsbericht und allenfalls einem Richtprojekt (hinweisend). 

a) Überbauungsplan 

Definition: Der Überbauungsplan ist ein vielseitiges Instrument, welches Baulinien, 

Baufelder für detaillierte Nutzungen innerhalb einer übergeordneten Zone, 

Schutzobjekte und Erschliessungsanlagen enthalten kann. Er kann den 

Zonenplan ergänzen oder innerhalb seines Geltungsbereiches von ihm 

abweichen. Eine Überbauungsordnung ist Voraussetzung für Bauten und 

Anlagen in einer Zone mit Planungspflicht ZPP. Darauf kann nur verzichtet 

werden, sofern ein einzelnes Vorhaben, das Ergebnis eines Projektwettbe-

werbes oder ein Gesamtprojekt zu beurteilen ist. In jedem Fall muss nach-

gewiesen werden, dass die mit der ZPP festgelegten Planungsziele einge-

halten sind. 

 

Geltungsbereich: Innerhalb des im Plan festgelegten Perimeters.  

 

Andere 

Bezeichnungen: 

"Baulinienplan", "Gestaltungsplan", "Strassenplan", "Detailerschliessungs-

plan" meinen alle den Überbauungsplan, bzw. die Überbauungsordnung. 

 

b) Überbauungsvorschriften 

Definition: Die Überbauungsvorschriften enthalten den zur Erreichung des Zwecks der 

Überbauungsordnung notwendigen Text. Sie können das Baureglement 

ergänzen oder von ihm abweichende Bestimmungen enthalten. 

 

Geltungsbereich: Innerhalb des im Überbauungsplan festgelegten Perimeters. 
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2.7 Das kommunale Planerlassverfahren 

2.7.1 Nutzungspläne und Richtpläne 

Das kommunale Planerlassverfahren für Nutzungspläne (z.B. Zonenplan, Schutzzonenplan, Baureglement, 

Überbauungsordnung) und für Richtpläne (z.B. Verkehrsrichtplan, Landschaftsrichtplan, Richtplan Energie) 

sind bis auf einige wesentliche Punkte (z.B. öffentliche Auflage, beschlussfassendes Organ) identisch. In 

der Beilage zu Kapitel 2.7 sind die Verfahrensabläufe für den Erlass von Nutzungs- und Richtplänen im 

Detail dargestellt. 

2.7.2 Wichtige Verfahrensschritte 

a) Mitwirkung 

Die Mitwirkung wird vom eidgenössischen Raumplanungsgesetz verlangt. Sie setzt eine permanente In-

formation der Bevölkerung voraus. "Mitwirken" heisst Ideen zur Gestaltung im Detail einbringen. Mitwirken 

kann jeder Mann und jede Frau. Nicht nur Stimmberechtigte oder Grundeigentümerinnen und Grundeigen-

tümer, sondern auch noch nicht Stimmberechtigte oder Ausländerinnen und Ausländer können mitwirken. 

 

Gute Mitwirkungsmöglichkeiten ermöglichen nicht nur die Nutzung eines grossen Ideenpotentials, sie för-

dern auch die politische Akzeptanz. 

 

Obligatorisch ist die Mitwirkung vorgeschrieben für: 

 den Erlass und die nicht geringfügige Änderung von Richtplänen 

 den Erlass und die nicht geringfügige Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Baureglement 

und Zonenplan) 

 den Erlass und die nicht geringfügige Änderung von Überbauungsordnungen 

 

Ausnahme: Keine Mitwirkung für Überbauungsordnungen in Zonen mit Planungspflicht (ZPP)! 

  Keine Mitwirkung für geringfügige Änderungen. 

 

Die Mitwirkung wird meistens durchgeführt in Form von: 

 Besonderen Orientierungsversammlungen 

 Öffentliche Auflage der vorgesehenen Planungen (in der Regel während mindestens 30 Tagen) 

 

Das Mitwirkungsverfahren kann 

 entfallen, wenn anlässlich der Ausscheidung der ZPP bereits eine Mitwirkung durchgeführt wurde 

oder nur geringfügige Änderungen bestehender Planungen Gegenstand sind; 

 mit dem Auflageverfahren verbunden werden, solange nicht Fragen von allgemeinem (öffentlichem) 

Interesse aufgeworfen werden; 

 mündlich erfolgen, wenn es mit einer Anhörung der Bevölkerung verbunden wurde. 
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Die Planungsbehörde hat in einem Mitwirkungsbericht summarisch die Eingaben zusammen zu stellen und 

dazu Stellung zu nehmen (materielle Beantwortung). Die Stellungnahme erfolgt in Form eines Mitwirkungs-

protokolls oder eines Mitwirkungsberichts. Das Protokoll oder der Bericht sind Bestandteil der Vorprüfungs-

akten und sind öffentlich. 

b) Vorprüfungsverfahren 

Dem Vorprüfungsverfahren durch das AGR (oder durch die in der speziellen Gesetzgebung bezeichneten 

kantonalen Stellen) unterliegen alle Richt- und Nutzungspläne. Das Vorprüfungsverfahren dient dazu, die 

Plangrundlagen auf ihre Rechtmässigkeit hin zu überprüfen. Im Vorprüfungsverfahren holt das AGR die 

Fachberichte anderer von der Planung betroffener Fachstellen (z.B. Tiefbauamt, Amt für Wasser und Ab-

fall, kantonale Denkmalpflege, Naturschutzinspektorat, Amt für Wald etc.) ein. Dies bedingt, dass die Ge-

meinden ihre Plangrundlagen in genügender Anzahl (mindestens 6 Exemplare) beim AGR einreichen: 

 

Gestützt auf die Stellungnahmen der Fachstellen nimmt das AGR seine Vorprüfung vor und bereinigt diese 

anschliessend mit den Gemeindebehörden und deren Beratern. Nach erfolgter Bereinigung stellt das AGR 

der Gemeinde den definitiven Vorprüfungsbericht zu, in dem es allfällig noch verbleibende Genehmigungs-

vorbehalte festhält. 

 

Das Vorprüfungsverfahren dauert in der Regel drei Monate, je nach Komplexität und Planungsqualität unter 

Umständen auch länger. 

c) Öffentliche Auflage / Einigungsverhandlungen 

Die öffentliche Auflage dauert 30 Tage und wird öffentlich bekannt gemacht (i.d.R. im Anzeiger, wo vom 

Gesetz verlangt, auch im Amtsblatt). Nebst den eigentlichen Plangrundlagen sind zwingend auch der Vor-

prüfungsbericht und der Mitwirkungsbericht aufzulegen. Eine persönliche Benachrichtigung allfällig be-

troffener Nachbarinnen und Nachbarn ist nicht vorgeschrieben. Die Publikation muss klar erkennen lassen, 

um was es geht, aber nicht alle Informationen zur Beurteilung enthalten. 

 

Spätestens im Zeitpunkt der öffentlichen Auflage einer Planung, die einen Mehrwert begründet, orientiert 

die Gemeinde die betroffenen Grundeigentümer mit dem Entwurf der Abgabeverfügung über die Mehr-

wertabgabe (vgl. Ziffer 2.8) und gewährt ihnen das rechtliche Gehör. 

 

Während der Auflagefrist kann schriftlich und begründet Einsprache erhoben werden. Für die Legitimation 

gelten grundsätzlich die gleichen Vorschriften wie im Baubewilligungsverfahren (vgl. Kapitel 4.7.1). 
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Im Gegensatz zum Baubewilligungsverfahren sind im Planerlassverfahren Einigungsverhandlungen obliga-

torisch durchzuführen. Die Einsprecher selber können auf die Einigungsverhandlung verzichten. Dazu ha-

ben sie eine Verzichtserklärung zu unterzeichnen. Die Verhandlungen müssen vor der Beschlussfassung 

des zuständigen Gemeindeorgans durchgeführt werden. Über die Verhandlung und das Ergebnis ist ein 

Protokoll zu führen.  

 

Das beschlussfassende Gemeindeorgan ist summarisch über die eingelangten Einsprachen und Rechts-

verwahrungen sowie über das Ergebnis der Einigungsverhandlungen zu orientieren.  

d) Gemeindebeschluss 

Bei der Zuständigkeit zur Beschlussfassung liegt der Hauptunterschied zwischen dem Verfahren zum Plan-

erlass für Richtpläne und Nutzungspläne und dem Verfahren zur Planänderung. In der Beilage zu Kapitel 

2.7 sind die Zuständigkeiten der einzelnen Planungen aufgeführt. Beim Erlass der Grundordnung orientiert 

der Gemeinderat das beschlussfassende Organ wenigstens über das Planungsziel und die Ergebnisse des 

Mitwirkungs-, Vorprüfungs- und Einspracheverfahrens. 

 

Hat die Planung die Erstellung von Anlagen der Detailerschliessung zur Folge oder sieht sie die Errichtung 

einer Zone mit Planungspflicht vor, ist auch zu orientieren über die Planungskosten für die Überbauungs-

ordnung, über die Kosten für Landerwerb und Erschliessungsanlagen und über den vorgesehenen Kosten-

anteil der Grundeigentümer. 

 

Werden die Stimmbürger mit dem Beschluss der Planung auch über die Erschliessungskosten orientiert, 

gelten diese im entsprechenden Umfang als gebunden und der Gemeinderat kann in eigener Kompetenz 

über die Ausgabe beschliessen. 

 

Die baurechtliche Grundordnung und Überbauungsordnungen sind vor dem Beschluss der Stimmberechtig-

ten nicht erneut öffentlich aufzulegen. 

e) Genehmigung 

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung prüft, ob Planungen rechtmässig und mit den übergeordneten 

Planungen vereinbar sind und entscheidet über die Einsprachen mit voller Überprüfungsbefugnis. Es er-

lässt die Genehmigungsverfügung. Mit dem Eintritt der Rechtskraft dieser Genehmigungsverfügung und der 

Inkraftsetzung der Planungsmassnahme ist die Mehrwertabgabe gemäss Ziffer 2.8 durch die Gemeindebe-

hörde zu verfügen. 
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f) Der Revisionsrhythmus 

Der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit von Plänen verbietet, die baurechtliche Grundordnung (Zonenplan, 

Baureglement) nach kurzer Zeit ohne zwingenden Grund anzupassen. Der vom Gesetz vorgegebene Revi-

sionsrhythmus geht von einer Überprüfung alle 15 Jahre aus. Vor Ablauf von acht Jahren müssen sehr 

zwingende Revisionsgründe (erheblich geänderte Verhältnisse) vorliegen, um eine Anpassung zulässig 

erscheinen zu lassen. 

2.8 Ausgleich von Planungsvorteilen  

Mit der Ein-, Um- und Aufzonung von Grundstücken entstehen für den Grundeigentümer erhebliche Mehr-

werte die nur zu einem kleinen Teil der Allgemeinheit zu Gute kommen, indem sie bei einem Verkauf durch 

die Grundstückgewinnsteuer erfasst werden. Der Mehrwert eines Grundstückes bezeichnet die Differenz 

zwischen dem Landwert vor, gegenüber demjenigen nach der Planungsmassnahme. Mit der Inkraftsetzung 

des neuen Raumplanungsgesetzes hat der Bund die Kantone per Gesetz verpflichtet, diese planerischen 

Mehrwerte grundsätzlich mindestens zu 20% zu binden. Im revidierten Baugesetz regelte der Kanton Bern 

den Ausgleich der Planungsmehrwerte analog dem Bundesrecht (20% bei Neueinzonungen). Die Gemein-

den können in eigenen Reglementen zusätzlich auch Um- und Aufzonungen mit Mehrwertabgaben belasten 

und den Abgabesatz innerhalb des gesetzlichen Spielraumes frei bestimmen. 10% der Erträge aus dem 

Mehrwertausgleich gehen an den Kanton, die restlichen 90% stehen den Gemeinden zweckgebunden zur 

Verfügung. Diese dienen dem Kanton und den Gemeinden für die Umsetzung raumplanerischer Massnah-

men (Entschädigungen bei Auszonungen, u.a.) sowie für den Bau und die Erweiterung von steuerfinanzier-

ten Infrastrukturanlagen (Achtung: Gemeint sind vorab Liegenschaften im Verwaltungsvermögen. Ver- und 

Entsorgungsanlagen sind grundsätzlich gebührenfinanziert. Für die Finanzierung von Strasseninfrastruktu-

ren sind im Baugesetz ebenfalls andere Finanzierungsmöglichkeiten vorgesehen).  

2.9 Infrastrukturverträge 

Der Gemeinderat kann zusammen mit Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern einen sogenannten 

Infrastrukturvertrag abschliessen. Dieser ermöglicht es den Vertragsparteien, den Zeitpunkt und die Finan-

zierung der für die Erschliessung eines oder mehrerer Grundstücke notwendigen Infrastrukturanlagen zu 

vereinbaren. Im Infrastrukturvertrag kann die Gemeinde die Kosten der Strassenerschliessung ganz oder 

teilweise den Grundeigentümerinnen und Grundeigetümern überbinden. Der Infrastrukturvertrag ist als 

öffentlich-rechtlicher Vertrag gemäss Baugesetz zu qualifizieren. 

 

Die vertragliche Vereinbarung über die Abgabe von Planungsmehrwerten ist mit der neuen Regelung im 

Baugesetz nicht mehr möglich. Die Ausnahme bildet die Zuweisung von Land in Materialabbau- und Depo-

niezonen. 
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2.10 Die baurechtliche Grundordnung 

2.10.1 Begriffe 

Baureglement und Zonenplan inklusive Schutzzonenpläne sowie die kommunalen Überbauungsordnungen 

bilden zusammen die baurechtliche Grundordnung (vgl. Kapitel 2.6.1). Diese Instrumente können einheitlich 

oder aufgeteilt existieren. Sie bleiben aber in ihrer Bedeutung unverändert. 

2.10.2 Pflicht zum Erlass 

Schon das Raumplanungsgesetz - und in dessen Ausführung auch das Baugesetz - verlangt zwingend die 

Erarbeitung der nötigen Planungen. Zumindest eine baurechtliche Grundordnung müssen die Gemeinden 

grundsätzlich ausarbeiten. 

2.10.3 Die Ausnahme: Der Dispens von der Ortsplanungspflicht 

Vom Grundsatz der Planungspflicht gibt es Ausnahmen. Dies für den Fall, dass die Vornahme von Pla-

nungsarbeiten unverhältnismässig wäre. 

 

Voraussetzung: Ländliche Gemeinde mit geringer baulicher Entwicklung 

Vorgehen: Gesuch des Gemeinderates an das Amt für Gemeinden und Raum-

ordnung. 

2.10.4 Möglichkeiten und Grenzen 

Wo der Rahmen der Grundordnung in einzelnen Punkten unnötig hart und eng ist, steht die Möglichkeit 

einer Ausnahme offen (vgl. Kapitel 4.6). Wo die Grundordnung zweckmässigerweise überhaupt nicht an-

gewendet werden darf - weil sie zu streng oder weil sie zu large ist - steht die Überbauungsordnung zur 

Verfügung (vgl. Kapitel 2.6.1). 

2.10.5 Die einzelnen Zonen 

a) Landwirtschaftszone (LWZ) 

Zweck Bezeichnung von Land, das für die Landwirtschaft reserviert ist, für Garten-

bau / Rebbau genutzt wird oder im Gesamtinteresse landwirtschaftlich ge-

nutzt werden soll. 
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b) Wohnzonen (W) 

Zweck Land für den Wohnungsbau an wohnhygienisch guter Lage zur Verfügung 

stellen. Durch Festlegung der Gestaltung und des Nutzungsmasses wird 

Einfluss auf das Bild, aber auch auf die Sozialstruktur der Siedlung ge-

nommen. 

c) Gemischte Zonen (WG), Kernzone (K) 

Zweck Vor allem dem Kleingewerbe die traditionelle Zusammenlegung von Woh-

nen und Arbeiten unter einem Dach ermöglichen. Belebte Ortszentren 

schaffen. 

d) Gewerbe, Industrie- oder Arbeitszonen (G, I, A) 

Zweck Land für stärker störende Betriebe zur Verfügung stellen, auf dem sie ihren 

Bedürfnissen entsprechende Projekte realisieren können. Nur betriebsnot-

wendiges Wohnen ist möglich 

e) Ferienhauszonen (FHZ) 

Zweck Solche Zonen sollen nur in Gebieten mit vornehmlich touristischer Bauent-

wicklung ausgeschieden werden. In jedem Fall ist eine Überbauungsord-

nung zu erlassen. Damit kann sichergestellt werden, dass die Grundeigen-

tümer wesentliche Infrastrukturlasten selber tragen (z.B. Erschliessung, 

Kehrichtabfuhr, Schneeräumung, etc.) 

f) Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) 

Zweck Für die Erfüllung der vielfältigen Gemeindeaufgaben (Schulanlagen, Kir-

chen, Werkhöfe usw.) wird Land benötigt. Dafür können ZöN aus-

geschieden werden. 

g) Zonen für Sport- und Freizeitanlagen (ZSF) 

Zweck Gewisse Bedürfnisse liegen zwar in einem gewissen öffentlichen Interesse, 

ohne direkt der Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu dienen. Eine ZSF kann 

für Sport- und Freizeitanlagen, Familiengärten und ähnliche Freizeitanlagen 

ausgeschieden werden. 
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h) Grünzonen (GZ) 

Zweck Grünzonen dienen der Freihaltung von Flächen, sei es von Umgebungen, 

An- und Aussichten oder im Interesse der Siedlungsgliederung. Nicht im 

Vordergrund steht ein landwirtschaftliches Interesse. 

i) Bauernhofzone (BHZ) 

Zweck Innerhalb des Baugebietes einem oder mehreren landwirtschaftlichen  

Gewerben optimale Bedingungen für die Existenz schaffen. 

j) Weilerzonen / Streusiedlungsgebiete 

Zweck Als Bestandteil der Landwirtschaftszone schaffen sie bessere Bedingungen 

für die landwirtschaftliche Existenz 

k) Zonen mit Planungspflicht (ZPP) 

Zweck Teile der Bauzonen, deren Überbauung für die Ortsentwicklung besonders 

bedeutsam ist oder die der Landschaft oder Siedlung besonders angepasst 

werden sollen, sind als Zonen mit Planungspflicht zu bezeichnen. Das 

Bauen in dieser Zone setzt in der Regel eine rechtskräftige Überbauungs-

ordnung voraus. 

2.10.6 Überlagernde Gebiete 

"Zonen" sind Teile des Gemeindegebietes, für welche die gleichen Vorschriften gelten. "Gebiete" überla-

gern die Zonen. Sie bringen sachlich nötige Regeln, welche unabhängig von Art und Mass der Nutzung zu 

beachten sind. 

 

Beispiele: 

 

Schutzgebiete Landschaften, Siedlungen oder Teile davon sind zu erhalten. Schutz-

vorschriften legen fest, wie das zu geschehen hat. 

 

Gefahrengebiete Gewisse Gegenden sind Naturgefahren ausgesetzt. Die entsprechenden 

Vorschriften legen fest, wie der Gefahr zu begegnen ist. 

 

Immissionsgebiete Diese sind erhöhten Belastungen ausgesetzt. Restriktive Vorschriften sor-

gen für möglichst geringe Auswirkungen dieser Umweltbelastungen auf den 

Menschen. 
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2.10.7 Ortsbild- und Landschaftsschutz 

a) Bedeutung 

Zunehmende Verknappung und Verteuerung des Baulandes schaffen einen Nutzungsdruck, welcher die 

Gefahr in sich trägt, wertvolle Einzelobjekte (Bauten, Strassen, Brunnen, Bäume, Fassaden, Dächer), Sied-

lungsteile oder Landschaften direkt oder durch Zerstörung ihrer Umgebung zu beeinträchtigen oder gar 

zum Verschwinden zu bringen. 

b) Pflicht zur Inventarisierung von Schutzgebieten 

Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet ein Bauinventar und ein archäologisches Inventar sowie ein 

Inventar über Objekte des besonderen Landschaftsschutzes zu erstellen. 

 

Eine Ortsplanung - oder eine wesentliche Revision davon - darf vom kantonalen Amt für Gemeinden und 

Raumordnung nur genehmigt werden, wenn nachgewiesen ist, dass eine umfassende Interessenabwägung 

vorgenommen wurde. Diesen Nachweis hat die Gemeinde mit dem so genannten Erläuterungsbericht zu 

dokumentieren. 

c) Wirkungen der Unterschutzstellung 

Es sind die Schutzvorschriften der Gemeinde, welche die Wirkung der Unterschutzstellung bestimmen. Die 

Gemeinden sind rechtlich verpflichtet, den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten, d.h. an der 

geforderten Erhaltung muss ein öffentliches Interesse bestehen, welche die Eigentumsbeschränkung für 

den Grundeigentümer aufwiegt. 

 

Die Schutzbestimmungen dürfen nur solches Verhalten verbieten, das die wertvolle Substanz gefährden 

könnte. Sie müssen aber genügen, um den Wert tatsächlich zu erhalten. 

2.11 Umweltschutz in der Ortsplanung 

Der Schutz unserer Umwelt ist eines der am dringlichsten zu lösenden Probleme. 

2.11.1 Luftreinhaltung 

"Das Ziel heisst bessere Luft – und damit mehr Lebensqualität" hat der Regierungsrat bereits im Jahre 

1998 in seinem Umweltbericht geschrieben. Der Kanton Bern ist nicht untätig geblieben: Gestützt auf die 

Vorgaben der Luftreinhalteverordnung (LRV) haben die kantonalen Behörden zahlreiche Schritte in diese 

Richtung unternommen. Vor allem dank technischer Massnahmen – dazu gehören die verschärften Abgas-

vorschriften für Motorfahrzeuge, die Sanierung industrieller und gewerblicher Einzelquellen, die Reduktion 

des Schwefels im Heizöl oder die Auflagen für Feuerungen – konnte der Ausstoss der wichtigsten Schad-

stoffe stark gesenkt werden. 
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Die Zielsetzung für die Luftreinhaltung ist in der Luftreinhalteverordnung des Bundes umschrieben: Das Ziel 

besteht darin „Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume sowie den Boden 

vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen zu schützen“. 

 

Die Luftreinhaltung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kanton und Gemeinden. Wie die gesamte 

Umweltschutzgesetzgebung richtet sich auch die Luftreinhalteverordnung vorab an den Verursacher. Ihm 

werden in Form von Emissionsgrenzwerten Vorgaben gemacht, welche er bei neuen Anlagen sofort, bei 

bestehenden nach durchgeführter Sanierung einhalten muss. Die Sanierungspflicht wird von der Behörde 

unter Fristansetzung verfügt. 

 

Beispiel: Verkehrsintensive Anlagen (z.B. Detailhandelseinrichtungen und Freizeitzentren) 

In einer Gesamtbetrachtung muss aufgezeigt werden, wie viele zusätzliche Fahrten im betreffenden Peri-

meter möglich sind, ohne die Vorschriften bezüglich Luft/Lärm zu verletzen oder das Strassennetz zu über-

lasten. Deshalb sind in den Planungen auch Massnahmen zur Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs 

(Fussgänger, Zweirad) und des öffentlichen Verkehrs wesentlich. 

 

Beispiel: Luftbelastung durch stationäre Anlagen (z.B. Kehrichtverbrennungsanlagen) 

Die Luftbelastung von stationären Anlagen beeinflusst die möglichen Nutzungen der Nachbarzonen. Daher 

steht eine sinnvolle Zonenanordnung im Vordergrund. In heiklen Gebieten kann es daher dazu führen, ein-

zelne Anlagen mittels Zonenvorschriften auszuschliessen. 

2.11.2 Lärmschutz 

In der Nacht kreischen Güterzüge, am Morgen braust der Strassenlärm, mittags zischen Fabriken, am 

Sonntag knattert der Rasenmäher, beim Einnachten brummt der "Flüster-Jet", die Disco hämmert nachts in 

unseren Ohren und am Samstag knallts von der Schiessanlage: Unser Alltag ist voller Lärm. Geräusche 

gehören zwar zum Leben, zu viele Dezibel sind jedoch schädlich. Die Stille muss ihren Raum haben. 

 

Der Lärmschutz stellt für die Planungsbehörden einen wichtigen Bereich der Umweltschutzgesetzgebung 

dar. Wesentliche Aufgaben der Lärmschutzverordnung werden im Rahmen der Ortsplanung erfüllt. Die 

eidgenössische Lärmschutzverordnung (LSV) setzt den Kantonen, Gemeinden und Privaten Lärmgrenz-

werte und verlangt bei Überschreitungen konkrete betriebliche, bauliche und technische Massnahmen. Die 

Lärmgrenzwerte (Planungswert für Neuanlagen, Immissionsgrenzwert und Alarmwert) sind abhängig von 

den Nutzungen, die in der Ortsplanung der Gemeinden festgelegt werden (Empfindlichkeitsstufen). 

 

Bei der Lärmbekämpfung gilt das Vorsorgeprinzip: Lärm ist möglichst an der Quelle zu vermeiden (z.B. mit 

einem lärmarmen Strassenbelag). Reicht das nicht aus, sollen geeignete Massnahmen verhindern, dass 

der Lärm sich ausbreitet (z.B. mit Lärmschutzwänden) oder dass Menschen in ihren Wohn- und Arbeits-

räumen gestört werden (z.B. mit Lärmschutzfenstern). Vorsorglicher Lärmschutz ist kostengünstiger als 

nachträgliche Sanierungs- und Schallschutzmassnahmen. Trotzdem müssen die Lärmschutzmassnahmen 

technisch machbar und wirtschaftlich tragbar (also verhältnismässig) sein 
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Für den Bereich Lärm sind mehrere Fachstellen in verschiedenen Direktionen zuständig. Der Fachaus-

schuss für Lärmfragen ist dabei die allgemeine Auskunftsstelle (Amt für Umweltkoordination und Energie 

AUE); www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/laerm.html 

 

Das Bundesrecht verlangt von den mit der Planung befassten Behörden, dass jeder Nutzungszone eine 

Empfindlichkeitsstufe zugeordnet wird. Dabei richtet sich die Stufe nach dem Schutzbedürfnis der zonen-

konformen Nutzungen und nicht nach dem "Lärmerzeugungsbedürfnis" von Verursachern. 

Die Empfindlichkeitsstufen (ES) 

ES I Für Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis, namentlich Erholungszonen 

ES II Für Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich Wohn-

zonen und Zonen für öffentliche Nutzungen 

ES III Für Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich Wohn- 

und Gewerbezonen (Mischzonen) und Landwirtschaftszonen 

ES IV Für Zonen, in denen stark störende Betriebe zugelassen sind, namentlich Industrie-, 

Gewerbe- oder Arbeitszonen 

Die Zuweisung von Empfindlichkeitsstufen ist obligatorisch und hat sich nach obigen Vorgaben zu richten. 

 

Beispiel: Lärmbelastung durch ortsfeste Anlagen (z.B. Eisenbahn, Strassen, Industrie und Gewerbe) 

 

Diese Belastung beeinflusst die möglichen Nutzungen der Nachbarzonen. Eine sinnvolle Zonenanordnung 

berücksichtigt die benachbarten Nutzungen und vermeidet zu starke Unterschiede in der Zuordnung der 

Empfindlichkeitsstufen. Zonenvorschriften können in heiklen Gebieten besonders störende Betriebe aus-

schliessen. 

2.11.3 Altlasten und Verdachtsflächen 

Belastete Standorte sind Grundstücke oder Teile davon, die mit Schadstoffen belastet sind und die eine 

beschränkte Ausdehnung aufweisen. Betriebsstandorte gelten dann als belastet, wenn umweltgefährdende 

Stoffe wie z.B. Mineralöl, Benzin, Lösungsmittel, chlorierte Kohlenwasserstoffe oder Schwermetalle ver-

wendet wurden und diese Stoffe in den Untergrund gelangen konnten. 

 

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Umweltschutz und die Altlastenverordnung des Bundes sind die 

kantonalen Behörden verpflichtet, einen so genannten «Kataster der belasteten Standorte» zu erstellen. 

Dieser muss öffentlich zugänglich sein. Er ersetzt den bisherigen, behördeninternen Verdachtsflächenka-

taster von 1995 und kann unter folgendem Link aufgerufen werden: 

www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/altlasten/kataster_der_belastetenstandorte.html 

 

Belastete Standorte sind einer Nutzung zuzuweisen, die keine Gefährdungen verursacht. Bei Verdachts-

flächen sind bei einer Umzonung oder Neueinzonung weitere Abklärungen zu treffen und sicherzustellen, 

dass die vorgesehene Zonenordnung oder Nutzung nicht durch eine Altlast in Frage gestellt wird (Sanie-

rung). 

http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/laerm.html
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/altlasten/kataster_der_belastetenstandorte.html
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2.11.4 Gewässer 

Natürliche und naturnahe Gewässer sind wichtige und vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie 

spielen als natürliche Verbindungselemente auch eine wichtige Rolle in der Vernetzung von Lebensräumen. 

Durch verschiedenste bauliche Eingriffe ist die Vitalität vieler Oberflächengewässer beeinträchtigt. Bauten 

und Anlagen haben zu See- und Flussufern einen ausreichenden Abstand einzuhalten. Mit der Festlegung 

des Gewässerraumes wird der Raumbedarf der Gewässer gesichert, der für die Gewährleistung ihrer natür-

lichen Funktion und den Schutz vor Hochwasser erforderlich ist (vgl. dazu Artikel 5b Wasserbaugesetz 

WBG). 

 

„Die Massnahmen zum Schutz vor Hochwassern mit der Natur in Einklang zu bringen“ – dieses Anliegen ist 

von brennender Aktualität. Renaturierung und ökologische Aufwertung von Gewässern heissen deshalb die 

Gebote der Stunde. Ausgelöst wird die Renaturierung von Gewässern zwar in der Regel durch Vorhaben im 

Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz. Doch zeigen die Bestimmungen im Wasserbaugesetz, dass 

den ökologischen Anliegen im Wasserbau heute ein hoher Stellenwert beigemessen wird. 

2.11.5 Wald 

Wälder und insbesondere Waldränder tragen zur Lebendigkeit der Landschaft und damit auch zum Wohn- 

und Freizeitwert bei. Waldränder sollen einen stufig aufgebauten Waldsaum aufweisen. Gegenüber von 

Bauzonen wird deshalb eine verbindliche Waldgrenze festgelegt (Waldfeststellungsverfahren).  

 

Der Wald hat auch eine wichtige Funktion als Lebens- und Rückzugsraum für Pflanzen und Tiere. Die ver-

schiedenen öffentlichen Interessen am Wald werden mit der regionalen Waldplanung aufeinander abge-

stimmt. Mit Waldreservaten oder ökologischen Ausgleichsflächen können ökologisch wertvolle Waldgebiete 

oder besondere Waldteile, wie artenreiche oder schutzwürdige Waldgesellschaften, gut strukturierte Wald-

ränder, Waldlichtungen, Altholzinseln und Totholz, bezeichnet und geschützt werden. 

2.11.6 Naturschutz und ökologischer Ausgleich 

Geschützte oder schutzwürdige Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten der Roten Listen sind langfris-

tig zu erhalten. Dazu gehört nicht nur die Erhaltung von genügend grossen Lebensräumen mit den notwen-

digen Pufferzonen, sondern auch das Aufrechterhalten der ökologischen Vernetzungen und der geneti-

schen Vielfalt. Lässt sich eine Beeinträchtigung durch technische Eingriffe nicht vermeiden, ist ein ange-

messener Ersatz zu schaffen. 

 

Viele Landschaftselemente stehen nicht direkt unter Schutz des Bundes oder des Kantons. Dazu zählen 

z.B. Einzelbäume, Baumalleen, Hochstamm-Obstgärten, Ruderalflächen, Strassen- und Eisenbahnborde, 

Trockenmauern, Quellen. Trotzdem sind sie für die ökologische Vernetzung oder als Lebensräume von 

Tieren und Pflanzen und für die Gestaltung unserer Landschaft sehr wichtig. Auch geologische Objekte 

sind sowohl im Kleinen (z.B. Findlinge) als auch im Grossen (z.B. Moränen) Teil unserer Landschaft und 

sollten in ihrer Erscheinung erhalten bleiben. Die Gemeinden können im Rahmen ihrer Landschaftsplanun-

gen die entsprechenden Landschaftselemente und geologischen Objekte unter Schutz stellen (Schutzzo-

nenplan). Aber auch wenn ein entsprechender Schutz fehlt, sind Möglichkeiten zu suchen, sie zu erhalten, 

und bei Landschaftseingriffen ist entsprechender Ersatz zu leisten. 
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2.11.7 Störfälle 

Säuren, Laugen, Lösemittel, giftige oder brennbare Gase, Dünger, Pflanzenschutzmittel etc. sind Stoffe, die 

bei unkontrollierter Freisetzung Mensch und Umwelt gefährden oder gar schwer schädigen können. Ausge-

löst durch das Ereignis von Schweizerhalle wurde 1991 die eidgenössische Störfallverordnung in Kraft ge-

setzt. Sie hat zum Ziel, mit vorsorglichen Sicherheitsmassnahmen Mensch und Umwelt vor schweren 

Schädigungen durch Chemieereignisse zu schützen. 

 

Die Störfallverordnung gilt für Anlagen, in denen gefährliche Chemikalien in erheblichen Mengen verwendet 

oder gelagert werden. Dies sind zum Beispiel chemische Fabriken, grössere Landis, metallverarbeitende 

Betriebe, Wasseraufbereitungsanlagen mit Chlor, Kunsteisbahnen mit Ammoniak, Lager von brennbaren 

oder giftigen Gasen (Flüssiggase wie Propan oder Butan, Ammoniak und Chlor). Zusätzlich unterstehen der 

Störfallverordnung auch Transportwege (Eisenbahnen, Strassen, Gasleitungen) sowie Betriebe, in denen 

gefährliche Mikroorganismen  verwendet werden. Die Störfallverordnung ermöglicht es, zu hohe Risiken 

durch geeignete Massnahmen auf ein tragbares Mass zu senken, die Sicherheit dieser Anlagen zu überprü-

fen und allenfalls zusätzliche Massnahmen zu verlangen. 

 

Die Umsetzung der Störfallverordnung ist im Kanton Bern auf zwei Amtsstellen verteilt. Das Kantonale La-

boratorium ist die kantonale Fachstelle. Es koordiniert den Vollzug, führt den Risikokataster, ist für den 

Vollzug auf Verkehrswegen zuständig und bildet die Chemiefachberater der Wehrdienste aus. Für die stati-

onären Betriebe (Industrieanlagen, Lager, Gasleitungen) ist die Abteilung Immissionsschutz des beco zu-

ständig (Risikoermittlungen, Bewilligungen, Sanierungen, Kontrollen). 

2.12 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Bauten und Anlagen (z.B. Kehrichtverbrennungsanlagen), welche die Umwelt erheblich belasten können, 

sind auf ihre Umweltverträglichkeit hin zu prüfen. So verlangt es das Umweltschutzgesetz. Der Bundesrat 

hat im Anhang zur eidgenössischen Verordnung über die UVP (UVPV) abschliessend festgelegt, welche 

Anlagen der UVP-Pflicht unterstehen. Mit einer UVP wird abgeklärt, ob ein UVP-pflichtiges Projekt die gel-

tenden Umweltschutzvorschriften einhält. 

2.12.1 Abläufe und Verfahren 

Die UVP wird immer im Rahmen eines bestehenden Bewilligungsverfahrens durchgeführt. Dieses soge-

nannte „massgebliche Verfahren“ oder Leitverfahren nach Koordinationsgesetz bestimmt den Ablauf der 

UVP. 

 

Die wichtigsten kantonalen massgeblichen Verfahren für die Durchführung einer UVP sind 

 das Baubewilligungsverfahren; 

 Das Nutzungsplanverfahren (Überbauungsordnung), sofern der Plan das Vorhaben konkret genug 

regelt. 

 Das Konzessionsverfahren 

 

Im Anhang zur eidgenössischen UVP-Verordnung (UVPV) sind die massgeblichen Verfahren für Anlagety-

pen aufgelistet, die in einem Bundesverfahren bewilligt werden. Im Anhang zur kantonalen UVP-

http://www.bve.be.ch/site/index/aue/bve_aue_umw_umweltthemen/bve_aue_umw_umt_umweltgefaehrdendeorganismen.htm
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Verordnung (KUVPV) sind die massgeblichen Verfahren aufgeführt, die in einem kantonalen Verfahren 

bewilligt werden und die für die Anlagen zuständige Behörde. 

2.13 Erschliessung 

2.13.1 Erschliessungspflicht 

Nach Bundesrecht ist das Gemeinwesen, das Bauzonen ausgeschieden hat, grundsätzlich verpflichtet, 

diese auch zu erschliessen oder für deren Erschliessung zu sorgen. Nach bernischem Recht baut die Ge-

meinde - mit Ausnahme der Hausanschlüsse - alle Erschliessungsanlagen selber und behält sie in ihrem 

Eigentum, wenn nicht ein besonderer Erschliessungsträger (Elektrizitätswerk, etc.) zuständig ist oder ein 

Erschliessungsvertrag den Bau einem Dritten übertragen hat. 

 

Die Gemeinde wird zur Erschliessung der Bauzone innert 15 Jahren seit rechtskräftiger Genehmigung der 

Ortsplanung ausdrücklich verpflichtet. Die Gemeinde bestimmt den Erschliessungszeitpunkt anhand eines 

durch den Gemeinderat zu beschliessenden Erschliessungsprogrammes. Das Erschliessungsprogramm ist 

periodisch den veränderten Verhältnissen anzupassen, eine vorgezogene Erschliessung kann aber nur im 

Einverständnis mit den über einen Erschliessungsanspruch verfügenden Grundeigentümern abgesetzt 

werden. 

 

Die Erschliessung des Baugebietes beinhaltet im Wesentlichen folgende Bereiche: 

 Verkehrsnetz, wie Strassen, Gehwege, Radwege, Haltestellen ÖV etc. 

 Anlagen der Siedlungsentwässerung 

 Trinkwasserversorgung und Löschschutzeinrichtungen 

 Anlagen zur Versorgung mit elektrischer Energie 

2.13.2 Erschliessungskosten 

Hat die Ausscheidung von Baugebiet die Erstellung von Detailerschliessungsanlagen zur Folge oder han-

delt es sich um eine ZPP, muss der Gemeinderat über die Höhe der Planungskosten und der mutmassli-

chen Kosten für die Erschliessung (inkl. Landerwerb) orientieren. 

 

Beim Erlass von Überbauungsordnungen gelten Planungs- und Detailerschliessungskosten (nachträglich) 

als gebundene Ausgaben, wenn sie nicht höher liegen als die anlässlich der Orientierung bekannt gegebe-

nen Kosten (vgl. Ziffer 2.7.2, Bst, d)). 

 

Auch bei anderen Bauzonen gilt der Erschliessungsaufwand (nachträglich) als gebundene Ausgabe, wenn 

Grundeigentümer ihren Erschliessungsanspruch erfolgreich durchgesetzt haben; unabhängig davon, ob der 

ursprünglich vorgesehene Kostenrahmen eingehalten wird. 

 

Bei der Orientierung über die Erschliessungsaufwendungen ist zweckmässigerweise ein für die Kostener-

mittlung massgebender Stichtag anzugeben und die Anwendung einer Indexklausel (z.B. Baukostenindex) 

vorzusehen. Basis dazu bildet eine seriöse Investitionsplanung, welche laufend den veränderten Erforder-

nissen anzupassen ist. 
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2.13.3 Erschliessungsanspruch 

Grundeigentümer können ihren Erschliessungsanspruch gegenüber säumigen Gemeinden gesetzlich 

durchsetzen. Der Regierungsstatthalter kann die Gemeinde auf Gesuch bauwilliger Grundeigentümer zum 

Bau von Erschliessungsanlagen verpflichten, wenn die im Erschliessungsprogramm vorgesehene Frist 

abgelaufen ist. 

 

Auch für Bauzonen, die vor dem 01. Januar 1995 rechtskräftig ausgeschieden wurden, läuft die Frist von 15 

Jahren spätestens am 31. Dezember 2009 aus.  

 

Bejaht der Regierungsstatthalter den Erschliessungsanspruch bauwilliger Grundeigentümer, hat er der 

Gemeinde eine Ausführungsfrist anzusetzen und kann die Grundeigentümer nach Ablauf der Frist zur 

selbstständigen Ausführung ermächtigen. 

 

Die Grundeigentümer verfügen nicht nur innerhalb des Perimeters von Überbauungsordnungen oder von 

Zonen mit Planungspflicht, sondern im gesamten Baugebiet über einen Erschliessungsanspruch. Dies gilt 

auch dort, wo das Baugebiet zu gross ist, also mehr als den Bedarf von 15 Jahren umfasst. 

 

Anstelle der Gemeinde können auch Private selber öffentliche Erschliessungsanlagen bauen. Der Gemein-

derat kann den interessierten Grundeigentümern vertraglich die Planung und Erstellung von Erschlies-

sungsanlagen überbinden (Erschliessungs- oder Infrastrukturverträge). Es gelten dafür folgende Grundsät-

ze: 

 Die Anlagen sind gemäss einer allenfalls bestehenden oder vorgeschriebenen Über-

bauungsordnung zu erstellen. 

 Zeit und Höhe der Leistungen der Gemeinde an die betreffenden Anlagen und der Grund-

eigentümeranteil müssen rechtskräftig festgelegt sein. 

 Planung und Bau der Anlagen stehen unter der Aufsicht der Gemeinde. 

 Die Anlagen sind ohne Verzug, spätestens aber innerhalb von zwei Jahren seit Baubeginn fertig zu 

stellen. Bei besonderen Verhältnissen kann der Gemeinderat diese Frist verlängern. 

 

Die Anlagen gehen nach ihrer ordnungsgemässen Erstellung von Gesetzes wegen an die Gemeinde zu 

Eigentum und Unterhalt über. 

 

Die bauenden Grundeigentümer haben die gesamten Kosten bis zur Fälligkeit der Kostenanteile der Ge-

meinde und der übrigen Grundeigentümer zinslos vorzuschiessen. Der Gemeindeanteil wird ein Jahr nach 

der amtlichen Abnahme der fertiggestellten Anlage fällig. Die Beiträge der übrigen Grundeigentümer wer-

den mit der Nutzung ihrer Grundstücke als Bauland, spätestens aber ein Jahr nach der amtlichen Abnahme 

der fertig gestellten Anlagen fällig. 
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2.13.4 Erschliessungsfinanzierung 

Für die Finanzierung von Strassenanlagen ist die nachstehende Unterscheidung von grosser Bedeutung:  

 Basiserschliessung wie Anlagen der übergeordneten Erschliessung, beispielsweise Haupt-

strassen, Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung, Hauptleitungen etc. 

 Detailerschliessung wie Anlagen der Quartiererschliessung, beispielsweise Erschliessungs-

strassen, Verteilleitungen, Hydranten, etc. 

 Arealerschliessung / Hausanschlüsse wie Anlagen, die ausschliesslich der Ver- und Entsorgung 

einzelner Gebäude- und Gebäudegruppen dienen, beispielsweise Hauszufahrten, Hauszuleitungen 

etc. 

 

Folgende Finanzierungsarten kennt das bernische Recht: 

 

 Strasse Wasser Abwasser Elektrizität 

 Basis-

erschl. 

Detail-

erschl. 

Basis-

erschl. 

Detail-

erschl. 

Basis-

erschl. 

Detail-

erschl. 

Basis-

erschl. 

Detail-

erschl. 

Beiträge 50 - 80%1 100%1 Keine keine keine keine keine keine 

Gebühren Keine keine 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Steuern 20 - 50% 0% keine keine keine keine keine keine 

 

Anschlussgebühren werden zum Zeitpunkt der Installation / Nutzung des jeweiligen Mediums fällig, je nach 

Regelung im entsprechenden Reglement der Gemeinde. Die Finanzierung des Hausanschlusses ist aus-

schliesslich Sache des Grundstück-/ Gebäudeeigentümers. 

                                            
1 Maximalansatz gemäss Artikel 112 BauG 
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3. Öffentliches Baurecht 

Unter dem Begriff "öffentliches Baurecht" fasst das Gesetz die Vorschriften zusammen, welche die Errich-

tung, die Änderung und den Abbruch von Bauten und Anlagen und die damit allenfalls verbundenen Neben-

folgen ordnen. 

 

Öffentliches Baurecht heisst im Interesse der Allgemeinheit erlassenes, daher in der Regel zwingendes, der 

privaten Anordnung entzogenes Baurecht. Davon ist das private Baurecht zu unterscheiden. Darunter wer-

den einerseits die nachbarrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Abstandsvorschriften) des schweizeri-

schen Zivilgesetzbuches (Art. 684-698 ZGB) und des bernischen Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch 

(Art. 79-82 EG ZGB) verstanden, anderseits aber auch die Bestimmungen über das Rechtsverhältnis zwi-

schen dem Bauherrn und den von ihm beauftragten Architekten, Ingenieuren und Unternehmern (Werkver-

trags- und Auftragsrecht). 

 

Das öffentliche Baurecht kennt 

 formelle Vorschriften über die Organisation der Baubehörden, deren Zuständigkeit und Befugnisse, 

über die Ordnung des Baubewilligungsverfahrens usw. 

 materielle Vorschriften über die Erstellung, Veränderung, Unterhalt, Benützung und Beseitigung von 

Bauwerken. 

 

Im "Baubewilligungsverfahren" (vgl. Kapitel 0) wird von Amtes wegen geprüft, ob ein Bauvorhaben den 

formellen und den materiellen Vorschriften des Bau- und Planungsrechtes und auch weiteren Vorschriften 

des öffentlichen Rechtes entspricht. Sind diese "Voraussetzungen des Bauens" (vgl. Kapitel 3.1) eingehal-

ten, so muss das Bauvorhaben bewilligt werden (Rechtsanspruch, vgl. Kapitel 3.1.3). Die Aufsicht über die 

Einhaltung dieser Vorschriften obliegt den Organen der Baupolizei (vgl. Kapitel 6). 

3.1 Voraussetzungen des Bauens 

Diese Bestimmungen regeln die Frage, welche grundsätzlichen Voraussetzungen für das Bauen erforder-

lich sind. Es sind dies: 

3.1.1 Bewilligungserfordernis 

Alle Bauten, Anlagen und Vorkehren, die unter die Bestimmungen der bernischen Baugesetzgebung fallen, 

erfordern grundsätzlich eine Baubewilligung. 

 

Das Baugesetz umschreibt allgemein die baubewilligungspflichtigen Bauten und Anlagen und erklärt insbe-

sondere als baubewilligungspflichtig: 

 alle künstlich geschaffenen und auf die Dauer angelegten Bauten, Anlagen und Einrichtungen 

(Bauvorhaben), die in fester Beziehung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Nutzungsord-

nung zu beeinflussen, indem sie zum Beispiel den Raum äusserlich erheblich verändern, die Er-

schliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen; 

 die Zweckänderung einer Anlage (z.B. den Estrich zu Wohnzwecken nutzen); 

 der Abbruch von Bauten, Anlagen und Einrichtungen und 

 wesentliche Terrainveränderungen (Aufschüttungen, Abgrabungen). 
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Grundsätzlich ist also in der Praxis immer davon auszugehen, dass bauliche Vorkehrungen eine rechtskräf-

tige Baubewilligung voraussetzen.  

3.1.2 Baubewilligungsfreie Bauvorhaben 

Keiner Baubewilligung bedürfen insbesondere 

 der Unterhalt von Bauten und Anlagen 

 für eine kurze Dauer erstellte Bauten und Anlagen (Fahrnisbauten) 

 andere geringfügige Bauvorhaben. 

 

Im Übrigen bestimmt das Baubewilligungsdekret (Art. 5 bis 7 BewD) die baubewilligungsfreien Bauvorha-

ben abschliessend. 

 

Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung der anwendbaren Vorschrif-

ten (z.B. Abstandsvorschriften, Vorschriften der Energiegesetzgebung, Brandschutzvorschriften, etc.) und 

der Einholung anderer Bewilligungen (z.B. Gewässerschutzbewilligung). 

 

Bauvorhaben dürfen erst begonnen werden, wenn die Baubewilligung und/oder allenfalls nach anderen 

Gesetzen erforderliche weitere Bewilligungen vorliegen. Vorbehalten bleibt ein von den zuständigen Behör-

den gestatteter vorzeitiger Baubeginn. 

3.1.3 Allgemeine Voraussetzungen der Baubewilligung 

Ein Bürger hat einen Rechtsanspruch auf den Erhalt einer Baubewilligung, wenn  

 das Bauvorhaben den bau- und planungsrechtlichen Vorschriften und den nach anderen Gesetzen im 

Baubewilligungsverfahren zu prüfenden Vorschriften entspricht; 

 die öffentliche Ordnung nicht gefährdet und wenn 

 diesem Vorhaben keine Hindernisse der Planung entgegenstehen. 

3.1.4 Koordination 

Sobald Vorhaben nebst dem eigentlichen Baubewilligungsverfahren auch andere behördliche Entscheide 

(Bewilligungen, Konzessionen, usw.) erfordern, richtet sich das Verfahren nach dem Koordinationsgesetz 

(KoG). Ausgenommen sind die Baubewilligungsverfahren, welche die kleine Gemeinde durchführt. 

 

Die Koordination bezweckt, die Verfügungen und Entscheide der Behörde inhaltlich und zeitlich aufeinander 

abzustimmen und die Verfahren zu beschleunigen. Das Baubewilligungsverfahren ist mit wenigen Ausnah-

men Leitverfahren, so dass das Regierungsstatthalteramt und die grosse Gemeinde als Baubewilligungs-

behörde auch Leitbehörde nach Koordinationsgesetz sind. In folgenden beispielhaften Fällen ist eine ande-

re Behörde Leitbehörde: 

 Bauvorhaben nach Bundesrecht (eisenbahnrechtliche Verfahren, Starkstromanlagen, etc.) 

 Bauvorhaben, die im Nutzungsplanverfahren koordiniert werden (UeO als Baubewilligung) 

 Bauvorhaben, die einer UVP nach den Bestimmungen der UVPV erfordern 
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3.1.5 Besitzstandsgarantie 

Aufgrund bisherigen Rechts bewilligte oder bewilligungsfreie Bauten und Anlagen werden in ihrem Bestand 

durch neue Vorschriften und Pläne (z.B. Ortsplanungsrevision) nicht berührt. Das heisst, dass sie weiter 

bestehen bleiben und in der bisherigen Art genutzt, unterhalten, zeitgemäss erneuert und unter gewissen 

Voraussetzungen auch umgebaut oder erweitert werden dürfen. 

3.1.6 Bauliche Nutzung 

Die Bestimmungen über die bauliche Nutzung regeln, welches Areal baulich in welcher Form genutzt wer-

den kann. Sie sind durch die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde (vgl. Kapitel 2.10) bestimmt. 

3.1.7 Erschliessung 

Das Bundesrecht und das bernische Baugesetz enthalten nur Grundsätze über die Erschliessung: 

Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass das Baugrundstück auf den Zeit-

punkt der Fertigstellung (wenn nötig sogar bereits bei Baubeginn) genügend erschlossen sein wird. Die 

Erschliessung gilt als genügend, wenn 

 die Zufahrtsstrasse hinreichend nahe an die Bauten und Anlagen herangeführt wird und diese für 

Feuerwehr und Sanität gut erreichbar sind 

 vorschriftsgemässe Einrichtungen zur Versorgung (Energie und Trinkwasser) und Entsorgung (Ab-

wasser) der Bauten und Anlagen bestehen. 

 

Alle Erschliessungsanlagen (Wasser, Abwasser und Energie) – insbesondere auch die Zufahrten – müssen 

den Beanspruchungen gewachsen sein, die sich aus der Nutzung des Baugrundstücks und der weiteren 

Grundstücke ergeben können, denen sie nach der Planung zu dienen bestimmt sind. 

Benachbarte Grundeigentümer haben ihre Erschliessungsanlagen aufeinander abzustimmen und soweit 

nötig gemeinsam zu erstellen. 

 

Die Ausführungsdetails einer Zufahrt (z.B. Fahrbahnbreite, Steigung etc.) regelt die kantonale Bauverord-

nung oder die Nutzungsplanung der Gemeinde. Bundesrecht und kantonales Recht bestimmen die Er-

schliessungspflicht, deren Kosten und den Erschliessungsanspruch (vgl. Kapitel 2.13.3). 
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4. Das Baubewilligungsverfahren 

4.1 Arten von Baubewilligungen 

Im Baubewilligungsverfahren wird von Amtes wegen geprüft, ob ein Bauvorhaben den Anforderungen des 

öffentlichen Baurechts (vgl. Kapitel 3.1.3) entspricht. Das Baubewilligungsverfahren ist im Dekret über das 

Baubewilligungsverfahren (BewD) geregelt. 

 

Es werden die folgenden Bewilligungsarten unterschieden: 

4.1.1 Die kleine Baubewilligung 

Gestützt auf diese Baubewilligung kann das Bauvorhaben ausgeführt werden. Die kleine Baubewilligung 

wird in einem vereinfachten Verfahren ohne Veröffentlichung des Baugesuches erteilt. Art. 27 BewD be-

stimmt die Bauvorhaben, die wegen ihrer beschränkten Auswirkungen im vereinfachten Verfahren beurteilt 

werden dürfen. 

4.1.2 Die ordentliche Baubewilligung 

Gestützt auf diese Baubewilligung kann das Bauvorhaben ausgeführt werden. Die ordentliche Baubewilli-

gung wird in einem Verfahren mit Veröffentlichung des Baugesuches erteilt. Demnach werden alle Bauge-

suche im ordentlichen Baubewilligungsverfahren beurteilt, die nach der Umschreibung im BewD nicht im 

vereinfachten Verfahren geprüft werden können. 

4.1.3 Die Teilbaubewilligung 

Sowohl eine ordentliche als auch eine kleine Baubewilligung können in Form einer Teilbaubewilligung aus-

gestellt werden. Die Teilbaubewilligung muss alle Gegenstände umfassen, für die ein Koordinationsbedarf 

besteht. Gestützt auf die Teilbaubewilligung kann mit dem Bau der bereits bewilligten Gegenstände begon-

nen werden. Diejenigen Gegenstände, die nicht Bestandteil der ersten Teilbaubewilligung sind, werden in 

einer weiteren Teilbaubewilligung beurteilt. Entscheidend ist also, dass die Gegenstände, die in der Teil-

baubewilligung noch nicht beurteilt werden (z.B. Fassadenfarbe, Bedachungsmaterial, Detailgestaltung der 

Kinderspielplätze, die Anordnung der Parkplätze) nicht derart eng mit anderen bereits beurteilten Gegen-

ständen zusammenhängen, dass eine Koordination, d.h. eine gemeinsame Beurteilung, unabdingbar ist 

oder diese für die Realisierbarkeit des Vorhabens unabdingbar sind. 

4.1.4 Die generelle Baubewilligung 

Die Ausarbeitung einer vollständigen Baueingabe ist gerade bei grösseren Vorhaben mit einem beträcht-

lichen Aufwand an Geld und Arbeit verbunden. Das bernische Recht gibt daher dem Baugesuchsteller die 

Möglichkeit, solche grundsätzlichen Fragen ohne kostspielige Detailunterlagen behördlich abklären zu las-

sen. Das Baubewilligungsverfahren wird dazu zweigeteilt (generelles Baugesuch / Ausführungsprojekt). 
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Die generelle Baubewilligung kann die vorgesehene Nutzung, die Erschliessung des Baugrundstücks, die 

Lage und die äussere Gestaltung des Bauobjekts, dessen Einordnung in die Umgebung sowie spezifische 

Einzelfragen zum Gegenstand haben. Sie erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren seit ihrer rechts-

kräftigen Erteilung das Baugesuch für das Ausführungsprojekt eingereicht wird. 

4.1.5 Die Überbauungsordnung 

Die Überbauungsordnung (vgl. Kapitel 2.6.12) gilt als Baubewilligung, soweit sie das Bauvorhaben mit der 

Genauigkeit der Baubewilligung festlegt. Im Zeitpunkt der kantonalen Vorprüfung der UeO müssen bereits 

sämtliche für ein Baugesuch notwendigen Unterlagen und Pläne vorliegen. 

4.2 Zuständigkeiten im Baubewilligungsverfahren 

4.2.1 Regierungsstatthalteramt 

Das Regierungsstatthalteramt ist für die Baubewilligung zuständig, wenn nicht nach den Bestimmungen der 

Baugesetzgebung die Gemeinde zuständig ist. 

 

Es ist in folgenden drei Fällen immer Baubewilligungsbehörde: 

 Gastgewerbebetriebe 

 Bauvorhaben für Zwecke der Gemeinde 

 Bauvorhaben in Gewässern ohne Gemeindehoheit 

4.2.2 Grosse Gemeinde 

Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnern haben von Gesetzes wegen die volle Bewilligungskompetenz 

(mit drei Ausnahmen, vgl. Kapitel 4.2.1). Ihnen gleichgestellt sind kleine Gemeinden, denen die volle Bewil-

ligungskompetenz auf Gesuch hin vom Kanton übertragen wurde. 

4.2.3 Kleine Gemeinde 

Gemeinden mit weniger als 10'000 Einwohnern, denen die volle Bewilligungskompetenz nicht übertragen 

wurde, haben eine beschränkte Bewilligungskompetenz, nämlich nur für Bauvorhaben mit geringem Koor-

dinationsaufwand. Im BewD ist umschrieben, welche Bauvorhaben als solche mit geringem Koordinations-

aufwand gelten: 

 Der Anschluss an das Strassen-/Energieleitungsnetz, an die Wasserversorgung und Kanalisation; 

 Der Anschluss an Fernmeldeanlagen, Gemeinschaftsantennenanlage und dgl.; 

 Die Gewässerschutzbewilligung; 

 Die Konzession zum Entzug von Wärme aus einem öffentlichen Gewässer; 

 Die Haustechnik; 

 Der energietechnische Massnahmennachweis; 

 Die Prüfung der technischen Belange der Feuerpolizei und des Zivilschutzes; 

 Die Ausnahme nach Art. 24 bis 24d RPG; 

 Der Entscheid über die Zonenkonformität einer Baute ausserhalb der Bauzone; 
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Ausnahmen von einzelnen Bauvorschriften nach Art. 26 oder 28 BauG oder nach Art. 81 SG. 

 

Die kleine Gemeinde ist in den drei Fällen nicht zuständig, in welchen auch die grosse Gemeinde nicht 

zuständig ist (vgl. Kapitel 4.2.1). Weiter ist sie generell nicht zuständig, 

 wenn das Bauvorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) benötigt oder 

 wenn die Baukosten mehr als 1.4 Mio. Franken betragen. 

 

Falls eine Überbauungsordnung als Baubewilligung gilt, erteilt das Amt für Gemeinden und Raumordnung 

die Baubewilligung im Rahmen des Gesamtentscheides. 

 

Bestehen Zweifel, ob ein Bauvorhaben einer Baubewilligung bedarf oder welches Verfahren durchzuführen 

ist, entscheidet das Regierungsstatthalteramt darüber. 

4.3 Baueingabe 

Die Baueingabe, oder anders ausgedrückt, das vollständige Baugesuch, umfasst die folgenden Unterlagen: 

4.3.1 Das Baugesuchsformular 

Das Gesuch für eine Baubewilligung muss immer elektronisch (über eBau) bei der Gemeindeverwaltung 

am Standort des Bauvorhabens eingereicht werden. Die Bauherrschaft, der Projektverfasser und die 

Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer haben die wesentlichen Bestandteile des Baugesuches zu 

unterzeichnen. 

 

Im Baugesuch sind nebst Name und Adresse der Bauherrschaft, der Projektverfasser, der Grundeigentü-

merin oder des Grundeigentümers zusätzlich Angaben zu folgenden Sachbereichen zu machen: 

 Name und Adresse der für die baupolizeiliche Selbstdeklaration verantwortlichen Person 

 Bauvorhaben (Beschrieb, Nutzung, Kosten) 

 Zonenvorschriften 

 Ausnahmegesuche 

 Allgemeine und eventuell technische Angaben 

 Beilagen zum Baubewilligungsgesuch (Nebengesuche: Formulare 2.0 bis 6.0) 

 Weitere Unterlagen (z.B. Näherbaurecht, Zustimmung der Nachbarn etc.) 

4.3.2 Der Situationsplan 

Der Situationsplan ist auf einer vom Nachführungsgeometer unterzeichneten Kopie des Plans für das 

Grundbuch zu erstellen. Die Projektverfasser haben alle gemäss Art. 13 BewD verlangten baupolizeilichen 

Angaben einzutragen. 
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4.3.3 Die Projektpläne 

Dem Baugesuch sind folgende Projektpläne im Massstab 1:100 (bei grösseren Überbauungen mit mehre-

ren Gebäuden auch 1:200) oder 1:50 beizulegen: 

 Grundriss mit Zweckbestimmung und Vermassung 

 Alle wichtigen Längs- und Querschnittpläne 

 Fassadenpläne mit Eintragung der massgebenden Höhenangaben 

 Umgebungsgestaltungsplan 

 In den Schnitt- und Fassadenplänen sind das massgebende Terrain (ursprünglicher Terrainverlauf) 

und der neue Terrainverlauf (neuer Zustand nach Bauvollendung) einzutragen, d.h. aus den Plänen 

muss die vorgesehene Terraingestaltung ersichtlich sein. 

4.3.4 Allfällige Ausnahmegesuche 

Setzt die Bewilligung des Bauvorhabens die Erteilung von Ausnahmen voraus, so ist in der Baueingabe 

darum nachzusuchen. Das Ausnahmebegehren ist demzufolge schriftlich einzureichen und zu begründen 

(vgl. Kapitel 4.6). 

4.3.5 Beilagen zum Baubewilligungsgesuch (Nebengesuche) 

Mit der Baueingabe sind auch die Angaben über weitere Bewilligungen, insbesondere für Bauvorhaben die 

der Energie- und Umweltgesetzgebung unterstehen, über eBau einzutragen.  

4.3.6 Weitere Unterlagen (besondere Anforderungen und Erleichterungen) 

Bei grösseren Bauvorhaben oder bei besonders schwierigen Verhältnissen kann die Baubewilligungsbe-

hörde weitere Unterlagen (z.B. Modelle, Schattendiagramme, Berechnungen usw.) verlangen. Bei unbedeu-

tenden Bauvorhaben kann sie den Gesuchsteller von der Vorlage einzelner Projektpläne oder sonstiger 

Unterlagen entbinden. 

4.3.7 Die Bauprofile 

Die Gesuchstellenden haben zugleich mit der Einreichung der Baueingabe die äusseren Umrisse der ge-

planten Bauten und Anlagen im Gelände abzustecken und durch Profile kenntlich zu machen. Die Profile 

müssen in den Gebäudeecken die Höhe der Fassaden und die Neigung der Dachlinien angeben. Anzuge-

ben ist auch die Höhe von oberkant Erdgeschossboden. Die Profile müssen stehen gelassen werden, bis 

über das Bauvorhaben endgültig entschieden ist. 

 

Die Baubewilligungsbehörde ist zuständig, für die Profilierung besondere Anordnungen zu treffen oder Er-

leichterungen zu gestatten. Bei Erleichterungen ist sicherzustellen, dass der Umfang des Bauvorhabens 

nach wie vor abgeschätzt werden kann. In der Publikation ist darauf hinzuweisen. Achtung: Ist die Gemein-

de nicht selber Baubewilligungsbehörde, muss die zuständige Baubewilligungsbehörde den Erleichterungen 

zustimmen. 
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4.4 Vorläufige formelle und materielle Prüfung 

Innert sieben Arbeitstagen nach Eingang des Baugesuchs und der Gesuche für die besonderen Bewilligun-

gen nimmt die Gemeindeverwaltung eine vorläufige formelle Prüfung vor. Dies unabhängig davon, ob die 

Gemeinde oder das Regierungsstatthalteramt Baubewilligungsbehörde ist (vgl. Beilage zu Kapitel 4.4). 

 

Ergibt die vorläufige Prüfung, dass der Bauentscheid nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt, leitet sie 

die Baugesuchsakten mit dem Hinweis auf nicht behobene Mängel an die Baubewilligungsbehörde weiter. 

Sie kann zuvor einfache Mängel beheben lassen. In jedem Fall veranlasst die Gemeindeverwaltung jedoch 

die sofortige Berichtigung fehlerhafter oder ungenügender Profile. 

 

Die Baubewilligungsbehörde ist je nach Gemeinde und Art des Bauvorhabens unterschiedlich und somit 

ergeben sich dementsprechend unterschiedliche Verfahrensabläufe für 

Regierungsstatthalteramt (vgl. Beilage zu Kapitel 4: Schema A) 

Grosse Gemeinde  (vgl. Beilage zu Kapitel 4: Schema B) 

Kleine Gemeinde  (vgl. Beilage zu Kapitel 4: Schema C) 

 

Hat die Baubewilligungsbehörde die Gesuchsunterlagen erhalten, so muss auch sie innert zehn Arbeitsta-

gen eine vorläufige Prüfung des Gesuches durchführen. Sie prüft das gleiche wie vorher die Gemeindever-

waltung, darüber hinaus hat sie das Gesuch aber auch auf „offenkundige“ materielle Mängel hin anzu-

schauen. Stellt die Baubewilligungsbehörde bei der vorläufigen Prüfung formelle Mängel fest, weist sie das 

Gesuch innert zehn Tagen zur Verbesserung zurück. Ist ohne weiteres erkennbar, dass das Bauvorhaben 

nicht bewilligt werden kann, macht die Baubewilligungsbehörde innert zehn Tagen die Gesuchstellenden 

auf diesen Mangel aufmerksam. Sie gibt ihnen Gelegenheit zur Verbesserung innert drei Monaten und 

weist darauf hin, dass das Gesuch ansonsten als zurückgezogen gilt. 

 

Die Baubewilligungsbehörde tritt auf ein wieder eingereichtes, formell mangelhaftes Gesuch nicht ein. Hat 

es offenkundige materielle Mängel, weist sie es innert 30 Tagen ab. 

 

Die anschliessende materielle Prüfung (in der Praxis erfolgt diese gleichzeitig mit der vorläufigen Prüfung) 

verlangt eine inhaltliche Koordination wie auch eine zeitliche koordinierte Abfolge der einzelnen Verfahren. 

Dieser Grundsatz gilt sowohl für Baubewilligungsverfahren in der Zuständigkeit der kleinen Gemeinde als 

auch der grossen Gemeinde bzw. des Regierungsstatthalteramtes. Diese stellen nach Koordinationsgesetz 

(vgl. Kapitel 3.1.4) eine umfassende Koordination sicher und fassen die sonst selbstständigen Verfügungen 

und Entscheide zu einem Gesamtentscheid zusammen (vgl. Beilagen zu Kapitel 4: Schema A / B / C). 

4.5 Bekanntmachung / Auflage 

Es gibt zwei Arten der Bekanntmachung, nämlich die öffentliche Publikation (für ordentliche Baubewilligun-

gen, ausnahmsweise auch für kleine) sowie die schriftliche Mitteilung (nur für kleine Baubewilligungen). 

4.5.1 Publikation 

Die Baubewilligungsbehörde macht das Baugesuch und allfällige Ausnahmegesuche durch Ver-

öffentlichung bekannt. Sie kann damit bis nach der materiellen Prüfung zuwarten, sofern die Gesuchstel-

lenden diese nicht früher verlangen. 
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Die Veröffentlichung erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Nummern des Anzeigers. Vorbehalten bleibt die 

Veröffentlichung im Amtsblatt, wenn die Gesetzgebung dies vorsieht. 

4.5.2 Schriftliche Mitteilung 

Betrifft ein baubewilligungspflichtiges Bauvorhaben nur die Nachbarschaft, genügt die Mitteilung an diese 

Personen. Betrifft ein baubewilligungspflichtiges Bauvorhaben nur innere Bauteile, Raumstrukturen, feste 

Ausstattungen in schützenswerten Baudenkmälern, genügt die Mitteilung an die privaten Organisationen 

und an die kantonale Fachstelle. Die Mitteilung an die Nachbarschaft sowie an die privaten Organisationen 

erfolgt mit eingeschriebenem Brief. Die Mitteilung an die kantonale Fachstelle erfolgt über eBau. 

 

Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn die betroffene Nachbarschaft, die privaten Organisationen sowie die 

kantonale Fachstelle dem Bauvorhaben schriftlich zugestimmt haben. 

 

Können der Kreis der betroffenen Nachbarschaft und die privaten Organisationen nicht eindeutig bestimmt 

werden, ist das Gesuch zu publizieren. 

 

Die Baupublikation oder die schriftliche Mitteilung bei kleinen Baubewilligungen ohne Veröffentlichung hat 

zu enthalten: 

 den Namen der Gesuchstellenden und Projektverfassenden; 

 die Angabe und Lage der Bauparzelle; 

 eine allgemeine Umschreibung des Bauvorhabens; 

 die Nutzungszone (ev. Überbauungsordnung); 

 die Angabe der beanspruchten Ausnahmen; 

 die Bekanntgabe von Ort und Zeit der Auflage der Baugesuchsakten, der Einsprachemöglichkeit, 

der Einsprachestelle und der Einsprachefrist; 

 die Androhung der Verwirkung von Lastenausgleichsansprüchen (vgl. Kapitel 4.6); 

 den Hinweis, dass Kollektiveinsprachen und vervielfältigte oder weitgehend identische Einsprachen 

anzugeben haben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertreten; 

 den Hinweis, dass Verfügungen und Entscheide im Anzeiger oder im Amtsblatt veröffentlicht wer-

den können, wenn die Postzustellung wegen der grossen Zahl der Einsprachen mit unverhältnis-

mässigem Aufwand verbunden wäre. 

4.5.3 Auflage 

Das Baugesuch, die zugehörigen Pläne und die weiteren Unterlagen sind bei der Gemeindeverwaltung zur 

Einsichtnahme aufzulegen. Die Auflagefrist beträgt 30 Tage und beginnt mit der ersten Veröffentlichung 

bzw. mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung. 
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4.6 Ausnahmen und Lastenausgleich 

Bedingt das Bauvorhaben Ausnahmen von Bauvorschriften, so ist mit der Baueingabe ein begründetes 

Ausnahmegesuch einzureichen und bei der Bekanntmachung (vgl. Kapitel 4.5) darauf hinzuweisen. 

 

Damit eine Ausnahme gewährt werden kann, müssen kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 das Vorliegen besonderer Verhältnisse; 

 keine Beeinträchtigung öffentlicher Interessen; 

 einzelne Bauvorschriften (Bauvorhaben darf nicht nur aus Ausnahmen bestehen); 

 keine Verletzung wesentlicher nachbarlicher Interessen. 

 

Über Ausnahmegesuche entscheidet die Baubewilligungsbehörde. Für die Feststellung der Zonenkonformi-

tät und die Erteilung von allfälligen Ausnahmen von Nutzungsvorschriften ausserhalb der Bauzone ist das 

Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zuständig. Ist die kleine Gemeinde Baubewilligungsbehörde, 

so holt sie zu Gesuchen um Ausnahmen von kantonalen Vorschriften den Amtsbericht des Regierungs-

statthalteramtes ein. 

 

Nutzt ein Grundeigentümer einen Sondervorteil, der ihm durch eine Ausnahmebewilligung, eine Überbau-

ungsordnung oder anderweitig in wesentlicher Abweichung von den örtlichen Bauvorschriften zulasten ei-

nes Nachbarn eingeräumt ist, so hat er diesen Nachbarn auf dessen Verlangen hin zu entschädigen (sog. 

Lastenausgleich), wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 

 

Beansprucht ein Bauvorhaben einen Sondervorteil im oben umschriebenen Sinne, so ist in der Baupublika-

tion (vgl. Kapitel 4.6) oder in einer besonderen Mitteilung an die betroffenen Nachbarn darauf und auf die 

Möglichkeit des Lastenausgleichbegehrens hinzuweisen. Dies mit der Aufforderung, allfällige Lastenaus-

gleichsforderungen innert der Einsprachefrist anzumelden. 

 

Die Gemeindebehörde zeigt denjenigen, die eine Lastenausgleichsforderung angemeldet haben, den Bau-

beginn an und verweist darauf, dass innert drei Monaten nach Eröffnung der Anzeige über den Baubeginn 

bei der örtlich zuständigen Enteignungsschatzungskommission Klage auf Lastenausgleich erhoben werden 

kann. 

4.7 Einsprache und Rechtsverwahrung 

4.7.1 Einsprache 

Die Einsprache im Baubewilligungsverfahren ist kein eigentliches Rechtsmittel, sondern eine Entschei-

dungshilfe für die Baubewilligungsbehörde. Aus diesem Grunde ist im Dispositiv über die Einsprache nicht 

zu entscheiden, sondern die Baubewilligungsbehörde hat sich einzig in den Erwägungen zum Bauentscheid 

mit den Einsprachen auseinanderzusetzen. 
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Zur Einsprache sind befugt: 

 Personen, welche durch das Bauvorhaben unmittelbar in eigenen schützenswerten Interessen be-

troffen sind; 

 private Organisationen, wenn sie eine juristische Person sind und reine ideelle Zwecke verfolgen; 

 die Behörden der Gemeinden und die Organe von Gemeindeverbindungen, des Kantons und des 

Bundes. 

 

Die Einsprachen sind während der Auflagefrist des Bauvorhabens schriftlich und begründet im Doppel bei 

der Baubewilligungsbehörde einzureichen. Die Einsprachefrist beträgt 30 Tage und beginnt mit der ersten 

Veröffentlichung bzw. mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung zu laufen. 

 

Mit der Einsprache kann geltend gemacht werden, dass das geplante Bauvorhaben öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften widerspreche. Einsprachegründe privatrechtlicher Natur sind nicht zugelassen (vgl. Kapitel 

4.7.2). 

4.7.2  Rechtsverwahrung 

Die Rechtsverwahrung bezweckt die Orientierung des Baugesuchstellers und der Behörden über Privat-

rechte, welche durch das Bauvorhaben berührt werden und über Entschädigungsansprüche, die daraus 

abgeleitet werden könnten. 

 

Die Anmeldung einer Rechtsverwahrung hat lediglich die Bedeutung einer schriftlichen Mitteilung. Im weite-

ren Baubewilligungsverfahren kommt ihr keine Bedeutung mehr zu. Im Dispositiv des Bauentscheids ist 

daher auf die Rechtsverwahrung nur hinzuweisen. 

4.7.3 Einigungsverhandlung 

Innert sieben Arbeitstagen seit Ablauf der Einsprachefrist stellt die Baubewilligungsbehörde den Gesuch-

stellenden und den betroffenen Behörden je ein Doppel der Einsprachen und der Rechtsverwahrungen zu. 

Diese erhalten die Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme innert zehn Tagen, längstens bis zur Eini-

gungsverhandlung, wenn eine solche durchgeführt wird. 

 

Es besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Einigungsverhandlung. Die Baubewilligungsbehörde 

entscheidet nach pflichtgemässem Ermessen selbst, ob sie eine Einigungsverhandlung durchführen will 

oder nicht. Über die Verhandlungen ist ein Protokoll zu führen, in welchem die Ergebnisse festzuhalten und 

am Schluss die unerledigten Einsprachen anzugeben sind. Das Protokoll ist von allen Beteiligten zu unter-

zeichnen. 
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4.8 Bauentscheid 

Verfügt die Baubewilligungsbehörde über die nötigen Unterlagen, entscheidet sie innert 30 Tagen über das 

Baugesuch (Bauentscheid oder Gesamtentscheid). Die Baubewilligung wird erteilt, wenn das Bauvorhaben 

die allgemeinen Voraussetzungen der Baubewilligung (vgl. Kapitel 3.1.3) erfüllt. Andernfalls ist das Gesuch 

abzuweisen (Bauabschlag). 

 

Der Bauentscheid (Feststellungsverfügung) muss aus folgenden Teilen bestehen: 

Dispositiv, welches die Erteilung der Baubewilligung oder Erklärung des Bauabschlags, resp. das Nichtein-

treten, die Erteilung oder die Verweigerung verlangter Ausnahmebewilligungen, die Bedingungen und Auf-

lagen der Baubewilligung, die weiteren Bewilligungen, die mit dem Entscheid erteilt sind oder die noch bei-

gebracht werden müssen, den Hinweis auf die Rechtsverwahrungen sowie die Regelung der Kostenpflicht 

enthält. 

Begründung, welche die Gründe für die Bedingungen und Auflagen der Baubewilligung bzw. die Gründe 

für den Bauabschlag sowie - falls Einsprachen vorliegen - eine Stellungnahme zu den Einsprachen enthält. 

Rechtsmittelbelehrung, welche auf die Anfechtungsmöglichkeit des Bauentscheides bei der BVE hinweist 

und darauf, wann von der Baubewilligung Gebrauch gemacht werden darf. 

Die Baubewilligungsbehörde eröffnet den Bauentscheid mit eingeschriebenem Brief, als Gerichtsur-

kunde oder mit Rückschein: 

 den Gesuchstellenden 

 den verbliebenen Einsprechern und 

 der Gemeindebehörde; 

mit einfachem Brief, bzw. über eBau (zur Kenntnis) 

 den beteiligten kantonalen Fachstellen 

 den Rechtsverwahrenden. 

 

Die Baubewilligungsbehörde stellt dem Nachführungsgeometer eine Kopie der Baubewilligung mit Situati-

onsplankopie zu. 

 

Für die Behandlung des Baugesuches erheben die Gemeinden und die Baubewilligungsbehörden entspre-

chend ihrer Gebührenordnung, die im Bauentscheid anzugeben sind. 

4.9 Baubeschwerde 

Verfahrensleitende Verfügungen sowie das Dispositiv des entsprechenden Entscheids können nach vor-

gängiger Ankündigung im Anzeiger oder im Amtsblatt veröffentlicht werden, wenn die Postzustellung wegen 

der grossen Zahl der Einsprachen mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre. 

 

Zur Beschwerde sind der Baugesuchsteller, die Einsprecher im Rahmen ihrer Einsprachegründe und die 

zuständige Gemeindebehörde befugt. Bauentscheide können innert 30 Tagen seit Eröffnung mit Baube-

schwerde angefochten werden. Diese ist schriftlich bei Bau-, Verkehr- und Energiedirektion einzureichen 

und hat das Rechtsbegehren und die Begründung zu enthalten. Die Baubeschwerde hat aufschiebende 

Wirkung. Die Bau-, Verkehr- und Energiedirektion prüft das Bauvorhaben und kann den Bauentscheid nach 

Anhörung der Parteien von Amtes wegen abändern oder aufheben (volle Kognition). Baubeschwerdeent-

scheide unterliegen der Beschwerde an das Verwaltungsgericht. 
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4.10 Geltung und Befristung der Baubewilligung 

Die Baubewilligung berechtigt zur Ausführung des bewilligten Vorhabens, sobald sie und die weiteren erfor-

derlichen Bewilligungen unanfechtbar geworden sind. Sie gilt für die Gesuchstellenden und die Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümer. 

 

Wenn innerhalb von drei Jahren seit ihrer rechtskräftigen Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens 

nicht begonnen oder die Ausführung während mehr als einem Jahr unterbrochen wird, erlischt die Baube-

willigung. Die Baubewilligungsbehörde kann die Geltungsdauer nach Anhörung der betroffenen Behörden 

um höchstens zwei Jahre verlängern. Die Verlängerung ist aber ausgeschlossen, wenn sich die massge-

benden tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse seit Rechtskraft des Bauentscheides wesentlich verän-

dert haben. 

5. Baulicher Zivilschutz 

Schutzbauten werden primär für den Fall des bewaffneten Konflikts erstellt, sollen aber auch bei Katastro-

phen und in Notlagen als Notunterkünfte genutzt werden können. Der Grundsatz lautet: Jeder Einwohnerin 

und jedem Einwohner soll ein Platz in einem Schutzraum in der Nähe des Wohnorts zur Verfügung stehen. 

Landesweit gibt es rund 300'000 Personenschutzräume, zudem 2‘500 Schutzanlagen. Heute lassen sich 

über 95 Prozent der Bevölkerung in Schutzräumen unterbringen. 

5.1 Baupflicht und Ersatzbeiträge 

Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer haben beim Bau von Wohnhäusern Schutzräume zu erstellen, 

auszurüsten und zu unterhalten. In Gebieten, in denen zu wenige Schutzräume vorhanden sind, haben die 

Gemeinden (öffentliche) Schutzräume zu erstellen, auszurüsten und zu unterhalten. Wird beim Hausbau 

kein Schutzraum erstellt oder ist der Schutzplatzbedarf im Beurteilungsgebiet gedeckt, hat die Hauseigen-

tümerin oder der Hauseigentümer einen Ersatzbeitrag zu entrichten. Die Höhe des Ersatzbeitrages ist ab-

hängig von der Anzahl der fehlenden Schutzplätze und wird durch das Amt für Bevölkerungsschutz, Sport 

und Militär des Kantons Bern im Baubewilligungsverfahren mit Verfügung festgelegt. 

5.2 Zuständigkeiten und Kostentragung 

Der Bund erlässt Vorgaben für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des gesamten Systems der 

Schutzbauten. Die Kantone setzen die Vorgaben mit Unterstützung des Bundes um. Die Hauseigentüme-

rinnen und Hauseigentümer tragen die Kosten für die Erstellung, Ausrüstung und den Unterhalt der eigenen 

Schutzräume. Die Kantone regeln die Finanzierung der periodischen Schutzraumkontrolle; die Ersatzbei-

träge stehen dafür zur Verfügung. 



Erstausgabe 25. November 2009 
Version Januar 2023 Bau- und Planungsrecht Seite 151 

 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

6. Gemeindebaupolizeibehörde 

6.1 Zuständigkeit und Aufgaben 

Die Baupolizei ist unter Aufsicht des Regierungsstatthalters Sache der Gemeindebehörde. Zuständig ist die 

im Baureglement oder im Organisationsreglement der Gemeinde bezeichnete Behörde (z.B. Gemeinderat, 

Baukommission, Bauinspektor). 

 

Die Gemeindebaupolizeibehörde trifft im Rahmen ihrer Zuständigkeit alle Massnahmen, die zur Durchfüh-

rung der Baugesetzgebung erforderlich sind. Sie berücksichtigt dabei die Grundsätze der Verhältnismäs-

sigkeit und des Vertrauensschutzes sowie die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (z.B. 

rechtliches Gehör). 

 

Insbesondere bestehen folgende Aufgaben: 

 Aufsicht über die Einhaltung der Bauvorschriften und der Bedingungen und Auflagen der Baubewil-

ligung sowie der Bestimmungen über die Arbeitssicherheit und -hygiene bei der Ausführung von 

Bauvorhaben. 

 Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes bei widerrechtlicher Bauausführung oder bei 

nachträglicher Missachtung von Bauvorschriften, Bedingungen und Auflagen. 

 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, die von unvollendeten, mangelhaft unterhal-

tenen oder sonstwie ordnungswidrigen Bauten und Anlagen ausgehen. 

6.2 Pflichtkontrolle und baupolizeiliche Selbstdeklaration 

Die Gemeindebaupolizeibehörde hat darüber zu wachen, dass bei der Ausführung von Bauvorhaben die 

gesetzlichen Vorschriften sowie die Bestimmungen, Auflagen und Bedingungen der Baubewilligung einge-

halten werden. Sie kontrolliert die Ausführung der Bauvorhaben auf der Grundlage einer baupolizeilichen 

Selbstdeklaration der dafür verantwortlichen Person. 

Die Gemeindebaupolizeibehörde führt folgende Pflichtkontrollen vor Ort durch: 

 die Schnurgerüstabnahme (Baubeginn) 

 die Kontrolle des Abwasseranschlusses an das öffentliche Netz 

 die Kontrolle der Versickerungsanlagen 

 

Die für die baupolizeiliche Selbstdeklaration verantwortliche Person gibt der Gemeindebaupolizeibehörde 

unter Verwendung der amtlichen Formulare vor Beginn und nach Vollendung der Bauarbeiten Erklärungen 

über die Einhaltung der Baubewilligung und der darin enthaltenen Bedingungen und Auflagen ab. Sie mel-

det der Gemeindebaupolizeibehörde den Zeitpunkt für die durchzuführenden Pflichtkontrollen und sorgt 

dafür, dass der Baufortschritt die ordnungsgemässe Abwicklung dieser Kontrollen nicht verhindert oder 

erschwert. Ebenso ist sie verpflichtet, die Gemeindebaupolizeibehörde zu benachrichtigen, sobald im Ver-

laufe der Bauarbeiten baubewilligungspflichtige Abweichungen von den Vorgaben der Baubewilligung und 

den darin enthaltenen Bedingungen und Auflagen erkennbar werden. 
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6.2.1 Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes 

Wird ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung oder in Überschreitung einer Baubewilligung ausgeführt oder 

werden bei der Ausführung eines bewilligten Vorhabens Vorschriften missachtet, so verfügt die zuständige 

Gemeindebaupolizeibehörde die Einstellung der Bauarbeiten (Baueinstellung). Sie kann auch ein Benüt-

zungsverbot erlassen, wenn es die Verhältnisse erfordern. Die Baueinstellung und das Benützungsverbot 

sind als vorsorgliche Massnahmen im Wiederherstellungsverfahren zu betrachten.  

 

Vor oder gleichzeitig mit der Wiederherstellung kann also die Gemeindebaupolizeibehörde auch die Bau-

einstellung und ein Benützungsverbot verfügen. Baueinstellung und Benützungsverbot sind sofort voll-

streckbar. Eine allfällige Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

 

Die Gemeindebaupolizeibehörde setzt sodann dem jeweiligen Grundeigentümer oder Baurechtsnehmer 

eine angemessene Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes unter Androhung der Ersatz-

vornahme (vgl. Kapitel 6.2.3). 

6.2.2 Nachträgliches Baugesuch 

Das Baugesetz räumt Säumigen die Gelegenheit ein, das Versäumte nachzuholen und innert 30 Tagen seit 

Eröffnung der Wiederherstellungsverfügung ein nachträgliches Baugesuch einzureichen. Auf diese Mög-

lichkeit muss in der Wiederherstellungsverfügung hingewiesen werden. Die Frist zur Einreichung des nach-

träglichen Baugesuchs ist aus wichtigen Gründen verlängerbar. 

 

Wird innert 30 Tagen ein nachträgliches Baugesuch eingereicht, so wird die Wiederherstellungsverfügung 

aufgeschoben. Im nachträglichen Baubewilligungsverfahren ist auch zu prüfen, ob das bereits ausgeführte 

Projekt wenigstens teilweise bewilligt werden kann. Führt das nachträgliche Baubewilligungsverfahren aber 

zu einem vollständigen oder teilweisen Bauabschlag, muss die Baubewilligungsbehörde im nachträglichen 

Bauentscheid erneut über den Umfang der Wiederherstellungspflicht verfügen und allenfalls eine neue Frist 

setzen. 

 

Wird fristgerecht kein nachträgliches Baugesuch eingereicht, so erwächst die Wiederherstellungsverfügung 

in Rechtskraft. Nach Ablauf der den Pflichtigen gesetzten Frist kann sie mittels Ersatzvornahme (vgl. Kapi-

tel 6.2.3) vollstreckt werden. 

 

Nach Ablauf von fünf Jahren, seitdem die Rechtswidrigkeit erkennbar war, kann die Wiederherstellung des 

rechtmässigen Zustandes nach kantonalem Recht nur verlangt werden, wenn zwingende öffentliche Inte-

ressen es erfordern. Verstösse gegen die Bundesgesetzgebung über die Raumplanung (widerrechtliche 

Bauten ausserhalb der Bauzonen) verjähren nicht. 
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6.2.3 Ersatzvornahme 

Wurde die Ersatzvornahme konkret (d.h. unter Angabe von Frist und Massnahmen) angedroht, so können 

die Betroffenen mit einer einfachen Mitteilung über die Modalitäten und die voraussichtlichen Kosten der 

Ersatzvornahme aufgeklärt werden. Diese Mitteilung braucht keine Rechtsmittelbelehrung mehr zu enthal-

ten. 

 

Die Kosten der Ersatzvornahme gehen zu Lasten der Pflichtigen. Für die Forderung besteht ein gesetzli-

ches Grundpfandrecht. 

6.2.4 Rechtsmittel 

Gemeindebaupolizeiliche Verfügungen, also Wiederherstellung, Baueinstellung, Benützungsverbot und 

Ersatzvornahme sowie damit verbundene Kostenverfügungen können innert 30 Tagen seit Eröffnung mit 

Beschwerde bei der kantonalen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion angefochten werden. 

6.3 Strafen 

Wer als Verantwortlicher, insbesondere als Bauherr, Architekt, Ingenieur, Bauleiter oder Bauunternehmer, 

ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung oder in Missachtung von Bedingungen, Auflagen und Vorschriften 

ausführt oder ausführen lässt, oder wer vollstreckbaren, baupolizeilichen Anordnungen, die ihm gegenüber 

ergangen sind, nicht nachkommt, wird mit Busse von 1‘000 bis 40'000 Franken bestraft. 

 

Wer für die baupolizeiliche Selbstdeklaration notwendige amtliche Formulare nicht oder falsch ausfüllt, wird 

mit Busse von 1‘000 bis 40'000 Franken bestraft. 

 

In leichten Fällen beträgt die Busse 50 bis 2000 Franken. 

 

In schweren Fällen, insbesondere bei Ausführung von Bauvorhaben trotz rechtskräftigem Bauabschlag, bei 

Verletzung von Vorschriften aus Gewinnstreben und im Wiederholungsfall kann die Busse bis auf 100 000 

Franken erhöht werden. Ausserdem sind widerrechtliche Gewinne gemäss Artikel 70 und 71 des Schweize-

rischen Strafgesetzbuchs1) einzuziehen. 

 

Die vorstehenden Widerhandlungen verjähren nach sieben Jahren. 
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7. Kommunale Infrastrukturen im Tiefbau 

7.1 Einleitung 

Die finanziellen Mittel der öffentlichen Hand sind begrenzt. Deshalb müssen die Gemeinden die Geldmittel 

gezielt und wirkungsorientiert einsetzen. Mit zunehmendem Kostendruck werden Ausgaben und Investiti-

onsvorhaben immer häufiger hinterfragt und müssen entsprechend begründet werden. Infolge des vorhan-

denen Spardrucks wird dem Werterhalt der bestehenden Infrastruktur oft zu wenig Bedeutung beigemes-

sen. Dies ist vor allem möglich, da die Auswirkungen von unterlassenen Investitionen in der Werterhaltung 

erst in ferner Zukunft (10 bis 30 Jahren) bemerkbar werden.  

 

Aufgrund der unterschiedlichen Lebensdauer der öffentlichen Infrastrukturanlagen ist der Unterhalt dieser 

Anlagen ein zentrales Thema. Werden diese Bauten nicht fachgerecht, vorausschauend und nachhaltig 

unterhalten, werden zukünftige Generationen mit grossen Investitionen und finanziellen Problemen konfron-

tiert sein. 

 

Grundsätzlich sollten die Gemeinden bestrebt sein, laufend in den Unterhalt der gemeindeeigenen Tiefbau-

infrastrukturen zu investieren, so dass der Alterung der Anlagen entgegengewirkt werden kann. Eine Unter-

lassung bzw. Vernachlässigung der Unterhaltspflicht ist einerseits aus gesetzlichen Gründen unzulässig 

(z.B. Werkeigentümerhaftung gemäss Art. 58 Obligationenrecht) und andererseits langfristig wesentlich 

kostspieliger als ein laufender Unterhalt. 

 

Die Tiefbauinfrastrukturen Wasser, Abwasser, Elektrizität und Erdgas werden nur noch sehr selten durch 

die Gemeinden selber betrieben. Meist sind dies heute sogenannte Polyversorger, d.h. Betriebe, welche die 

Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, evtl. Wärme und Trinkwasser versorgen. Der grösste Teil der berni-

schen Gemeinden betreut daher vorwiegend die Infrastrukturen für Verkehrsanlagen sowie (teilweise) 

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. 

 

Strasseninfrastrukturen finanzieren sich über den Steuerhaushalt der Gemeinde, während die Infra-

strukturanlagen der Ver- und Entsorgung von Gesetzes wegen über die Gebühren der Spezialfinanzierung 

finanziert werden.  

7.2 Strassen 

7.2.1 Allgemeines 

In Gemeinden sind Verkehrsanlagen wertvolle und wichtige Infrastrukturanlagen. Der Gesamtwert aller 

Strassenverkehrsanlagen einer Gemeinde macht einen wesentlichen Anteil des Gesamtinventars einer 

Gemeinde aus. Der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert eines Quadratmeters Fahrbahn in einer 

Gemeinde liegt je nach Qualitätsstandard zwischen 200 und 400 Franken. Für eine Gemeinde mittlerer 

Grösse ergibt sich somit ein Wert der Strassenverkehrsanlagen von mehreren Millionen Franken. Infolge 

Betrieb und Witterung sind die Strassenverkehrsanlagen Verschleiss und Alterung unterworfen. Entspre-

chend ergibt sich ein Wertverlust.  
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Ein sogenanntes Erhaltungsmanagement gibt einen Überblick über die erforderlichen finanziellen Mittel für 

den Strassenunterhalt und dient der strategischen Unterhaltsplanung, um Ausgaben am richtigen Ort und 

zum richtigen Zeitpunkt zu tätigen. Es liefert Entscheidungshilfen und Führungsinstrumente, so dass ein 

zielgerichtetes, effizientes Vorgehen im Bereich Unterhalt möglich wird. Auch bildet das Erhaltungsma-

nagement die Grundlage für die Koordination mit anderen Werkeigentümern wie Kanalisation, Wasser, 

Strom etc.  

 

Die Fachorganisation kommunale Infrastruktur und der Schweizerische Gemeindeverband haben zusam-

men einen nützliche Leitfaden „Werterhalt von Strassen“ für Politiker und Praktiker herausgegeben. 

www.chgemeinden.ch/de/aktuelles/meldungen/leitfaden-werterhalt-strassen.php 

7.2.2 Betrieblicher Strassenunterhalt 

Winterdienst, Reinigung, Grünpflege, Instandhaltung der Verkehrseinrichtungen (Strassenmarkierung, Sig-

nalisation etc.) und Reparaturen sind unter dem Begriff betrieblicher Unterhalt zusammengefasst. Dazu 

gehören die Fahrbahnen, Rad- und Gehwege, öffentliche Beleuchtung, Verkehrseinrichtungen wie Signale 

und Randleitpfosten sowie Böschungen und Grünstreifen. Aber auch Nebenanlagen wie Park- und Rast-

plätze müssen sauber und in Ordnung gehalten werden. 

7.2.3 Baulicher Strassenunterhalt 

Instandsetzung (Belag fräsen, Randsteine anpassen etc.), Sicherungen und Verstärkungen sowie die Be-

hebung von Elementarschäden bilden den baulichen Unterhalt. Damit unsere Anlagen die ursprünglich 

festgelegte Lebensdauer erreichen können, muss deren Zustand periodisch erhoben werden. Neben visuel-

len Kontrollen werden auch Überprüfungen bezüglich Funktion und Materialzustand durchgeführt. Entspre-

chende Instandsetzungsmassnahmen wie partielle Reparaturen oder Sanierungen können so geplant und 

eingeleitet werden. Neben einer optimalen Werterhaltung durch einen gezielten Unterhalt der Gesamtanla-

ge kann damit auch eine hohe Betriebsbereitschaft sichergestellt werden. 

 

Nützliche Links: 

www.vss.ch 

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute 

www.kommunale-infrastruktur.ch/ 

Fachorganisation kommunale Infrastruktur 

7.3 Siedlungsentwässerung 

Das öffentliche Kanalnetz einer Gemeinde umfasst die öffentlichen Abwasserkanäle, diverse Abwasser-

pumpwerke, Regenbecken und Sonderbauwerke. Hinzu kommt das private Leitungsnetz, welches das 

Schmutzwasser aus Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten der öffentlichen Kanalisation zuführt. Eben-

falls ins öffentliche Kanalnetz geleitet wird das auf Strassen, Dächern und Hofflächen gesammelte ver-

schmutzte Regenwasser. Gereinigt wird das Abwasser in der Abwasser-Reinigungsanlage (ARA). 

 

http://www.chgemeinden.ch/de/aktuelles/meldungen/leitfaden-werterhalt-strassen.php
http://www.vs.ch/
http://www.kommunale-infrastruktur.ch/
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Grundlage für die Planung der Entwässerungsanlagen ist der generelle Entwässerungsplan (GEP) einer 

Gemeinde. Der GEP betrachtet alle Entwässerungsanlagen gesamtheitlich; dazu gehören ausser der Kana-

lisation auch die natürlichen Gewässer (Bäche, Flüsse, Seen und das Grundwasser). Im GEP werden Aus-

sagen zum Zustand der natürlichen Gewässer und zum baulichen Zustand der Kanalisation gemacht. Dar-

aus abgeleitet wird eine umfassende Planung mit detaillierten Massnahmen und Folgerungen, wie zum 

Beispiel: 

 Erneuern oder Ersetzen von Kanalisationsleitungen 

 Anweisungen für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Kanalisation für den Kanal-

netzbetrieb 

 Planung des langfristigen Werterhaltes und der Finanzierung der Abwasseranlagen 

7.3.1 Betrieblicher Unterhalt der Kanalisation 

Unter betrieblichem Unterhalt versteht man insbesondere alle regelmässig ausgeführten Massnahmen, die 

den Sollzustand einer Entwässerungsanlage erhalten. Um dies zu gewährleisten, müssen die Anlagen re-

gelmässig gewartet, unterhalten, gereinigt, untersucht und bei Bedarf instand gestellt werden.  

 

Voraussetzung für eine planmässige Durchführung der Wartung ist die Erstellung eines Unterhaltsplans, 

welcher auf die spezifischen Belange der einzelnen Anlagen Bezug nimmt. 

 

Zwei Hauptprozesse prägen den Betrieb ganz wesentlich. Es sind dies die Reinigung und die Inspektion 

der Anlagen. Es können jedoch im Einzelfall weitere betriebliche Massnahmen hinzukommen, z.B. Fräs- 

und Bohrarbeiten. 

7.3.2 Baulicher Unterhalt der Kanalisation 

Bei der Sanierung von Abwasserkanälen und –leitungen wird zwischen drei generellen Sanierungsarten 

unterschieden: 

 Reparatur 

 Renovierung 

 Erneuerung 

7.3.3 Abwasserarten 

Schmutzabwasser besteht aus häuslichem Abwasser 

(Fäkalien, Spül- und Waschwasser) sowie Abwasser 

aus Gewerbe- und Industriebetrieben. 

 

Unverschmutztes Abwasser besteht aus Regenabwas-

ser von Dächern, Strassen und Plätzen sowie Feldern. 

Extreme Niederschläge stellen die ARA wegen der 

plötzlich auftretenden und zu bewältigenden Wasser-

massen vor erhebliche Probleme. Positiv ist dagegen zu 

werten, dass bei diesen Gelegenheiten das Kanalnetz 

gut durchgespült wird. 

http://www.bern.ch/stadtverwaltung/tvs/tba/BuU/KNB/
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/tvs/tba/BuU/KNB/
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7.3.4 Entwässerungssysteme 

 
a) Mischsystem 

Regenabwasser und Schmutzabwasser werden in einem gemein-

samen Kanalnetz der ARA zugeführt. Zur Entlastung der ARA sind an 

geeigneten Stellen Regenentlastungen geschaltet. 

 

 

 
b) Trennsystem 

Regenabwasser und Schmutzabwasser werden in zwei getrennten 

Kanalnetzen abgeleitet. Das Regenabwasser von Dächern, Plätzen 

und Strassen wird dabei in der Regel einem Vorfluter (Gewässer) 

zugeleitet. 

 

 
c) Modifiziertes System 

Nicht verschmutztes Regenabwasser (z.B. vom Dach) wird auf dem 

Grundstück versickert oder in ein Gewässer abgeleitet. Schmutzab-

wasser bzw. verschmutztes Regenabwasser (z.B. von Plätzen und 

Wegen) wird der ARA zugeführt. 

 

7.3.5 Abwasserreinigungsanlage ARA 

Gewässerschutz und Abwasserreinigung sind nicht Aufgaben unserer Zeit, sondern stellen Daueraufgaben 

dar, die stets neue Aspekte, Verfahren und Entwicklungen nach Massgabe der Gewässerqualität erfordern. 

Neben dem natürlichen Wasserkreislauf hat sich, bedingt durch die vermehrte Nutzung des Wassers zur 

Beseitigung von Unrat, ein künstlicher Kreislauf etabliert. Er beginnt mit der Aufbereitung von See-, Fluss-, 

Grund- und Quellwasser, das dem natürlichen Kreislauf entzogen wird, zu Trinkwasser. Das Trinkwasser 

wird durch den menschlichen oder gewerblichen Gebrauch zu Schmutzwasser, das über die Kanalisations-

leitungen der ARA zugeführt und dort von Schmutzpartikeln befreit wird. Danach gelangt das gereinigte 

Wasser zurück in den natürlichen Kreislauf. 

 

Nützliche Links: 

www.vsa.ch 

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute 

www.bafu.admin.ch/bafu 

Bundesamt für Umwelt, Gewässerschutz 

www.bve.be.ch/bve/de/index/wasser/wasser/grundstuecksentwaesserung.html 

Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern, Siedlungswasserwirtschaft 

www.kommunale-infrastruktur.ch/ 

Fachorganisation kommunale Infrastruktur 

http://www.vsa.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser.html?_organization=811&_topic=29&_startDate=01.01.2016&_pageIndex=0%20
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/wasser/wasser/grundstuecksentwaesserung.html
http://www.kommunale-infrastruktur.ch/
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7.4 Trinkwasserversorgung 

7.4.1 Allgemeines 

Öffentliche Wasserversorgungsanlagen sind wegen ihrer technischen Infrastruktur sehr teuer. Heute ist die 

Wasserversorgung praktisch fertig ausgebaut: Über 95 % der bernischen Bevölkerung bezieht ihr Wasser 

aus einer öffentlichen Wasserversorgung. Die Wasserversorgung stellt flächendeckend auch den Hydran-

tenlöschschutz sicher. 

 

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwas-

ser. Ein kilometerlanges, fein verzweigtes Rohrnetzsystem im Untergrund transportiert das Trinkwasser zu 

den einzelnen Abnehmern. 

 

Die Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) ist, analog zur Generellen Entwässerungsplanung GEP, 

das Planungsinstrument für die Sanierung, Erneuerung, Erweiterung und den Betrieb der Wasserversor-

gungsanlagen in der Gemeinde. Eine periodisch wiederkehrende Standortbestimmung nach der Erstellung 

des GWP ist für die Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen unumgänglich. 

7.4.2 Schutzzonen 

Grundwasserschutzzonen sollen gewährleisten, dass die Entnahme von Wasser aus bestehenden, geplan-

ten und möglichen Fassungen zum Zweck der Trink- und Brauchwasserversorgung heute und in Zukunft 

sichergestellt ist. Der Schutz bezieht sich in erster Linie auf die Qualität des Wassers; er umfasst aber auch 

mit der Quantität zusammenhängende Belange. 

 

Als Grundwasserschutzzonen werden die Gebiete bezeichnet, welche mit öffentlich-rechtlichen Eigentums-

beschränkungen zum Schutz von Trinkwasserfassungen belegt sind. Schutzzonen bestehen aus dem 

Schutzzonenplan, der die Ausdehnung der Schutzzone zeigt, und dem Schutzzonenreglement, das die 

Nutzungsbestimmungen umschreibt. 

 

Schutzzonen umfassen den eigentlichen Fassungsbereich (Zone S1), die engere Schutzzone (Zone S2) 

und die weitere Schutzzone (Zone S3). Die Zone S1 sichert die unmittelbare Fassung. 

7.4.3 Wassergewinnung 

Trinkwasser wird in der Schweiz aus drei verschiedenen natürlichen Ressourcen gewonnen. Rund 40 % 

stammen aus Quellen, weitere 40 % aus mächtigen Grundwasserströmen und die verbleibenden 20 % aus 

Oberflächenwasser (vor allem Seewasser). 
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7.4.4 Wasserverteilung 

Pro Einwohnerin und Einwohner in der Schweiz steht ein Reservoir-Volumen von 450 Liter zur Verfügung. 

In den Reservoiren wird das Trinkwasser über kurze Zeit gespeichert und dann bei Bedarf an die Haushalte 

abgegeben. Die Reservoire sind meist auf einer Anhöhe oder auf einem Wasserturm angelegt. Von der 

Wassergewinnung wird das Trinkwasser in die Reservoire geleitet oder wenn nötig gepumpt. Mit der Hö-

hendifferenz zu den Haushalten wird ein konstanter Wasserdruck aufgebaut - das Trinkwasser fliesst ohne 

zusätzliche Energie aus dem Wasserhahn. Mit den Reservoiren können die Verbraucherspitzen problemlos 

gedeckt werden. Weist das Versorgungsgebiet grosse Höhenunterschiede auf, sind verschiedene Druck-

zonen mit eigenen Reservoirs notwendig, da sonst der Leitungsdruck zu gross würde. 

 

Die Leitungen sind mehrheitlich aus Kunststoff, Stahl, Grauguss und Duktilguss (das heisst schlagfesterem 

Gusseisen) angefertigt. Die Wasserleitungen sind das grosse Kapital der Wasserversorgungen - verborgen 

im Boden. Die Investitionen sind derart gross, dass die Fixkosten einer Wasserversorgung bei rund 80 % 

liegen. Diese Kosten fallen an, ob ein Tropfen Wasser verkauft wird oder nicht. 

 

Die Netzleit- und Fernwirkanlage einer Wasserversorgung dient der Steuerung und Überwachung sämtli-

cher Aussenanlagen. Dank dieser Anlage ist es möglich, den automatischen Betrieb der umfangreichen 

Anlagen rund um die Uhr zu gewährleisten. Im Störungsfall verschafft die Netzleitstelle den Überblick über 

die Ereignisse und gewährleistet kurze Interventionszeiten für die Störungsbehebung. 

7.4.5 Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen 

Der Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen erfolgt grundsätzlich auf zwei verschiedenen Stufen. Einer-

seits unterliegt das Trinkwasser sehr hohen Anforderungen bezüglich der hygienischen Aspekte (Wasser 

ist ein Lebensmittel). Andererseits gelten für den Unterhalt und damit für die Erhaltung der baulichen Anla-

gen und Installationen die gleichen Anforderungen, Begriffe und Grundsätze wie bei allen anderen Infra-

strukturanlagen. 

 

Die Unterhaltsarbeiten an den Anlagen einer Wasserversorgung sind gemäss den Richtlinien des Schwei-

zerischen Verbandes des Gas- und Wasserfaches (SVGW) durchzuführen. 

 

Nützliche Links: 

www.svgw.ch 

Schweizerischer Verband des Gas- und Wasserfaches 

www.bafu.admin.ch/wasser 

Bundesamt für Umwelt, Wasser 

www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/kl.html 

Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, Kantonales Laboratorium 

www.bve.be.ch/bve/de/index/wasser/wasser/wasserversorgung.html 

Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern, Wasserversorgung 

http://www.svgw.ch/
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/44YWBYIM/www.bafu.admin.ch/wasser/index.html%3flang=de
http://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/kl.html
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/wasser/wasser/wasserversorgung.html


Erstausgabe 25. November 2009 
Version Januar 2023 Bau- und Planungsrecht Seite 160 

 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

7.5 Abfallentsorgung 

7.5.1 Allgemeines 

Bei der Abfallentsorgung geht es darum, die in Haushalt, Gewerbe und Industrie anfallenden festen Abfall-

stoffe einzusammeln und der Entsorgung oder - wenn immer möglich - der Wiederverwertung zuzuführen. 

Es gelten demnach folgende drei Prinzipien: 

 Wenn immer möglich vermeiden, dass Abfälle überhaupt entstehen, 

 So viele Abfälle wie möglich sinnvoll verwerten (Recycling, Kompostieren, Vergären), 

 Was übrig bleibt, im Inland mit minimalem (Transport-)Aufwand umweltverträglich entsorgen. 

Daraus folgt die Zielhierarchie: „Vermeidung vor Verwertung vor Beseitigung“. 

7.5.2 Abfallsammelstellen der Gemeinde 

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn jede Gemeinde Sammellösungen findet, die auf ihre Gegeben-

heiten und die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung abgestimmt sind und die das Gemeindebudget nicht über-

mässig belasten. Dafür werden meistens Hauptsammelstellen beim Werkhof oder bei der Gemeinde-

verwaltung und Nebensammelstellen (Glas, Alu, Stahlbech und Batterien) an dezentralen Standorten durch 

die Gemeinde betrieben. Dazu eignen sich Überflur- und Unterflursammelsysteme. 

 

Es gibt kein allgemeingültiges „Rezept“ für die Ermittlung der Anzahl Sammelstellen der Gemeinde. Die 

Anzahl Sammelstellen ist abhängig von der Bevölkerungsdichte und der Siedlungsstruktur sowie vom ge-

wählten System und von der Organisation. 

 

Die Sammelstellen sollten jedoch mit möglichst geringem Aufwand erreichbar sein (Parkplätze, in der Nähe 

von öV-Haltestellen etc.). Am besten eignen sich dafür stark frequentierte und gut einsehbare Standorte, 

wie z.B. Einkaufszentren, innerhalb oder in der Nähe von Wohnquartieren, Werkhof oder Gemeinde-

verwaltungen und Poststellen. Besonders zu beachten sind dabei auch ein allfälliger Mehrverkehr, der Lärm 

und der Abfalltourismus. 

 

Eine Gemeinde sollte wenn möglich folgende Separatsammlungen anbieten: 

 Aluminium (Bringprinzip) 

Sammlung im gleichen Behältnis wie Stahlblech 

 Glas (Bringprinzip) 

Sammlung in Container, getrennt nach Farbe 

 Grüngut/Kompost (Holprinzip) 

Sammlung mit Grünabfuhr 

 Metalle (Hol-/Bringprinzip) 

Sammlung mit Metallabfuhr 

 Öl (Bringprinzip) 

Sammlung in Öl-Container 

 Papier/Karton (Holprinzip) 

Schulsammlung oder Abfuhr 

 Plastik / Kunststoff (Bringprinzip) 

Sammlung in entsprechenden Sammelbehältern 
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 Sonderabfall in Kleinmengen (Bringprinzip) 

Sammelaktionen durchführen / Werkhofsammelstelle 

 Sperrgut (Hol-/Bringprinzip) 

Sammlung mit Sperrgutabfuhr (zusammen mit Hauskehricht) 

 Stahlblech/Weissblech (Bringprinzip) 

Sammlung in gleichen Behältnissen wie Aluminium 

 Textilien und Schuhe (Hol-/Bringprinzip) 

Strassensammlung oder Sammlung in Textil-Containern 

 Tierische Abfälle (Bringprinzip) 

Entsorgung über regionale Kadaversammelstelle. Anlieferung durch Verursacher. 

7.5.3 Information der Bevölkerung 

Um das Abfallbewusstsein und das Entsorgungsverhalten der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern, ist 

harte Informations-Knochenarbeit zu betreiben. Die Informationen (einfach, verständlich und motivierend) 

müssen immer und immer wieder an die Bevölkerung herangetragen werden. Vor allem Neuzugezogene 

sollten rasch und umfassend über das Entsorgungskonzept der Gemeinde informiert werden. Ein Abfall-

kalender ist da ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel. 

 

Ebenso gilt es, die Kundschaft an den Sammelstellen klar, einfach und verständlich zu führen: 

 Wenig Worte, dafür eindeutige Bilder und Piktogramme 

 Praxisnahe Anleitungen (auch für Selbstverständliches) 

 Wo kann ich mich weiter informieren? 

 Hinweis auf andere Sammelstellen 

7.5.4 Entsorgungspflicht des Handels 

Nicht nur die Gemeinde steht in der Pflicht zur umweltverträglichen Entsorgung. Auch der Handel ist ge-

setzlich dazu verpflichtet. Entsprechend ist die Bevölkerung darüber aufzuklären, in welchen Geschäften sie 

diese Stoffe zurückgeben können. 

 

Abfallart Gesetzliche Grundlage 

Akkumulatoren und Batterien 
Chemikalien-Risikoreduktions-

Verordnung (ChemRRV) 

Elektro- und Elektronikgeräte  

inkl. Zubehör 

Verordnung über die Rückgabe, 

die Rücknahme und die Entsor-

gung elektrischer und elektroni-

scher Geräte (VREG) 

Leuchtmittel  

(Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren) 
VREG 

PET-Getränkeflaschen 
Verordnung über die Getränke-

verpackungen (VGV) 
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Sonderabfall (inkl. Medikamente) 
Chemikaliengesetz (ChemG), 

ChemRRV 

7.6 Littering 

7.6.1 Allgemeines 

Littering bezeichnet die Verunreinigung von Strassen, Plätzen, Parkanlagen oder öffentliche Verkehrsmittel 

durch liegen gelassene Abfälle. Littering beeinträchtigt die Lebensqualität und das Sicherheitsgefühl im 

öffentlichen Raum. 

7.6.2 Ursachen 

Ursachen für das Littering sind weder fehlende noch überquellende Mülleimer. Abfälle werden auch neben 

halbvollen Abfalleimern und an Orten mit zahlreichen Entsorgungsmöglichkeiten weggeworfen. Da auf der 

Strasse keine Haushaltabfälle gefunden werden, kann auch die Einführung der Sackgebühr kein Grund für 

die Zunahme des Litterings sein. Ausserdem tritt das Problem auch in Städten ohne Sackgebühr auf. Die 

Ursachen sind vielmehr 

 die veränderte Konsum- und Ernährungsgewohnheiten; 

 Bequemlichkeit, Individualismus und schwindende Rücksichtnahme im öffentlichen Raum; 

 das veränderte Freizeitverhalten; 

 die stetig wachsende Zahl von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen etc. 

 

Grösster Anteil am Littering hat die sogenannte „fliegende Verpflegung“ (Take Away-Betriebe) gefolgt von 

Zeitungen und Flyern. 

7.6.3 Massnahmen 

Dem Littering ist mit massgeschneiderten Kampagnen zu begegnen. Das Massnahmenbündel hat sich 

dabei an den drei A, Aufklären, Aufräumen, Ahnden zu orientieren. Dazu ist professionale Beratung ange-

sagt. 

 

Nützliche Links: 

www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/Abfall2.html 

Amt für Wasser und Abfall, Betriebe und Abfall 

www.abfall.ch 

Alle Informationen zum Thema Abfall und Recycling 

www.littering-schweiz.ch/ 

Plattform gegen achtlos weggeworfene Abfälle 

www.swissrecycling.ch 

Verein Schweizerischer Recycling-Organisationen 

www.igsu.ch/ 

IG Saubere Umwelt 

http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/Abfall2.html
http://www.abfall.ch/
http://littering-schweiz.ch/
http://www.swissrecycling.ch/
http://www.igsu.ch/
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8. Gemeindeliegenschaften 

Gemeindeverwaltung, Schulanlagen, Spielplätze, Grünanlagen, Sportanlagen, Werkhof, Feuer-

wehrmagazin, Zivilschutzanlagen, Frei- und Hallenbad sowie Wohn- und Gewerbehäuser bilden das ge-

wohnte Liegenschafts-Inventar einer Gemeinde. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen den Liegen-

schaften im Verwaltungsvermögen (Liegenschaften, die für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben not-

wendig sind, wie z.B. Schulanlagen, Verwaltungsgebäude, Werkhöfe, etc.) und den Liegenschaften im Fi-

nanzvermögen (Liegenschaften, die keiner Gemeindeaufgabe dienen und frei handelbar sind, wie z.B. 

Wohnliegenschaften, etc.) Der Wert des gesamten Liegenschafts-Portefeuilles erreicht rasch einmal 100 

Mio. Franken. Dem Werterhalt gilt es deshalb besondere Beachtung zu schenken. Gut geplante und regel-

mässig durchgeführte Unterhaltsarbeiten garantieren den Werterhalt der Liegenschaften. 

 

Liegenschaften müssen während ihres gesamten Lebenszyklus umsichtig gepflegt und unterhalten werden. 

Wer dieser Verpflichtung nachkommt, verlängert die Lebensdauer der Bauteile entscheidend und spart 

langfristig Geld. Dazu sind Massnahmen für die Wahrung der Funktionstüchtigkeit zu treffen. Es handelt 

sich dabei um Wartungsarbeiten, um die Ausbesserung kleiner schadhafter Stellen, den Ersatz von Appa-

raten, Einrichtungen usw. 

 

Die Erstellung einer Unterhaltsplanung, d.h. eines auf einer individuellen Analyse basierenden, langfristigen 

Massnahmenkatalogs und die sorgfältige Überwachung sind Voraussetzungen für den Gebäudeunterhalt. 

Unterhalts- und Renovationsmassnahmen müssen ganzheitlich und langfristig betrachtet werden. Wer sich 

allzu lange auf Unterhaltsarbeiten beschränkt und notwendige Renovationen hinauszögert, geht das Risiko 

ein, ein Flickwerk zu verursachen, welches sich langfristig nicht auszahlt. Die fehlende ganzheitliche Be-

trachtungsweise kann zudem zu Schäden führen, deren Behebung finanziell ein Vielfaches des ursprüng-

lich geplanten Unterhalts ausmachen kann. 

 

Die Nutzungsänderung bei einer Gemeindeliegenschaft stellt einen wichtigen Aspekt dar. Vor allem Ge-

meindeverwaltungen und Schulanlagen sind laufenden Nutzungsänderungen unterworfen, welche es ohne 

grössere Investitionen umzusetzen gilt. Damit das gelingen kann, muss das Gebäude auf solche Nutzungs-

änderungen ausgelegt sein (z.B. Innenwände in Trockenbauweise). Weiter bilden die Betriebskosten eines 

Objektes einen entscheidenden Faktor bei der Wirtschaftlichkeit. Damit die Betriebskosten möglichst tief 

gehalten werden können, braucht es z.B. pflegeleichte und unterhaltsarme Einrichtungen, energieeffiziente 

Apparaturen sowie eine fachkundige und bedürfnisgerechte Hauswartung. Gleichzeitig gilt es, die öffentli-

chen Räume und Anlagen ausserhalb öffentlicher Nutzungen weiter zu vermieten. Es ist deshalb unabding-

bar, dass die Liegenschaften einer Gemeinde durch eine ausgewiesene Fachperson betreut werden. 



Erstausgabe 25. November 2009 
Version Januar 2023 Bau- und Planungsrecht Seite 164 

 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

Quellen: 

 Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern von Prof. Dr. Aldo Zaugg und Prof. Dr. Peter Ludwig 

 Arbeitshilfen für die Ortsplanung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern 

 Bulletins der kantonalen Planungsgruppe Bern KPG 

 Planungsbriefe der kantonalen Planungsgruppe Bern KPG 

 Baubriefe der kantonalen Planungsgruppe Bern KPG 

 Erschliessungsbriefe der kantonalen Planungsgruppe Bern KPG 

 Arbeitshilfen zur Revision des Baugesetzes, des Baubewilligungsdekretes und zur Einführung des 

Koordinationsgesetzes der BVED / JGKD / VLP 

 Kantonaler Richtplan 

 Skript Baurecht von Heidi Walther Zbinden und Peter Perren 

 Skript Unterhalt und Betreuung kommunaler Infrastrukturen im Tiefbau von Bruno Reber 

 Internetseiten der im Skript erwähnten Behörden, Fachstellen, Organisationen und Vereine 
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Beilage zu Kapitel 2.7: Planerlassverfahren - Kommunale Richtpläne 
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Beilage zu Kapitel 2.7: Planerlassverfahren - Kommunale Nutzungspläne 
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Beilage zu Kapitel 2.7: Zuständigkeiten im Planerlassverfahren 

Planung 

Zuständigkeit 

in Gemeinden mit grossem 

Gemeinde- oder Stadtrat 
in den anderen Gemeinden 

Erlass, Änderung, Aufhebung 

der baurechtlichen Grund-

ordnung (BauR/Zonenplan) 

Stimmberechtigte 

oder 

Parlament unter Vorbehalt des 

fakultativen Referendums  

(gemäss OgR) 

Stimmberechtigte  

(Gemeindeversammlung oder 

Urnenabstimmung) 

Überbauungsordnung, welche 

eine Abweichung von Art + 

Mass der Nutzung nach Grund-

ordnung beinhaltet 

Stimmberechtigte 

oder 

Parlament unter Vorbehalt des 

fakultativen Referendums  

(gemäss OgR) 

Stimmberechtigte  

(Gemeindeversammlung oder 

Urnenabstimmung) 

Überbauungsordnung aus-

serhalb einer ZPP, welche nicht 

von Art + Mass der Nutzung 

nach Grundordnung abweicht 

Stimmberechtigte 

oder 

Parlament  

(gemäss OgR) 

Stimmberechtigte  

(Gemeindeversammlung oder 

Urnenabstimmung) 

Überbauungsordnung, welche 

ausschliesslich Anlagen der 

Detailerschliessung zum Ge-

genstand hat 

Gemeinderat (Exekutive) Gemeinderat (Exekutive) 

Überbauungsordnung in einer 

ZPP 
Gemeinderat (Exekutive) Gemeinderat (Exekutive) 

Geringfügige Änderungen aller 

Pläne und Vorschriften 
Gemeinderat (Exekutive) Gemeinderat (Exekutive) 
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Sozialhilfe und Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) 

1. Sozialwesen 

 

Bis ins 16. Jahrhundert kümmerte sich der Staat nicht um die Armen und Hilfsbedürftigen. Dieser Auf-

gaben nahmen sich religiös motivierte Organisationen und Helfer an. Nach Einzug der Kirchen- und 

Klostergüter durch den Staat in der Reformationszeit fiel die Armenfürsorge in sich zusammen. Bis 

Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es dem Staate kaum, diese Aufgaben zu bewältigen. Der Stande 

Bern versuchte mit so genannten "Bettelordnungen" der Armut Herr zu werden, griff dabei aber zu wir-

kungslosen und menschenunwürdigen Mitteln, wie konsequent durchgeführten Razzien, um die fest-

genommenen Armen an jene Orte abzuschieben, wo sie geboren oder zuletzt wohnhaft waren. Das 

war die Zeit der "Armenjägerei". 

 

Eine Änderung brachte die Gründung des Bundesstaates 1848. Die erste Bundesverfassung garan-

tierte die Freizügigkeit, d.h. die Kantone wurden verpflichtet, für unbemittelte Bürger anderer Kantone 

zu sorgen, allerdings mit Rückgriffsrechten gegenüber dem Heimatkanton. Mit dem 1857 eingeführten 

"Schenkschen Armengesetz" (späterer Bundesrat Karl Schenk) konnte im Kanton Bern endlich etwas 

Ordnung in die chaotischen Verhältnisse gebracht werden. Entscheidende Neuerung war die Einfüh-

rung des Wohnsitzprinzips, anstelle des Heimatprinzips. Der Kanton Bern war der erste schweizeri-

sche Stand mit der wohnörtlichen Grundlage der Unterstützungszuständigkeit, was bereits in das Ge-

setz über das Fürsorgewesen von 1961 einfloss. Statt der almosenhaften Unterstützung wurde die in-

dividuelle Betreuung mit finanziellen Unterstützungsleistungen als ein Mittel neben anderen Hilfestel-

lungen festgeschrieben. Auch waren in diesem Gesetz bereits sozialpolitische Gedanken und Aufga-

ben enthalten. Bereits damals wurde erkannt, dass Vorsorge vor Fürsorge zu setzen ist. 

 

Seit dem 1. Januar 2002 ist das Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (SHG) in Kraft. Dieses Ge-

setz weist folgende Schwerpunkte auf:  

▪ Integration: Der beruflichen und sozialen Integration wird besonders Rechnung getragen. Ver-

schiedene Massnahmen und (finanzielle) Anreize sollen die soziale Integration fördern und die 

Teilnahme an beruflichen Integrationsmassnahmen honorieren. 

▪ Rechtsgrundlagen: Für erweiterte Aufgabenbereiche existieren explizite Rechtsgrundlagen wie 

z.B. Unterstützung und Förderung von Forschungs- und Pilotprojekten, Ombudsstellen und Frei-

willigenarbeit. 

▪ Aufgabenentflechtung: Verschiedene Aufgabenbereiche sind kantonalisiert (Erziehungsberatung, 

Massnahmenvollzug Jugendgerichte, Ausbildung im Sozialwesen und Angebote für behinderte 

Menschen) oder kommunalisiert (Schulzahnpflege), d.h. in die alleinige Zuständigkeit des Kantons 

oder der Gemeinden übertragen. Andere Bereiche sind eine gemeinsame Aufgabe von Kanton 

und Gemeinden. Als Verbundaufgabe gelten die individuelle Sozialhilfe, die Angebote für ältere 

und pflegebedürftige Menschen, die Suchthilfe und Suchtprävention sowie die Aufgaben zur beruf-

lichen und sozialen Integration mit den Angeboten für Familien. Die Verbundaufgaben werden 
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vom Kanton und der Gesamtheit der Gemeinden gemeinsam und zu gleichen Teilen (50/50) über 

den kantonalen Lastenausgleich getragen. 

▪ Steuerung: Das Gesetz beruht auf einem wirkungsorientierten Steuerungsmodell. Mit verschiede-

nen Steuerungsinstrumenten sollen die Steuerung durch den Kanton verstärkt, die Effektivität und 

Effizienz der Sozialhilfe gesteigert werden. Die Angebote müssen qualitativ angemessen und be-

darfsgerecht sein und eine nachweisbare Wirkung erzielen. Im Rahmen eines Controllingsystems 

werden die erzielten Wirkungen regelmässig überprüft und die Angebote laufend angepasst. 

▪ Stellung von Kanton und Gemeinden: Bei den Verbundaufgaben werden dem Kanton und den Ge-

meinden klare Rollen zugewiesen. Die Gemeinden vollziehen die individuelle Sozialhilfe, der Kan-

ton trägt die Hauptverantwortung für die Bereitstellung der institutionellen Leistungsangebote (sta-

tionäre und nicht stationäre Einrichtungen). Der Vollzug der individuellen Sozialhilfe durch die Ge-

meinden erfolgt nach klaren gesetzlichen Vorgaben betreffend die Behördenorganisation und das 

Leistungsangebot. Diese Vorgaben stellen einen Minimalstandard dar. 

▪ Gemeindeorganisation: Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben über eine Sozialbe-

hörde als strategisches Organ und über einen Sozialdienst als operative Fachinstanz zu verfügen. 

Die Verpflichtung zur Führung eines Sozialdienstes mit qualifiziertem Fachpersonal stellt die Pro-

fessionalisierung der Sozialhilfe und die fachliche Qualität der Dienstleistungen sicher. 

▪ Über verschiedene zwischenzeitlich erfolgte Teilrevisionen sind folgende bedeutende Änderungen 

wirksam geworden: 

▪ Die Sozialdienste werden verpflichtet mit anderen Institutionen zusammen zu arbeiten. 

▪ Die Kosten für vertrauensärztliche Untersuchungen einer bedürftigen Person können dem Lasten-

ausgleich zugeführt werden. 

▪ Informationsbeschaffung; wenn zwingend erforderliche Informationen zur Gewährung von Sozial-

hilfe nicht durch den Klienten erbracht werden, können sich die Sozialdienste diese mit einer Ge-

neralvollmacht beschaffen. 

▪ Bei begründetem Verdacht können die Sozialdienste Sozialinspektoren beauftragen um einen klar 

definierten Sachverhalt abklären zu lassen.  

▪ Bei Liegenschaftsbesitz sind die Sozialdienste verpflichtet, eine Veräusserung oder die Errichtung 

eines Grundpfandrechts in das Grundbuch anzustreben. 

▪ Um die Wirksamkeit der Sozialdienste weiter zu optimieren, führen die Sozialdienste seit 2011 die 

differenzierte Sozialhilferechnung.  

 

Die öffentliche Sozialhilfe auf Gemeindeebene ist als Teil eines komplexen Systems von Hilfsangebo-

ten zu verstehen. Die Leistungserbringung richtet sich nach individuellen Bedürfnissen zur Bestreitung 

des Lebensunterhaltes und beruht auf einem gesetzlichen Anspruch (Art. 23 SHG). Grundlage ist, wie 

im ganzen schweizerischen Sozialrecht, eine Gesetzgebung mit sozialpolitischer Zweckbestimmung 

zugunsten wirtschaftlich schwacher Bevölkerungsgruppen. Grundgedanke des Sozialhilferechtes 

ist ein humanitärer, nämlich eine menschenwürdige und eigenverantwortliche Lebensführung (Art. 1 

SHG). Dieses Ziel kann die Sozialhilfe neben finanzieller und anderer materieller Sachhilfe nur mit 

gleichzeitig einhergehenden psychosozialen Hilfestellungen, wie Beratung, Betreuung und Vermittlung 

erreichen (Art. 26 bis 28 SHG). 
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Das zeitgemässe Sozialhilfegesetz ist auf den Grundlagen einer wirkungsorientierten Verwaltung auf-

gebaut. Es beinhaltet nicht einfach eine Auflistung von Aufgaben für Leistungsbezüger und Leistungs-

erbringer, sondern formuliert Zielsetzungen und Wirkungsbereiche der öffentlichen Sozialhilfe (Art. 2 

und 3 SHG).  

 

Der individuelle Klient und der Sozialdienst sind Partner, welche mittels gemeinsam ausgehandelter 

Leistungs- und Zielvereinbarung zusammenarbeiten (Art. 19 Abs. 1 Bst. b und Art. 27 Abs. 1 SHG). 

Zur Erreichung der Hauptziele, berufliche und soziale Integration, sowie Stärkung der Eigenverant-

wortlichkeit, stehen Anreizsysteme zur Verfügung wie Integrationszulagen (IZU) oder Erwerbsfreibe-

träge (EFB) oder der Verzicht auf die Rückerstattungspflicht während der Unmündigkeit oder bis zum 

Abschluss der ordentlichen Erstausbildung (Art. 40 Abs. 1 Bst. a und b SHG). 

 

Mit verschiedenen Steuerungsinstrumenten durch den Kanton werden Effektivität und Effizienz der 

Sozialhilfe gewährleistet. Die Gemeinden sind zur Führung eines Sozialdienstes mit qualifiziertem 

Fachpersonal verpflichtet, wobei eine Mindestgrösse vorgegeben ist (Art. 18 SHG). Der Kanton übt 

ein Controlling über die Gemeinden aus. Die Sozialdienste haben von Gesetzes wegen weitreichende 

Kompetenzen. So ist die Festsetzung und Gewährung von Leistungen und der Erlass von diesbezügli-

chen Verfügungen den Sozialdiensten, der operationellen Ebene, überlassen (Art. 19/49 SHG). Artikel 

17 SHG legt fest, dass die Sozialbehörde, strategische Ebene, den Sozialdienst mit einem geeigneten 

Controlling beaufsichtigt. Der Rahmen, in welchem sich individuelle Sozialhilfe zu bewegen hat, ist mit 

den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS), welche für die 

Berner Gemeinden seit 2001 verpflichtend sind (Art. 31 Abs. 1 SHG) gegeben. Die Verordnung über 

die öffentliche Sozialhilfe SHV definiert im Art 8 SHV die für den Kanton Bern geltenden Unterstüt-

zungsansätze zur Ausrichtung und Bemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe.  

 

Mit Leistungsvereinbarungen werden, analog der individuellen Sozialhilfe, ebenfalls hinsichtlich der 

institutionellen Angebote zwischen Kanton und Gemeinden geregelt. Das Gesetz regelt die Abgren-

zung von kantonalen und kommunalen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Für einiges sind der Kan-

ton oder die Gemeinden alleine zuständig; bei der Sozialhilfe handelt es sich um eine der Verbundauf-

gaben, welche gemeinsam wahrgenommen wird.  

 

Sozialhilfe hat immer subsidiären Charakter (Art. 9 SHG) d.h. diese ist die letzte Stufe im individuel-

len und gesellschaftlichen sozialen Netz. Erst sollen die Möglichkeiten der Selbsthilfe des Klienten, 

der Nachbarschaftshilfe und der Verwandtenunterstützung, der Sozialversicherungen (AHV/IV/ALV 

usw.) und privater Organisationen (z.B. alle Pro-Organisationen) genützt werden. Die moderne Sozial-

hilfe arbeitet zielorientiert. Die materielle und persönliche Selbstständigkeit des Klienten soll durch Än-

derung des Sozialverhaltens und Förderung der Fähigkeiten, der persönlichen Ressourcen und Eigen-

aktivität erhöht oder wiedererlangt werden. In finanzieller Hinsicht sollen nicht nur Löcher gestopft, 

sondern investiert werden, z.B. durch Finanzierung von Ausbildungen. Ursachen im Einzelnen:  

▪ Körperliche Beeinträchtigungen (Behinderung seit Geburt oder im Verlaufe des Lebens erworben) 

▪ Entwicklungsstörungen im geistig-intellektuellen Bereich 

▪ Psychische Beeinträchtigungen (Ängste, Zwänge, Lebenskrisen, psychische Krankheiten) 
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▪ Allgemeine Schwächen in der Persönlichkeitsstruktur (Mangelnde Leistungsbereitschaft und Kon-

fliktfähigkeit, ungenügendes Durchhaltevermögen, verminderte Belastbarkeit, usw.) 

▪ Gesellschaftliche Gründe wie fehlende niederschwelliege oder zu tief entlöhnte Arbeitsplätze  

▪ Überforderung in ungewohnten Lebenssituationen (Krisen) 

▪ Beziehungsstörungen, die soziale Kontakte erschweren oder verunmöglichen. 

 

Die Sozialhilfe zählt zum öffentlichen Recht (Verwaltungsrecht), welches das Verhältnis zwischen Bür-

ger und Staat regelt. Daneben finden sich aber auch zivilrechtliche Bestimmungen wie beispielsweise 

die Verwandtenunterstützungspflicht nach Artikel 328 f ZGB. Grundlagen der Sozialhilfe finden sich 

auf allen drei Ebenen, in der Bundesverfassung / dem Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die 

Unterstützung Bedürftiger, der Staatsverfassung / einer Vielzahl von Gesetzen, Dekreten, Verordnun-

gen und Weisungen, den Organisationsreglementen von Gemeinden / Reglementen von Gemeinde-

verbänden, Vereinsstatuten usw.  

 

Die im Alltag wichtigsten Rechtsquellen sind das kantonale Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe vom 

11. Juni 2001 (SHG) und die Verordnung über die öffentliche Sozialhilfe vom 24. Oktober 2001 (SHV) 

welche beide auf den 1. Januar 2002 in Kraft getreten sind und seither mehrmals revidiert wurden. 

Das SHG sieht in zahlreichen Bestimmungen den Erlass von Ausführungsvorschriften des Regie-

rungsrates vor. Mit der Sozialhilfeverordnung werden diese Ausführungsvorschriften erlassen (z.B. 

Sozialdienste, Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe, Umschreibung der lastenausgleichsberechtigten 

Aufwendungen des Kantons und der Gemeinden). 

 

Von besonderer Bedeutung für die Sozialhilfe ist auch das kantonale Gesetz und die Verordnung über 

Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder.  

 

Die Sozialhilfe ist grundsätzlich eine gemeinsame Aufgabe von Kanton und Gemeinden (Verbundauf-

gabe). In Artikel 1 des SHG wird der Zweck der Sozialhilfe definiert: „Sicherung der gemeinsamen 

Wohlfahrt der Bevölkerung (gesellschaftliches Element) und Ermöglichung der Führung eines men-

schenwürdigen und eigenverantwortlichen Lebens (individuelles Element).“ Die Organisation der ber-

nischen Sozialhilfe ist in den Artikel 11 bis 21 SHG geregelt. 

1.5.1 Gemeinden (Art. 19 SHG) 

Jede Gemeinde hat über einen Sozialdienst zu verfügen. Entweder führt sie selber einen solchen oder 

führt mit anderen Gemeinden einen gemeinsamen Dienst bzw. schliesst sich einer Gemeinde an. Das 

Sozialhilfegesetz sieht den Sozialdienst als operative Fachbehörde vor, welche das Tagesgeschäft, 

das heisst die Einzelfallhilfe vollzieht (Art. 19 Abs. 1 SHG). Dazu gehören insbesondere: 

a)  die präventive Beratung; 

b)  die Abklärung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse; 
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c)  die Festlegung und Vereinbarung von individuellen Zielen; 

d)  die Beratung und Betreuung; 

e)  die Anordnung von Massnahmen; 

f)  die Festsetzung und Gewährung von Leistungen. 

 

Das Gesetz spricht von einer von der Gesundheits-, Sozial und Integrationsdirektion (GSI) festzule-

genden Mindestgrösse (150 Stellenprozent Fachpersonal) der Sozialdienste (Art. 18 Abs. 2 SHG). Kri-

terien für die Mindestgrösse sind unter anderem: Gewährleistung einer qualifizierten Stellvertretung 

und der Erreichbarkeit. Mit der Mindestgrösse ist auch ein gewisser Zwang zu Zusammenschlüssen 

und Bildung von gemeinsamen Sozialdiensten gegeben. Neben den gesetzlichen Aufgaben erfüllen 

die  

Sozialdienste weitere Aufgaben gemäss besonderer Gesetzgebung (z.B. Aufgaben im Bereiche des 

Kindes- und Erwachsenenschutzes, der Jugendarbeit, des Pflegekinderwesens oder der Alimentenbe-

vorschussung) oder aufgrund eines Leistungsvertrages mit der GSI (Art. 19 Abs. 2 SHG). 

 

Jede Gemeinde hat eine Sozialbehörde zu bestimmen. Die Gemeinden können auch mit anderen Ge-

meinden gemeinsam eine Sozialbehörde bilden. Als Sozialbehörde amtet entweder der Gemeinderat 

oder eine Kommission. Die Sozialbehörde ist die strategische Behörde (Art. 17 SHG). Dies als Folge 

der mit dem SHG vorgenommenen Trennung zwischen strategischen Aufgaben einerseits und opera-

tiven Aufgaben andererseits. Die Aufgaben strategischer Natur sind: 

a) Beurteilung grundsätzlicher Fragestellungen der Sozialhilfe; 

b) Beaufsichtigung und Unterstützung des Sozialdienstes; 

c) Bedarfserhebung, Datenlieferung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen zuhanden GSI;  

d) Erteilung von Leistungsaufträgen und Abschluss von Leistungsverträgen mit Leistungserbringern 

(z.B. Beschäftigungsprogramme). 

1.5.2 Kanton (Art. 12 SHG) 

Dem Kanton obliegt die Steuerungsverantwortung. Er legt die Grundsätze und Ziele der Sozialhilfe 

fest und sorgt (unter Einbezug der Gemeinden) für die Bereitstellung, Finanzierung, Koordination und 

Überprüfung der erforderlichen Leistungsangebote (Art. 12 SHG). Der Kanton handelt durch seine Be-

hörden, d.h. durch den Grossen Rat, den Regierungsrat, die GSI und die RegierungsstatthalterInnen. 

Der Grosse Rat und die RegierungsstatthalterInnnen erfüllen ihre „normalen“ Aufgaben, die im SHG 

nicht speziell erwähnt sind. Der Grosse Rat setzt als Gesetzgeber Recht und bestimmt damit den stra-

tegischen Rahmen; er stellt im Rahmen seiner Budgethoheit die erforderlichen finanziellen Mittel be-

reit. 

1. Regierungsstatthalter 

▪ Gemeindeaufsicht im Sinne der Gemeindegesetzgebung; 

▪ Erste Beschwerdeinstanz (Zweite Beschwerdeinstanz: Verwaltungsgericht) Frist: je 30 Tage; 

▪ Einberufung von Amtsversammlungen (Weiterbildungsveranstaltungen). 

2. Gesundheits-, Sozial und Integrationsdirektion GSI (Art. 14 SHG) 

▪ konkretisiert die Ziele der Sozialhilfe und sorgt für deren Umsetzung; 
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▪ erhebt und analysiert regelmässig den Bedarf an Leistungsangeboten; 

▪ plant und koordiniert bedarfsgerechte Leistungsangebote; 

▪ stellt die erforderlichen institutionellen Leistungsangebote bereit; 

▪ überprüft regelmässig die Wirkung und die Qualität der Leistungsangebote; 

▪ beaufsichtigt die Sozialhilfetätigkeit der Gemeinden; 

▪ berät die Gemeinden in Vollzugsfragen; 

▪ erlässt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Vorschriften für das Controlling der Gemeinden; 

▪ vollzieht die interkantonale und internationale Sozialhilfe. 

3. Zusammenarbeit Kanton und Gemeinden (Art. 20 SHG) 

▪ Das Kontaktgremium Kanton-Gemeinden beurteilt Fragen der Aufgabenteilung zwischen Kanton 

und Gemeinden; 

▪ Die Konsultativkommission berät den Regierungsrat, die Verwaltung und die Gemeinden bei der 

Umsetzung des Sozialhilfegesetzes, insbesondere im Hinblick auf eine ganzheitliche Existenzsi-

cherungspolitik des Kantons. 

4. Regierungsrat (Art. 13 SHG) 

▪ definiert die strategischen Ziele und Schwerpunkte der Sozialhilfe; 

▪ beantragt das Bereitstellen der finanziellen Mittel durch den Grossen Rat; 

▪ genehmigt die Leitbilder, Planungen und Berichte der GSI 

▪ legt die Grundzüge des strategischen Controllings fest und nimmt Kenntnis von den Wirkungskon-

trollen der GSI. 

 

 

Die Systematik des Sozialhilfegesetzes (SHG) unterscheidet zwischen individueller und institutioneller 

Sozialhilfe.  

 

Die individuelle Sozialhilfe umfasst die persönliche Beratung und Betreuung sowie die wirtschaftliche 

Hilfe (finanzielle Unterstützung). Die wirtschaftliche Hilfe deckt der bedürftigen Person den Grundbe-

darf für den Lebensunterhalt und ermöglicht ihr die Teilnahme am sozialen Leben (vgl. Art. 30 SHG). 

Als bedürftig gilt, wer für seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend oder rechtzeitig aus eigenen Mitteln 

aufkommen kann. Dies gilt als Voraussetzung für den Anspruch auf individuelle Sozialhilfe (vgl. Art. 23 

SHG).  

 

Zur institutionellen Sozialhilfe gehören die stationären und die nicht stationären Angebote für Men-

schen mit einer Behinderung, für pflegebedürftige und ältere Menschen, für Suchtkranke sowie Ange-

bote zur sozialen und beruflichen Integration (vgl. Art. 58 ff. SHG). Die Hauptverantwortung für die Be-

reitstellung dieser Angebote liegt beim Kanton (GEF), dabei wird er von den Gemeinden unterstützt.  
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Ein zentrales sozialpolitisches Thema ist die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit. Im Rah-

men der Institutionellen Sozialhilfe werden Angebote der Familienergänzenden Betreuung im Vor-

schulbereich (KITAS und Tagesfamilien) über den Lastenausgleich Soziales weitgehend finanziert. 

Mittels des seit 2021 geltenden Systems der Betreuungsgutscheine, steht allen Eltern im Kanton ein 

flächendeckendes Betreuungsangebot für Kinder im Vorschulalter zur Verfügung. Ab Beginn des 

Schulalters (Kindergarten) wird dieses Betreuungssystem durch das Tageschulangebot der Gemein-

den abgelöst.  

 

1.8.1 Anspruch 

Jede bedürftige Person hat Anspruch auf materielle Sozialhilfe und auf Beratung, Betreuung und In-

formation (Art. 22 SHG). Dies knüpft an Artikel 29 Abs. 1 der Kantonsverfassung an, wonach jede Per-

son bei Notlagen Anspruch auf ein Obdach, auf die für ein menschenwürdiges Leben erforderlichen 

Mittel und auf grundlegende medizinische Versorgung hat. Jede Person hat aber gemäss Artikel 28 

SHG die Pflicht, Auskunft über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu geben. Als be-

dürftig gilt, wer für seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln 

aufkommen kann. Diese Art der Hilfe beschränkt sich nicht alleine auf die Abdeckung sozialer Grund-

bedürfnisse wie Kleidung, Nahrung und Obdach. Zu berücksichtigen sind auch subjektive Bedürfnisse, 

welche die soziale Integration, die Förderung von Fähigkeiten und der Eigenständigkeit unterstützen. 

 

In der persönlichen und psychosozialen Hilfe geht es um Wahrung der persönlichen Autonomie und 

Integrität und die Verringerung oder Behebung persönlicher Defizite. Nicht nur die Klientin und der Kli-

ent direkt, sondern auch dessen familiäres und soziales Umfeld haben, wenn angezeigt, Anspruch auf 

Hilfe. Alle Begehren, ob nach Sachhilfe oder Betreuung und Beratung, müssen entgegengenommen 

und geprüft werden. In Notfällen, bei Unfähigkeit eines Betroffenen, sein Hilfsbedürfnis erkennen und 

formulieren zu können und offensichtlichen Notlagen, haben die Sozialdienste, respektive die Sozial-

behörden, von sich aus aktiv zu werden. 

1.8.2 Bemessung (Art. 31 SHG, Art. 8 SHV) 

Der Grad der Hilfsbedürftigkeit und die erforderlichen Massnahmen sind im Einzelfall differenziert abzu-

klären, was in professionellen Sozialdiensten mittels Situationsanalyse und Handlungsplanung ge-

schieht. Die Massnahmen müssen individuell richtig und qualifiziert sein. Der finanzielle Rahmen ist 

heute im Kanton Bern jedoch recht klar gegeben (Art. 31 SHG, Art. 8 SHV). Durch die konsequente An-

wendung der SKOS-Richtlinien und anderer Instrumente, wie z.B. der ‚Stichwörter‘ der BKSE (Berner 

Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz, http://handbuch.bernerkonferenz.ch/) kann 

eine hohe Rechtsgleichheit unter den Unterstützungsgemeinden erreicht werden.  



Erstausgabe 25. November 2009 
Version September 2022 

 Sozialhilfe und Kindes- und Erwachsenenschutz 

(KES) 

Seite 180 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

 

1.9.1 Lastenausgleich (Art. 78 bis 83 SHG) 

Der Lastenausgleich regelt das System und das Verfahren der gemeinsamen Tragung der Kosten der 

Sozialhilfe durch den Kanton und die Gemeinden. Der Aufwand des Kantons und der Gemeinden für 

die gemeinsamen Aufgaben der Sozialhilfe werden vom Kanton und von den Gemeinden gemein-

sam getragen. Die gemeinsame Kostentragung erfolgt in Form eines Lastenausgleiches.  

 

Der lastenausgleichsberechtigte Gesamtaufwand des Kantons und der Gesamtheit der Gemeinden 

wird alljährlich von der zuständigen Stelle der GSI ermittelt und durch zwei geteilt. Die eine Hälfte geht 

zulasten des Kantons, die andere Hälfte zulasten der Gesamtheit der Gemeinden. Die je hälftige Auf-

teilung des lastenausgleichsberechtigten Gesamtaufwandes auf den Kanton und die Gemeinden ist 

Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung von Kanton und Gemeinden. 

 

Die Hälfte des lastenausgleichsberechtigten Gesamtaufwandes von Kanton und Gemeinden ist auf 

die einzelnen Gemeinden aufzuteilen. Die Berechnung der Gemeindeanteile erfolgt gestützt auf das 

FILAG und die FILAV, einzig nach Massgabe der Wohnbevölkerung. Ist der Lastenanteil einer Ge-

meinde kleiner als ihr lastenausgleichsberechtigter Aufwand, wird ihr der Differenzbetrag von der GEF 

vergütet. Ist der Lastenanteil grösser als ihr lastenausgleichsberechtigter Aufwand, hat sie den Diffe-

renzbetrag der GSI zu vergüten. Die wichtigsten im Lastenausgleich geltend zu machenden Aufwen-

dungen der Gemeinden: 

▪ Leistungen der wirtschaftlichen Hilfe für bedürftige Personen; 

▪ die Besoldungs- und Weiterbildungsaufwendungen für das Fachpersonal der Sozialdienste im Be-

reich der individuellen Sozialhilfe und der Aufgaben gemäss besonderer Gesetzgebung sowie für 

das Fachpersonal der Jugendarbeit; 

▪ die Besoldungsaufwendungen für das dem Fachpersonal der Sozialdienste zugeordnete Administ-

rativpersonal; 

▪ Alimentenbevorschussungen und Inkassohilfekosten. 

1.9.2 Rückerstattung von Unterstützungsleistungen (Art. 40 bis 45 SHG) 

Grundsätzlich sind die Leistungen der Sozialhilfe rückerstattungspflichtig. Rückerstattungspflichtig 

sind: 

▪ Personen, die wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, wenn sich ihre wirtschaftlichen Verhältnisse 

wesentlich verbessert haben und ihnen eine Rückerstattung zugemutet werden kann. 

▪ Personen, die wirtschaftliche Hilfe bei vorhandenem Vermögen bezogen haben, wenn ihr Vermö-

gen ganz oder teilweise realisierbar wird oder realisiert wird und wenn ihnen die Rückerstattung 

zugemutet werden kann.  

▪ Personen, die im Hinblick auf bevorstehende Leistungen Dritter wirtschaftliche Hilfe bezogen ha-

ben, sobald die Leistungen fällig werden. Der Sozialdienst kann in diesen Fällen die Auszahlung 

an ihn verlangen. 

▪ Personen die ihre Bedürftigkeit in grober Weise selber verschuldet haben. Bei fortbestgehender 

Bedürftigkeit ist eine Rückerstattung während der laufenden Unterstützung möglich. 
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Personen, die unrechtmässig wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, müssen Zins bezahlen. 

Sofern ein Rückerstattungsgrund nach Artikel 40 SHG vorliegt ist die einer Ehefrau oder einem Ehe-

mann gewährte wirtschaftliche Hilfe auch vom jeweilig andern geschuldet (nach Massgabe der ihr o-

der ihm familienrechtlich obliegenden Unterhalts- und Beistandspflichten). Erben und andere Perso-

nen sind ebenfalls zur Rückerstattung der von einer verstorbenen Person bezogenen wirtschaftlichen 

Hilfe verpflichtet, soweit sie aus dem Nachlass oder aus Begünstigung von Lebensversicherungen be-

reichert sind. Die persönlichen Verhältnisse der bereicherten Person und ihre Beziehung zur verstor-

benen Person sind angemessen zu berücksichtigen. 

 

Die wirtschaftliche Hilfe ist nicht zurückzuerstatten, sofern sie während der Unmündigkeit oder bis zum 

Abschluss der ordentlichen Erstausbildung rechtmässig bezogen worden ist, unter Ausnahme der Be-

vorschussung von Sozialversicherungsleistungen, Stipendien, Kinderzulagen und ähnlichen für den 

Unterhalt der Kinder bestimmten Leistungen.  

 

In Härtefällen oder aus Billigkeitsgründen kann auf eine Rückerstattung ganz oder teilweise verzichtet 

werden. Die Zumutbarkeit muss nicht nur in finanzieller, sondern auch persönlicher Hinsicht gegeben 

sein und darf die Integration nicht gefährden. Der forderungsberechtigte Sozialdienst hat periodisch 

abzuklären, ob die Voraussetzungen für eine Rückerstattung erfüllt sind. Sind mehrere bernische  

Sozialdienste rückerstattungsberechtigt, haben sich diese gegenseitig zu verständigen. Der Sozial-

dienst trifft mit der rückerstattungspflichtigen Person nach Möglichkeit eine Rückerstattungsvereinba-

rung und legt mit ihr die Rückerstattungsmodalitäten fest. Die Rückerstattung wird erst verfügt, wenn 

keine einvernehmliche Lösung zustande kommt. Gemäss Artikel 45 SHG verjährt der Anspruch mit 

Ablauf eines Jahres, seitdem der Sozialdienst von der Entstehung des Anspruchs Kenntnis erhalten 

hat, in jedem Fall aber zehn Jahre nach seiner Entstehung. 

 

Folgender Grundsatz gilt für die innerkantonale Zuständigkeit: Zuständig für die Gewährung der Hilfe 

an Personen im Kanton Bern sind stets die Gemeinden. Grundsätzlich ist diejenige Gemeinde zustän-

dig, in der die bedürftige Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz im Sinne von Artikel 23ff ZGB hat. 

Ausnahmsweise ist eine Zuständigkeit der Aufenthaltsgemeinde gegeben, wenn eine bedürftige  

Person keinen Wohnsitz im Kanton Bern hat oder ausserhalb der Wohnsitzgemeinde auf sofortige 

Hilfe angewiesen ist. Von einer Kostenersatzpflicht zwischen bernischen Gemeinden wird abgesehen. 

 

Im interkantonalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit nach dem Bundesgesetz über die Zustän-

digkeit für die Unterstützung Bedürftiger vom 24. Juni 1977 (ZUG). Der Vollzug dieser Gesetzgebung 

obliegt der GSI. Das ZUG gilt für Personen, die sich in der Schweiz aufhalten, also für Schweizer und 

Ausländer. Der Grundsatz des Wohnsitzprinzips gilt auch hier.  

 

Wer hat welchen Unterstützungswohnsitz? Ehegatten haben, wenn sie nicht zusammenleben, je 

einen eigenen. Die getrenntlebende Mutter und ihre sich in ihrer Obhut befindenden Kinder haben ih-

ren Unterstützungswohnsitz am Wohnsitz der Mutter. Dies unabhängig vom Wohnsitz des Eheman-

nes und Mitinhabers der elterlichen Sorge. Unmündige, unter elterlicher Sorge stehende Kinder, die 
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fremdplatziert sind (Heim/Pflegeplatz) haben ihren Unterstützungswohnsitz in derjenigen Gemeinde, 

in der sie unmittelbar vor ihrer Platzierung zusammen mit den Eltern oder einem Elternteil gelebt ha-

ben. 

 

Was für eine Art der Hilfe auch immer, muss diese überlegt und geplant erfolgen. Vor finanziellen 

Leistungen sollten ein Hilfsplan und eine individuelle Zielvereinbarung erarbeitet werden, in welchen 

aufgrund gemeinsamer Überlegungen mit dem Klienten die Problemstellungen, die einzusetzenden 

Mittel, die Zeiträume und die Ziele enthalten sind. Natürlich gibt es immer Situationen, in denen ein 

Klient unmittelbare, existentielle Not geltend macht und man sofort eine finanzielle Überbrückungshilfe 

sprechen muss. Zumindest der nächste Schritt sollte aber eine seriöse Situationsanalyse sein. 

 

Mit dem SHG und den geltenden Richtlinien ist ein hoher Grad an Systematik und Gleichbehandlung 

erreicht ohne den Grundsatz des Individualisierens einzuschränken. Die materiellen Hilfen sind 

dadurch in jedem Einzelfall transparent. Die Verknüpfung von Leistungen und Zielvereinbarungen ge-

währleistet eine bewusste und verantwortbare Ausrichtung individueller Leistungen. 

 

Materielle Unterstützung ist letztlich eine flankierende Massnahme im alles entscheidenden Betreu-

ungsprozess, mit welchem die persönlichen Ressourcen des Klienten und das Aneignen von Techni-

ken zur selbständigen Lebensgestaltung, gefördert werden sollen. 

 

Die kommunalen Sozialdienste sind zuständig für die sozialhilfrechtliche Beratung, Begleitung und Un-

terstützung von Schweizer Bürgerinnen und Bürger sowie für die ausländischen Staatsangehörigen 

mit einem ordentlichen Aufenthalt (Niederlassungsbewilligung B oder C inkl. Personen mit anerkann-

tem Flüchtlingsstatus oder vorläufig Aufgenommene mit einem längeren Aufenthalt von +5/7 Jahren).  

 

Seit dem 1. Juli 2020 ist das Gesetz über die über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich 

(SAFG) in Kraft. Für Personen im laufenden Asylverfahren mit Status N oder F -5/7 Jahren liegt die 

Zuständigkeit bei den sogenannten Regionalen Partnern der Asylsozialhilfe. Der Kanton hat im Rah-

men der Neuausrichtung der Asylstrategie NA-BE seit 2021 fünf Asylregionen definiert, in deren Peri-

meter und Zuständigkeit die Asylsozialhilfe vollzogen wird. Die Unterstützungsansätze unterscheiden 

sich von der ordentlichen Sozialhilfe. Sie sind tiefer angesetzt und werden differenziert je nach Unter-

bringungsform (Kollektivunterkünfte bzw. selbständiges Wohnen) und Stand der Integrationsbemü-

hungen (Spracherwerb, soziale und berufliche Integration) ausgerichtet. Für unbegleitete minderjäh-

rige Asylsuchende (UMA) ist für den ganzen Kanton die Stiftung «Zugang B» zuständig. Abgewiesene 

Asylsuchende (negativer Asylbescheid und keine vorläufige Aufnahme) werden nur noch mittels redu-

zierter Nothilfe unterstützt.   
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2. Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) 

 

▪ Erwachsenenschutzrecht (Art. 360 - 456 ZGB) 

▪ Kindesrecht (Art. 252 - 327 ZGB) 

▪ Kantonales Gesetz über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG) 

▪ Kantonale Verordnung über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESV) 

▪ Kantonales Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG vom 23. Mai 1989) 

▪ Kantonales Gesetz über die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf 

(KFSG)  

▪ Verordnung über die Zusammenarbeit der kommunalen Dienste mit den Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörde und die Abgeltung der den Gemeinden anfallenden Aufwendungen (ZAV) 

▪ Verordnung über die Entschädigung und den Spesensatz für die Führung einer Beistandschaft 

(ESBV) 

▪ Verordnung über die Gebühren der Kantonsverwaltung, Gebührenverordnung (GebV, vom 22. 

Februar 1995; Fassung vom 1. Juni 2022) 

 

Legende: 

KES   Kindes- und Erwachsenenschutz 

KESB   Kindes- und Erwachsenenschutz Behörde  

KESG   Kindes- und Erwachsenenschutz Gesetz 

FU   Fürsorgerische Unterbringung 

Betroffene Person der/die Verbeiständete, Vertretene, unter Massnahme stehende 

SD   Sozialdienst 

DIJ   Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern 

KJA   Kantonales Jugendamt 

 

 

Der KES ist die durch den Staat angeordnete und von Einzelpersonen ausgeübte, umfassende Be-

treuung und gesetzliche Vertretung für Schutzbedürftige, die nicht in der Lage sind, ihre persönlichen 

und vermögensrechtlichen Interessen selber zu wahren. Bei Minderjährigen ersetzt der Vormund den 

Inhaber der elterlichen Sorge. 

 

Das per 01.01.2013 durch das Erwachsenenschutzrecht abgelöste Vormundschaftsrecht blieb seit 

dem Inkrafttreten am 01.01.1912 praktisch unberührt. Nicht mehr zeitgemässe Bestimmungen wurden 

fallengelassen (z.B. Verzicht auf Publikation der Einschränkung oder des Entzugs der Handlungsfä-

higkeit). Gesellschaftlichen Veränderungen wurde Rechnung getragen und es ist insgesamt gelungen, 
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einen praxisnahen und –tauglichen gesetzlichen Rahmen zu schaffen (z.B. Verzicht auf die erstreckte 

elterliche Sorge oder Schutz von urteilsunfähigen Personen in Wohn- und Pflegeinrichtungen).  

 

Zentrale Revisionsanliegen waren: 

▪ Förderung des Selbstbestimmungsrechts 

▪ Solidarität in der Familie 

▪ Behördliche Massnahmen nach Mass 

▪ Professionalisierung, insbesondere durch die Einrichtung von Fachbehörden als Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörden 

- zwingende Vertretung von professionellen Fachrichtungen 

- Erhöhung des Mengengerüstes (Anzahl Geschäfte) zur Erlangung der notwendigen Praxiser-

fahrung 

- Massnahmen zur Vereinheitlichung der angewandten Praxis 

▪ Zeitgerechte Terminologie („betroffene Person“ statt „Mündel“) 

 

Die Behördenorganisation ist kantonalisiert womit die einzelnen Gemeinden seit 01.01.2013 keine 

Vormundschaftsbehörde und Vormundschaftsverwaltung mehr stellen. Der Kindes- und Erwachse-

nenschutz ist mit elf Behörden (KESB) und einer burgerlichen KESB organisiert. 

 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden: 

- Bern (Stadt)   - Thun 

- Mittelland Nord   - Emmental 

- Mitelland Süd   - Biel 

- Oberaargau   - Seeland 

- Oberland Ost   - Berner Jura 

- Oberland West 

2.4.1 Organe im Kindes- und Erwachsenenschutz 

Aufsichtsinstanz 

Zivilabteilung am Obergericht 

 

KESB 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

 

Sozialdienst (Gemeinde) 

▪ Kontaktperson zu KESB 

▪ Abklärungsdienst 

▪ Berufsbeistände/Amtsbeistandschaft 
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2.4.2 Steuerung und Aufsicht  

Der Regierungsrat, resp. die DIJ bzw. im Vollzug das Kantonale Jugendamt (KJA), übt die Steuerung 

und Aufsicht über die administrative, organisatorische und fachliche Führung der kantonalen und der 

burgerlichen KESB aus. 

2.4.3 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

Dem Präsidium obliegt die Verfahrensleitung (Art. 8 Abs 1 KESG). Die Behörde setzt sich - je nach 

Grösse des KESB-Kreises mit einem oder zwei Spruchkörpern – aus drei Mitgliedern (inklusive Präsi-

dium) zusammen, welche die Fachdisziplinen Recht, Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie oder Medi-

zin, repräsentieren (Art. 8 Abs. 2 KESG). Den Behörden angegliedert ist ein sozial-juristisches Sekre-

tariat (Art. 13 KESG). Dieses erfüllt Aufgaben in den Bereichen Abklärung und Beratung, verfügt über 

ein professionelles Revisorat und eine eigene Buchhaltungsstelle. 

Die Gesamtheit der KESB bildet vertreten durch deren Präsidenten die kantonale Geschäftsleitung 

(Art. 16+17 KESG). 

 

Der Erwachsenenschutz bildet im Familienrecht die 3. Abteilung (nach Eherecht und Verwandtschaft). 

Neu im Gesetzt aufgenommen wurden Bestimmungen im privat autonomen Bereich, z.B. unter dem 

Titel "Die eigene Vorsorge" (Art. 360-387). Als Massnahmen gibt es im neuen Recht ausschliesslich 

Beistandschaften. Durch Kombination der verschiedenen Massnahmen sind Lösungen nach Mass 

möglich (Art. 393-398). 

Mit differenzierteren Bestimmungen im ZGB (Art. 426-439) und dem Ergänzungsgesetz (Art. 27-35) ist 

das kantonale Gesetz über die Fürsorgerische Freiheitsentziehung hinfällig geworden. 

Das Kindesschutzrecht hat grundsätzlich keine Änderungen erfahren. 

 

2.6.1 Der Vorsorgeauftrag VA (360- 369 ZGB) 

Mit dem Vorsorgeauftrag (VA) wird im KES die Selbstbestimmung einer Person über den Zeitpunkt 

eines allfälligen Verlustes der eigenen Urteilsfähigkeit hinaus ein Stück weit gewahrt. 

Eine handlungsfähige Person kann eine natürliche oder juristische Person im Voraus für den Fall Ihrer 

Urteilsunfähigkeit mit der Personensorge (Betreuung) oder der Vertretung im Rechtsverkehr beauftra-

gen. 

Der VA ist eigenhändig zu errichten oder öffentlich beurkunden zu lassen. Auf Antrag kann dieser in 

einer zentralen Datenbank erfasst werden. Die auftraggebende Person kann den VA jederzeit widerru-

fen, u.a. durch Vernichtung. Die KESB prüft im konkreten Vorsorgefall den VA auf seine Gültigkeit und 

Anwendbarkeit (Validierung) und berät auf Antrag die beauftragte Person bei dessen Auslegung. 
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2.6.2 Die Patientenverfügung PV (Art. 370-373 ZGB) 

Die heute schon weit verbreitete Patientenverfügung erfährt durch die Aufnahme im ZGB höhere Ver-

bindlichkeit. Eine urteilsfähige Person kann in einer PV festlegen, welche medizinischen Massnahmen 

sie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit (Unfall oder Krankheit) beanspruchen will oder nicht. Handlungsfä-

higkeit ist keine Voraussetzung, wodurch auch urteilsfähige Minderjährige eine Patientenverfügung 

errichten können, da es sich bei der Zustimmung oder Ablehnung von medizinischen Massnahmen 

um ein höchstpersönliches Recht handelt. Mit der Vertretung können nur natürliche Personen beauf-

tragt werden. Die PV ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu unterschreiben. Es besteht die Ab-

sicht, dass eine PV dereinst in die Versichertenkarte der Krankenversicherung eingetragen werden 

kann. Die Widerrufsbestimmungen sind analog VA. 

2.6.3 Vertretung durch den Ehegatten und eingetragenen Partner 

2.6.3.1 Rechtsgeschäfte (374-376 ZGB) 

Wer als Ehegatte, eingetragene(r) PartnerIn mit einer Person, die urteilsunfähig wird, einen gemeinsa-

men Haushalt führt oder ihr regelmässig persönlichen Beistand leistet, hat von Gesetztes wegen ein 

Vertretungsrecht, wenn weder ein Vorsorgeauftrag noch eine entsprechende Beistandschaft besteht. 

Das Vertretungsrecht umfasst:  

▪ alle Rechtshandlungen zur Deckung des Unterhaltbedarfs;  

▪ ordentliche Verwaltung von Einkommen und Vermögenswerten 

▪ zur ausserordentlichen Vermögensverwaltung (z.B. Veräusserung einer Liegenschaft) ist die Zu 

stimmung der KESB erforderlich. 

2.6.3.2 Medizinische Massnahmen (Art 377 - 381 ZGB) 

Die vertretungsberechtigten Personen welche ambulanten oder stationären medizinischen Massnah-

men für eine urteilsunfähige Person zustimmen oder diese verweigern können, sind in Art. 378 Abs. 1 

Ziff. 1-7 abschliessend aufgezählt. 

Vor allem die Vertretungslegitimation von Ehegatten, eingetragenen Partnern und Lebenspartnern be-

wirkt Rechtssicherheit. 

Die Behandlung von psychischen Störungen bei urteilsunfähigen Personen in Kliniken richtet sich aus-

schliesslich nach den Bestimmungen über die fürsorgerische Unterbringung. 

Ist keine vertretungsberechtigte Person vorhanden oder ist eine solche nicht gewillt das Vertretungs-

recht auszuüben, errichtet die KESB eine Vertretungsbeistandschaft auf Antrag der Ärzte, naheste-

hender Personen oder von Amtes wegen. 

2.6.4 Aufenthalt in Wohn- und Pflegeeinrichtungen (Art. 382 - 389 ZGB) 

Wird eine urteilsunfähige Person für längere Dauer in einer Wohn- oder Pflegeeinrichtung platziert, 

muss in einem schriftlichen Betreuungsvertrag Leistung und Preis festgelegt werden. 
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Entscheidende Bestimmungen sind jene über die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, an welche 

hohe Anforderungen zu stellen sind. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist so bald als möglich 

aufzuheben; auf jeden Fall regelmässig auf deren Berechtigung zu überprüfen. 

Im Einzelfall ist ein Protokoll zu führen, über welches die zur Vertretung bei medizinischen Massnah-

men berechtigte Person (Art. 378) zu informieren ist. Die betroffene oder ihr nahestehende Personen 

können zur Überprüfung schriftlich die KESB anrufen. Hat die betroffene Person keine Bezugsperso-

nen ausserhalb der Institution, muss die Institution die KESB informieren. 

 

Die ersten fünf Artikel umschreiben Zweck, Verhältnismässigkeit, Voraussetzungen und Aufgabenbe-

reiche. Behördliche Massnahmen des Erwachsenenschutzes dienen dem Wohl und dem Schutz hilfs-

bedürftiger Personen und sollen deren Selbstbestimmung soweit wie möglich erhalten und fördern. 

Behördliche Hilfe steht subsidiär zu familiärer Unterstützung oder nicht ausreichender eigener Vor-

sorge. Jede behördliche Massnahme hat erforderlich und geeignet zu sein. Die Errichtung einer Bei-

standschaft ist dann angezeigt, wenn eine volljährige Person infolge geistiger Behinderung, psychi-

scher Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustandes ihre Angelegenhei-

ten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann. Die Errichtung erfolgt auf Antrag der betroffenen, einer 

dieser nahestehenden Person oder von Amtes wegen. Das Öffnen der Post (umfasst auch elektroni-

sche Formen) oder das Betreten von Wohnräumen durch den Mandatsträger ist ohne Zustimmung der 

betroffenen Person nur mit ausdrücklicher Befugnis durch die KESB zulässig. Neu ist die Bestimmung 

gemäss Art. 392 "Verzicht auf Beistandschaft". Dies betrifft Fälle, in welchen eine Massnahmeerrich-

tung wegen des Umfangs der Aufgaben unverhältnismässig wäre, z.B. Konten- oder Grundbuchsper-

ren. Die KESB kann selbst handeln, z.B. mit der Zustimmung zu einem bestimmten Rechtsgeschäft, 

indem sie Dritten Einzelaufträge erteilt oder Stellen bezeichnet denen für bestimmte Bereiche Einblick 

und Auskunft zu geben ist. Diese Bestimmung erlaubt der Behörde vorsorglich oder superprovisorisch 

das Erforderliche anzuordnen. 

2.7.1 Arten von Beistandschaften (Art. 393-398 ZGB) 

Das revidierte ZGB kennt als Massnahmen ausschliesslich Beistandschaften und zwar deren sechs. 

Bezüglich Einschränkung der persönlichen Rechte, der Handlungskompetenz der Massnahmeträger 

und der rechtlichen Wirkung entsprechen die neuen Bestimmungen in etwa dem alten Recht. Die er-

reichte Differenzierung ermöglicht massgeschneiderte Lösungen im Einzelfalle. Explizit vorgesehen ist 

die Kombination von Beistandschaften, was den Gestaltungsspielraum und die Beachtung von 

Grundsätzen wie Stufenfolge und Verhältnismässigkeit in verstärktem Masse ermöglichen (so wenig 

wie möglich – so viel wie nötig). 

2.7.1.1 Begleitbeistandschaft (Art. 393) 

Voraussetzung zur Errichtung dieser Massnahme ist das Zustimmungserfordernis der Betroffenen (auf 

eigenes Begehren). Auf Antrag der betroffenen Person ist die Beistandschaft aufzuheben, selbst wenn 

die Voraussetzungen weiterhin gegeben sind, wobei im Rahmen des Aufhebungsverfahrens andere 
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(weitergehende) Massnahmen zu prüfen sind. Eine weitere entsprechende Voraussetzung ist die Ko-

operationsfähigkeit und –bereitschaft. Die Begleitbeistandschaft beschränkt sich auf die Personen-

sorge (beraterische, betreuerische Hilfestellung). Die Handlungsfähigkeit wird in keiner Weise einge-

schränkt; es handelt sich um eine vertretungslose Betreuung. 

2.7.1.2 Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 ZGB) 

Diese Massnahme umfasst Vertretungshandlungen im Bereich der Personen- und Vermögenssorge. 

Errichtung zur Erledigung bestimmter Geschäfte, wobei der Beistand in den bezeichneten Angelegen-

heiten (z.B. gegenüber einem Bankinstitut) als gesetzlicher Vertreter auftritt. Die Handlungsfähigkeit 

des Betroffenen kann durch die KESB eingeschränkt werden. Absatz 2 ermöglicht die Anordnung ei-

ner Einkommensverwaltung gegen den Willen der betroffenen Person, was früher nur durch Entmün-

digung möglich war. 

2.7.1.3 Vermögensverwaltung (Art. 395 ZGB)  

Wird eine Beistandschaft zur Vermögensverwaltung errichtet, sind die Vermögenswerte zu bestim-

men, welche durch den Mandatsträger zu verwalten sind. Die Verwaltung kann Teile oder die Gesamt-

heit des Einkommens und/oder des Vermögens umfassen. Die KESB kann der betroffenen Person 

den Zugriff zu einzelnen Vermögenswerten entziehen ohne die Handlungskompetenz einzuschränken. 

2.7.1.4 Mitwirkungsbeistandschaft (Art. 396 ZGB) 

Diese Massnahme setzt Urteilsfähigkeit in den von der KESB umschriebenen Geschäften voraus, da 

die betroffene Person handelndes Subjekt ist und der Beistand nur mitwirkt. Weder betroffene Person 

noch Beistand - weil dieser nicht gesetzlicher Vertreter ist - können alleine handeln. Die Handlungsfä-

higkeit der betroffenen Person ist dadurch eingeschränkt, weil Rechtsgeschäfte nur durch Mitwirkung 

des Beistandes Gültigkeit erreichen. Der Beistand kann ausdrücklich, stillschweigend, vorgängig oder 

nachträglich zustimmen. 

2.7.1.5 Kombination von Beistandschaften (Art. 397 ZGB) 

Die Kombinationsmöglichkeiten einzelner Beistandschaften entsprechen der Idee der massgeschnei-

derten Massnahmen. So kann etwa die Kombination von Begleitbeistandschaft (Art. 393) mit einer 

Vertretungsbeistandschaft (Art. 394) oder einer Vermögensverwaltung (Art. 395 ZGB) angeordnet 

werden. Umgekehrt müssen alle Aufgaben der Beistandsperson konkret und spezifisch bezeichnet 

werden. Fehlen diese besteht für die Beistandschaftsperson weder ein Auftrag noch eine Legitimation 

für entsprechende Vertretungshandlungen. Immer für sich alleine steht die umfassende Beistand-

schaft nach Art. 398.  
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2.7.1.6 Umfassende Beistandschaft (Art. 398 ZGB) 

Die Anordnung dieser Massnahme setzt dauernde Urteilsunfähigkeit voraus; die Handlungsfähigkeit 

entfällt von Gesetzes wegen. Anordnung bei Personen mit besonderer Hilfsbedürftigkeit wie: psychi-

sche Störungen mit massivem Verlust des Realitätsbezuges, geistige Behinderung oder qualifizierte 

Kooperationsverweigerung. Eine psychiatrische (fachärztliche) Begutachtung ist nicht mehr zwingend 

erforderlich. Die gesetzliche Vertretung ist umfassend; betrifft also die Personen- und Vermögens-

sorge sowie sämtliche Rechtsgeschäfte. Diese Beistandschaftsart bewirkt weitgehende Einschränkun-

gen wie z.B. Ausschluss vom Stimmrecht und das Entfallen der elterlichen Sorge. Die umfassende 

Beistandschaft ist das Nachfolgeinstitut der Vormundschaften und wird aufgrund ihrer Wirkung nur 

äusserst selten errichtet. 

 

Eine Beistandschaft endet von Gesetzes wegen mit dem Tod der betroffenen Person. Im neuen Recht 

ist dieser Umstand explizit festgeschrieben, womit falsche Erwartungen, etwa die Erbschaftsregelung 

betreffend, sich nicht mehr stellen sollten.  

 

Eine Beistandschaft endet auch durch Aufhebungsbeschluss der KESB, auf Antrag der betroffenen, 

gegebenenfalls einer ihr nahestehenden Person oder von Amtes wegen, sobald für die Fortdauer kein 

Grund mehr besteht. 

 

Abgesehen von der Beendigung durch Tod braucht es in jedem Falle - insbesondere auch für Bei-

standschaften zur Besorgung bestimmter einzelner Geschäfte - einen förmlichen Aufhebungsbe-

schluss. 

 

Nur natürliche Personen können Massnahmen führen. In besonderen Fällen können mehrere Perso-

nen mit einem Mandat betraut werden. (z.B. Geschwister). Ein Mandat muss persönlich ausgeübt wer-

den (was jedoch beispielweise ein professionelles Vermögensverwaltungsmandat zulässt). Vorausset-

zung ist selbstverständlich die eigene Urteils- und Handlungsfähigkeit. Ebenso die persönliche und 

fachliche Eignung. Wählbar sind auch AusländerInnen und im Ausland wohnsässige Personen. 

Jede(r) BürgerIn ist zur Übernahme eines solchen Amtes verpflichtet, ausser es sprechen wichtige 

Gründe dagegen. Ausschliessungsgründe hingegen werden im neuen Recht keine festgehalten. 

Das Vorschlagsrecht der betroffenen Person hinsichtlich Person des Beistandes ist durch die KESB 

immer zu beachten. Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person ab, soll die KESB diesem 

Wunsch möglichst gerecht werden (Art. 401). 
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Die Aufgabenstellung der Berufsbeistände und privaten Massnahmeträgern betreffen die Personen-, 

Vermögenssorge und die Vertretung. Im neuen Recht ist das Verhältnis des Beistandes zur betroffe-

nen Person konkret geregelt und die persönliche Betreuung und das Selbstbestimmungsrecht der be-

troffenen Person erhalten ein grosses Gewicht. So ist der Beistand zu persönlichen Kontakten aufge-

fordert (Art. 405 Abs. 1), hat auf die Meinung der betroffenen Person Rücksicht zu nehmen und deren 

Willen zu achten, das Leben entsprechend ihren Fähigkeiten nach eigenen Wünschen und Vorstellun-

gen zu gestalten (Art. 406 Abs. 1) und angemessene Beiträge zur freien Verfügung zu gewähren (Art 

409). Auch die Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht ist expliziert notiert (Art. 413 Abs. 1 + 2). Bein-

haltet die Beistandschaft die Vermögensverwaltung, hat der Beistand in Zusammenarbeit mit der 

KESB unverzüglich ein Inventar aufzunehmen. Die Bestimmungen über die Anlage und Aufbewah-

rung von Vermögen sind in einem eidgenössischen Erlass geregelt (Art. 408 Abs. 3). Der Beistand 

legt mindestens alle zwei Jahre (im Bedarfsfall auch häufiger) gegenüber der KESB Bericht und Rech-

nung ab. Der Beistand informiert die KESB unverzüglich über Änderungen die eine Anpassung der 

Massnahme erfordern oder deren Aufhebung ermöglicht. Dies, um dem Grundsatz der massgeschnei-

derten Lösungen nachleben zu können. 

2.10.1 Die Mitwirkung der KESB (Art. 415 - 418 ZGB) 

Der KESB obliegt die Prüfung und Genehmigung der Rechnung. Art 416 Abs. 1 Ziff. 1-9 ZGB zählt die 

zustimmungsbedürftigen Geschäfte auf. Diese Bestimmung entspricht grossmehrheitlich jener des al-

ten Rechts. Neu sind Ziff. 1+2:  

▪ Liquidation eines Haushaltes, Kündigung von Wohnräumen 

▪ Dauerverträge über die Unterbringung 

 

Die KESB kann den Katalog der zustimmungsbedürftigen Geschäfte (Art. 416 Abs. 1 Ziff. 1-9) im Ein-

zelfall erweitern. 

Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die urteilsfähige betroffene Person ihr Einverständnis erteilt 

und die Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist. In jedem Falle zustimmungsbedürftig sind Ver-

träge zwischen Beistand und betroffener Person. 

2.10.2 Einschreiten der KESB (Art. 419 ZGB) 

Gegen Handlungen oder Unterlassungen des Beistandes, Dritten oder Stellen, welche im Auftrag der 

KESB handeln, kann die betroffene oder eine ihr nahestehende Person und jede Person die ein recht-

lich geschütztes Interesse hat, die KESB anrufen. Die KESB hat gegenüber dem Beistand eine Auf-

sichtsfunktion. 

2.10.3 Besondere Bestimmungen für Angehörige (Art. 420 ZGB) 

Die betroffene Person ist in diesem Falle urteilsunfähig, jedenfalls nicht handlungsfähig und mit einer 

Behinderung behaftet. 
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Das neue Recht verzichtet auf das Institut der erstreckten elterlichen Sorge (aArt. 385 Abs. 3), was ein 

aufwändiges Verfahren erforderte. 

Übernehmen Familienangehörige oder Verwandte eine Beistandschaft, können ihnen durch die KESB 

"Erleichterungen" in der Amtsführung zugestanden werden wie: 

▪ Befreiung von der Inventarpflicht (Art. 405 Abs. 2) 

▪ keine periodische Berichtserstattung und Rechnungsführung (Art. 410/411) 

▪ Befreiung vom Zustimmungserfordernis für bestimmte Geschäfte (Art. 416) 

2.10.4 Das Ende des Amtes des Beistandes oder der Beiständin (Art. 421-425 ZGB) 

Von Gesetzes wegen endet eine Beistandschaft mit dem Ablauf einer festgelegten Amtsdauer, dem 

Ende der Beistandschaft (Tod der betroffenen Person), mit der Aufhebung des Arbeitsverhältnisses 

des Berufsbeistandes oder auf den Zeitpunkt, zu welchem der Beistand selber verbeiständet oder ur-

teilsunfähig wird oder stirbt. Eine Entlassung kann von der betroffenen oder einer ihr nahestehenden 

Person beantragt werden. Endet das Amt, sind ein Schlussbericht und gegebenenfalls eine Schluss-

rechnung einzureichen.  

 

2.11.1 Massnahmen 

Die fürsorgerische Unterbringung (FU) ist in aller Regel eine Zwangsmassnahme gegen den Willen 

eines Menschen und bedeutet einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit, weshalb an die Vo-

raussetzungen, die Verhältnismässigkeit sowie an das Verfahren hohe Massstäbe zu setzen sind. 

Eine FU dient ausschliesslich der Personensorge. Zweck der Massnahme ist in erster Linie der Schutz 

der betroffenen Person, wobei Belastung und Schutz von Angehörigen und Dritten zu berücksichtigen 

sind (Selbst- und Fremdgefährdung). Anwendbar ist die Massnahme bei psychischen Störungen, geis-

tiger Behinderung und schwerer Verwahrlosung und wird mittels Platzierung in einer geeigneten Ein-

richtung (z.B. Psychiatrische Klinik) umgesetzt. Die Entlassung hat zu erfolgen, sobald die Vorausset-

zungen zur Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person 

(Familie, Freunde) kann jederzeit ein Gesuch um Entlassung stellen, welches förderlich zu behandeln 

ist (Art. 426). 

2.11.2 Aufenthalt/ärztliche Betreuung (Art. 433-435 ZGB) 

Die behandelnden Ärzte haben einen schriftlichen Behandlungsplan zu erstellen, welcher der betroffe-

nen Person sowie einer allfälligen Vertrauensperson transparent zu machen ist (Art. 453). Eine Be-

handlung ohne Zustimmung können Chefärzte schriftlich anordnen (Behandlungsplan), wenn es die 

Umstände gebieten (z.B. Urteilunfähigkeit bezüglich Behandlung Art. 434). In Notfallsituationen kön-

nen zum Schutz der betroffenen Person oder Dritter medizinische Massnahmen ergriffen werden (Art. 

435). 
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2.11.3 Einweisungs-Zuständigkeit (Art. 428+429 ZGB) 

Für die Anordnung und die Entlassung ist die KESB, in Ausnahmefällen für die Entlassung die Einrich-

tung zuständig (Art. 428). Die Kantone können die Einweisungskompetenz Ärzten übertragen, wie es 

der Kanton Bern mit Art. 27 Abs. 1 KESG bestimmt (Art 429). 

2.11.4 Zurückbehaltung und Überprüfung (Art. 427+431 ZGB) 

Freiwillig Eingetretene dürfen höchstens drei Tage zurückbehalten werden, wenn sie oder Dritte ernst-

haft gefährdet sind und kein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid vorliegt. Die ärztliche Unterbrin-

gung dauert höchstens 6 Wochen, innerhalb deren ein Entscheid der KESB erforderlich ist (Art. 27 

Abs. 3 KESG). Spätestens sechs Monate nach Beginn der Unterbringung hat die KESB die Unterbrin-

gungsvoraussetzungen sowie die Geeignetheit der Institution zu überprüfen, was nach weiteren sechs 

Monaten zu wiederholen ist. Danach ist eine mindestens jährliche Überprüfung gesetzlich vorgegeben 

(Art. 431). 

2.11.5 Austritt (Art. 436 ZGB) 

Besteht Rückfallgefahr so vereinbaren die Ärzte mit der betroffenen Person Behandlungsgrundsätze 

für den Fall einer erneuten Unterbringung. Ausdrücklich gesetzlich vorgegeben ist die Orientierung 

des Beistandes vor Austritt (Art. 31 KESG). 

2.11.6 Beschwerdeverfahren bei FU (Art. 450 b Abs. 2 ZGB) 

Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage nach der Mitteilung des Entscheides (Art. 450 b Abs. 2). Eine 

Beschwerde gegen eine FU muss nicht begründet werden. Die Beschwerde hat keine aufschiebende 

Wirkung, sofern nicht anders verfügt. Bei psychischen Störungen ist gestützt auf ein Gutachten einer 

sachverständigen Person zu entscheiden. Die gerichtliche Beschwerdeinstanz hört die betroffene Per-

son in der Regel als Kollegium an oder bezeichnet eine Vertretung. Sie hat möglichst innerhalb von 

fünf Arbeitstagen seit Eingang der Beschwerde zu entscheiden (Art. 450 Abs. 1-5). Art. 439 zählt die 

Voraussetzungen auf, unter welchen das Gericht anzurufen ist, wobei grundsätzlich jedes Begehren 

um gerichtliche Beurteilung zu prüfen ist. 

 

2.12.1 Behörden und örtliche Zuständigkeit (Art. 440-442 ZGB) 

Das Bundesrecht weist den KESB Aufgaben sowohl im Kindes- wie im Erwachsenenschutz zu. Es 

handelt sich um eine Fachbehörde (Interdisziplinarität), welche ihre Entscheide mit einem aus mindes-

tens drei Mitgliedern bestehenden Spruchkörper fällt. Der Erwachsenenschutz im Kanton Bern ist 
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nach dieser Minimalvorgabe organisiert; in den grossen Verwaltungskreisen amten zwei Kollegialbe-

hörden (Spruchkörper). Ebenfalls gem. Art. 440 hat der Kanton im KESG von der Möglichkeit, gewisse 

Aufgabe und Entscheide den Präsidien zuzuordnen, Gebrauch gemacht (Art. 57-59 KESG). 

 

Die Kantone bestimmen die Aufsichtsbehörde. Im Kanton Bern ist dies eine gerichtliche Instanz, an 

der Zivilabteilung des Obergerichtes angesiedelt (organisatorisch ähnlich der bisherigen FFE-Rekurs-

instanz am Obergericht). 

 

Die Zuständigkeit der KESB richtet sich nach dem Wohnsitz der betroffenen Person. Das Gesetz 

kennt einige praxisrelevante Ausnahmen. So bleibt in rechtshängigen Verfahren (z.B. Abklärungen im 

Hinblick auf eine Massnahmeerrichtung) bis zu dessen Abschluss die Zuständigkeit bei der zuerst täti-

gen KESB. Wechselt eine Person während der Massnahme den Wohnsitz, hat die Behörde am neuen 

Ort die Massnahme ohne Verzug zu übernehmen. 

2.12.2 Verfahren (Art. 443-449c ZGB) 

Jedermann kann der KESB Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Die Be-

hörde hat die Meldung entgegenzunehmen und von Amtes wegen tätig zu werden. Die gesetzlichen 

Bestimmungen enthalten Verfahrensgrundsätze: Den Untersuchungsgrundsatz (Art. 446 Abs.2) - die 

Behörde hat eigenständig die erforderlichen Erkundigungen einzuziehen und notwendige Beweise zu 

erheben; die Offizialmaxime (Art. 446 Abs. 3) - in ihren Abklärungen ist die Behörde nicht an Anträge 

von am Verfahren Beteiligten gebunden. 

 

Die KESB kann vorsorgliche Massnahmen bei besonderer Dringlichkeit ohne Anhörung der am Ver-

fahren beteiligten Personen treffen, muss ihnen aber Gelegenheit zur Stellungnahme geben und neu 

entscheiden (Art. 445 Abs. 2). 

 

Auch im ESR gilt die Anhörungspflicht der betroffenen Person / am Verfahren Beteiligten (Art. 447 

Abs. 1). 

 

Art. 448 nennt Berufsgruppen, welche nicht zur Mitwirkung verpflichtet sind (z.B. Ärzte). In Art. 449 b 

wird das Akteneinsichtsrecht geregelt. 

Explizit geregelt ist die Meldepflicht der KESB (Art. 449 c Ziff. 1+2): An das Zivilstandesamt bei dau-

ernder Urteilsunfähigkeit: 

a) unter umfassender Beistandschaft gestellt (Art. 398);  

b) ein Vorsorgeauftrag wirksam wird. 

2.12.3 Vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (Art. 450-450e) 

Die Vorschriften bezüglich FU wurden im entsprechenden Kapitel abgehandelt. Beschwerde gegen 

Entscheide der KESB können im Kanton Bern beim Obergericht angefochten werden. Zur Be-

schwerde befugt sind: -am Verfahren Beteiligte; - die betroffene oder ihr nahestehende Personen und- 

wer ein rechtlich geschütztes Interesse hat (Art. 450). 
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Die Beschwerdefrist im ESR beträgt 30 Tage seit Mitteilung des Entscheides. Die Beschwerde hat 

aufschiebende Wirkung, sofern nichts anderes verfügt. 

 

Auf eine Kommentierung der Art. 450f-456 wird verzichtet, da diese Bestimmungen ausschliesslich 

auf die Arbeitsweise der kantonalen Behörde und die Verantwortlichkeit (Haftung) Bezug nehmen. 

- Vollstreckung 

- Verhältnis zu Dritten und Zusammenarbeitspflicht (der KESB) 

- Verantwortlichkeit, Staatshaftung (Kanton), Verjährung 

 

Grundsätzlich entstehen den Gemeinden durch die neuen Zuständigkeiten keine Kosten im KES.  

Entschädigt werden mittels Besoldungskostenpauschalen der Lohnaufwand für das Fach- (Berufsbei-

stände/Sozialarbeiter) und das Administrativpersonal. Die Höhe der Abgeltung richtet sich nach den 

geltenden Bestimmungen in der ZAV. Die Kosten, die durch die von der KESB angeordneten Mass-

nahmen entstehen, z.B. bei Platzierungen in stationären Einrichtungen, trägt der Kanton.. 

 

Seit dem 1. Januar 2013 sind die Gemeinden auf Ebene Behördenorganisation und Sozialdienste auf 

operationeller Ebene neu organisiert. 

 

1. Behördenorganisation 

Die Aufgaben und Tätigkeiten der vormaligen Vormundschaftsbehörden auf kommunaler Ebene sind 

weggefallen. Ebenso die Aufgaben der Vormundschaftssekretariate (Vor- und Nachbearbeitung der 

Behördenentscheide). Die Funktion Vormundschaftssekretär gibt es nicht mehr. Je nach vormaliger 

Organisationsform entfielen ebenfalls Aufgaben der Vormundschaftsverwaltung (Vertretung in Einzel-

geschäften, Abklärungen). Die Führung der Massnahmen/Beistandschaften verbleibt bei den Gemein-

den/SD. 

 

2. Abklärungsdienst 

Die Sozialdienste haben nach Art 22 KESG die folgenden Aufgaben zu erfüllen: 

▪ Abs. 1: Die KESB arbeiten mit den kommunalen Sozial- und Abklärungsdiensten sowie den Amts-

beistandschaften zusammen. 

▪ Abs. 2: Die kommunalen Dienste sind auf Anordnung der KESB verpflichtet:  

a) Sachverhaltsabklärungen gem. Art. 446 Abs. 2 ZGB vorzunehmen 

b) Führung von Beistandschaften und Vormundschaften für Minderjährige sowie Beistandschaf-

ten für Erwachsene  

c) andere Massnahmen der KESB zu vollziehen (z.B. Kontrolle Weisungen FU) 
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Die Rekrutierung, Begleitung und Unterstützung der privaten Massnahmeträger verbleibt im Aufga-

benkatalog der Sozialdienste. Auch haben sie den privaten Beiständen die Rechnungsführung anzu-

bieten. 

 

Art. 3 Bst. c - f + i ZAbgV 

▪ Abklärungen auf Neuregelung persönlicher Verkehr (Besuchsrecht), nachehelichen Unterhalt, Un-

terhaltsbeiträge an Unmündige und gemeinsame elterliche Sorge 

▪ Abklärungen im Hinblick auf die Gültigkeitsprüfung für einen Vorsorgeauftrag 

▪ Aufgaben nach Art. 392 Ziff.1+2 ZGB (Verzicht auf eine Beistandschaft) 

▪ Begleitung von einsamen Personen in Wohn- und Pflegeeinrichtungen 

▪ Abklärungen im Pflegekinderwesen und Pflegekinderaufsicht 

 

Die Organisation der KESB sieht eine Kontaktperson auf Gemeindeebene zur Gestaltung der Zusam-

menarbeit KESB <-> SD vor. An diese Funktion sind ähnliche Anforderungen zu stellen wie an die bis-

herige Funktion des Vormundschaftssekretärs. Die Funktion muss mit Weisungsrechten ausgestattet 

sein, über besondere Kenntnisse im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht und im Verfahrensrecht 

verfügen sowie in sozialarbeiterisch-methodischer Hinsicht entsprechendes Know-How haben. 

 

In der Organisation sind die Gemeinden/Sozialdienste grundsätzlich frei. Sie haben einen Abklärungs-

dienst (z.B. Intake-Team) und die Massnahmeführung im Kindes- und Erwachsenenschutz (Berufsbei-

stände) sicherzustellen. 

 

Auf operationeller Ebene ist eine Aufgabenerweiterung allein durch die neuen gesetzlichen Aufgaben 

(Art. 363-368, Art. 373, Art. 386 und Art. 392) gegeben. Der konkrete Aufwand für die Sozialdienste ist 

von der Arbeitsweise der KESB abhängig. Mehraufwand ergibt sich durch die allgemeine Verrechtli-

chung in der Aufgabenerfüllung und durch höhere Anforderungen an das Berichtswesen in qualitativer 

und quantitativer Hinsicht (ausführliche schriftliche Abklärungsberichte mit Massnahmenempfehlun-

gen). 

3. Zivilrechtliche Kindesschutzmassnahmen (Art. 307 bis 327 ZGB) 

Zuständig ist die KESB am Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Kindes (Art. 315 ZGB). In gewissen Fäl-

len ist der Richter zur Anordnung von Kindesschutzmassnahmen zuständig (Art. 315 a ZGB). Im Kin-

desschutz sind folgende Prinzipien immer zu beachten: 

 Subsidiarität: Es darf nur eingegriffen werden, wenn die Eltern die Gefährdung nicht von sich aus 

abwenden (können). 

 Komplementarität: Die Kindesschutzmassnahmen müssen elterliche Kompetenzen ergänzen, 

nicht ersetzen. 

 Verhältnismässigkeit: Massnahmen sollen so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig in die elter-

liche Sorge eingreifen. 
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Zudem ist die Stufenfolge der Kindesschutzmassnahmen zu beachten: 

 

 

 

 

 

Normalfall 

= Elterliche Sorge 

 

 

 

Artikel 307 ZGB  

Geeignete Maß-

nahmen 

 

 

Artikel 308 ZGB 

(309) 

Beistandschaft 

 

 

Artikel 310 ZGB 

Aufhebung der el-

terlichen Obhut 

 

Artikel 311/312 

ZGB 

Entzug der elterli-

chen Sorge 

(Art. 296, 301 - 

304 ZGB) 

Die Eltern leiten 

im Hinblick auf 

das Wohl des Kin-

des seine Pflege 

und Erziehung 

und treffen unter 

Vorbehalt seiner 

Handlungsfähig-

keit die nötigen 

Entscheide.  

 

Das Wohl des Kin-

des ist in erster Li-

nie durch die El-

tern zu wahren. 

 

Vormundschaft 

und elterliche 

Sorge schliessen 

sich gegenseitig 

aus. 

Art. 307 Abs. 3 

ZGB: 

KESB kann 

  Eltern oder Kind 

 ermahnen 

 Weisungen auf-

erlegen bezüglich: 

- Pflege, 

- Erziehung, 

- Ausbildung 

 Vormundschaftli-

che Aufsicht an-

ordnen, d.h. Per-

son bestimmen 

der Einblick und 

Auskunft zu geben 

ist.  

Voraussetzungen 

für die Anordnung 

von Kindesschutz-

massnahmen: 

Die KESB darf 

erst eingreifen, 

wenn 

 das Wohl des 

Kindes gefährdet 

ist und 

 die Eltern nicht 

von sich aus für 

Abhilfe  sorgen 

(Art. 307 Abs. 1 

ZGB) 

Art. 308 Abs. 1 

ZGB: 

ledigl. beratende 

Funktion, da die 

elterliche Sorge 

nicht einge-

schränkt ist. 

Art. 308 Abs. 2 

ZGB: besondere 

Befugnisse für 

Beistand wie z.B.: 

 Wahrung Unter-

haltsanspruch 

Kind (z.B. Erhe-

bung Unterhalts-

klage, Betreibung) 

 Strafantrag 

w.V.dU. 

 Regelung IV-

Rente 

 Regelung ande-

rer Rechtsge-

schäfte 

 Überwachung 

persönl. Verkehr 

 Abschluss Lehr-

vertrag 

Artikel 308 Abs. 3 

ZGB 

Beschränkung der 

elterlichen Sorge 

= Wegnahme des 

Kindes und geeig-

nete Unterbrin-

gung (z.B. in an-

derer Familie oder 

Heim). 

Damit verbunden 

regelmässig eine 

Beistandschaft 

nach Artikel 308 

ZGB 

Eltern haben 

grundsätzlich im-

mer noch Anrecht 

auf angemesse-

nen persönlichen 

Verkehr (Art. 273 

ZGB) sofern dies 

nicht nach Artikel 

274 Abs. 2 ZGB 

verweigert oder 

entzogen ist. Sie 

bleiben zudem un-

terhaltspflichtig 

(Art. 276 Abs. 1 

ZGB) 

Artikel 311 ZGB 

durch KESB 

Der Entzug soll 

erst erfolgen, 

wenn andere Kin-

desschutzmass-

nahmen erfolglos 

waren oder zum 

vornherein als un-

genügend erschei-

nen (Gründe Ziff. 

1 & 2) Artikel 312 

ZGB durch KESB: 

1. Wenn Eltern 

aus wichtigen 

Gründen nachsu-

chen 

2. Wenn sie in 

eine künftige 

Adoption des Kin-

des eingewilligt 

haben. 

Vormund für Kind 

(Art. 298, 311, 368 

ZGB) 
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▪ Pflegekinderaufsicht (Art. 316 ZGB) 

Wer ein minderjähriges Kind zur Pflege aufnimmt, bedarf einer Bewilligung durch die KESB. Wer 

sich allgemein anbietet, Kinder unter 12 Jahren regelmässig tagsüber in seinem Haushalt zu be-

treuen, muss dies der KESB melden. 

▪ Vaterschaftsregelung bei unverheirateten Eltern (Art. 309 ZGB) 

- Normalfall, d.h. wenn Vaterschaft nicht strittig: Anerkennung vor Zivilstandsamt (Art. 260 

ZGB), Abschluss Unterhaltsvertrag, Genehmigung durch KESB. 

- Prozessfall: Beistandschaft (Art. 309 und 308 Abs. 2 ZGB) für Vaterschafts- und Unterhalts-

klage beim Richter (Art. 261, 279 ZGB) ev. mit Zusatzansprüchen der Mutter (Art. 295 ZGB). 

▪ Interessenvertretung für das Kind 

- Vertretung des Kindes im Scheidungsverfahren; Prozessbeistandschaft (Art. 146 f. ZGB). 

▪ Elterliche Sorge und persönlicher Verkehr  

- Zuteilung der gemeinsamen elterlichen Sorge von geschiedenen und nicht verheirateten  

Eltern (bei Einigkeit, Art. 298 Abs. 2 und Art. 134 Abs. 3 ZGB). 

- Regelung des persönlichen Verkehrs, unabhängig einer Einigung zwischen den Eltern,  

bei unverheirateten und geschiedenen Eltern (Art. 275 und 134 Abs. 4 ZGB). 

 

Das KFSG), in Kraft seit 2022, bezweckt die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an 
Förder- und Schutzleistungen für Kinder und Jugendliche. 

Ein Leistungskatalog definiert die Leistungen aufgrund des besonderen Förder- und Schutzbedarfs. Er 
unterscheidet nach stationären und ambulanten Leistungen. Die einzelnen Leistungen sind in Inhalt, 
Ziele und Qualität nach einer einheitlichen Methodik in Leistungsbeschreibungen beschrieben. 
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Auf der Grundlage des kantonalen Leistungskatalogs schliesst das KJA mit den Leistungserbrin-

genden einen Vertrag über die zu erbringende stationäre und ambulante besondere Förder- und 

Schutzleistung ab (Art. 15 KFSG). Die Leistungsbesteller wie Sozialdienste oder KESB vermitteln 

oder verfügen grundsätzlich nur Leistungen von Einrichtungen, die einen Vertrag mit dem Kanton 

haben. Dadurch können Qualität und Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistungen sichergestellt 

werden. 

 

Die stationären Leistungen werden mittels Monatspauschale (Vollkosten) finanziert (Art. 13 

KFSV). Der Tarif ist im Leistungsvertrag festgelegt. Die ambulanten Leistungen werden gemäss 

normierten Stunden- oder Tagesansatz abgegolten (Art. 22 KFSV). Die festgelegten Tarife sind für 

alle ambulanten Anbieter mit Anschluss am Gesamtleistungsvertrag verbindlich. 

 

Die Kosten von einvernehmlich vermittelten Leistungen, die von den Sozialdiensten oder der Er-

ziehungsberatung angeordnet werde, tragen Kanton und Gemeinden je hälftig (Art. 31 KFSG). 

 

Die Kosten von Leistungen, die im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens als Kindesschutz-

massnahmen von der KESB oder einem Gericht angeordnet werden, trägt der Kanton alleine (Art. 

32 KFSG). 

 

Im Sinne der Stufenfolge im Kindesschutz sollen vornehmlich einvernehmliche Lösungen (d.h. auf 

freiwilliger Basis und mit dem Willen der Erziehungsberechtigten) getroffen und realisiert werden. 

Behördlich angeordnete Leistungen durch die KESB oder ein Gericht sollten immer zweite Wahl 

sein. 
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Sozialversicherungen 

1 Einleitung 

Die Schweiz ist ein Sozialstaat, welcher – allgemein zusammengefasst – eine Sozialpolitik mit folgen-

den Zielen verfolgt: Soziale Sicherheit (Absicherung gegen grosse Lebensrisiken), soziale Gerechtig-

keit (Verteilungs- und Chancengerechtigkeit) und sozialer Friede (Erhaltung des inneren Friedens und 

der politischen Stabilität) im Hinblick auf ein menschenwürdiges Dasein der gesamten Bevölkerung. 

 

Die AHV-Zweigstellen der Ausgleichskasse des Kantons Bern, mit Schnittstellen zu verschiedenen 

Sozialversicherungen, helfen mit, dass eines der Ziele unserer Sozialpolitik, nämlich die soziale Si-

cherheit, möglichst erreicht werden kann. 

 

Das Pflichtenheft einer AHV-Zweigstelle ist vielseitig. Nachfolgend greifen wir Themen auf, mit wel-

chen Mitarbeitende von AHV-Zweigstellen, in ihrer täglichen Arbeit in Berührung kommen. Diese Aus-

führungen vermitteln nur eine allgemeine Übersicht. Für die Beurteilung von Einzelfällen sind aus-

schliesslich die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen massgebend. 

 

Weitere Auskünfte sowie Erläuterungen finden Sie bei den am Schluss aufgeführten Stellen, in Fach-

büchern und auf den erwähnten Internetseiten. 

2 Entwicklung der sozialen Sicherheit in der Schweiz 

ln vorindustrieller Zeit war die Schweiz ein Agrarstaat. 80 Prozent der Bevölkerung lebten von der 

Landwirtschaft. Die Grossfamilie war gleichzeitig Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Sie sorgte für die 

Kindererziehung und die Pflege der Alten, Hinterlassenen, Verunfallten und Kranken. Sie erfüllte die 

lebensnotwendigen Bedürfnisse und garantierte dabei auch den sozialen Kontakt. Wer trotzdem hilfs-

bedürftig wurde, erhielt kaum staatliche Hilfe. Bestenfalls wurde die allergrösste Not durch Kirchen 

oder barmherzige Private gelindert. ln dieser vorindustriellen Zeit gab es für die soziale Sicherheit 

praktisch keine staatlichen Einrichtungen. 

 

Die lndustrialisierung im 19. Jahrhundert brachte Mechanisierung und Arbeitsteilung. Die Arbeit wurde 

nicht mehr überwiegend innerhalb der Familie – in Haus und Hof – geleistet, sondern bei Arbeitge-

benden, die dafür einen Lohn bezahlten. Dabei verlor die Grossfamilie eine ihrer ursprünglichen Funk-

tionen. Das Erwerbseinkommen wurde lebensnotwendig. Fiel dieses aus, entstand meistens grosse 

Not. In solchen Fällen boten vorerst Kirchen, private Sozialwerke, Selbsthilfeorganisationen (Gewerk-

schaften) und teilweise die Kantone gewisse Hilfe an. 
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Heute ist die Sorge um die soziale Sicherheit vor allem eine staatliche Aufgabe. Die Sozialsysteme 

spiegeln jedoch nicht nur die gegenwärtige sozialpolitische Ausrichtung, sondern auch die sozialen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse eines Staates. Nebst den staatlichen Sozialsystemen gibt es immer 

noch zahlreiche private und öffentlich anerkannte Einrichtungen. Man versucht auch, soziale Nöte 

nicht mehr zu lindern, sondern durch geeignete Vorsorge gar nicht entstehen zu lassen. So gibt es 

staatliche Regelungen zur Förderung und zum Schutz von Wohnung, Arbeit und Bildung. Während 

das Älterwerden und der Tod bei allen Menschen eintreten, können die Risiken des Einkommensver-

lustes bei Unfall, Krankheit, lnvalidität und Arbeitslosigkeit eventuell eintreten. Die verschiedenen So-

zialversicherungen decken die Folgen davon ganz oder teilweise ab. ln der Schweiz gab es vor dem 

Ersten Weltkrieg lediglich bundesrechtliche Regelungen über den Arbeitsschutz, die Militärversiche-

rung und die Kranken- und Unfallversicherung. Einzelne Kantone kannten aber bereits Pensionskas-

sen für ihre Beamten/Beamtinnen oder sogar eine, die gesamte Bevölkerung umfassende Alters- und 

Invalidenversicherung. Daneben bestanden private, betriebliche und gewerkschaftliche Fürsorgekas-

sen, Krankenkassen, Arbeitslosenkassen und Ausgleichskassen. 

 

ln der Zwischenkriegszeit erhielt der Bund zunehmend Verfassungskompetenzen, um die Bestimmun-

gen über die soziale Sicherheit auf Bundesebene auszubauen. Die Einführung der Alters- und Hinter-

lassenenversicherung (AHV) scheiterte jedoch in der Volksabstimmung vom 6. Dezember 1931. Der 

folgende Zweite Weltkrieg liess soziale Not sichtbar werden und stärkte den Solidaritätsgedanken. Mit 

dem darauffolgenden Wirtschaftswachstum waren damit gute Voraussetzungen für sozialpolitische 

Neuerungen geschaffen. Zahlreiche Bestimmungen der sozialen Sicherheit wurden neu eingeführt 

und die schon bestehenden bereits wieder verbessert. Nachdem die AHV in einer erneuten Volksab-

stimmung angenommen wurde, konnte sie am 1. Januar 1948 endlich in Kraft treten.  

 

Übersicht der Sozialversicherungen 

 

Sozialwerk Inkrafttreten Versicherte Personen 

Militärversicherung (MVG) 1902/1994 Dienstleistende in Armee, Zivildienst, Zivil-

schutz, J+S, u.a. 

Alters- und Hinterlassenenversi-

cherung (AHVG) 

1948 Erwerbstätige und Nichterwerbstätige Perso-

nen mit Wohnsitz in CH 

Arbeitslosenversicherung (AVIG) 1952/1984 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Erwerbsersatzgesetz (EOG) 1953 Analog AHV 

Familienzulagen Landwirtschaft 

(FLG) 

1953 Landwirtschaftliche Arbeitnehmende, selb-

ständige Landwirte, Älpler, Berufsfischer mit 

Kindern und 16-jährig, bzw. 25-jährig 

Invalidenversicherung (IVG) 1960 Analog AHV 

Ergänzungsleistungen (ELG) 1966 Bezüger von IV- oder AHV-Leistungen 

Unfallversicherung (UVG) 1918/1984 Arbeitnehmende und Arbeitslose 

Berufliche Vorsorge (BVG) 1985 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Krankenversicherung (KVG) 1914/1996 Gesamte Bevölkerung 

Mutterschaftsentschädigung 

(MSE) 

2005 Arbeitnehmerinnen und arbeitslose Frauen 
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Familienzulagen (FamZG) 

 

2009 Erwerbstätige und Nichterwerbstätige mit 

Kindern unter 16-jährig, bzw. 25-jährig 

Vaterschaftsentschädigung (VSE) 2021 Analog MSE 

Überbrückungsleistungen (ÜL) 1.7.2021 Ausgesteuerte Personen ab 60-jährig 

Betreuungsentschädigung (BUE) 1.7.2021 Eltern schwer kranker oder verunfallter Kin-

der 

 

Soweit trotz dieser verschiedenen Einrichtungen immer noch Notlagen oder Lücken bestehen, kom-

men Sozialhilfeleistungen zum Tragen. Als subsidiäre Beiträge werden sie nach dem Bedarfsprinzip 

ausgerichtet.  

 

Mit dem Wandel der Lebensformen, der zunehmenden Veränderung heutiger Familienstrukturen 

durch neue Sozialisationsformen und ändernde Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern wird 

die Gesetzgebung über die soziale Sicherheit weiterhin immer wieder angepasst werden müssen. Mit 

einzubeziehen sind nebst den Fragen der Finanzierung (z. B. demografische Entwicklung, Pflege- und 

Heimkosten) auch neue Bereiche, die das menschliche Leben und die Lebensqualität überhaupt be-

einflussen. So beispielsweise die Zerstörung der Umwelt, die Vereinsamung, ändernde Arbeitsbe-

dingungen und Siedlungsformen, sich rasch ausbreitende Krankheiten sowie internationale Abkom-

men. 

3 Sozialversicherungen 

Die Sozialversicherungen bilden den Kern der sozialen Sicherheit in der Schweiz. Jede Person, die in 

der Schweiz wohnt und/oder arbeitet, ist von den Sozialversicherungen in irgendeiner Weise betrof-

fen. Als Beitragszahlende sorgen verschiedene Personen (Erwerbstätige, Nichterwerbstätige, Arbeit-

gebende) und das Gemeinwesen (Bund, Kantone, Gemeinden mit Steuergeldern) dafür, dass Lei- 

stungen, auf die ein Anspruch entstehen kann, finanziert werden. Im Gegenzug haben die Berechtig-

ten einen rechtlich klagbaren Anspruch auf Leistungen. 

 

In einer Versicherung entsteht ein Zusammenschluss mehrerer Personen zu einer Gefahrengemein-

schaft. Dies führt zu einer gegenseitigen Deckung (Einer für Alle, Alle für Einen). Wichtig ist der Soli-

daritätsgedanke, er bildet das Grundprinzip der Versicherung. Solidarität ermöglicht den Ausgleich 

zwischen Stärkeren und Schwächeren (Arm/Reich, Gesund/Krank), zwischen verschiedenen sozialen 

Gruppen (Einzelpersonen/Familien mit/ohne Kinder), zwischen Generationen (Jung/Alt beim Umlage-

verfahren) und zwischen Regionen (Land/Stadt bei Krankenkassenprämien). 

 

Mit der Versicherung will man sich – allgemein gesprochen – gegen die Folgen von sozialen Risiken 

schützen und vorsorgen. Es geht im Wesentlichen um die Deckung von folgenden Ereignissen: Alter 

und Tod, krankheits- oder unfallbedingte Erwerbsunfähigkeit, Invalidität und Arbeitslosigkeit). Man trifft 

somit Vorkehrungen zur Kompensation der Erwerbseinbussen bzw. von Aufwänden beim Eintreten 

des betreffenden Sachverhaltes. Es geht somit in erster Linie darum, den Lohnausfall ganz oder teil-

weise zu ersetzen oder auszugleichen. Daneben werden Kosten, die zur Wiederherstellung der Ge-

sundheit entstehen, ganz oder teilweise vergütet oder Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. 
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4 Das 3-Säulen-Konzept 

1972 wurde die Verfassungsgrundlage für das 3-Säulen-Prinzip geschaffen und in der Bundesverfas-

sung verankert (Art. 111). Damit hat die Soziale Sicherheit, insbesondere die Alters-, Hinterlassenen- 

und Invalidenvorsorge eine neue Dimension angenommen. Erstmals und einzig in der Geschichte der 

schweizerischen Sozialversicherung wurde ein klares Konzept entwickelt und eingeführt, das den 

Versicherungsschutz der Wohnbevölkerung bezüglich der Risiken Invalidität, Alter und Tod gewähr-

leisten soll. 

 

Die Finanzierung erfolgt nach drei verschiedenen Verfahren. Die Gewichtung der staatlichen Vorsorge 

zur Existenzgrundsicherung der Wohnbevölkerung, der beruflichen Vorsorge mit Einbindung der  

Arbeitgeberschaft und der Eigenverantwortung in der Selbstvorsorge (jeder kann nach seinen Bedürf-

nissen und Möglichkeiten den Vorsorgeschutz weiter ausbauen) ist ausgewogen. 

 

Die drei Säulen im Überblick 

 1. Säule 2. Säule 3. Säule 

Zielsetzung Existenzsicherung Zusammen mit der 1. Säule 

Sicherung der gewohnten 

Lebenshaltung 

Individuelle Ergänzung 

Träger Staat Wirtschaft Individuum 

Zielgruppe In der CH wohnhafte er-

werbstätige und nichter-

werbstätige Personen 

 Obligatorisch für Arbeit-

nehmende 

 Freiwillig für Selbständi-

gerwerbende 

Wohnbevölkerung je 

nach ihren persönlichen 

Möglichkeiten 

Werk AHV, IV, EL Obligatorisch BVG / ausser-/ 

überobligatorisch 

Säule 3a/3b 

Art der Finan-

zierung 

Ausgaben-Umlage-

verfahren 

Kapitaldeckungsverfahren Kapitaldeckungs- und 

Rentenwert-Umlage-

verfahren 

Finanzierung 

durch 

 Beiträge der Versicher-

ten und Arbeitgeber 

 Öffentliche Hand 

 Beiträge der Versicherten 

und Arbeitgeber 

 Kapitalerträge 

Prämien der Versicher-

ten und Kapitalerträge 
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5 Versicherungsobligatorium und Solidarität in der AHV/IV 

Bei diesen Volksversicherungen wird unterschieden zwischen: 

 der obligatorischen Unterstellung unter die AHV/IV  

 dem freiwilligen Beitritt zur obligatorischen AHV/IV 

 der freiwilligen Versicherung 

 

Die obligatorische AHV/IV umfasst – mit einigen Ausnahmen – alle natürlichen Personen, die in der 

Schweiz ihren Wohnsitz haben und/oder eine Erwerbstätigkeit ausüben und aus dieser Tätigkeit ein 

Erwerbseinkommen erzielen oder als Schweizer Bürger/innen im Ausland im Dienste der Eidgenos-

senschaft tätig sind. 

 

Der freiwillige Beitritt zur obligatorischen AHV/IV ist beispielsweise für Arbeitnehmende (Schweizer/in 

und Ausländer/in) möglich, die im Ausland für einen Schweizer Arbeitgebenden tätig sind.  

 

Der Beitritt zur freiwilligen AHV/IV steht Schweizer/innen und Angehörigen eines Staates der Europäi-

schen Union (EU) oder der Europäischen Freihandelszone (EFTA) offen, sofern sie ausserhalb dieser 

Mitgliedstaaten leben und falls sie unmittelbar vorher während mindestens fünf aufeinander folgenden 

Jahren obligatorisch versichert waren. Der Beitritt muss innerhalb eines Jahres nach dem Ausschei-

den aus der obligatorischen Versicherung bei der Schweizerischen Ausgleichskasse erklärt werden. 

6 Finanzierung der AHV/IV 

Die Finanzierung erfolgt nach dem Ausgaben-Umlageverfahren. Das heisst, die in einer Periode ein-

genommenen Beiträge werden zur Deckung der AHV/lV-Leistungen derselben Periode verwendet. 

 

Neben den Beiträgen der Versicherten und Arbeitgebenden (je zur Hälfte) trägt der Bund (Mehrwert-

steuer, Tabakzölle, fiskalische Abgaben auf gebrannten Wassern und aus dem Betrieb von Spielban-

ken) zur Finanzierung der AHV/IV bei. Hinzu kommen noch Zinserträge aus dem AHV-

Ausgleichsfonds sowie die Einnahmen aus dem Rückgriff auf haftpflichtige Dritte. 

7 Organisation und Verwaltung der AHV 

Durchführungsorgane der AHV sind die Arbeitgeber, die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen so-

wie die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS). Dazu kommen die Revisionsorgane, welche die Tätigkeit die-

ser Durchführungsorgane überwachen. Dem Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) obliegt die Auf-

sicht über die Durchführung. 

 

Die Ausgleichskassen sind eigens für die Durchführung der AHV errichtete, rechtlich selbständige  

Organe. Nebst den 26 kantonalen gibt es verschiedene Verbandsausgleichskassen und zwei Aus-

gleichskassen des Bundes. 
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An der Durchführung wirken aber noch weitere lnstanzen mit. So melden zum Beispiel die kantonalen 

Steuerverwaltungen den Ausgleichskassen die für die Festsetzung der AHV/lV/EO-Beiträge massge-

benden Einkommen und Vermögen der Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen. 

7.1 Arbeitgebende 

Die Arbeitgebenden sind gesetzlich verpflichtet, von allen ausbezahlten Löhnen und lohnähnlichen 

Leistungen die Arbeitnehmerbeiträge abzuziehen und sie, zusammen mit ihrem Beitrag, an ihre AHV-

Ausgleichskasse abzuliefern. 

 

Ebenfalls haben sie der zuständigen AHV-Ausgleichskasse die erforderlichen Angaben für die Füh-

rung der individuellen Konten der Arbeitnehmenden zu machen. 

7.2 AHV-Ausgleichskassen des Bundes 

Für das Personal der Bundesverwaltung und der Bundesanstalten wurde eine „Eidgenössische Aus-

gleichskasse“ und für die Durchführung der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer und der 

zwischenstaatlichen Sozialversicherungsabkommen eine „Schweizerische Ausgleichskasse" errichtet. 

7.3 Zentrale Ausgleichsstelle 

Die Zentrale Ausgleichsstelle in Genf ist die Finanzdrehscheibe der AHV/IV/EO. lhr fliessen alle durch 

die Ausgleichskassen eingenommenen Beiträge zu. Gleichzeitig stellt sie ihnen rechtzeitig die Geld-

mittel für die monatlichen Rentenzahlungen zur Verfügung. 

7.4 Verbandsausgleichskassen 

Bei den Verbandsausgleichskassen sind alle Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden ange-

schlossen, die einem Gründerverband angehören (z. B. Ausgleichskasse Consimo des Baumeister-

verbandes, Swissmem der Maschinenindustrie oder Berner Arbeitgeber). 

7.5 Kantonale Ausgleichskassen 

Soweit nicht eine der beiden Ausgleichskassen des Bundes zuständig ist, werden die übrigen Arbeit-

gebenden und Selbständigerwerbenden, die nichterwerbstätigen Personen (z. B. vorzeitig Pensio-

nierte, Teilzeitbeschäftigte, IV-Rentenbeziehende, Studierende, Weltreisende und ausgesteuerte  

Arbeitslose) und die Arbeitnehmenden ohne beitragspflichtige Arbeitgebende (Arbeitgebende mit  

Domizil im Ausland) den kantonalen Ausgleichskassen angeschlossen, wobei meist der Wohnsitz 

massgebend ist. 
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7.6 Ausgleichskasse des Kantons Bern und AHV-Zweigstellen 

Die Ausgleichskasse des Kantons Bern ist mit dem Vollzug von Aufgaben im Bereich der AHV/IV und 

weiterer Sozialversicherungsbereiche betraut. Dies beinhaltet insbesondere: 

 Den Vollzug der Alters- und Hinterlassenenversicherung. 

 Den Vollzug der vom Bund übertragenen Aufgaben wie: 

o Den Beitragsbezug sowie in Zusammenarbeit mit den IV-Stellen die Ermittlung und Aus-

richtung von Geldleistungen in der Invalidenversicherung. 

o Den Beitragsbezug sowie die Ermittlung und Ausrichtung von Leistungen in der Erwerbs-

ersatzordnung.  

o Den Bezug der Beiträge und die Ausrichtung von Leistungen in der eidgenössischen Fa-

milienzulagenordnung in der Landwirtschaft. 

o Den Beitragsbezug in der Arbeitslosenversicherung. 

o Die Überwachung der Versicherungspflicht bei ihren Mitgliedern betreffend den Anschluss 

an eine anerkannte Einrichtung der beruflichen Vorsorge 

 

 Den Vollzug der vom Kanton übertragenen Aufgaben wie: 

o Die Festsetzung und Ausrichtung von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. 

o Die Geschäftsführung und Verwaltung der Familienausgleichskasse des Kantons Bern. 

o Die Überwachung der Versicherungspflicht im Unfallversicherungsobligatorium des Bun-

des. 

 

Die AHV-Zweigstellen sind Aussenstellen der AKB (fachliche Aufsichtsbehörde), aber auch Teil der 

Gemeindeverwaltung. Grundsätzlich gilt die Einwohnergemeinde, welche die AHV-Zweigstelle führt, 

als Trägerin (formelle Aufsichtsbehörde). Sie übt die Disziplinaraufsicht über das AHV-Zweigstellen-

personaI aus. Die Trägerin hat für genügend ausgebildetes Personal, geeignete Büro- und Archiv-

räume, entsprechende Betriebseinrichtungen und eine zweckmässige Arbeitsorganisation sowie Kun-

denzugänglichkeit zu sorgen. Damit die Aufgaben kundennah und pflichtgemäss erfüllt werden kön-

nen, ist eine gute Zusammenarbeit mit anderen Stellen der Gemeindeverwaltung, insbesondere mit 

der Einwohnerkontrolle, der Steuerregisterführung und dem Sozialdienst, wichtig. 

 

Die Aufgaben der AHV-Zweigstellen lassen sich in die im Bundesrecht vorgesehenen Aufgaben (ge-

setzliche Grundlagen), die weiteren zugewiesenen Aufgaben sowie zwischen der AKB und der Träge-

rin vertraglich zu vereinbarende zusätzliche Aufgaben gliedern. Die AHV-Zweigstellen wirken mit oder 

sind zuständig für (einige Beispiele): 

 die lückenlose Erfassung aller im Gemeindegebiet wohnhaften oder erwerbstätigen Beitragspflich-

tigen; 

 die Information und Beratung der Bevölkerung; 

 die Entgegennahme von Anmeldung und Gesuchen für Leistungen aus den von der AKB betreu-

ten Sozialversicherungswerken; 

 Unterlagen überprüfen, vervollständigen und weiterleiten; 

 die Ermittlung und Meldung von Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-

sen von Leistungsbeziehenden und Beitragspflichtigen; 

 die Mitwirkung bei der Bereinigung von Leistungsabrechnungen; 
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 die Information der Rentner und Rentnerinnen über einen möglichen Anspruch auf Ergänzungs-

leistungen (EL) und gegebenenfalls die Mithilfe bei der Geltendmachung; 

 die Vorberechnung des EL-Anspruchs und die Abrechnung der Krankheits- und Behinderungskos-

ten; 

 die periodischen Abklärungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der EL-Bezü-

ger/innen (Revisionen); 

 die Überprüfung der Abrechnung von Lohnbeiträgen und der Einhaltung der Versicherungspflicht 

im Bereich der beruflichen Vorsorge und der Unfallversicherung; 

 die Prüfung und Weiterleitung der Anmeldungen für Versicherungsausweise und Mutationsmel-

dungen der Arbeitgebenden. 

8 Beitragspflicht 

Die AHV/lV/EO-Beitragspflicht beginnt für Erwerbstätige am 1. Januar nach Erreichen des 17. Alters-

jahres; für Nichterwerbstätige am 1. Januar nach Erreichen des 20. Altersjahres. 

 

Sie endet grundsätzlich mit Aufgabe der Erwerbstätigkeit; frühestens jedoch – dies gilt auch für die 

Nichterwerbstätigen und für Personen, welche die Altersrente vorbeziehen – am Ende des Monats, in 

dem Frauen das 64. und Männer das 65. Altersjahr vollenden. lst jemand im Rentenalter weiterhin  

erwerbstätig, müssen vom Lohnbestandteil, der monatlich eine gewisse Höhe übersteigt, weiterhin 

AHV/IV/EO-Beiträge entrichtet werden. 

 

Bei Ehepaaren kann unter Umständen der erwerbstätige Ehepartner die Beitragspflicht des nicht- 

erwerbstätigen Ehepartners erfüllen. So gelten von Gesetzes wegen die eigenen Beiträge als bezahlt, 

sofern der Ehepartner Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages entrichtet 

und im Sinne der AHV erwerbstätig ist (50 % Arbeitspensum während neun Monaten pro Jahr). Dies 

gilt insbesondere bei: 
 

 nichterwerbstätigen Ehepartnern von erwerbstätigen Versicherten; 

 Versicherten, die im Betrieb ihres Ehepartners mitarbeiten, soweit sie keinen Barlohn beziehen. 

 

Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten (Selbstständigerwerbende, Unselbstständigerwerbende, 

Arbeitnehmende ohne beitragspflichtige Arbeitgebende) werden in Prozenten ihres Erwerbseinkom-

mens erhoben, diejenigen der nichterwerbstätigen Versicherten grundsätzlich nach ihren wirtschaftli-

chen Verhältnissen. 

 

Schweizer Bürger/innen und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und 

der Europäischen Freihandelszone (EFTA), die ausserhalb eines Mitgliedstaates leben, haben die 

Möglichkeit, freiwillig Beiträge an die Schweizerische AHV/IV zu leisten, um Beitragslücken zu ver-

meiden und versichert zu sein. 

 

Wenn jemand aus irgendwelchen Gründen seine Beitragspflicht nicht dauernd erfüllt hat – wenn also 

die Zahlungen für gewisse Jahre fehlen – so wird die Höhe der Rente anteilsmässig gekürzt. Jedes 

fehlende Beitragsjahr führt in der Regel zu einer Kürzung der Rente. 
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9 Versicherungsausweis und individuelles Konto 

Alle Versicherten erhalten bei Beginn der Beitragspflicht oder bei Beanspruchung einer Leistung einen 

Versicherungsausweis AHV/IV. Auf diesem sind Name, Geburtsdatum und die 13-stellige Versicher-

tennummer aufgeführt. Mit der Einführung der neuen Versicherungsnummer im Jahre 2008 sind an-

hand dieser Nummer keine Rückschlüsse auf die Person mehr möglich. Für Personen, die in der 

Schweiz Wohnsitz begründen aber noch keine Beiträge entrichten oder Leistungen beziehen, wird  

eine Versicherungsnummer reserviert. Jede Ausgleichskasse führt pro versicherte Person, von der 

oder für die sie Beiträge entgegengenommen hat, ein individuelles Konto. In diesem werden die be-

zahlten Beiträge beziehungsweise die diesen zugrundeliegenden Erwerbseinkommen eingetragen. 

Diese Angaben werden zu gegebener Zeit für das Berechnen der Rente benötigt. Die Arbeitgebenden 

verlangen deshalb von jedem neu eintretenden Arbeitnehmenden den Versicherungsausweis und lei-

ten die Versichertennummer via AHV-Zweigstelle an die Ausgleichskasse zur Kontoeröffnung weiter. 

Falls noch kein Versicherungsausweis vorhanden ist, wird ein solcher bestellt. Als Bestätigung für die 

Registrierung erhalten die Arbeitnehmenden einen Versicherungsnachweis bzw. den Versicherungs-

ausweis. 

 

Wer Auskunft über die für ihn geführten Konten wünscht, kann bei jeder kontoführenden Ausgleichs-

kasse einen kostenlosen Kontenauszug (IK-Auszug) anfordern. Von dieser Möglichkeit kann bei-

spielsweise Gebrauch machen, wer sich vergewissern will, ob der Arbeitgebende das erzielte Er-

werbseinkommen bei der zuständigen Ausgleichskasse abgerechnet hat. Die Zustellung des Konten-

auszugs erfolgt immer an die versicherte Person oder an eine von ihm bevollmächtigte Person. 

10 Leistungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) 

10.1 Leistungsarten 

Die AHV kennt folgende Leistungsarten: 

 Sachleistungen 

o Hilfsmittel 

 Geldleistungen 

o Renten (Alters- und Hinterlassenenrenten) 

o Hilflosenentschädigungen für Altersrentner/innen 

 Beiträge zur Förderung der Altershilfe 
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10.2 Renten 

10.2.1 Altersrenten 

Anspruch auf Altersrente haben Frauen, die das 64. Altersjahr und Männer, die das 65. Altersjahr zu-

rückgelegt haben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Rente bis zu zwei Jahre vorzubeziehen oder 

maximal fünf Jahre aufzuschieben. Während ein Vorbezug eine lebenslange Kürzung der Altersrente 

zur Folge hat, wird bei einem Aufschub ein Rentenzuschlag gewährt.1 

 

Ehegatten haben je einen eigenen Rentenanspruch. Allerdings bleibt die Summe der individuellen 

Renten von Ehepaaren auf 150 % der maximalen Einzelrente begrenzt. 

 

Zusätzlich haben Alters- bzw. Invalidenrentenbeziehende Anspruch auf eine Kinderrente im Betrag 

von 40 % ihrer eigenen Rente. Dies so lange das betreffende Kind das 18. Altersjahr noch nicht voll-

endet hat oder wenn es sich noch in Ausbildung befindet bis längstens zum 25. Altersjahr. 

10.2.2 Hinterlassenenrenten 

Im Falle des Todes eines Ehegatten oder einer Ehegattin wird unter gewissen Voraussetzungen eine 

Witwen- bzw. Witwerrente im Umfang von 80 % der Altersrente der verstorbenen Person gewährt. 

Kinder, die ihren Vater oder ihre Mutter verlieren, erhalten eine Waisenrente im Umfang von 40 % der 

Altersrente. Sie wird wie die Kinderrente bis zum vollendeten 18. respektive 25. Altersjahr ausgerich-

tet. Sind beide Elternteile verstorben, werden für jedes Kind zwei Waisenrenten bis 60 % der maxima-

len Altersrente ausbezahlt. 

10.2.3 Berechnung der Renten 

Massgebend für die Rentenhöhe ist nebst der Beitragsdauer auch das massgebende durchschnittli-

che Erwerbseinkommen. Anspruch auf eine Rente haben rentenberechtigte Personen oder ihre Hin-

terlassenen, denen mindestens ein volles Jahr Einkommen oder Erziehungs- bzw. Betreuungsgut-

schriften angerechnet werden. 

 

Für die Jahre, in denen ein oder mehrere Kinder noch nicht 16 Jahre alt waren, wird den Eltern eine 

Erziehungsgutschrift angerechnet und zum Erwerbseinkommen hinzugezählt. Betreuungsgutschriften 

erhalten Versicherte angerechnet, die direkte Verwandte betreuen. Dies allerdings nur, wenn die zu 

betreuende Person leicht erreichbar ist und diese Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der 

AHV/IV oder der MV/UV hat. 

 

                                                      
1 Am 25. September 2022 hat das Schweizervolk zu den Massnahmen zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) knapp ja gesagt. 

Somit werden voraussichtlich ab 1. Januar 2024 u. a. das Rentenalter für die Frauen schrittweise auf 65 Jahre erhöht, flexiblere 

Rentenvorbezugs- und Aufschubsmöglichkeiten eingeführt, Anreize geschaffen, die Erwerbstätigkeit nach Erreichen des Ren-

tenalters weiterzuführen und die Mehrwertsteuer für die Finanzierung der AHV zu erhöhen. 
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Bei Verheirateten werden die Einkommen der Ehepartner während den ganzen Ehejahren aufgeteilt 

und gegenseitig angerechnet (Splitting). Vollzug und Wirkung des Splittings tritt aber erst mit Eintritt 

des zweiten Versicherungsfalles (z. B. wenn auch der jüngere Ehegatte die Altersrente beantragen 

kann) oder bei einer Scheidung in Kraft. 

10.3 Hilflosenentschädigung (HE) für Altersrentner/innen 

Zusätzlich zur Altersrente wird erwachsenen Versicherten mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt 

in der Schweiz, die in ihren alltäglichen Lebensverrichtungen dauernd und erheblich auf die Hilfe Drit-

ter angewiesen sind, eine Hilflosenentschädigung ausgerichtet. Der Anspruch entsteht nach einem 

Wartejahr. Je nach Umfang des Bedarfs wird eine leichte, mittlere oder schwere HE ausgerichtet. Die 

Leistung ist von der finanziellen Situation der versicherten Person unabhängig. 

10.4 Hilfsmittel der AHV 

An Altersrentner/innen mit Wohnsitz in der Schweiz können unabhängig von ihrer finanziellen Situa-

tion Beiträge an Hilfsmittel (orthopädische Massschuhe, Hörgeräte, Lupenbrillen, Perücken, motorlose 

Rollstühle etc.), ausgerichtet werden. Wurden vor Erreichen des AHV-Rentenalters bereits Hilfsmittel 

der Invalidenversicherung bezogen, besteht darauf eine „Besitzstandgarantie“. 

10.5 Beiträge zur Förderung der Altershilfe 

Die AHV beteiligt sich mittels Geld- und Sachleistungen an Einrichtungen zu Gunsten von Betagten 

und Hinterlassenen. Es handelt sich dabei um Beiträge an die Personal- und Organisationskosten. 

10.6 Geltendmachung des Anspruchs 

Alle AHV-Leistungen sind mit amtlichem Formular (Bezug bei den Ausgleichskassen oder bei deren 

AHV-Zweigstellen) geltend zu machen. Die Ausgleichskasse erlässt eine einsprachefähige Verfügung, 

mit welcher die AHV-Leistungen zugesprochen werden. 

11 Leistungen der Invalidenversicherung (IV) 

11.1 Anspruchsberechtigte Personen 

Die lnvalidenversicherung wurde in enger Anlehnung an die AHV eingeführt. Der Versichertenkreis 

und die Art der Beitragserhebung über Lohnprozente stimmen mit jenen der AHV überein. 

 

Als lnvalidität im Sinne der lV gilt die durch einen körperlichen, psychischen oder geistigen Gesund-

heitsschaden verursachte Erwerbsunfähigkeit bzw. die Unfähigkeit, sich im bisherigen Aufgabenbe-

reich zu betätigen (z. B. im Haushalt). Diese Unfähigkeit muss bleibend sein oder längere Zeit (min-

destens ein Jahr) andauern. Es spielt keine Rolle, ob der Gesundheitsschaden Folge eines Geburts-

gebrechens, einer Krankheit oder eines Unfalles ist. Die Invalidität setzt drei Elemente voraus: 
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 einen Gesundheitsschaden (medizinisches Element); 

 eine Erwerbsunfähigkeit (wirtschaftliches Element); 

 einen direkten Zusammenhang zwischen dem Gesundheitsschaden und der Erwerbsunfähigkeit 

(kausales Element). 

11.2 Leistungsarten 

Die Invalidenversicherung kennt folgende Leistungsarten: 

 Sachleistungen 

- Eingliederungsmassnahmen 

- Hilfsmittel 

 Geldleistungen 

- Taggelder 

- Renten 

- Hilflosenentschädigungen 

- Assistenzbeitrag 

 Beiträge zur Förderung der Invalidenhilfe 

11.3 Früherfassung und –intervention 

Durch die frühzeitige Erfassung von arbeitsunfähigen Versicherten soll verhindert werden, dass die 

Betroffenen invalid werden. Dazu arbeitet die Invalidenversicherung mit der Arbeitslosenversicherung, 

der Sozialhilfe, Versicherungsgesellschaften und weiteren Institutionen zusammen. Die IV-Stelle klärt 

die persönliche Situation der versicherten Person, insbesondere die Arbeitsunfähigkeit sowie deren 

Ursachen und Auswirkungen ab und beurteilt, ob Massnahmen zur Frühintervention angezeigt sind. 

 

Mit Massnahmen der Frühintervention (Anpassung des Arbeitsplatzes, Ausbildungskurse, Arbeitsver-

mittlung, Berufsberatung, sozialberufliche Rehabilitation und Beschäftigungsmassnahmen) soll der 

bisherige Arbeitsplatz erhalten oder die versicherte Person innerhalb oder ausserhalb des bisherigen 

Betriebes eingegliedert werden. Für die IV gilt es innert sechs Monaten abzuklären, ob ein Anspruch 

auf ordentliche IV-Leistungen besteht. 

11.4 Eingliederungsmassnahmen 

Invalide oder von Invalidität bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, 

soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im bisherigen 

Aufgabenbereich zu betätigen herzustellen, zu verbessern oder zu erhalten. Die Behandlung von  

Geburtsgebrechen sowie Massnahmen für die Sonderschulung und Betreuung hilfloser Versicherter 

vor dem 20. Altersjahr werden hingegen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins  

Erwerbsleben gewährt. 
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Die Eingliederung der IV umfasst folgende Leistungen: 

 Medizinische Eingliederungsmassnahmen (hauptsächlich Behandlung von Geburtsgebrechen) 

 Beratung und Begleitung während des Eingliederungsprozesses 

 Integrationsmassnahmen zum Schliessen der Lücke zwischen sozialer und beruflicher Integration 

 Berufliche Massnahmen (Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Umschulung, Arbeits-

vermittlung, Kapitalhilfe) 

 Massnahmen zum Aufbau und Erhalt der Erwerbsfähigkeit von Jugendlichen und jungen Erwach-

senen 

 Abgabe von Hilfsmitteln 

11.5 Hilfsmittel 

Die Invalidenversicherung gibt anspruchsberechtigen Versicherten Hilfsmittel in einfacher und zweck-

mässiger Ausführung ab. Dabei wird zwischen zwei Kategorien unterschieden: 

 Hilfsmittel, die notwendig sind, um den privaten Alltag möglichst selbständig und unabhängig zu 

bewältigen. 

 Hilfsmittel, die erforderlich sind für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit, für die Schu-

lung/Ausbildung oder die funktionelle Angewöhnung. Dazu gehören auch die Kosten für den  

behindertengerechten Umbau des Arbeitsplatzes. 

11.6 Taggelder 

Die Taggelder der IV bezwecken, den Lebensunterhalt der Versicherten und allenfalls ihrer Familien 

während der Eingliederung sicherzustellen. Sie sind eine Nebenleistung zu gewissen Eingliederungs-

massnahmen. Die Taggelder sind höher als die IV-Renten, damit der Anreiz zur Eingliederung geför-

dert wird. Versicherte, die bereits einmal erwerbstätig waren, erhalten ein «grosses» Taggeld. Dieses 

beträgt 80 % des letzten, ohne gesundheitliche Einschränkungen erzielten Erwerbseinkommens. Ver-

sicherte in der erstmaligen beruflichen Ausbildung sowie Versicherte vor Vollendung des  

25. Altersjahres, die noch nicht erwerbstätig gewesen sind, erhalten ein «kleines» Taggeld. Das 

heisst, der Lernendenlohn wird von der IV übernommen. Der Anspruch besteht ab Ausbildungsbeginn, 

frühestens ab dem 13. Altersjahr. 

11.7 Renten der Invalidenversicherung 

IV-Renten werden grundsätzlich nur dann ausgerichtet, wenn die Eingliederungsmassnahmen ihr Ziel 

nicht oder nur ungenügend erreichen oder zum vornherein aussichtslos sind. Ein Rentenanspruch 

entsteht erst, nachdem während eines Jahres eine durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit von mindes-

tens 40 % bestanden hat und die Arbeitsunfähigkeit weiter andauern wird. 

 

Um den Grad der Invalidität zu bestimmen, unterscheidet die IV zwischen 

 Erwerbstätigen 

 Nichterwerbstätigen 

 teilweise Erwerbstätigen 
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Bei Erwerbstätigen bemisst die IV-Stelle den Invaliditätsgrad mit einem Einkommensvergleich. Sie 

ermittelt dabei zuerst das Erwerbseinkommen, das ohne den Gesundheitsschaden erzielt werden 

könnte. Davon zieht sie das Erwerbseinkommen ab, das nach dem Gesundheitsschaden und nach 

der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen auf zumutbare Weise erreicht werden könnte. Dies 

unabhängig davon, ob dieses Einkommen tatsächlich erzielt wird. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag: 

die invaliditätsbedingte Erwerbseinbusse. Drückt man diesen in Prozenten aus, erhält man den Invali-

ditätsgrad. Findet also ein Handwerker, der wegen eines Rückenleidens den Beruf aufgeben musste, 

nur noch eine leichtere Arbeit, bei der er wesentlich weniger verdient, wird der Invaliditätsgrad folgen-

dermassen berechnet:  

 

Einkommenstyp  Betrag  

Einkommen als gelernter Handwerker  Fr. 50'000  

zumutbares Einkommen bei leichterer Arbeit  Fr. 22'000  

Differenz  Fr. 28'000  

Die Erwerbseinbusse von Fr. 28'000 entspricht 56 %. Damit liegt auch der Invaliditätsgrad des Hand-

werkers bei 56 %, was zu einer Rente von 56 % einer ganzen Rente führt. 

Bei Nichterwerbstätigen bemisst die IV-Stelle den Invaliditätsgrad mit einem Betätigungsvergleich: 

Fachleute der IV klären an Ort und Stelle ab, wie stark sich die Behinderung im bisherigen Aufgaben-

bereich, also zum Beispiel im Haushalt, auswirkt.  

Bei teilweise Erwerbstätigen bemisst die IV-Stelle den Invaliditätsgrad entsprechend der Behinderung 

in beiden Bereichen (gemischte Methode): Im Erwerbsleben (Erwerbseinbusse) und im bisherigen 

Aufgabenbereich (Betätigungsvergleich).  

Die IV-Renten werden von den Ausgleichskassen nach den gleichen Grundsätzen und auf Grund der 

gleichen Grundlagen wie die AHV-Renten berechnet, wobei natürlich gewisse IV-spezifische Gege-

benheiten mitberücksichtigt werden. Der Invaliditätsgrad ist grundsätzlich bestimmend dafür, was für 

eine Rente ausgerichtet wird. Bis zu einem IV-Grad von 39 % wird keine Rente ausgerichtet. Ab IV-

Grad 70 % wird eine ganze Rente ausgerichtet. Dazwischen werden die Rentenhöhen prozentual zum 

IV-Grad abgestuft. Zum Beispiel wird bei einem IV-Grad von 40 % eine Rente von 25 % einer ganzen 

Rente ausgerichtet. 

 

Zusätzlich zur ordentlichen Rente erhalten rentenberechtigte Personen wie bei der AHV eine Kinder-

rente für Kinder bis zum 18. Geburtstag oder bis zum Abschluss der Ausbildung, längstens bis zum 

25. Altersjahr. 

 

Eine IV-Rente kann jederzeit angepasst werden. Dies, wenn sich zum Beispiel der Gesundheitszu-

stand verändert oder sich das Erwerbseinkommen erhöht oder vermindert. Grundsätzlich haben versi-

cherte Personen eine Schadenminderungs- und Mitwirkungspflicht. Entzieht oder widersetzt sich eine 

versicherte Person einer zumutbaren Eingliederungsmassnahme, die eine wesentliche Verbesserung 

der Erwerbsfähigkeit verspricht oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare zur Ver-

besserung der Erwerbsfähigkeit bei, kann die Rente vorübergehend oder dauernd verweigert oder 
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entzogen werden. Zusätzlich hat die versicherte Person eine Auskunfts- und Mitwirkungspflicht ge-

genüber der IV-Stelle. Bei einer vorsätzlich selbstverschuldeten Invalidität, zum Beispiel bei der Aus-

übung eines Verbrechens, kann die Rente ebenfalls verweigert, gekürzt oder entzogen werden. 

11.8 Hilflosenentschädigungen der IV 

Hilflosenentschädigungen werden ausgerichtet an Behinderte, die bei ihren alltäglichen Lebensver-

richtungen dauernd und in erheblichem Mass auf Hilfe Dritter angewiesen sind (Bedarf an dauernder 

Pflege oder persönlicher Überwachung). Anspruch haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnli-

chem Aufenthalt in der Schweiz, unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Bei der Höhe der Ent-

schädigung wird zwischen einer leichten, einer mittelschweren und einer schweren Hilflosigkeit unter-

schieden. 

 

Für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, entsteht der Anspruch, sobald vor-

aussichtlich während mehr als 12 Monaten (im Vergleich zu Gleichaltrigen) eine Hilflosigkeit besteht. 

11.9 Assistenzbeitrag zum selbständigen Wohnen 

Der Assistenzbeitrag soll Personen, welche vor Erreichen des AHV-Rentenalters hilflos geworden sind 

und die regelmässig auf Hilfe Dritter angewiesen sind, ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches 

Leben zu Hause ermöglichen. Mit dem Assistenzbeitrag soll eine Assistenzperson zur Betreuung an-

gestellt werden können. Die Höhe des Assistenzbeitrages richtet sich nach dem Umfang des Betreu-

ungsaufwandes. 

11.10 Förderung der Invalidenhilfe 

Mit Beiträgen zur Förderung der privaten lnvalidenhilfe, Baubeiträgen an Eingliederungsstätten, Dau-

erwerkstätten und Wohnheimen sowie Beiträgen an Ausbildungsstätten für Fachpersonal der Einglie-

derung, soll die Infrastruktur für alle Behinderten verbessert werden. 

12 Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EO) 

12.1 Erwerbsausfallentschädigung für Dienstleistende 

12.1.1 Anspruchsberechtigte Personen 

Die Erwerbsersatzordnung bezweckt die teilweise Kompensation des Verdienstausfalles von Perso-

nen, die in der Schweizer Armee, im Rotkreuzdienst, im Zivildienst, im Zivilschutz, als Teilnehmende 

von Leiterkursen „Jugend und Sport“ oder in Jungschützenleiterkursen Dienst leisten. 

 

Voraussetzung für die Ausrichtung von Leistungen der EO ist das Ausfüllen einer Meldekarte, die 

Dienstleistende in der Regel am Ende des Dienstes von der Rechnungsführung bekommen und auf 

der die geleisteten Diensttage bescheinigt sind. Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige haben 
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die Karte der Ausgleichskasse, welcher sie angeschlossen sind, einzureichen; Arbeitnehmende über-

geben sie den Arbeitgebenden, die darauf den vordienstlichen Lohn vermerken und die Meldekarte an 

die Ausgleichskasse weiterleiten. Arbeitslose und Werkstudenten/Werkstudentinnen übergeben die 

Karte den Arbeitgebenden, bei denen sie zuletzt tätig waren. Für Auslandschweizer/innen ist die 

Schweizerische Ausgleichskasse mit Sitz in Genf zuständig. 

12.1.2 Grundentschädigung 

Grundsätzlich erhalten Dienstleistende eine zivilstandsunabhängige Grundentschädigung von 80 % 

des vordienstlichen Einkommens, auf dem AHV-Beiträge abgerechnet wurden. Der Anspruch ist je-

doch bis zu einem festgelegten Höchstbetrag beschränkt. Für Arbeitslose wird die Bemessung der 

Entschädigung auf das Einkommen abgestellt, das vor Eintritt der Arbeitslosigkeit erzielt wurde. Für 

Nichterwerbstätige und Personen mit einem kleinen Erwerbseinkommen wird eine gewisse Grundent-

schädigung garantiert. Diese Mindestentschädigung erhalten Versicherte auch während der Rekru-

tenschule und während Beförderungsdiensten, d. h. während der militärischen Ausbildung zum Erlan-

gen oder Abverdienen eines höheren Dienstgrades. Hier wird das vorgängige Einkommen für die  

Berechnung der Entschädigung nicht berücksichtigt. 

12.1.3 Kinderzulagen 

Zusätzlich zur Grundentschädigung erhalten Dienstleistende eine feste Kinderzulage für jedes Kind 

bis zur Vollendung des 18. Altersjahres. Befindet sich das Kind noch in Ausbildung, wird die Zulage 

bis längstens zum 25. Altersjahr gewährt. Wegen der Begrenzung der Gesamtentschädigung kann 

diese Zulage nicht in jedem Fall für alle Kinder ausgerichtet werden. 

12.1.4 Zulage für Betreuungskosten 

Dienstleistende, die mit Kindern unter 16 Jahren im gemeinsamen Haushalt leben, haben Anspruch 

auf die Vergütung der durch den Dienst entstanden Mehrauslagen an Kinderbetreuung. Vergütet wer-

den die effektiven Aufwände, die ohne den Dienst nicht angefallen wären. Die Zulage ist jedoch nach 

oben begrenzt. Sie wird zusätzlich zur Kinderzulage ausgerichtet. Anders als diese wird die  

Betreuungszulage mit Überschreitung des Höchstbetrages der Gesamtentschädigung nicht gekürzt. 

12.1.5 Betriebszulagen 

Anspruch auf eine fixe Betriebszulage haben Dienstleistende, die als Selbständigerwerbende einen 

eigenen Betrieb führen oder an der Führung eines solchen aktiv beteiligt sind, sofern sie nicht aus un-

selbständiger Erwerbstätigkeit ein höheres Einkommen erzielen. Ebenfalls Anspruch haben unter ge-

wissen Voraussetzungen mitarbeitende Familienmitglieder in einem Landwirtschafsbetrieb. Wie die 

Zulage für Betreuungskosten wird auch die Betriebszulage mit Überschreitung des Höchstbetrages 

der Gesamtentschädigung nicht gekürzt. 
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12.2 Mutterschaftsentschädigung (MSE) 

Seit 1. Juli 2005 haben erwerbstätige Mütter Anspruch auf einen 14-wöchigen bezahlten Mutter-

schaftsurlaub. Die Entschädigung beträgt 80 % des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, das die 

Mutter vor der Niederkunft erzielt hat. Dies ebenfalls bis zu einem gewissen Höchstbetrag. Anders als 

bei der Erwerbsausfallentschädigung für Dienstleistende besteht kein Anspruch auf eine Mindestent-

schädigung. Zur Mutterschaftsentschädigung werden keine Kinderzulagen, Zulagen für Betreuungs-

kosten oder Betriebszulagen gewährt. 

 

Damit ein Anspruch geltend gemacht werden kann, muss die Mutter neun Monate vor der Geburt im 

Sinne des AHV-Gesetzes versichert gewesen sein und in dieser Zeit mindestens fünf Monate lang  

eine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. Bei Frühgeburten wird die Versicherungszeit entsprechend  

reduziert. Der Anspruch erlischt vorzeitig, wenn die Arbeit vor Ablauf des 14-wöchigen Urlaubs wieder 

aufgenommen wird. 

 

Die Mutterschaftsentschädigung lehnt sich organisatorisch und verfahrensmässig an die Regelungen 

der Erwerbsersatzordnung (EO) an. Die Finanzierung erfolgt durch die Beiträge an die EO, die zu-

sammen mit den AHV-Beiträgen erhoben werden.  

12.3 Die Vaterschaftsentschädigung (VSE) 

Seit 1. Januar 2021 erhalten erwerbstätige Väter eine Vaterschaftsentschädigung. Diese beträgt 

höchstens 14 Taggelder. Die VSE muss innert 6 Monaten ab Geburt des Kindes bezogen werden. Die 

Entschädigung beträgt 80 % des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, das vor Beginn des An-

spruchs auf VSE erzielt wurde. Die VSE ist gegen oben begrenzt. 

 

Die versicherungsmässigen Anspruchsvoraussetzungen richten sich nach der Mutterschaftsentschä-

digung. 

12.4 Betreuungsentschädigung (BUE) 

Eltern eines minderjährigen Kindes, welches wegen einer Krankheit oder eines Unfalls schwer beein-

trächtigt ist, erhalten seit 1. Juli 2021 eine Entschädigung, wenn sie für die Betreuung ihres Kindes die 

Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen. Vater und Mutter haben zusammen einen Anspruch von 98 

Taggeldern, welche innerhalb 18 Monaten bezogen werden müssen. 

 

Es wird weder für die Versicherungs- noch die Erwerbsdauer in der Schweiz eine Mindestdauer vo-

rausgesetzt. 

12.5 Adoptionsentschädigung 

Ab 1. Januar 2023 erhalten Adoptiveltern nach den gleichen Regeln wie die VSE eine Entschädigung. 

Entschädigungsberechtigt sind Eltern, welche ein Kind unter 4 Jahren adoptieren. Der zweiwöchige 

Urlaub bzw. die Entschädigung muss innert eines Jahres seit der Adoption bezogen werden. 
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13 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) 

Ergänzungsleistungen werden durch den Bund und die Kantone ausgerichtet und sollen zusammen 

mit den übrigen Einkünften in angemessener Weise den Existenzbedarf der Betagten, Hinterlassenen 

und lnvaliden decken. Die Ergänzungsleistungen sind keine Sozialhilfeleistungen oder Versicherungs-

leistungen, sondern Bedarfsleistungen. Es besteht ein klagbarer Anspruch, sofern die persönlichen 

und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Personen, die keinen Anspruch auf eine Rente der 

AHV/IV haben, können gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen, unter Umständen gleichwohl 

einen EL-Anspruch geltend machen. Die Ergänzungsleistungen werden durch die Kantone vollzogen 

und ausschliesslich durch Steuergelder finanziert. 

13.1 Anspruchsberechtigte Personen 

Um Ergänzungsleistungen zu erhalten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden 

 Wohnsitz und Aufenthalt in der Schweiz (zum Teil gelten Karenzfristen) 

 eine der nachstehenden Voraussetzungen: 

- Anspruch auf eine eigene AHV-Rente oder IV-Rente 

- ununterbrochen während mindestens sechs Monaten lV-Taggeld-Bezug  

- Anspruch auf Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung 

- Bezug einer Zusatzrente als getrennt lebender Ehegatte bzw. geschiedene Person. 

Unter gewissen Voraussetzungen besteht ein Anspruch auch dann, wenn jemand keine AHV-  

oder lV-Rente erhält, weil die Mindestbeitragsdauer nicht erfüllt ist. 

 Die vom Gesetz anerkannten Ausgaben müssen die anrechenbaren Einnahmen – unter Berück-

sichtigung des Vermögens – übersteigen. 

 Im Zeitpunkt des EL-Anspruchs darf die Vermögensschwelle nicht überschritten sein. 

13.2 Berechnungsgrundlagen 

Bei der Berechnung des Anspruchs werden vom gesamten anrechenbaren Einkommen die anerkann-

ten Ausgaben, (z. B. Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf, Krankenversicherungsprämie, Miet-

zinskosten) abgezogen. Vom allfälligen Vermögen wird – nach Abzug des Freibetrages – ein Teil als 

Vermögensverzehr aufgerechnet. Ergibt sich aus der Berechnung ein Ausgabenüberschuss, wird der 

fehlende Betrag als monatliche Ergänzungsleistung ausgerichtet. 

 

Für Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben, werden die Tagestaxe 

sowie der Betrag für die persönlichen Auslagen als Ausgaben berücksichtigt. Die Kantone können  

einerseits die persönlichen Auslagen limitieren und andererseits unterschiedliche Höchstbeträge für 

die entsprechenden Heimarten festsetzen. 

 

Das Erwerbseinkommen von Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, und ihren ebenfalls in 

die Berechnung einbezogenen Familienangehörigen, wird nur teilweise angerechnet. 
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13.3 Geltendmachung des Anspruchs 

Die Ergänzungsleistungen sind im Kanton Bern durch eine schriftliche Anmeldung bei der zuständigen 

AHV-Zweigstelle geltend zu machen. Hierzu sind die betroffene Person bzw. die gesetzliche Vertre-

tung, ihre Eltern, Grosseltern, Kinder, Enkel, Geschwister sowie Drittpersonen/Behörden, die für ihren 

Unterhalt aufkommen müssen, berechtigt. 

 

Jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen ist von der Bezüge-

rin/dem Bezüger bzw. ihren Angehörigen (oder Dritten) umgehend zu melden. 

13.4 Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten 

Zusätzlich zu den monatlich ausgerichteten Ergänzungsleistungen können ausgewiesene, in den letz-

ten 15 Monaten in der Schweiz entstandene Kosten für folgende Krankheits- und Behinderungs-

kosten, die nicht von anderen Stellen (z. B. Versicherungen oder Krankenkassen) gedeckt werden, 

gesondert vergütet werden: 

 Kostenbeteiligungen gemäss KVG (obligatorische Krankenpflegeversicherung) bis zu einem  

Maximalbetrag 

 Zahnbehandlungskosten 

 Diätmehrkosten 

 Kosten für ärztlich angeordnete Erholungs- oder Badekuren 

 Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause (Spitex) 

 Hilfe, Pflege und Betreuung von Behinderten in Tagesstrukturen 

 Transporte zur nächstgelegenen Behandlungsstelle 

 Hilfsmittel und Hilfsgeräte 

 

Ein Anspruch auf Krankheits- und Behinderungskosten kann auch ohne laufenden EL-Anspruch gel-

tend gemacht werden. Dies ist dann möglich, wenn die übrigen Anspruchsvoraussetzungen zwar ge-

geben sind und der Einnahmenüberschuss kleiner ist als die Krankheits- oder Behinderungskosten. 

14 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) 

Per 1. Juli 2021 hat die Schweiz eine neue Sozialversicherung erhalten – die ÜL für ältere Arbeitslose 

in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Mit Einführung der ÜL soll vermieden werden, dass 

nach dem 60. Geburtstag ausgesteuerte Personen zu Sozialhilfebezüger werden. Die Überbrückungs-

leistungen sind organisatorisch den EL-Durchführungsstellen (kantonale Ausgleichskassen) zugeord-

net. Auch im Berechnungssystem lehnen sie stark an die EL an. Der Bedarf wird individuell nach den 

Bestimmungen des ÜLG berechnet. 

 

Wie die EL bestehen ÜL ebenfalls aus zwei Komponenten. Den Geldleistungen in Form von jährlichen 

Leistungen und den Sachleistungen in Form der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten. 

 

Der Anspruch auf ÜL endet mit Erreichen des Anspruchs auf eine Altersrente und somit mit Anspruch 

auf eine Ergänzungsleistung zur Altersrente. 
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15 Familienzulagen  

15.1 Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) 

Das Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) schreibt Kinderzulagen von CHF 200.00 und 

Ausbildungszulagen von CHF250.00 vor. Im Kanton Bern wurden diese auf CHF 230.00 (Kinderzula-

gen, Stand 2009) bzw. CHF 290.00 (Ausbildungszulagen, Stand 2009) erhöht. Zusätzlich können die 

einzelnen Familienausgleichskassen weitere oder höhere Zulagen vorsehen. Die obligatorischen Zu-

lagen werden durch Beiträge der Arbeitgebenden, der Arbeitnehmenden von nicht AHV-

beitragspflichtigen Arbeitgebenden und der Selbstständigerwerbenden finanziert. Die Kantone können 

festlegen, ob auch die Arbeitnehmenden der Beitragspflicht unterstellt sind. Davon hat aktuell nur der 

Kanton VS Gebrauch gemacht. 

15.1.1 Anspruchsberechtigte Personen 

Neben Arbeitnehmenden haben auch Nichterwerbstätige mit bescheidenem steuerbaren Einkommen 

Anspruch auf Familienzulagen. Im Kanton Bern sind zusätzlich auch die Selbstständigerwerbenden 

anspruchsberechtigt. Die Anmeldung erfolgt mit einem Formular beim Arbeitgebenden bzw. beim 

Selbstständigerwerbenden direkt bei der zuständigen Ausgleichskasse resp. der AHV-Zweigstelle.  

Alle AHV-beitragspflichtigen Arbeitgebenden und Selbstständigerwerbenden sind verpflichtet, sich  

einer Familienausgleichskasse anzuschliessen. 

 

Als Arbeitnehmende gelten Personen, die AHV-Beiträge auf ein Erwerbseinkommen entrichten, das 

mindestens dem halben jährlichen Betrag der minimalen vollen Altersrente entspricht. Sie sind über 

ihren Arbeitgebenden einer Familienausgleichskasse angeschlossen und erhalten die Zulagen in der 

Regel mit dem Lohn ausgerichtet. 

 

Arbeitnehmende nicht AHV-beitragspflichtiger Arbeitgebenden (ANobAG) müssen sich bei Wohnsitz-

nahme im Kanton Bern innerhalb von drei Monaten bei der Familienausgleichskasse des Kantons 

Bern oder bei der AHV-Zweigstelle an ihrem Wohnsitz anmelden. 

 

Als Nichterwerbstätige gelten Personen, die in der AHV obligatorisch versichert sind. Der Zulagenord-

nung für Nichterwerbstätige sind auch Erwerbstätige unterstellt, die auf Grund des geringen Einkom-

mens keinen Anspruch auf Familienzulagen für Erwerbstätige haben. 

15.1.2 Kinderzulagen im Gewerbe 

Die Kinderzulage wird ab Geburt bis zum Ende des Monats ausgerichtet, in dem das Kind sein 16. Al-

tersjahr vollendet. Bei erwerbsunfähigen Kindern verlängert sich die Ausrichtung bis zur Vollendung 

des 20. Altersjahrs. Im Kanton Bern liegt der monatliche Ansatz bei 115 % des bundesrechtlichen  

Minimums. Die Höhe der Kinderzulagen beträgt im Kanton Bern somit CHF 230.00 (Stand 2009).  
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15.1.3 Ausbildungszulagen im Gewerbe 

Die Ausbildungszulage wird ab dem Ende des Monats, in dem das Kind sein 16. Altersjahr vollendet, 

bis zum Ende der Ausbildung ausgerichtet und endet spätestens mit dem Ende des Monats, in der es 

sein 25. Altersjahr vollendet. Die Ausbildungszulage beträgt im Kanton Bern CHF 290.00. Vorausset-

zung ist, dass sich die jugendliche Person in einer Ausbildung entsprechend der AHV-Gesetzgebung 

befindet und ein jährliches Einkommen unter der maximalen vollen Altersrente der AHV erzielt. 

15.1.4 Mehrere Personen mit Anspruch 

Das Familienzulagengesetz sieht nur ganze Familienzulagen vor. Ist eine Person bei mehreren Ar-

beitgebenden beschäftigt, so ist die Familienausgleichskasse desjenigen Arbeitgebenden zuständig, 

der den höchsten AHV-pflichtigen Lohn ausrichtet. 

 

Zusätzlich darf für jedes Kind nur eine Zulage ausgerichtet werden. Erfüllen mehrere Personen die 

Voraussetzungen für den Bezug, richtet sich der Anspruch nach der folgenden Rangordnung, die nicht 

nur zwischen Mutter und Vater, sondern auch für andere Berechtigte massgebend ist: 

 
1. Die erwerbstätige Person. 

2. Die Person, welche die elterliche Sorge innehat oder bis zur Mündigkeit innehatte. 

3. Bei gemeinsamer elterlicher Sorge oder wenn keine der berechtigten Personen die elterliche Sor-

ge hat, ist in erster Linie anspruchsberechtigt, wer überwiegend mit dem Kind zusammenlebt oder 

bis zu seiner Mündigkeit lebte; bei Trennung oder Scheidung hat deshalb in erster Linie Anspruch, 

wer das Kind bei sich betreut. 

4. Leben beide Eltern mit dem Kind zusammen, was bei verheirateten Eltern die Regel ist, so hat 

Vorrang, wer im Wohnsitzkanton des Kindes arbeitet. 

5. Arbeiten beide oder arbeitet keiner der Elternteile im Wohnsitzkanton des Kindes, so bezieht die 

Familienzulagen, wer das höhere AHV-pflichtige Einkommen hat. 

 

Handelt es sich beim Anspruch der zweitanspruchsberechtigten Person um einen solchen nach dem 

Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG), besteht Anspruch auf den Diffe-

renzbetrag, sofern der für die erstanspruchsberechtigte Person geltende kantonale Ansatz tiefer liegt 

als derjenige nach dem FLG. 

15.1.5 Familienausgleichskassen 

Zugelassen zum Vollzug der Familienzulagenordnung werden nach den bundesrechtlichen Bestim-

mungen: 

 die von den Kantonen anerkannten beruflichen und zwischenberuflichen Familienausgleichskas-

sen; 

 die von den AHV-Ausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen sowie 

 die kantonale Familienausgleichskasse. 



Erstausgabe 25. November 2009         
Version Dezember 2022 

Sozialversicherungen Seite 222 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

15.2 Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) 

Obwohl das Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) ein eigenes Gesetz 

darstellt, sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) auf das 

FLG anwendbar. Allerdings kennt dieses Gesetz andere Leistungsansätze für die Kinder- und Ausbil-

dungszulagen sowie eine Haushaltszulage für landwirtschaftliche Arbeitnehmende. Die Beiträge wer-

den von den Arbeitgebenden auf allen Bar- und Naturallöhnen, nicht jedoch auf den Löhnen der Fami-

lienangehörigen, erhoben. Landwirtschaftliche Arbeitnehmende und selbständige Landwirte zahlen 

auf ihren Einkommen keine Beiträge für die Finanzierung der Familienzulagen. 

15.2.1 Anspruchsberechtigte Personen 

 Hauptberuflich tätige Landwirtinnen und Landwirte, die im Verlaufe des Jahres vorwiegend in ih-

rem landwirtschaftlichen Betrieb tätig sind und den überwiegenden Teil des Lebensunterhalts ihrer 

Familie aus dieser Tätigkeit bestreiten. 

 Nebenberuflich tätige Landwirtinnen und Landwirte, die ein jährliches Betriebseinkommen von 

mindestens 2000 Franken erzielen oder eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Hal-

tung einer Grossvieheinheit entspricht. 

 Älplerinnen und Älpler, die während mindestens zwei Monaten ununterbrochen eine Alp in selbst-

ständiger Stellung bewirtschaften. 

 Landwirtschaftliche Arbeitnehmende 

 Hauptberufliche Berufsfischer. 

15.2.2 Kinderzulagen in der Landwirtschaft 

Es gelten Ansätze von CHF 200.00 pro Monat im Talgebiet und von CHF 220.00 pro Monat im Berg-

gebiet (Stand 2009) für jedes Kind vom Geburtsmonat bis zum vollendeten 16. Altersjahr. Für Kinder, 

die wegen einer Krankheit oder einer Behinderung erwerbsunfähig sind, wird die Kinderzulage bis 

zum vollendeten 20. Altersjahr ausgerichtet. 

15.2.3 Ausbildungszulagen in der Landwirtschaft 

Eine Ausbildungszulage von CHF 250.00 Franken pro Monat im Talgebiet und von CHF 270.00 pro 

Monat im Berggebiet (Stand 2009) für jedes Kind vom vollendeten 16. Altersjahr bis zum Abschluss 

der Ausbildung, längstens jedoch bis zum vollendeten 25. Altersjahr. 

15.2.4 Haushaltszulagen 

Eine Haushaltungszulage von CHF 100.00 pro Monat erhalten landwirtschaftliche Arbeitnehmende, 

wenn sie mit ihren Ehegatten resp. Kindern einen gemeinsamen Haushalt führen oder sie in Hausge-

meinschaft mit dem Arbeitgebenden leben und ihre Ehegatten respektive Kinder einen eigenen Haus-

halt führen, für deren Kosten sie aufkommen müssen. 
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16 Quellenangaben 

Die aktuelle Version dieses Kapitels basiert unter anderem auf folgenden Quellen (auszugsweise): 

 Merkblätter der Informationsstelle AHV/IV 

 Leitfaden 1. Säule, 14. Auflage 2022, Informationsstelle AHV/IV 

 Leitfaden schweizerische Sozialversicherung, Gertrud E. Bollier , 17. Auflage 2022, hrm4you 

GmbH, Luzern 

 Die Sozialversicherung in der Schweiz, Dieter Widmer , 13. Auflage 2021, Schulthess Verlag, Zü-

rich 

 Akte Sozialversicherungen 2022, 31. Ausgabe, Keiser Verlag, Luzern 

 www.koordination.ch 

17 Informationen 

Nebst den oben aufgeführten Schriften finden Sie weitere Ausführungen, Hinweise und Auskünfte un-

ter anderem auf folgenden Internetseiten: 

www.bsv.admin.ch  (Gesetze, Verordnungen, Aktuelles) 

www.ahv-iv.info  (Allgemeine Informationen, Merkblätter, Adressen) 

www.akbern.ch  (Ausgleichskasse des Kantons Bern) 

www.ivbe.ch  (IV-Stelle Kanton Bern) 

www.begem.ch/Verbände/BAZ  (Verein Bernischer AHV-Zweigstellenleiterinnen und –leiter) 

www.santesuisse.ch  (Krankenversicherung) 

www.seco.admin  (Arbeitslosenversicherung) 

www.suva.ch  (Unfallversicherung) 

http://www.bsv.admin.ch/
http://www.ahv-iv.info/
http://www.akbern.ch/
http://www.ivbe.ch/
http://www.begem.ch/Verbände/BAZ
http://www.santesuisse.ch/
http://www.seco.admin/
http://www.suva.ch/
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Bildung 

1 Volksschule 

1.1 Allgemein 

Alle Kinder und Jugendlichen haben das Recht auf kostenlosen Kindergarten- und Schulbesuch an ih-

rem Aufenthaltsort. 

 

Die obligatorische Schulzeit dauert 11 Jahre, zwei Jahre im Kindergarten, sechs Jahre in der Primar-

stufe und drei Jahre in der Sekundarstufe I. Der Eintritt in die Volksschule erfolgt nach dem 4. Ge-

burtstag in den Kindergarten. 

 

Kindergarten und Volksschule fördern den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten, Haltungen und Hand-

lungskompetenzen, mit dem Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen sich in Umwelt und Gesellschaft 

zu orientieren und integrieren vermögen, sich zu einer eigenständigen, verantwortungsvollen Persön-

lichkeit entwickeln und in der Lage sind, nach der obligatorischen Schule erfolgreich eine berufliche 

Ausbildung oder weiterführende Schule zu absolvieren. 

 

Die Lehrpersonen planen ihren Unterricht auf Basis des Lehrplan 21 (vgl. Ziffer 7), in denen die kon-

kreten Ziele von Kindergarten und Volksschule festgelegt sind. 

 

Der Kanton Bern und seine Gemeinden sind gemeinsam für das Volksschulwesen zuständig. In jeder 

Gemeinde verantworten und beaufsichtigen die Schulkommissionen den Betrieb der Kindergärten und 

Schulen. Im Auftrag der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern stellen die regionalen Schul-

inspektorate die kantonale Aufsicht der Schulen sicher. 

1.2 Organisation 

1.2.1 Kanton 

Der Kanton bestimmt die Rahmenbedingungen (Anzahl Klassen, die in einer Schule geführt und An-

zahl Lektionen, die in den einzelnen Klassen erteilt werden dürfen) sowie durch die Festlegung der 

Ausbildungsinhalte und –ziele im Lehrplan 21 die angestrebten Wirkungen. Er legt die Anstellungsbe-

dingungen sowie die Besoldung der Schulleitungen und der Lehrpersonen fest. 

1.2.1.1 Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) 

Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern hat die Gesamtverantwortung für die kantonale 

Steuerung der Volksschule im Kanton Bern. Sie kontrolliert die Aufgabenerfüllung der Gemeinden und 

ihrer Schulen. 
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1.2.1.2 Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (AKVB) 

Innerhalb der Bildungs- und Kulturdirektion ist es das Amt für Kindergarten, Volksschule und Bera-

tung, welches 

 

 die ihm von der Bildungs- und Kulturdirektion übertragenen Aufgaben erledigt; 

 die Aufsicht über die Kindergärten und Volksschulen führt; 

 für die Entwicklung der Rechtsgrundlagen, Lehrpläne und Lehrmittel sowie für die Schulversuche 

und 

 für die Erziehungs- und Bildungsberatung verantwortlich ist. 

1.2.1.3 Regionale Schulinspektorate 

Die regionalen Schulinspektorate sorgen dafür, dass die Vorgaben in den Regionen einheitlich umge-

setzt werden. Sie sind zuständig für 

 

 das kantonale Controlling über die Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden; 

 die Unterstützung der Behörden und Schulleitungen durch Auskunft und Beratung zum korrekten 

Vollzug; 

 die Kommunikation mit Gemeinden und Schulen; 

 die Überprüfung der Umsetzung und der Einhaltung der kantonalen Vorschriften; 

 die Behandlung von Rekursen gegen Verfügungen der kommunalen Behörden. 

 

Die Schulinspektorate haben eine zentrale Aufgabe in der kantonalen Sicherstellung und Weiterent-

wicklung der Schulqualität. 

1.2.2 Gemeinde 

Die Gemeinde sorgt für das Volksschulangebot. Sie besorgt die Infrastruktur und die Betriebsmittel. 

Sie setzt eine Schulleitung zur betrieblich-operativen Leitung, Führung und Entwicklung der Schule 

und politische Organe - in der Regel eine Schulkommission - als strategisch-politisches Führungsor-

gan ein. Die im Volksschulgesetz (VSG) der Schulkommission oder der Schulleitung zugewiesenen 

Befugnisse gelten nur insoweit, als die Gemeinde dies nicht anders regelt. 

2 Schulleitungen 

2.1 Grundlagen 

Der Berufsauftrag der Schulleitung ist in der Lehreranstellungsgesetzgebung weitgehend geregelt. Es 

sind dies insbesondere das Gesetz über die Lehreranstellung (LAG) und die Lehreranstellungsverord-

nung (LAV). 
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2.2 Aufgaben 

Für folgende wichtigen Kernaufgaben sind die Schulleitungen zuständig: 

 

 Personalführung 

 Pädagogische Leitung 

 Qualitätsentwicklung und -evaluation 

 Organisation und Administration 

 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

2.2.1 Personalführung 

In den meisten Gemeinden ist die Schulleitung zuständig für die Anstellung von Lehrpersonen. Die 

Schulleitung führt Mitarbeitergespräche mit den Lehrpersonen und kümmert sich im Weiteren um die 

Personalplanung, -gewinnung, -weiterbildung und -erhaltung. Der Schulleitung obliegt ebenfalls die 

Administration im Zusammenhang mit der Anstellung, Stellvertretung oder dem Urlaub von Lehrper-

sonen. 

2.2.2 Pädagogische Leitung 

Die Schulleitung erarbeitet in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ein Schulprogramm, welches die 

Schwerpunkte der Unterrichts- und Qualitätsentwicklung für den Zeitraum von 3 bis 5 Jahren aufzeigt.. 

Sie kann für die Ausarbeitung eines Leitbildes sorgen, setzt kantonale Vorgaben um, initiiert die schul-

interne Weiterbildung und unterstützt und evaluiert die Schul- und Unterrichtsentwicklung. 

2.2.3 Qualitätsentwicklung und -evaluation 

Die Schulleitung sorgt für ein Qualitätsentwicklungs- und -sicherungskonzept. Sie kann ein schulinter-

nes Qualitätshandbuch führen und führt neue Lehrpersonen in die Qualitätsarbeit der Schule ein. 

2.2.4 Organisation und Administration 

Die Schulleitung ist zuständig für die Klassenorganisation. Sie teilt die Kinder den Klassen zu und or-

ganisiert das Angebot der Schule (Wahlfachunterricht) sowie die besonderen Massnahmen wie etwa 

den Spezialunterricht, die besondere Förderung und die besonderen Klassen. Die Schulleitung stellt 

zuhanden des Schulinspektorats den Lektionenbedarf zusammen und verteilt die Pensen auf die 

Lehrpersonen. Dazu bearbeitet die Schulleitung Anfragen des Kantons zu den verschiedenen Statisti-

ken. In Gemeinden mit einem Schulsekretariat sorgt die Schulleitung für eine geeignete Verteilung der 

Aufgaben zwischen ihr und dem Sekretariat. 

2.2.5 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Schulleitung kann unter Mitwirkung der Lehrpersonen ein Kommunikationskonzept erarbeiten. Die 

Schulleitung vertritt die Schule gegen aussen und kommuniziert mit den Partnern der Schule. Sie 
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sorgt für eine geeignete interne Kommunikation. Sie organisiert und leitet Konferenzen. Die Schullei-

tung stellt im Rahmen der Gemeindeerlasse die Information der Lehrpersonen sicher. 

3 Anstellungen Lehrpersonen 

3.1 Grundlagen 

Die Anstellungen richten sich nach dem Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (LAG). 

 

Es wird zwischen befristet und unbefristet angestellten Lehrpersonen unterschieden. Beide werden 

mit einer Anstellungsverfügung durch die in den Gemeindeerlassen vorgesehene Anstellungsbehörde 

(meist Schulleitung oder Schulkommission) angestellt. Probezeiten und Kündigungsfristen richten sich 

nach der kantonalen Gesetzgebung. 

3.2 Befristete Anstellung 

Lehrpersonen können befristet angestellt werden, 

 

 wenn sie für länger als vier Wochen als Stellvertretung beschäftigt werden. 

 wenn das Ende der Anstellung mit grosser Wahrscheinlichkeit feststeht (Fortführung des zu be-

setzenden Pensums unsicher, sinkende Schülerzahlen, Klassenschliessungen). 

 wenn eine Lehrkraft die notwendige Ausbildung nicht besitzt. 

3.3 Unbefristete Anstellung 

In allen anderen Fällen werden Lehrpersonen unbefristet angestellt. 

3.4 Auflösung Anstellung 

Kündigungen sind mit einer Frist von drei Monaten immer auf Semesterbeginn (1. August und 1. Feb-

ruar) möglich. Wenn das Arbeitsverhältnis seitens der Gemeinde wegen einer Reorganisation (Schul-

schliessung) aufgelöst werden muss, werden die betroffenen Lehrpersonen von der Bildungs- und 

Kulturdirektion bei der Suche einer neuen Anstellung unterstützt. 

4 Schulpflicht 

4.1 Grundlagen 

Wie bereits erwähnt, ist die Bildung eine gemeinsame Aufgabe von Kanton und Gemeinde (Art. 5 

VSG). Insbesondere ist es Aufgabe der Gemeinde dafür zu sorgen, dass jedes Kind die Volksschule 

besuchen kann (Art. 5; Art. 35 VSG). 
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4.2 Schuldauer 

Die obligatorische Schulpflicht inkl. zweijährigem Kindergarten beträgt 11 Jahre. Die Zeit für das 

Durchlaufen der Volksschule ist im Einzelfall vom Entwicklungsstand der Schülerin oder des Schülers 

abhängig. Ausnahmsweise kann sie ein oder höchstens zwei Jahre länger oder kürzer dauern. 

4.3 Einschulung 

4.3.1 Schuleintrittsalter 

Jedes Kind, das bis zum 31. Juli das vierte Altersjahr zurückgelegt hat, wird auf den darauffolgenden 

1. August schulpflichtig und tritt in den Kindergarten ein. Die Eltern haben jedoch die Möglichkeit, ihr 

Kind ein Jahr später in das 1. Kindergartenjahr eintreten zu lassen. Die Schulleitung bietet in diesem 

Fall den Eltern vorgängig ein Gespräch an. 

4.3.2 Rückstellung / Zuweisung 

Im Interesse ihrer seelischen, geistigen oder körperlichen Entwicklung können Kinder bei Schuleintritt 

oder bis sechs Monate danach auf Antrag der Lehrerschaft von der Schulleitung um ein Jahr zurück-

gestellt oder einer besonderen Klasse (vgl. Ziffer 6.3) zugewiesen werden. Vor einer solchen Verfü-

gung sind auch die Eltern anzuhören. Bei Unsicherheiten kann im Einverständnis mit den Eltern eine 

kantonale Erziehungsberatungsstelle (EB) oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) mit einer Ab-

klärung beauftragt werden. 

4.3.3 Überspringen eines Schuljahres 

Schülerinnen und Schülern mit besonderen Fähigkeiten oder fortgeschrittener Entwicklung kann auf 

Gesuch der Eltern von der Schulleitung das Überspringen eines Schuljahres gestattet werden. Bei 

Bedarf kann auch die EB oder die KJP beigezogen werden. 

5 Schulstufen / Schulgliederung 

5.1 Schulstufen 

5.1.1 Schuleingangsphase (Zyklus 1) 

Der Kindergarten und die ersten beiden Jahre der Volksschule bilden die so genannte Schulein-

gangsphase. 

Für die Gestaltung der Schuleingangsphase der 4- bis 8-Jährigen stehen den Gemeinden folgende 

verschiedene Organisationsformen zur Verfügung. 
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5.1.1.1 Kindergarten 

Der zweijährige Kindergarten ist formal Teil der elfjährigen Volksschule, ist aber eine eigenständige 

Stufe, in welcher spielerische Tätigkeiten und systematisches Lernen miteinander verknüpft werden. 

5.1.1.2 Basisstufe 

Die Basisstufe verbindet den Kindergarten und das erste und zweite Schuljahr der Primarstufe. In den 

Basisstufenklassen werden Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren gemeinsam unterrichtet. Die Basisstufe 

bietet den Kindern ein pädagogisches Umfeld, in welchem die Kinder Angebote und Aufgaben erhal-

ten, die ihrem Entwicklungsstand und ihren Interessen entsprechen. Der Übergang von spielerischen 

Tätigkeiten zum aufgabenorientierten Lernen erfolgt fliessend. Der Unterricht orientiert sich am Ent-

wicklungs- und Lernstand der Kinder (und nicht an ihrem Alter) und findet in flexiblen altersgemischten 

Lerngruppen statt. 

5.1.1.3 Cycle élémentaire 

Im Cycle élémentaire wird die Trennung von Kindergarten und den beiden ersten Schuljahren der 

Primarstufe beibehalten. Die Schülerbestände einer Kindergarten- und einer Regelklasse der ersten 

beiden Schuljahre der Primarstufe sind deshalb massgebend. Verbindende Elemente sind jahrgangs-

gemischte Projekte und Lerngruppen, die sich aus Kindern des Kindergartens und Kindern des 1. und 

2. Schuljahres der Primarstufe zusammensetzen. Die Lehrpersonen des Kindergartens und der Pri-

marstufe bilden gemeinsam ein Team und übernehmen die Verantwortung für den Cycle élémentaire. 

5.1.1.4 Mehrjahrgangsklassen mit Kindergarten und ersten Schuljahren der Primarstufe 

Gemeinden mit kleinen Schülerbeständen können ausnahmsweise und befristet eine Mehrjahrgangs-

klasse mit Kindergarten und ersten Jahren der Primarstufe führen (z.B. KG bis 1. Klasse, KG bis 2. 

Klasse, KG bis 3. Klasse). 

 

Mit diesen vier Möglichkeiten können Gemeinden diejenige Organisationsform der Einschulungsphase 

wählen, welche ihrer Schülerpopulation, den Bedürfnissen der Bevölkerung sowie den räumlichen und 

personellen Gegebenheiten am ehesten entspricht. 

5.1.2 Primarstufe (Zyklus 2) 

Die ersten sechs Schuljahre der Volksschule bilden die Primarstufe. Nach dem Übertrittsverfahren in 

der 6. Klasse findet die Zuteilung zu den verschiedenen Anforderungsniveaus der Sekundarstufe I 

statt. Sind sich Eltern und Lehrpersonen in der Übertrittsfrage nicht einig, findet eine Kontrollprüfung 

statt. 

5.1.3 Sekundarstufe I (Zyklus 3) 

Die an die Primarstufe anschliessenden drei Schuljahre bilden die Sekundarstufe I. 
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5.1.3.1 Gliederung 

Die Sekundarstufe I gliedert sich in die Realschule und die Sekundarschule bzw. in Real- und Se-

kundarklassen. Der Gymnasiale Unterricht im 9. Schuljahr (GYM1) findet für die empfohlenen Schüle-

rinnen und Schüler an einer Maturitätsschule statt. 

5.1.3.2 Schulmodelle 

Im Kanton Bern gibt es auf der Sekundarstufe I insgesamt fünf praktizierte Organisationsformen. Die-

se unterscheiden sich in Bezug auf die Zusammenarbeit und die Durchlässigkeit zwischen Real- und 

Sekundarklassen. 

 

 Modell 1: komplette Trennung der Real- und Sekundarklassen. 

 Modell 2: Trennung der Real- und Sekundarklassen in den Fächern Deutsch, Französisch und 

Mathematik mit der Möglichkeit von Zusammenarbeitsformen in den übrigen Fächern. 

 Modell 3a: selektionierte Klassen; Durchlässigkeit in den Niveaufächern Deutsch, Französisch 

und Mathematik. Dieses Modell ist auch unter dem Namen «Modell Manuel» bekannt. 

 Modell 3b: keine selektionierten Klassen; Durchlässigkeit in den Niveaufächern Deutsch, Franzö-

sisch und Mathematik. Dieses Modell ist auch unter dem Namen «Modell Spiegel» bekannt. 

 Modell 4: keine selektionierten Klassen; Durchlässigkeit in den Niveaufächern Deutsch, Franzö-

sisch und Mathematik innerhalb des Klassenverbandes. Dieses Modell ist auch unter dem Na-

men «Modell Twann» bekannt. 

6 Integration und besondere Massnahmen (IBEM) 

6.1 Schulische Integration 

Das Volksschulgesetz des Kantons Bern gibt vor, dass Schülerinnen und Schülern, deren schulische 

Ausbildung durch Störungen und Behinderungen oder durch Probleme bei der sprachlichen und kultu-

rellen Integration erschwert wird, sowie Schülerinnen und Schülern mit ausserordentlichen Begabun-

gen in der Regel der Besuch der ordentlichen Bildungsgänge ermöglicht werden soll. Soweit nötig ist 

das Erreichen der Bildungsziele durch den Einsatz besonderen Massnahmen wie Spezialunterricht, 

besondere Förderung oder Schulung in besonderen Klassen zu unterstützen. 

6.2 Spezialunterricht 

Der Spezialunterricht ist ein Unterstützungsangebot der Volksschule für Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Förderbedarf. Er umfasst die drei Fachbereiche Integrative Förderung (IF), Logopädie 

und Psychomotorik. 

 

Die spezifische Förderung findet in der Regel während der ordentlichen Unterrichtszeit gemäss Stun-

denplan der Schülerinnen und Schüler statt. 
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6.2.1 Integrative Förderung (IF) 

Die Integrative Förderung ist ein heilpädagogisches Förderangebot der öffentlichen Volksschule. Es 

unterstützt einzelne Schülerinnen und Schüler, Schülergruppen, Klassen oder auch Lehrpersonen in 

herausfordernden Lern- und Lehrsituationen. 

Im Kindergarten kann die IF insbesondere auch dazu beitragen, Entwicklungsverzögerungen zu er-

kennen und ggf. die Lernvoraussetzungen für eine gelingende Schullaufbahn zu fördern. 

6.2.2 Logopädie 

Logopädie unterstützt Kinder und Jugendliche mit Störungen oder Auffälligkeiten in der Sprache. Eine 

Spracherwerbsstörung kann zu Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich führen. Davon 

betroffen sind dann diejenigen schulischen Bereiche, bei denen Sprache und Sprachverstehen von 

grosser Bedeutung sind. 

6.2.3 Psychomotorik 

Psychomotorik unterstützt Kinder und Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, sich angemessen zu 

bewegen. Diese fallen bei alltäglichen Bewegungen, im Turnen, Schreiben und oft auch im Sozialver-

halten auf. Ein eingeschränktes Bewegungsverhalten kann sich erschwerend auf die Entwicklung der 

Beziehungs- und Ausdrucksmöglichkeiten sowie generell auf das Lernverhalten auswirken. Erschei-

nungsbilder einer solche Störung können z. B. sein: Ungeschicktheit, Gehemmtheit, Ängstlichkeit, Un-

konzentriertheit, Unruhe oder Aggressivität. 

6.3 Besondere Klassen 

Besondere Klassen sind Klassen mit reduziertem Schülerbestand, in denen Schulische Heilpädago-

ginnen und -pädagogen unterrichten. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Lernvoraussetzun-

gen oder ihres Lernverhaltens in einer Regelklasse nicht adäquat gefördert werden können, können 

einer besonderen Klasse zugewiesen werden. Die Gemeinden können zwei Arten von besonderen 

Klassen führen. 

6.3.1 Einschulungsklassen (EK) 

Kinder, die zum Zeitpunkt des Übertritts in die erste Klasse der Primarstufe eine diagnostizierte parti-

elle Entwicklungsverzögerung aufweisen, können den Unterricht in einer EK besuchen. Das Pensum 

der ersten Primarklasse wird auf zwei Schuljahre verteilt. Ziel ist, dass die Kinder nach der EK in die 

zweite Primarklasse eintreten können. 

6.3.2 Klassen zur besonderen Förderung (KbF) 

In Klassen zur besonderen Förderung wird der Unterricht ausgesprochen stark auf die individuellen 

Lernvoraussetzungen und den Bedarf der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. 



Erstausgabe 25. November 2009         
Version 21. Juli 2021 

Bildung Seite 234 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

Die Schülerinnen und Schüler besuchen eine KbF nur während einer definierten Zeit. Ziel ist die (Re-) 

Integration in die Regelklasse, bzw. die berufliche Integration. 

6.4 Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

Mit den Unterrichtsangeboten in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterstützt der Kanton Kinder und 

Jugendliche ohne Kenntnisse oder mit noch ungenügenden Kenntnissen der Unterrichtssprache beim 

Aufbau der notwendigen Kompetenzen. Damit sollen die Betroffenen nach und nach dem Regelunter-

richt folgen und erfolgreich lernen können. 

6.5 Begabtenförderung 

Für spezifische Förderangebote für intellektuell ausserordentlich begabte Schülerinnen und Schüler 

steht den Schulen ein eigens dafür zugeteilter Lektionenpool zur Verfügung. Von intellektuell ausser-

ordentlicher Begabung bzw. Hochbegabung wird dann gesprochen, wenn der Entwicklungsstand ge-

samthaft oder in mehreren Bereichen in ausgeprägtem Masse über demjenigen der entsprechenden 

Altersgruppe liegt. Rund 1–2 % aller Kinder und Jugendlichen können als hochbegabt bezeichnet 

werden. Schülerinnen und Schüler mit einer ausserordentlichen intellektuellen Begabung sollen recht-

zeitig erkannt und mit geeigneten Angeboten gefördert werden. 

6.6 Integrative Sonderschulung 

Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung können oftmals die Volksschule nicht besuchen. Ihr 

Recht auf eine angemessene Schulbildung wird im Kanton Bern in der Regel durch eine Sonderschule 

sichergestellt. Das zuständige Schulinspektorat kann jedoch Kindern und Jugendlichen mit einer Intel-

ligenzminderung unter bestimmten Voraussetzungen bewilligen, die Sonderschulung integrativ in der 

öffentlichen Volksschule zu absolvieren. 

7 Lehrplan 21 

Mit dem Lehrplan 21 harmonisieren die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone die Ziele der Volks-

schule. Der gemeinsame Lehrplan erleichtert die Mobilität der Schülerinnen und Schüler und der 

Lehrpersonen. Er bildet zudem eine einheitliche Grundlage, um Lehrpersonen auszubilden, um Lehr-

mittel zu entwickeln und für die Beurteilung. Im Kanton Bern wurde der Lehrplan 21 ab dem Schuljahr 

2018/19 gestaffelt eingeführt. Der neue Lehrplan stärkt insbesondere die Fachbereiche Deutsch, Ma-

thematik sowie Medien und Informatik. Neu ist der Lehrplan stärker darauf ausgerichtet, dass die 

Schülerinnen und Schüler nicht nur Wissen erwerben, sondern dieses auch anwenden können. 
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8 Finanzen 

In der Schweiz sind der Besuch des Kindergartens und der öffentlichen Volksschule gratis - die Bil-

dung wird seit je her öffentlich finanziert. Sie bildet zusammen mit der sozialen Wohlfahrt den grössten 

Posten im Budget der öffentlichen Hand. 

8.1 Finanzierung des Bildungswesens 

Da Kindergarten und Volkschule eine gemeinsame Aufgabe des Kantons und der Gemeinden sind, 

werden sie auch gemeinsam finanziert. Die Gemeinden sind hauptsächlich zuständig für die Sicher-

stellung der Infrastruktur. Dazu gehören insbesondere die Schulanlagen, das Mobiliar, die Geräte, die 

Schülertransporte und das Schulmaterial. Die hier anfallenden Kosten gehen in der Regel voll zu Las-

ten der Gemeinden. 

 

Neben den Infrastrukturkosten fallen jedoch noch weitere «Betriebskosten» an, die über den so ge-

nannten Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) finanziert werden. Das FILAG regelt im Prinzip die Auf-

teilung der gesamten Personalkosten (Löhne, Sozialleistungen und Kosten für die Personal-

administration) für die Lehrpersonen der Volksschule aller bernischen Gemeinden.  

8.2 Neue Finanzierung der Volksschule (NFV) 

Die wichtigsten Eckpunkte der gemeinsamen Finanzierung der Volksschule durch Kanton und Ge-

meinde sehen wie folgt aus: 

 

 Der Kanton übernimmt 50 % der Personalkosten jeder einzelnen Gemeinde. 

 Weiter finanziert er 20 % der Gesamtpersonalkosten, die der einzelnen Gemeinde zugeteilt wer-

den, in Form von fixen Pauschalbeiträgen pro Schüler/in und in Form von Beiträgen pro Schü-

ler/in, die nach der sozialen (z.B. fremdsprachige Kinder) und der geografischen Struktur (z.B. 

lange Schulwege) der betroffenen Gemeinde abgestuft sind. 

 Von Einsparungen und Mehrkosten, die eine Gemeinde mit einer mehr oder weniger effizienten 

Schulstruktur verursacht, spürt eine Gemeinde dabei 50 % unmittelbar selber. Damit entsteht 

Druck zu effizientem Mitteleinsatz, zu Strukturanpassungen und interkommunaler Zusammenar-

beit. 

 Die Gemeinden sind autonom in der Schulorganisation, der Kanton macht nur Vorgaben, die pä-

dagogisch begründet sind. 

 Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Personalkosten pro Schüler/in profitieren, solche mit 

überdurchschnittlichen Kosten tragen mehr als 30 % ihrer Personalkosten selber. 
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9 Schulraum 

9.1 Allgemein 

 

Räume und Ausstattung sind eine wichtige Rahmenbedingung für das Lernen und Arbeiten in der 

Schule. Darüber hinaus ist die Schule ein Lebensort, an dem Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte 

viel Zeit verbringen. 

Für Erstellung, Unterhalt und Betrieb von Schulanlagen der Volksschule sind im Kanton Bern die Ge-

meinden zuständig. 

9.2 Schulraumplanung 

Mit der Schulraumplanung soll auf der Basis der zu erwartenden Schülerzahlen das in Zukunft 

benötigte Schulraumangebot ermittelt werden. 

Planen Gemeinden heute Schulraum, setzen sie auf Jahre hinaus Rahmenbedingungen für eine 

Schule, die sich in dieser Zeit weiter verändern wird. Schulraumplanung heisst, gemeinsam an der 

Schule von morgen zu «bauen». Dies beginnt mit der Schul- und Unterrichtsentwicklung: Wie wollen 

wir an unserer Schule unterrichten, zusammenarbeiten und zusammenleben? Welche Rolle spielt un-

sere Schule in unserer Gemeinde? Die Antworten auf diese Fragen fallen nicht überall gleich aus, je-

de Schule und jede Gemeinde ist anders. Wo nötig helfen Fachleute, passende bauliche Lösungen zu 

finden. Vielleicht liegt das entscheidende Potenzial aber auch schon in der Umnutzung von Bestehen-

dem. Bestimmt lohnt es sich, nicht einfach zu ergänzen, was fehlt, sondern immer auch das Ganze zu 

sehen – eine spannende und gleichzeitig komplexe Aufgabe, bei der sich alle Beteiligten auf eine in-

tensive Zusammenarbeit einlassen müssen können. 

10 Schülertransporte 

10.1 Allgemein 

Schülertransporte der Gemeinden können aus verschiedenen Gründen notwendig werden. Einerseits 

ist es möglich, dass einzelne Schulwege nicht zu Fuss zurückgelegt werden können, da sie entweder 

zu lang oder aus anderen Gründen nicht zumutbar sind. Andererseits sind interne Transporte von ei-

nem Schulstandort zum anderen, z.B. für Sportunterricht, den Besuch des fakultativen Unterrichts  

oder zu speziellen Anlässen notwendig. 

10.2 Zumutbarkeit Schulweg 

Als Grundsatz gilt: Ein Kind muss mit eigenen Kräften den Kindergarten oder die Schule erreichen 

können. 

Für die Beurteilung der Zumutbarkeit und zur Sicherstellung eines zumutbaren Schulweges sind 

die Gemeinden zuständig. Diesbezügliche Entscheide sowie Verfügungen über den Schulungsort 

können beim zuständigen Schulinspektorat mit Beschwerde angefochten werden. 
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Ob ein Schulweg zumutbar ist, entscheidet sich im Einzelfall unter Berücksichtigung verschiedener 

Elemente, insbesondere der lokalen Verhältnisse. Dabei sind insbesondere einzubeziehen: 

 

 Die Länge und Beschaffenheit des Schulweges; 

 die Höhendifferenz; 

 das Alter des Schülers oder der Schülerin; 

 die Begleitung durch andere Schülerinnen und Schüler; 

 die Gefahren; 

 der Strassen- bzw. Wegzustand. 

10.3 Lösungsansätze bei unzumutbaren Schulwegen 

Generell gilt, dass die kommunalen Behörden die Zumutbarkeit des Schulwegs sicherstellen 

müssen. Bezüglich der zu ergreifenden Massnahmen sind sie jedoch frei. Es sind (raum-) planerische, 

verkehrstechnische und organisatorische Massnahmen zu prüfen. Dabei sind Massnahmen zu wäh-

len, welche langfristig mit einem tragbaren finanziellen Aufwand die Zumutbarkeit 

der Schulwege garantieren und den Entwicklungsraum der Kinder nicht einschränken. 

 

Je nach Situation können die Gemeindebehörden folgende Lösungswege wählen: 

 

 die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch bauliche oder betriebliche Massnahmen, 

 die Einrichtung eines Schulbusses, 

 die Sicherstellung des Transportes und Übernahme der Kosten, 

 die Abstimmung der Schulzeiten auf die Fahrzeiten des öffentlichen Verkehrs oder umgekehrt, 

 die Begleitung der Schülerinnen und Schüler, 

 die Sicherung der kritischen Stellen oder 

 das Angebot eines alternativen Schulwegs. 

11 Elternmitwirkung 

11.1 Allgemein 

Die Elternmitwirkung ist in Art. 31 VSG umschrieben. In den verschiedenen Absätzen dieses Artikels 

wird nicht nur die gegenseitige Verpflichtung zur Zusammenarbeit zwischen Schule/Lehrpersonen und 

Eltern festgehalten. Auch die Verpflichtung der Schule zur regelmässigen Information der Eltern über 

das Schulgeschehen, die Beratung und das Anhören der Eltern in wichtigen Punkten, ist in der Ge-

setzgebung niedergeschrieben. Den Gemeinden wird freigestellt, ob und in welcher Form weitere 

Möglichkeiten der Mitsprache und Mitwirkung geschaffen werden. 

11.2 Elternrat 

Die Formen der weiteren Möglichkeiten der Elternmitsprache und –mitwirkung sind fast so vielfältig 

wie die Bernische Schullandschaft selbst. Während es noch vereinzelte Gemeinden und Schulen gibt, 
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in denen sich die Mitsprache der Eltern auf die obligatorischen Elterngespräche bei der Leistungs-

beurteilung der Kinder und einen jährlich durchgeführten Elternabend beschränkt, hat sich bei vielen 

Gemeinden und Schulen eine institutionalisierte Elternmitsprache in Form eines Elternrats eingespielt.  

11.2.1 Aufgaben 

Vielerorts übernimmt die Elternvertretung im Elternrat primär Aufgaben aus dem Betreuungsbereich 

(z.B. Fragen der Verkehrssicherheit, Mithilfe bei Klassenverschiebungen, Mithilfe bei Schulprojekten 

etc.). Im Sinne der Schulentwicklung sollte sich aber eine Elternmitarbeit entwickeln, die auf Dialog 

und Kooperation zwischen Schule (inkl. Behörde) und Elternhaus ausgerichtet ist. In einer derart insti-

tutionalisierten Elternmitarbeit werden die Erziehungsabsichten und Bildungsaufträge gegenseitig dar-

gelegt, diskutiert und aufeinander abgestimmt. Es geschieht ein regelmässiger Austausch über die un-

terschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen von Schule und Elternhaus sowie der Eltern unterei-

nander. Dieses Vorgehen zielt auf eine Entwicklung zur Zusammenarbeit zwischen Schule und El-

ternhaus ab. 

12 Tagesschulangebot 

12.1 Allgemein 

Ein Tagesschulangebot ist im Kanton Bern ein pädagogisch geleitetes Betreuungsangebot für Kinder-

garten- und Schulkinder, welches modular aufgebaut ist. Tagesschulangebote sind für die Eltern frei-

willig und gebührenpflichtig. Besteht eine verbindliche Nachfrage von zehn oder mehr Kindern für ein 

Modul, muss die Gemeinde dieses anbieten. 

 

Die Gemeinden haben den Freiraum, das Angebot mit Rücksicht auf die lokalen Gegebenheiten zu 

führen. Verbindlich sind jedoch die kantonalen Rahmenbedingungen, die im Volksschulgesetz und in 

der kantonalen Tagesschulverordnung festgehalten sind. 

12.2 Inhalte und Ziele 

Tagesschulangebote können aus einem, mehreren oder allen folgenden Modulen bestehen: 

 

 Frühbetreuung vor Unterrichtsbeginn; 

 Mittagsbetreuung mit Verpflegung; 

 Aufgabenbetreuung und 

 Nachmittagsbetreuung nach Unterrichtsschluss oder an schulfreien Nachmittagen. 

 

Oft findet das Tagesschulangebot unter dem gleichen Dach wie die Schule statt. Es sind jedoch auch 

Tagesschulangebote ausserhalb der Räume der Schule möglich. Zwischen der Tagesschule und der 

obligatorischen Schule besteht immer eine enge Zusammenarbeit. Die Betreuung der Kinder in der 

Tagesschule besorgt ein Team aus pädagogisch und nicht-pädagogisch ausgebildetem Personal. Die 
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Leitung der Tagesschule kann auch von einer Schulleitung übernommen werden, ebenso Betreuungs-

einheiten durch Lehrpersonen der eigenen Schule. 

 

Tagesschulangebote unterstützen den Bildungsauftrag der Schule, indem sie eine dem Alter und Au-

tonomiegrad der Kinder angemessene Betreuung, Erziehung und Förderung ausserhalb des obligato-

rischen Unterrichts bieten. Zudem tragen sie zur Unterstützung der Eltern bei der Vereinbarung von 

Beruf und Familie bei, erleichtern die soziale Integration von Kindern, die wenig soziale Kontakte mit 

Gleichaltrigen erleben, und von fremdsprachigen Kindern. 

12.3 Finanzierung 

Die Kosten für die Betreuung von Schulkindern in Tagesschulen werden im Kanton Bern zwischen 

den Eltern, den Gemeinden und dem Kanton aufgeteilt. 

Die Eltern bezahlen einkommensabhängige Beiträge nach einer kantonalen Gebührentabelle. Die 

Kosten für die Betreuung pro Stunde und Kind liegen derzeit zwischen Fr. 0.79 und Fr. 12.35 Franken 

(Stand: 2021). Das Essen ist zusätzlich zu bezahlen, sofern die Gemeinde dies vorsieht. 

13 Ferienbetreuung 

In Ferienbetreuungsangeboten werden volksschulpflichtige Kinder und Jugendliche während der 

Schulferien betreut. Je nach Gemeinde findet die Ferienbetreuung über die gesamte Ferienzeit, wäh-

rend einzelner Wochen oder an einzelnen Tagen statt. 

Ein Betreuungsangebot während der Schulferien unterstützt erwerbstätige Eltern bei der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und ist für Gemeinden ein wichtiger Standortvorteil. 

14 Schulzahnpflege 

Das Volksschulgesetz verpflichtet die Gemeinden den schulzahnärztlichen Dienst durchzuführen. Die 

Vorbeugung umfasst die jährliche Kontrolluntersuchung sowie regelmässige vorbeugende Massnah-

men (richtiges Zähneputzen etc.) in der Schule unter Beizug von Fachpersonal. Die Gemeinden re-

geln dies mit einem entsprechenden Erlass. 

Die Wohnsitzgemeinde der Schülerinnen und Schüler muss die entsprechenden Kosten für die regel-

mässigen Kontrolluntersuchungen tragen. Unterstützungen an kostspielige Behandlungen werden auf 

Antrag durch die Gemeinde bzw. durch den Sozialdienst geleistet. 

15 Schularzt 

Die Schulbehörde organisiert und überwacht den schulärztlichen Dienst. Die Schwerpunkte des 

schulärztlichen Dienstes sind die drei Vorsorgeuntersuchungen, das Impfwesen, die Bekämpfung 

übertragbarer Krankheiten, die Präventivmedizin und gesundheitliche Fragen im Zusammenhang mit 

der Schule. Die Gemeinde ernennt einen oder mehrere Schulärzte bzw. eine oder mehrere Schulärz-



Erstausgabe 25. November 2009         
Version 21. Juli 2021 

Bildung Seite 240 

 
 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

tinnen und meldet diese der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. Schülerinnen und Schü-

ler werden während der obligatorischen Schulzeit dreimal untersucht (im zweiten Kindergartenjahr, in 

der vierten und in der achten Klasse). Die Kosten dafür trägt die Gemeinde. 

16 Schulsozialarbeit 

Die Schulsozialarbeit ist ein schulergänzendes Angebot, das die Gemeinden zur Unterstützung von 

Kindern und Jugendlichen, Lehrpersonen, Schulleitungen sowie Eltern zur Verfügung stellen können. 

Die Schulsozialarbeit unterstützt die Schule bei der Früherkennung und -bearbeitung von sozialen 

Problemen, die den Schulerfolg gefährden oder den Unterricht belasten. Zudem unterstützt sie Schü-

ler und Schülerinnen in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern und vernetzt sie mit Fachstellen 

und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Ebenso fördert sie die Integration der Kin-

der und Jugendlichen und unterstützt damit auch den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. 

Im Unterschied zu anderen bereits bestehenden Unterstützungsangeboten sind die Schulsozialarbei-

tenden in der Schule persönlich anwesend. 

Der Kanton beteiligt sich an den Kosten der Gemeinden für die Schulsozialarbeit, wenn gewisse An-

forderungen erfüllt sind. 
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Öffentliche Sicherheit 

1 Niederlassung und Aufenthalt der Schweizerinnen und Schweizer 

1.1 Niederlassungsfreiheit 

Gemäss Artikel 24 der Bundesverfassung haben Schweizerinnen und Schweizer das Recht, sich an 

jedem Ort des Landes niederzulassen. Sie haben weiter das Recht, die Schweiz zu verlassen oder in 

die Schweiz einzureisen. 

1.2 Heimatschein 

Der Heimatschein war bis zur Ausserkraftsetzung der Heimatscheinverordnung des Bundes der Bür-

gerrechtsausweis der Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Inland. Zudem war der Heimatschein das 

wichtigste Meldedokument zur Bestimmung des öffentlich-rechtlichen Wohnsitzes. In den vergange-

nen Jahren hat er aus verschiedenen Gründen zunehmend an Bedeutung verloren. Dies hat auch 

dazu geführt, dass einige Kantone (auch der Kanton Bern) auf die Hinterlegung des Heimatscheines 

bei den Einwohnerdiensten verzichten. In den meisten anderen Kantonen ist die Hinterlegung des 

Heimatscheines durch volljährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger aber nach wie vor gesetzlich 

vorgeschrieben. 

 

Der Heimatschein ist ein Zivilstandsdokument. Die Ausstellung eines Heimatscheins erfolgt bei Bedarf 

durch das zuständige Zivilstandsamt des Heimatortes. Jede mündige Person mit Schweizer Bürger-

recht hat Anspruch auf einen Heimatschein. Jede im Kanton Bern wohnhafte Person, die das Schwei-

zer Bürgerrecht besitzt, hatte früher bis spätestens nach Erreichung des 18. Altersjahres beziehungs-

weise wenn sie einen Wohnsitz begründet hatte oder eingebürgert wurde, bei der Wohngemeinde ei-

nen Heimatschein zu hinterlegen. Dieser galt als verbindliches Dokument für die Erfassung der Perso-

nendaten (Datenbasis für Einwohnerkontrollen und Verwaltungsbehörden). Beim Wegzug in eine an-

dere Gemeinde wurde der Heimatschein der betroffenen Person herausgegeben. Beim Wegzug ins 

Ausland wurde der Heimatschein der betroffenen Person zur Aufbewahrung ebenfalls herausgege-

ben. Er kann heute nach wie vor für die Anmeldung bei einer schweizerischen konsularischen oder 

diplomatischen Vertretung im Ausland verwendet werden. Trat eine Änderung vom Zivilstand, Namen 

oder Bürgerrecht ein, hatten sowohl mündige als auch minderjährige Personen innert 60 Tagen einen 

neuen Heimatschein zu hinterlegen. Der Heimatschein einer verstorbenen Person wurde vernichtet 

oder wenn nötig unbrauchbar gemacht.  

 

Am 1. Februar 2024 sind das Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizerinnen und 

Schweizer (NAG) und die dazugehörige Verordnung (NAV) in Kraft getreten. Damit wurde auch im 

Kanton Bern auf das Vorweisen und Deponieren des Heimatscheins verzichtet. Die Gemeinden haben 

die Möglichkeit, die Personenstandsdaten elektronisch abzufragen. 



Erstausgabe 25. November 2009         
Version Februar 2024 

Öffentliche Sicherheit Seite 244 

 
 

 

 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

1.3 Einwohnerkontrolle 

Für die Führung der Einwohnerkontrolle im Kanton Bern gelten insbesondere das Gesetz sowie die 

Verordnung über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizerinnen und Schweizer. Die Gemeinden 

führen das Einwohnerregister einschliesslich der Fremdenkontrolle sowie das Stimmregister gemäss 

Artikel 19 des Gesetzes über die zentralen Personendatensammlungen elektronisch. Das Einwohner-

register ist die zentrale Datenbasis der Gemeindeverwaltung und gibt Auskunft über den aktuellen 

Stand der Bevölkerung resp. der Niedergelassenen und Aufenthalterinnen und Aufenthalter. 

1.4 Registerführung 

In das Einwohnerregister sind einzutragen: 

 die Angaben gemäss Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die Harmonisierung 

der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Registerharmonisierungsgesetz, 

RHG); 

 die Korrespondenzsprache; 

 von Personen, die unter umfassender Beistandschaft stehen, sowie von Minderjährigen, die unter 

Vormundschaft stehen, Daten und Gründe der Massnahme und ihrer allfälligen Aufhebung, die 

zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Name und Adresse der Beiständin oder des 

Beistandes bzw. der Vormundin oder des Vormunds; 

 beim Wegzug das Datum der Abmeldung sowie die neue Wohnadresse; 

 beim Zuzug das Datum der Anmeldung; 

 Die Gemeinden können zusätzlich die E-Mail-Adressen sowie die Telefon- und Mobiltelefonnum-

mer erheben. Die anmeldende Person ist nicht verpflichtet, diese Angaben zu machen. 

 

Die Prüfung der Versicherungspflicht (Abschluss einer obligatorischen Krankenversicherung) wird im 

Kanton Bern nicht im Rahmen der Anmeldung einer Person bei der Einwohnerkontrolle vorgenom-

men. Die Gemeinden müssen jedoch neu zugezogene Personen und die Eltern von Neugeborenen 

über die Versicherungspflicht informieren. 

 

In der Vergangenheit wurden von vielen Einwohnerkontrollen der Beruf und die Arbeitgeberin oder der 

Arbeitgeber der zuziehenden Person aufgenommen. Die Führung dieser beiden Merkmale ist nicht 

mehr gestattet. 

1.5 Niederlassung (polizeilicher Wohnsitz) 

Wer in eine Gemeinde einzieht, in der er dauernd zu bleiben beabsichtigt oder wo sich der Mittelpunkt 

seiner Lebensbeziehungen befindet, hat sich zur Niederlassung anzumelden.  Der zivilrechtliche, der 

Stimmrechts-, Steuer- und Unterstützungswohnsitz bestimmen sich grundsätzlich unabhängig von der 

Art der polizeilichen Anmeldung. 
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1.6 An- und Abmeldung 

Schweizer und Schweizerinnen, die in eine Gemeinde einziehen, haben sich innerhalb von 14 Tagen 

bei der Gemeindepolizeibehörde (Einwohnerkontrolle) anzumelden. Die Anmeldung erfolgt persönlich 

bei der Einwohnerkontrolle oder digital über eumzug.swiss, sofern beide Gemeinde an der Plattform 

angeschlossen sind. Für die rechtzeitige Anmeldung der Minderjährigen und Bevormundeten sind de-

ren gesetzliche Vertreter verantwortlich. Selbstverständlich kann der Ehemann oder die Ehefrau die 

ganze Familie anmelden. 

 

Bei der persönlichen Anmeldung prüft die Einwohnerkontrolle die Identität von Personen aufgrund des 

Passes oder der Identitätskarte. Wenn ein entsprechender Ausweis fehlt, erfolgt die Prüfung auf an-

dere geeignete Weise (z.B. Führerausweis). Bei der digitalen Umzugsmeldung erfolgt die Identifikation 

gemäss der Gesetzgebung über die digitale Verwaltung. 

 

Von der Anmeldung ist befreit, wer sich nur vorübergehend und nicht länger als drei Monate aus-

serhalb seines Wohnsitzes aufhalten will. Dies gilt nur für Personen, die von Anfang an wissen, dass 

der Aufenthalt drei Monate nicht übersteigen wird. Diese müssen sich über einen Wohnsitz ausweisen 

können. Personen, die keinen festen Wohnsitz nachweisen können, sind anmeldepflichtig. Von der 

Anmeldepflicht ist ferner befreit, wer in einem Heim oder in einer Anstalt untergebracht ist. Das betrifft 

Personen, die durch eine Behörde oder durch Angehörige zwangsweise oder weil es ihr Zustand er-

fordert, eingewiesen wurden. Anmeldepflichtig sind hingegen alle Personen, welche sich freiwillig in 

ein Altersheim (Altersresidenzen) begeben. 

 

Wer von einer Gemeinde wegzieht, hat sich spätestens am Tage des Wegzugs persönlich abzumel-

den und die neue Wohnadresse anzugeben. Die Gemeinde gibt den nach altem Recht bei ihr hinter-

legten Heimatschein der wegziehenden Person zurück. 

 

Am 1. Februar 2019 startete die Versuchsphase für den automatisierten elektronischen Umzug (eUm-

zug). Der elektronische Umzug ermöglicht in der Schweiz niedergelassenen Schweizerinnen und 

Schweizern sich sowohl elektronisch an- als auch abzumelden. Ein persönlicher Gang zum Schalter 

der Einwohnerkontrolle ist nicht mehr notwendig. Für ausländische Personen mit Wohnsitz in der 

Schweiz hängt die Zulässigkeit der Nutzung von eUmzug von der Ausweisart ab. Bisher war der digi-

tale Umzug nur als freiwillige Dienstleistungen der Gemeinen gestützt auf eine befristete Versuchsver-

ordnung zulässig. Aufgrund der positiven Erfahrungen hat der Regierungsrat des Kantons Bern die 

Gemeinden zum Angebot bis spätestens 1. Februar 2026 verpflichtet.  

 

Weitere Informationen 

- www.gemeinden.dij.be.ch / Recht / eUmzug 

1.7 Aufenthalt 

Wer für länger als drei Monate in die Gemeinde einzieht, ohne die Voraussetzungen der Niederlas-

http://www.gemeinden.dij.be.ch/
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sung zu erfüllen, meldet dies persönlich oder schriftlich der Niederlassungsgemeinde. Die Niederlas-

sungsgemeinde übermittelt der Aufenthaltsgemeinde die Personenstandsdaten und die Gültigkeits-

dauer des Aufenthalts via eine Schnittstellensoftware. In Ausnahmenfällen kann die Niederlassungs-

gemeinde auch eine Bescheinigung für den auswärtigen Aufenthalt (Heimatausweis) ausstellen. An-

schliessend hat sich die Person bei der Einwohnerkontrolle der Aufenthaltsgemeinde persönlich oder 

schriftlich anzumelden. Unter Wochenaufenthalt verstehen wir den Aufenthalt einer Person, welche in 

einer anderen Gemeinde als ihrem Wohnort erwerbstätig ist, jedoch zur Verbringung der arbeitsfreien 

Tage regelmässig in die Gemeinde zurückkehrt, in der sich der Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen 

befindet. Personen in Ausbildung, d.h. Schüler, Kursbesucher, Auszubildende, Studenten, die sich 

ausserhalb des Ortes ihrer Niederlassung aufhalten, melden sich ungeachtet ihres Alters zum Aufent-

halt an. Ferner legen Personen mit umfassender Beistandschaft am neuen Wohnort einen Heimataus-

weis ein, bis die Massnahme übertragen wird. 

1.8 Meldungen von Änderungen 

Niedergelassene und Aufenthalterinnen und Aufenthalter haben der Einwohnerkontrolle eine Adress-

änderung (auch innerhalb des Gebäudes) innert 14 Tagen zu melden: 

 

Nach einer Änderung des Namens, des Zivilstandes oder des Bürgerrechts wird von der Gemeinde 

der nach altem Recht bei ihr hinterlegte Heimatschein vernichtet. Änderungen der Konfession dürfen 

nur im Einverständnis mit den Kirchen erfolgen. Der Kircheneintritt und -austritt muss bestätigt sein, 

um unliebsame Diskussionen mit der Kirchenverwaltung zu vermeiden. 

1.9 Auskunftspflicht  

Die Meldepflichtigen haben die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nötigen Angaben über die 

Person der oder des Zugezogenen zu machen. Wer Unterkunft gewährt oder eine Wohnung vermie-

tet, hat der Einwohnerkontrolle über Zu- und Weggezogene oder über die Mieterinnen und Mieter Aus-

kunft zu erteilen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer Auskunft zu geben. Die Auskünfte werden unentgeltlich erteilt.  

1.10 Polizeiliche Massnahmen 

Wer der gesetzlichen Meldepflicht trotz Mahnung nicht nachkommt, kann polizeilich vorgeführt wer-

den. Widerhandlungen gegen die Melde- und Auskunftspflicht werden mit Busse bis 500 Franken be-

straft (Busseneröffnungsverfahren). 

1.11 GERES (Gemeinderegistersystem) 

Gemäss dem Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlichen 

Personenregister (RHG) wurde die Datenerhebung schweizweit vereinheitlicht. Der Kanton Bern erfüllt 

diese Anforderungen mit der Gemeinderegistersysteme-Plattform (GERES-Plattform), an welche alle 
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Berner Gemeinden angeschlossen sind. Mit der Einführung einer einheitlichen Registernummer, der 

sogenannten SVN (Sozialversicherungsnummer) für die Schweizer Wohnbevölkerung, wurde auch die 

einheitliche Datenerhebung für Statistiken und Volkszählungen möglich. Aus diesem Grund verlangt 

das Bundesamt für Statistik, dass jede Person einem Gebäude (EGID) und einer Wohnung (EWID) 

zugewiesen wird. 

 

Die Gemeinden sind bei der Erfassung der Personendaten der Wohnbevölkerung (z.B. Zivilstandsän-

derungen, Namensänderungen oder Erteilung des Bürgerrechts) federführend. Die Basis für die Da-

tenerfassung bilden insbesondere die Mitteilungen der Zivilstandesämter. Die erfassten Personenda-

ten dienen danach als Grundlage für die Arbeit innerhalb der Gemeinde, bei anderen Gemeinden, 

beim Kanton, beim Bund und teilweise bei Dritten (z.B. Kirchgemeinden oder Burgergemeinden). 

 

Die GERES-Plattform bildet somit die zentrale Plattform für den Abgleich von Daten der Einwohner-

kontrollen mit den personenbezogenen Anwendungen des Kantons Bern und ist die zentrale Informa-

tionsdrehscheibe für Meldungen der Einwohnerkontrolle an Empfängersysteme bei anderen Gemein-

den, beim Kanton und beim Bund.  

1.12 Reiseausweise für Schweizer Staatsangehörige (Identitätskarte und Pass) 

Identitätskarte und Pass dienen als Nachweis der Staatsangehörigkeit und der Identität. Der Bund hat 

entschieden, dass aufgrund der internationalen Entwicklungen nur noch Schweizerpässe mit biometri-

schen Daten ausgestellt werden. Das Antragsverfahren wurde gleichzeitig mit dem Pass auch für die 

Identitätskarte übernommen. Seit 1. März 2010 müssen die Bernerinnen und Berner ihre Pässe und 

Identitätskarten in einem der kantonalen Ausweiszentren und nicht mehr bei ihrer Wohngemeinde be-

stellen bzw. vorsprechen.  

 

Für die Beantragung eines Passes oder einer Identitätskarte können die Bürgerinnen und Bürger ein 

Ausweiszentrum nach Wahl aufsuchen. Der Regierungsrat hat die Anzahl und die Standorte der Aus-

weiszentren wie folgt festgelegt: 

Region Bern: Bern 

Region Seeland: Biel 

Region Berner Jura: Courtelary 

Region Oberland: Thun (Oberland West) und Interlaken (Oberland Ost) 

Region Emmental/Oberaargau: Langenthal (Oberaargau) und Langnau (Emmental) 

 

Weitere Informationen 

- www.schweizerpass.ch 

- www.pass-id.sid.be.ch 

http://www.schweizerpass.ch/
http://www.pass-id.sid.be.ch/
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2 Aufenthalt und Niederlassung der Ausländerinnen und Ausländer 

2.1 Grundsätze / Einführung 

Gemäss Artikel 121 der Bundesverfassung ist die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Auf-

enthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländer sowie über die Gewährung von Asyl 

Sache des Bundes. Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, 

wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. Ausländerinnen und Ausländer haben keinen Rechts-

anspruch auf Niederlassung oder Aufenthalt, sondern benötigen eine entsprechende Bewilligung. Seit 

dem Inkrafttreten der bilateralen Abkommen gelten für Bürgerinnen und Bürger der EU/EFTA-Staaten 

bezüglich Niederlassung und Aufenthalt andere Bestimmungen als für Personen aus Drittstaaten. Bei 

Ausländerinnen und Ausländern, welche nicht die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EFTA-Staates 

haben, muss das Staatssekretariat für Migration (SEM), vormals Bundesamt für Migration (BFM), der 

Einreisebewilligung sowie der erstmaligen Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zustimmen. Das 

SEM verfügt zudem Einreisesperren gegen ausländische Staatsangehörige, deren Anwesenheit in der 

Schweiz unerwünscht ist. Der Aufenthalt ausländischer Personen aus dem Asylbereich bestimmt sich 

dagegen grundsätzlich nach den Vorgaben des Asylgesetzes.  

2.2 Zuständige Stellen für den Aufenthalt und die Niederlassung 

Über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländerinnen und Ausländer entscheiden die Kan-

tone. In gewissen Fällen ist die Zustimmung des SEM erforderlich. Im Prinzip entscheiden die Kan-

tone frei über das Erteilen einer Bewilligung und sind für sämtliche Entscheide (Bewilligungen, Verlän-

gerungen, Nichterneuerungen oder Widerruf einer Bewilligung und Ausweisungen) verantwortlich. Der 

Bund besitzt jedoch ein Vetorecht. Die kantonale Migrationsbehörde ist für die Ausländerkontrolle zu-

ständig. Sämtliche Ausländerinnen und Ausländer sind zudem in einem Zentralen Ausländerregister 

(ZAR), eine Stelle beim Staatssekretariat für Migration, eingetragen. Zu ZAR wird bereits heute das 

ZEntrale MIgrationsinformationsSystem (ZEMIS) geführt. Es ist vorgesehen, dass das ZEMIS das 

ZAR schrittweise ablöst.  

2.3 Aufgaben der Gemeinden 

Die Gemeinden (Fremdenkontrolle) unterstützen die kantonale Fremdenpolizeibehörde (MIDI) in ihren 

Aufgaben und befolgen deren Anordnungen. Die Fremdenkontrollen der Gemeinden haben eine Re-

gistratur- und Kontrollfunktion und überwachen die An- und Abmeldungen der Ausländerinnen und 

Ausländer. Sie sorgen für das rechtzeitige Einreichen der Gesuche um Ausweisverlängerungen. Die 

Fremdenkontrolle registriert die sich in der Gemeinde aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländer 

und meldet Mutationen (z.B. Zu- und Wegzug, Geburten, Heirat, Scheidung usw.) dem SEM bzw. dem 

MIDI. Sie überweist dem MIDI rasch möglichst alle bei der Gemeinde eingehenden Gesuche unter 

Schilderung aller für den Entscheid massgebenden Umstände. 
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2.4 Rechtsstellung der ausländischen Personen in der Schweiz 

2.4.1 Anwesenheitsrecht 

Ausländerinnen und Ausländer benötigen zum Recht, sich in der Schweiz aufzuhalten, eine fremden-

polizeiliche Bewilligung (Ausnahme: Feriengäste/Besucher). 

2.4.2 Politische Rechte 

Eidgenössisches Stimm- und Wahlrecht stehen den Ausländerinnen und Ausländern nicht zu; auch 

können sie nicht Mitglied einer Bundesbehörde werden. Im Kanton Bern gelten diese politischen Ein-

schränkungen ebenfalls auf Staats- und Gemeindeebene. Des Weiteren unterstehen die Ausländerin-

nen und Ausländer der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem auch der schweizerischen 

Strassenverkehrsgesetzgebung. Ebenfalls sind sie steuerpflichtig und müssen Beiträge an die Sozial-

versicherungen entrichten. 

2.5 Einreise und Anmeldung der Ausländerinnen und Ausländer 

Die ausländische Person benötigt zur Einreise grundsätzlich einen gültigen Reisepass oder eine gül-

tige Identitätskarte und bei Bedarf ein Visum. Durch Vereinbarungen mit einzelnen Ländern ist die Vi-

sumspflicht abgeschafft. Der Bund hat die Möglichkeit, über unerwünschte Ausländerinnen und Aus-

länder eine Einreisesperre oder Einreisebeschränkung zu verfügen. Ausländische Feriengäste und 

Besucher, die rechtmässig einreisen und sich nicht länger als drei Monate in der Schweiz aufhalten, 

sind nicht anmeldepflichtig. 

 

Die Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind ebenfalls nicht anmeldepflichtig, doch benötigen sie zur 

Arbeitsaufnahme eine Arbeitsbewilligung. Anmeldepflichtig innerhalb 14 Tagen sind Ausländerinnen 

und Ausländer, die zum Stellenantritt oder zu einem Aufenthalt von mehr als drei Monaten eingereist 

sind. Die Stelle darf erst nach Erhalt der Aufenthaltsbewilligung angetreten werden. Allfällige Wohnor-

tswechsel sind der Fremdenkontrolle ebenfalls innerhalb 14 Tagen zu melden. 

2.6 Erwerbstätigkeit von ausländischen Personen 

Auch EU-/EFTA-Staatsangehörige benötigen bei einem Aufenthalt von mehr als drei Monaten pro 

Jahr nach wie vor eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung. Bei einem Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit 

bis zu drei Monaten unterliegen sie einer Meldepflicht. Der Arbeitgeber muss dafür das Online-Formu-

lar des Amtes für Wirtschaft ausfüllen. Der Arbeitseinsatz in der Schweiz ist pro Arbeitnehmerin oder 

Arbeitnehmer auf 90 Tage pro Kalenderjahr beschränkt. Sie sind aber auf dem Arbeitsmarkt Schwei-

zerinnen und Schweizern gleichgestellt.  
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Infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) und nach dem 

Ende der vereinbarten Übergangsphase am 31. Dezember 2020 ist das Freizügigkeitsabkommen 

(FZA) mit der EU nicht mehr auf die Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten König-

reich anwendbar. Ab dem 1. Januar 2021 gelten UK-Staatsangehörige nicht mehr als EU-Bürgerinnen 

und -Bürger, sondern als Drittstaatsangehörige. 

 

Drittstaatenangehörige unterliegen restriktiveren arbeitsmarktrechtlichen und ausländerrechtlichen 

Bestimmungen, um in der Schweiz arbeiten zu können. Für alle ausländischen Staatsangehörigen die 

in der Schweiz erwerbstätig sind, gelten die gleichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen (Arbeitsver-

träge, Arbeitnehmerschutz etc.) wie für ihre Schweizer Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. 

 

EU-/EFTA-Staatsangehörige können in der Schweiz grundsätzlich selbständig erwerbstätig sein. Die 

Zulassung der Erwerbstätigkeit von Drittstaatenangehörigen liegt im Rahmen der gesetzlichen  

Bestimmungen im Ermessen der zuständigen Behörden. Es gelten grundsätzlich folgende Beschrän-

kungen:  

 Die inländischen Arbeitnehmenden und die Angehörigen von EU-/EFTA-Staaten haben auf dem 

schweizerischen Arbeitsmarkt Vorrang. Drittstaatenangehörige können also nur angestellt werden, 

wenn sich niemand aus den EU-/EFTA-Staaten finden lässt.  

 Die Zulassung ist nur im Rahmen der festgelegten Kontingente möglich.  

 Die Lohn- und Arbeitsbedingungen müssen denjenigen der Inländerinnen und Inländer entspre-

chen. 

 

Unter diesen Voraussetzungen sind insbesondere für unterschiedliche Berufs- und Personengruppen 

Ausnahmen möglich: Spezialistinnen und Spezialisten, Kadermitglieder internationaler Unternehmen 

(Kadertransfer), Angestellte internationaler Organisationen sowie für Künstlerinnen und Künstler.  

Anlaufstellen für entsprechende Gesuche sind die kantonalen Arbeitsmarkt- und Migrationsbehörden, 

d.h. im Kanton Bern das Amt für Wirtschaft und der Migrationsdienst (MIDI). 
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2.7 Erstgespräche für neuzuziehende Ausländerinnen und Ausländer 

Gestützt auf das Integrationsgesetz des Kantons Bern (IntG) müssen die Gemeinden im Kanton Bern 

seit dem 1. Januar 2015 mit neuzuziehenden Ausländerinnen und Ausländern, welche einen mehrjäh-

rigen Aufenthalt in der Schweiz anstreben, ein Erstgespräch durchführen Dieses bildet die 1. Stufe im 

Berner Modell der Integration. 

Im Erstgespräch informiert die zuständige Stelle der Gemeinde die neuzugezogenen Personen über 

das Alltagsleben in der Gemeinde, über Integrationsförderungsangebote vor Ort und über ihre Rechte 

und Pflichten. 

 

Ausserdem beurteilt die zuständige Stelle der Gemeinde beim Erstgespräch, ob bei der neuzuziehen-

den Person ein besonderer Informationsbedarf zu Fragen der Integration vorliegt. Wenn dies der Fall 

ist, weist die Gemeinde die betroffene Person für eine vertiefte Beratung verbindlich einer Ansprech-

stelle Integration zu oder empfiehlt ihr, eine Ansprechstelle Integration aufzusuchen, um sich dort ver-

tieft beraten zu lassen. Ausländerinnen und Ausländer aus EU/EFTA-Staaten und Drittstaatsangehö-

rige, welche im Familiennachzug von Schweizerinnen und Schweizer oder Angehörige der EU/EFTA-

Staaten einreisen, können nur an die Ansprechstelle Integration für ein weiterführendes Gespräch 

empfohlen werden (freiwillig). 

 

Weitere Informationen 

- www.gsi.be.ch / Themen / Integration / Migrantinnen und Migranten / Dreistufiges Integrationsför-

dermodell 

2.8 Anwesenheitsbewilligungen / Angehörige von EG/EFTA-Mitgliedsstaaten 

2.8.1 Ausweis B: Aufenthaltsbewilligung  

Aufenthalterinnen und Aufenthalter sind ausländische Staatsangehörige, die sich für einen be-

stimmten Zweck längerfristig mit oder ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhalten.  

 

Die Aufenthaltsbewilligung der Angehörigen von EU-/EFTA-Mitgliedstaaten hat eine Gültigkeitsdauer 

http://www.gsi.be.ch/
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html
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von fünf Jahren. Diese wird erteilt, wenn der EU/EFTA-Bürger den Nachweis einer unbefristeten oder 

auf mindestens 365 Tage befristeten Anstellung erbringt. Die Aufenthaltsbewilligung wird ohne weitere 

Umstände um fünf Jahre verlängert, wenn die Ausländerin oder der Ausländer die Voraussetzungen 

dafür erfüllt. Bei der ersten Verlängerung kann sie aber auf ein Jahr beschränkt werden, wenn die be-

treffende Person seit über zwölf aufeinanderfolgenden Monaten unfreiwillig arbeitslos ist. Personen 

ohne Erwerbstätigkeit aus allen EU/EFTA-Staaten haben Anspruch auf die Bewilligung B, wenn sie 

genügende finanzielle Mittel und eine ausreichende Krankenversicherung nachweisen können. 

2.8.2 Ausweis C: Niederlassungsbewilligung  

Niedergelassene sind Ausländerinnen und Ausländer, denen nach einem Aufenthalt von fünf oder 

zehn Jahren in der Schweiz die Niederlassungsbewilligung erteilt worden ist. Das Aufenthaltsrecht ist 

unbeschränkt und darf nicht an Bedingungen geknüpft werden. Das Staatssekretariat für Migration 

(SEM) legt das Datum fest, ab welchem die zuständigen kantonalen Behörden die Niederlassungsbe-

willigung frühestens erteilen dürfen. Niedergelassene sind nicht mehr quellensteuerpflichtig und erhal-

ten jährlich eine Steuererklärung. 

2.8.3  Ausweis Ci: Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit 

Die Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit ist für Familienangehörige von Beamtinnen oder Be-

amten intergouvernementaler Organisationen und für Mitglieder ausländischer Vertretungen bestimmt 

(Botschaftsangehörige). Es handelt sich dabei um die Ehegatten und die Kinder bis zum 25. Alters-

jahr. Die Gültigkeit ist auf die Dauer der Funktion des Hauptinhabers beschränkt. 

2.8.4 Ausweis G: Grenzgängerbewilligung 

Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind ausländische Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz in der 

ausländischen Grenzzone haben und in der Schweiz erwerbstätig sind. Als Grenzzonen gelten die 

Regionen, die in den zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten abgeschlossenen Grenzgän-

gerabkommen festgelegt sind. Die Grenzgängerinnen und Grenzgänger müssen wöchentlich mindes-

tens einmal an ihren ausländischen Hauptwohnsitz zurückkehren.  

 

Die Grenzgängerbewilligung EU/EFTA ist fünf Jahre gültig, sofern ein Arbeitsvertrag vorliegt, der un-

beschränkt oder länger als ein Jahr gültig ist. Wurde der Arbeitsvertrag für eine Gültigkeitsdauer von 

weniger als einem Jahr abgeschlossen, richtet sich die Gültigkeitsdauer der Grenzgängerbewilligung 

nach dem Arbeitsvertrag. Das Gesuch um Grenzgängerbewilligung ist bei der Gemeinde des Arbeit-

sortes einzureichen. 

2.8.5 Ausweis L: Kurzaufenthaltsbewilligung 

Kurzaufenthalterinnen und Kurzaufenthalter sind ausländische Staatsangehörige, die sich be-

fristet, in der Regel für weniger als ein Jahr, für einen bestimmten Aufenthaltszweck mit oder ohne Er-

werbstätigkeit in der Schweiz aufhalten. EU-/EFTA-Angehörige haben einen Anspruch auf Erteilung 

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eg_efta.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c1_eg_efta.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c1_eg_efta.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_g_eg_efta.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_l_eu_efta.html
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dieser Bewilligung, sofern sie in der Schweiz ein Arbeitsverhältnis zwischen drei Monaten und einem 

Jahr nachweisen können. Arbeitsverhältnisse unter drei Monaten im Kalenderjahr bedürfen keiner Be-

willigung, diese sind über das sogenannte Meldeverfahren zu regeln. Die Gültigkeitsdauer der Bewilli-

gung entspricht derjenigen des Arbeitsvertrags. Sie kann bis zu einer Gesamtdauer von weniger als 

zwölf Monaten verlängert werden. Die Bewilligung kann, wo noch anwendbar vorbehältlich des Kontin-

gentes, nach einem Gesamtaufenthalt von einem Jahr erneuert werden, ohne dass die Ausländerin 

oder der Ausländer den Aufenthalt in der Schweiz unterbrechen muss. 

2.9 Anwesenheitsbewilligungen für Angehörige von Drittstaaten 

2.9.1 Ausweis B: Aufenthaltsbewilligung 

Aufenthalterinnen und Aufenthalter sind ausländische Staatsangehörige, die sich für einen be-

stimmten Zweck längerfristig mit oder ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhalten.  

 

Die Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsbewilligung für Drittstaatsangehörige wird das erste Mal in der Re-

gel auf ein Jahr befristet. Erstmalige Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit dürfen nur im Rahmen der 

jährlich neu festgesetzten Höchstzahlen und unter Beachtung des Ausländergesetzes erteilt werden. 

Die einmal gewährten Bewilligungen werden im Normalfall jährlich erneuert, sofern nicht Gründe (z.B. 

Straftaten, Fürsorgeabhängigkeit, Arbeitsmarkt) gegen eine Erneuerung sprechen. Ein gesetzlicher 

Anspruch auf Verlängerung einer Jahresbewilligung besteht nur in bestimmten Fällen. In der Praxis 

wird im Normalfall die Jahresaufenthaltsbewilligung verlängert, solange jemand Taggelder der Arbeits-

losenversicherung beziehen kann. Ein eigentlicher Anspruch auf Verlängerung der Bewilligung be-

steht in diesen Fällen indessen nicht. 

2.9.2 Ausweis C: Niederlassungsbewilligung 

Niedergelassene sind Ausländerinnen und Ausländer, denen in der Regel nach einem ununterbro-

chenen Aufenthalt von zehn Jahren in der Schweiz die Niederlassungsbewilligung erteilt worden ist. 

Das Aufenthaltsrecht ist unbeschränkt und darf nicht an Bedingungen geknüpft werden. Das Staats-

sekretariat für Migration legt das Datum fest, ab welchem die zuständigen kantonalen Behörden die 

Niederlassungsbewilligung frühestens erteilen dürfen.  

 

Niedergelassene sind nicht mehr quellensteuerpflichtig und erhalten jährlich eine Steuererklärung. Die 

Niederlassungsbewilligung erlaubt für Drittstaatsangehörige uneingeschränkten Kantons- und Stellen-

wechsel. 

2.9.3 Ausweis Ci: Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit 

Die Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit ist für Familienangehörige von Beamtinnen oder Be-

amten intergouvernementaler Organisationen und für Mitglieder ausländischer Vertretungen bestimmt 

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/die_verschiedenen/ausweis_b__aufenthaltsbewilligung.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/die_verschiedenen/ausweis_c__niederlassungsbewilligung.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/die_verschiedenen/0.html
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(Botschaftsangehörige). Es handelt sich dabei um die Ehegatten und die Kinder bis zum 25. Alters-

jahr. Die Gültigkeit ist auf die Dauer der Funktion des Hauptinhabers beschränkt. 

2.9.4 Ausweis L: Kurzaufenthaltsbewilligung 

Kurzaufenthalterinnen und Kurzaufenthalter sind ausländische Staatsangehörige, die sich befristet, 

in der Regel für weniger als ein Jahr, für einen bestimmten Aufenthaltszweck mit oder ohne Erwerbs-

tätigkeit in der Schweiz aufhalten.  

 

An Drittstaatsangehörige kann eine Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt von höchstens ei-

nem Jahr erteilt werden, solange die vom Bundesrat jedes Jahr für Drittstaatsangehörige festgelegte 

Höchstzahl nicht erreicht ist. Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung richtet sich nach derjenigen des Ar-

beitsvertrags. Ausnahmsweise kann diese Bewilligung bis zu einer Gesamtdauer von höchstens 24 

Monaten verlängert werden, sofern der Arbeitgeber der gleiche bleibt. Als Kurzaufenthalte werden fer-

ner auch in der Schweiz absolvierte Aus- und Weiterbildungspraktika betrachtet. Bewilligungen, die an 

Ausländerinnen und Ausländer erteilt werden, welche innerhalb eines Kalenderjahrs insgesamt längs-

tens vier Monate erwerbstätig sind, werden nicht an die Höchstzahlen angerechnet. Stagiaires erhal-

ten ebenfalls eine Kurzaufenthaltsbewilligung. Stagiaires sind Personen, die im Alter zwischen 18 und 

30 Jahren nach Abschluss einer Berufsausbildung im Rahmen einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz 

eine berufliche oder sprachliche Weiterbildung absolvieren wollen. 

2.9.5 Ausweis S: Schutzbedürftige 

Der Ausweis S ist vom Asylgesetz vorgesehen für Personen, die vom Bundesrat zu Schutzbedürfti-

gen ernannt worden sind und die aus Schutzgründen solange aufgenommen werden, bis der Schutz-

bedarf entfällt. Es handelt sich um eine befristete humanitäre Aufnahme von Gruppen, bei denen 

keine Flüchtlingseigenschaften überprüft werden. Jeder Stellenantritt und -wechsel bedarf der vorgän-

gigen Bewilligung. Bei Stellenbewerbungen ist der Ausweis dem Arbeitgeber vorzulegen. Dieser Aus-

weis ist kein Nachweis für die Identität des Inhabers/der Inhaberin. 

2.10 Kurze Einführung in die Asylpolitik 

Der Bundesrat kann einer ausländischen Person Asyl gewähren, die glaubhaft macht, dass sie  

Zuflucht vor politischer Verfolgung suche. Ein Rechtsanspruch auf Asylgewährung hat niemand. Die 

Schweiz ist dem „Genferabkommen“ aus dem Jahre 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bei-

getreten. Das Abkommen umschreibt, wer als Flüchtling gilt, welche Rechte und Pflichten diese Per-

son im Zufluchtsstaat hat. 

 

Flüchtlinge sind ausländische Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, wo sie zuletzt wohn-

ten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe o-

der wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind, oder begründete 

Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich 

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/die_verschiedenen/ausweis_l__kurzaufenthaltsbewilligung.html
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die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychi-

schen Druck bewirken. Die Flüchtlingseigenschaften werden aberkannt, wenn sich die Asylsuchenden 

in der Zwischenzeit im Herkunftsland aufgehalten haben oder dorthin zurückkehrten. 

 

Grundsätzlich entscheidet der Vertragsstaat, wen er als Flüchtling aufnehmen will. Der Flüchtling ist 

verpflichtet, sich den Gesetzen des Landes und den Massnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Ruhe zu unterziehen. Der Aufnahmestaat seinerseits ist verpflichtet, den Flüchtlingen die glei-

chen Rechte wie den übrigen Ausländerinnen und Ausländern zuzugestehen. Gestützt auf das Asyl-

gesetz besteht für die Asylsuchenden ein grundsätzliches dreimonatiges Arbeitsverbot nach der Ein-

reise in die Schweiz. Wenn ein Flüchtling als solcher anerkannt wird, hat dieser Anspruch auf die Auf-

enthaltsbewilligung B. Das Staatssekretariat für Migration ist für die Anerkennung zuständig. 

2.10.1 Ausweis F für vorläufig Aufgenommene 

Vorläufig Aufgenommene sind Personen, die aus der Schweiz weggewiesen wurden, wobei sich aber 

der Vollzug der Wegweisung als unzulässig (Verstoss gegen Völkerrecht), unzumutbar (konkrete Ge-

fährdung der Ausländerin oder des Ausländers) oder unmöglich (vollzugstechnische Gründe) erwie-

sen hat. Die vorläufige Aufnahme stellt demnach eine Ersatzmassnahme dar. Die vorläufige Auf-

nahme kann für zwölf Monate verfügt werden und vom Aufenthaltskanton um jeweils zwölf Monate 

verlängert werden. Die kantonalen Behörden können vorläufig aufgenommenen Personen unabhängig 

von der Arbeits- und Wirtschaftslage eine Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erteilen. Die spätere Ertei-

lung einer Aufenthaltsbewilligung richtet sich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Aus-

länderinnen und Ausländer (AuG). 

2.10.2 Ausweis N für Asylsuchende 

Asylsuchende sind Personen, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und im Asylverfahren 

stehen. Während des Asylverfahrens haben sie grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz. 

Unter bestimmten Umständen kann ihnen eine unselbständige Erwerbstätigkeit erlaubt werden. 

2.10.3 Ausweis S für Schutzbedürftige 

Dieser Ausweis berechtigt zum vorläufigen Aufenthalt in der Schweiz, jedoch weder zum Grenzüber-

tritt noch zur Rückkehr in die Schweiz. Aus der Gültigkeitsdauer kann kein Anwesenheitsrecht abgelei-

tet werden. Jeder Stellenantritt und -wechsel bedarf der vorgängigen Bewilligung. Bei Stellenbewer-

bungen ist der Ausweis dem Arbeitgeber vorzulegen. Dieser Ausweis ist der zuständigen kantonalen 

Behörde zwei Wochen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer unaufgefordert vorzulegen. Eine Adressände-

rung ist innert acht Tagen der zuständigen Behörde zu melden.  

 

Dieser Ausweis ist kein Nachweis für die Identität des Inhabers/der Inhaberin. 

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/die_verschiedenen/ausweis_f__vorlaeufig.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/die_verschiedenen/ausweis_n__ausweis.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/aufenthalt/die_verschiedenen/_ausweis_s__schutzbeduerftige1.html
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3 Bürgerrecht 

3.1 Menschenrechtskonvention (UNO 1948) 

Gemäss Artikel 15 der Menschenrechtskonvention vom 10. Dezember 1948 hat jeder Mensch An-

spruch auf eine Staatsangehörigkeit. Niemandem darf seine Staatszugehörigkeit willkürlich entzogen, 

noch ihm das Recht versagt werden, seine Staatszugehörigkeit zu wechseln. 

3.2 Erwerb des Schweizer Bürgerrechts 

Das Schweizer Bürgerrecht kann im ordentlichen Verfahren oder durch die erleichterte Einbürgerung 

erworben werden. Von Gesetzes wegen wird das Bürgerrecht durch Abstammung oder durch Adop-

tion erworben. Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger ist von Geburt an: 

 Das Kind, dessen Eltern miteinander verheiratet sind und dessen Vater oder Mutter Schweizerbür-

gerin oder Schweizerbürger ist. 

 Das Kind einer Schweizerbürgerin, die nicht mit dem Vater verheiratet ist. 

 Das minderjährige ausländische Kind eines Schweizerbürgers, der nicht mit der ausländischen 

Mutter verheiratet ist, mit der Begründung des Kindsverhältnisses zum Vater (Anerkennung). 

 

Von Gesetzes wegen wird das Bürgerrecht erworben, wenn ein minderjähriges ausländisches Kind 

von einer Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger adoptiert wird. Das minderjährige Kind erwirbt das 

Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Adoptierenden und somit das Schweizer Bürgerrecht.  

 

Das im Kanton gefundene Kind unbekannter Abstammung (Findelkind) erhält das Bürgerrecht derjeni-

gen Gemeinde, in der es gefunden worden ist und damit das Schweizer Bürgerrecht 

3.3 Ordentliches Einbürgerungsverfahren von ausländischen Staatsangehörigen 

Das Einbürgerungsverfahren ist dreistufig (Gemeinde, Kanton, Bund). Gemeinden und Kanton haben 

eigene Wohnsitz- und Eignungsvoraussetzungen für die Einbürgerung, welche zusätzlich zu denjeni-

gen des Bundes erfüllt sein müssen. Daneben braucht es eine Einbürgerungsbewilligung des Bundes. 

Die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung stellt demnach nur das "grüne Licht" für den Erwerb 

des Schweizer Bürgerrechts durch den Bund dar. Es besteht kein Anspruch auf Einbürgerung in der 

Gemeinde und im Kanton. Umgekehrt gibt die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts aber auch 

keine Garantie für die Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung und des Kantonsbür-

gerrechts.  

 

Das Einbürgerungsgesuch ist bei derjenigen Gemeinde einzureichen, um deren Bürgerrecht nachge-

sucht wird. Alle weiteren Vorgänge werden von Amtes wegen eingeleitet. 
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Gestützt auf das Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (BüG) und die dazugehörige Verord-

nung (BüV) beziehungsweise dem kantonalen Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht 

(KBüG) und der dazugehörigen Verordnung (KBüV), sind verschiedene Bestimmungen zu beachten.  

3.3.1 Formelle Voraussetzungen 

Folgende formellen Voraussetzungen müssen bei Einreichung des Gesuches erfüllt sein: 

 Besitz einer Niederlassungsbewilligung (Ausländerausweis C); 

 Insgesamt zehn Jahre Wohnsitz in der Schweiz mit einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilli-

gung, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuches sein müssen; 

 Mindestens zwei Jahre Wohnsitz ohne Unterbruch in der Einbürgerungsgemeinde vor Einreichung 

des Gesuches; 

 Ist die Bewerberin oder der Bewerber in einer eingetragenen Partnerschaft mit einer Schweizer-

bürgerin oder einem Schweizerbürger, gilt eine kürze Aufenthaltsdauer. So muss sie oder er bei 

der Gesuchstellung nachweisen, dass sie oder er sich insgesamt während fünf Jahren in der 

Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor der Gesuchstellung und seit drei Jahren 

mit dieser Person in einer eingetragenen Partnerschaft lebt. 

 

Aufenthaltsdauern im Rahmen von Kurzaufenthaltsbewilligungen oder während laufenden Asylverfah-

ren werden für die Erfüllung der Wohnsitzdauer nicht berücksichtigt, der Aufenthaltsstatus „vorläufige 

Aufnahme“ wird zur Hälfte angerechnet. Stellen Ehegatten das Gesuch gemeinsam, so müssen beide 

Ehepartner die Wohnsitzvoraussetzungen selbständig erfüllen.  

 

Für die Berechnung der Frist von zehn Jahren wird die Zeit, während der die gesuchstellende Person 

zwischen dem 8. und 18. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gezählt, wobei die Person in 

jedem Fall sechs Jahre in der Schweiz gelebt haben muss.  

 

Als Wohnsitz gilt die Anwesenheit in der Schweiz in Übereinstimmung mit den fremdenpolizeilichen 

Vorschriften. Kurzfristige Abwesenheit im Ausland mit der Absicht auf Rückkehr unterbricht den 

Wohnsitz nicht. Ein Wohnsitzwechsel während des Einbürgerungsverfahrens ist sofort mitzuteilen. Die 

gesuchstellenden Personen sind verpflichtet, Abwesenheiten von mehr als sechs Monaten der Ge-

meinde zu melden. 

3.3.2 Materielle Voraussetzungen 

Die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes sind in 

Artikel 11 des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht umschrieben. Demnach ist erforder-

lich, dass die oder der Bewerber/in: 

 erfolgreich integriert ist; 

 mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut ist; 

 keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz darstellt. 

 

Eine erfolgreiche Integration zeigt sich insbesondere: 
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a im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; 

b in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung; 

c in der Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache zu verständigen; 

d in der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung; 

e in der Förderung und Unterstützung der Integration der Ehefrau oder des Ehemannes oder der 

minderjährigen Kinder.  

Die Situation von Personen, welche die Integrationskriterien (Buchstaben c und d) aufgrund einer Be-

hinderung oder Krankheit oder anderen gewichtigen persönlichen Umständen nicht oder nur unter er-

schwerten Bedingungen erfüllen könne, ist angemessen Rechnung zu tragen.  

3.3.3 Vorgängige Registrierung beim zuständigen Zivilstandsamt 

Bevor das Einbürgerungsgesuch bei der Gemeinde gestellt werden kann, muss die gesuchstellende 

Person in den schweizerischen Zivilstandsregistern registriert werden, bzw. sofern sie bereits in den 

schweizerischen Zivilstandsregistern registriert ist, ihre Daten aktualisieren. Das zuständige Zivil-

standsamt wird im Rahmen einer Beratung die gesuchstellenden Personen über den Vorgang der Re-

gistrierung resp. Aktualisierung informieren. 

3.3.4 Einbürgerungsgesuch 

Das Einbürgerungsgesuch ist auf dem bei der Gemeinde erhältlichen amtlichen Formular mit den ge-

forderten Beilagen zu stellen. Es sind in jedem Fall folgende Unterlagen beizubringen: 

 

 Bestätigung über den registrierten Personenstand für ausländische Staatsangehörige und Staa-

tenlose, ausgestellt durch ein schweizerisches Zivilstandsamt 

 Kopie der Niederlassungsbewilligung (Ausländerausweis C) 

 Kopie des Reisepasses oder der Identitätskarte 

 Wohnsitz- oder Aufenthaltsnachweise für den für die Einbürgerung relevanten Zeitraum unter 

Nachweis der jeweiligen Aufenthaltstitel 

 Strafregisterauszug für Privatpersonen (ab Volljährigkeit) 

 Auszüge aus den Betreibungsregistern der Aufenthaltsorte der letzten fünf Jahre und, sofern ver-

heiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend, auch von der Ehegattin oder vom Ehegatten 

bzw. von der eingetragenen Partnerin oder vom eingetragenen Partner (ab Volljährigkeit) 

 Bestätigung über die Bezahlung der Steuern (ab Volljährigkeit) 

 Bestätigung über das aktuelle Arbeitsverhältnis, die Ausbildung oder den Bezug von Leistungen 

der Sozialversicherungen (ab dem vollendeten 15. Altersjahr) 

 Nachweise über den Bezug oder Nichtbezug von Leistungen der Sozialhilfe der Aufenthaltsge-

meinden in den letzten zehn Jahren vor Gesuchseinreichung und allenfalls über deren Rückzah-

lung (ab Volljährigkeit) 

 Bestätigung über den erfolgreichen Abschluss des Einbürgerungstests 

 Nachweis der guten Kenntnisse der Amtssprache des jeweiligen Verwaltungskreises 

 unterzeichnete schriftliche Erklärung (Selbstdeklaration) 
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Die Gemeinden bestimmen, welche weiteren Unterlagen dem Gesuch beizulegen sind. 

 

Stellen Ehepaare ein gemeinsames Gesuch, sind die genannten Unterlagen sinngemäss für beide 

Personen beizubringen. Für unmündige Kinder, welche in die Einbürgerung eines Elternteils einbezo-

gen werden sollen, ist ab dem 16. Altersjahr eine schriftliche Willenserklärung nötig sowie sinngemäss 

ebenfalls alle nötigen Beilagen einzureichen. 

3.3.5 Wie läuft das Verfahren ab (3-Stufen-Prinzip: Gemeinde – Kanton – Bund)? 

Das zuständige Organ der Gemeinde führt die erforderlichen Erhebungen durch und führt mit den Ge-

suchstellenden ein Einbürgerungsgespräch zur Prüfung der Einbürgerungsvoraussetzungen. Es be-

steht Auskunftspflicht, soweit die Angaben im Zusammenhang mit dem Einbürgerungsgesuch stehen. 

Die Gemeinde haben innert einer Behandlungsfrist von zwölf Monaten nach Eingang der vollständigen 

Gesuchsunterlagen über die Zusicherung des Bürgerrechts zu entscheiden. Werden die Aussichten 

auf eine Einbürgerung negativ eingestuft, werden die Gründe bekannt gegeben. Die Sistierung des 

Verfahrens ist mit Zustimmung der Gesuchstellenden für eine maximale Dauer von zwei Jahren ein-

malig möglich, wenn ein anderes Verfahren Auswirkungen auf die Einbürgerungsvoraussetzungen 

hat. Andernfalls ist das Gesuch mittels Verfügung abzuweisen oder das Verfahren bei einem Rückzug 

des Gesuchs abzuschreiben. Kann die Einbürgerung empfohlen werden, sichert der Gemeinderat das 

Gemeindebürgerrecht zu. Die Gemeinden leiten die rechtskräftigen Entscheide über die Zusicherung 

des Gemeindebürgerrechts oder deren Verweigerung mit den vollständigen Akten an das Amt für Be-

völkerungsdienste (ABEV) weiter. 

 

Nach der Zusicherung des Gemeindebürgerrechts wird das Einbürgerungsgesuch von den Behörden 

des Kantons und des Bundes weiterbehandelt. Die Erteilung des Kantonsbürgerrechts fällt in die Zu-

ständigkeit der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern. Die Einbürgerung kann vom Staatssekretariat 

für Migration (SEM) nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung er-

heblicher Tatsachen erschlichen wurde. 
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3.3.6 Ablauf ordentliche Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern 

 Beratung durch die Gemeinde zu den Voraussetzungen und Entgegen-

nahme der Formulare 

 

  

 Absolvierung Sprachnachweis und Einbürgerungstest  

  

  

  

 Gesuchseinreichung bei der Gemeinde  

  

 Prüfung der Voraussetzungen mit Dokumenten, Abklärungen und Durch-

führung Einbürgerungsgespräch. Entscheid Zusicherung Gemeindebür-

gerrecht (inkl. Einforderung kommunale und kantonale Gebühren) 

 

  

 Weiterleitung der Akten an den Kanton mit dem Antrag auf Erteilung des 

Bürgerrechts 

 

  

 Kanton unterbreitet die Akten dem Bund mit dem Antrag auf Erteilung der 

Einbürgerungsbewilligung 

 

  

 Inkasso der Bundesgebühren und Erteilung der eidg. Einbürgerungsbewil-

ligung 

 

  

 Erteilung des Kantonsbürgerrechts durch die Sicherheitsdirektion des 

Kantons Bern 

 

  

 Kanton erlässt amtliche Mitteilungen an das Zivilstandsamt für die  

Beurkundung 

 

  

Beschaffung des Nachweises des Personenstandes oder Vorregistrie-

rung beim Zivilstandsamt sowie Beschaffung der weiteren Gesuchsunter-

lagen  
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 Rücksendung der Akten an die Gemeinde und Eröffnung der Einbürge-

rung an gesuchstellende Person 

 

3.3.7 Gebühren 

Für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts kann die Gemeinde höchstens eine Gebühr, welche 

die Verfahrenskosten deckt, verlangen. Die Gemeinden stellen die anfallenden Gebühren auf Stufe 

Gemeinde und Kanton gemeinsam in Rechnung nachdem das Gemeindebürgerrecht zugesichert oder 

das Gesuch rechtskräftig abgewiesen wurde. Die Weiterleitung des Gesuches erfolgt erst nach Be-

zahlung der Gebühren. Von Minderjährigen, die ihr Gesuch selbständig stellen, werden reduzierte Ge-

bühren erhoben. Sind sie in das Gesuch eines Elternteils einbezogen, ist das Verfahren für sie kosten-

frei.  

3.3.8 Bisherige Staatsangehörigkeit 

Die Schweiz verlangt keinen Verzicht auf die bisherige Staatsangehörigkeit. In einigen Staaten hat je-

doch eine Einbürgerung den Verlust der Staatsangehörigkeit zur Folge. Fragen in dieser Beziehung 

sind an die zuständigen Behörden des Herkunftsstaates zu richten. 

3.4 Erleichterte Einbürgerung 

Von der erleichterten Einbürgerung profitieren können - unter bestimmten klar geregelten Vorausset-

zungen - insbesondere ausländische Ehepartner von Schweizerinnen oder Schweizern sowie Kinder 

eines eingebürgerten Elternteils. Seit dem 15. Februar 2018 können sich ausserdem junge Auslände-

rinnen und Ausländer, deren Familien bereits in der dritten Generation in der Schweiz leben und die 

hier gut integriert sind, im erleichterten Verfahren einbürgern lassen.  

 

Bei der erleichterten Einbürgerung ist der Bund für den Entscheid allein zuständig. Das Gesuch ist 

beim Staatssekretariat für Migration, Abteilung Bürgerrecht, einzureichen. Der Kanton wird vorher an-

gehört und hat – wie auch die Gemeinde – ein Beschwerderecht. Wer im erleichterten Verfahren ein-

gebürgert werden will, muss in der Schweiz integriert sein. Zudem muss er die schweizerische 

Rechtsordnung beachten, und er darf die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden. 

Der Grad der Integration muss zudem in einem vernünftigen Verhältnis zur Anwesenheitsdauer in der 

Schweiz stehen.  

 

Erleichtert Eingebürgerte erwerben das Kantons- und Gemeindebürgerrecht ihres schweizerischen 

Ehepartners bzw. ihres eingebürgerten Elternteils. 

3.5 Wiedereinbürgerung 

Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat (durch Verwirkung, Heirat oder Entlassung aus dem 

Schweizer Bürgerrecht), kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen. Nach 
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Ablauf der erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt 

in der Schweiz hat. Wie bei der erleichterten Einbürgerung ist das Staatssekretariat für Migration für 

den Entscheid zuständig. Vor der Gutheissung eines Gesuches hört es den Kanton an.  
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Die Wiedereinbürgerung erfordert, dass die Bewerberin oder der Bewerber: 

a erfolgreich integriert ist, wenn sie oder er sich in der Schweiz aufhält; 

b eng mit der Schweiz verbunden ist, wenn sie oder er im Ausland lebt; 

c die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachtet; 

d die Werte der Bundesverfassung respektiert; 

e keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz darstellt. 

 

Das Gesuch ist ebenfalls beim Staatssekretariat für Migration, Abteilung Bürgerrecht, einzureichen. 

4 Gemeindepolizei 

4.1 Aufgaben gemäss Polizeigesetz des Kantons Bern (PolG) 

Gestützt auf die Aufgabenteilung im Polizeigesetz des Kantons Bern hat die Gemeindepolizeibehörde 

folgende Aufgaben: 

 sie sind zuständig für die Erfüllung der sicherheitspolizeilichen Aufgaben (Sicherheitspolizei). 

 sie leisten auf Ersuchen Amts- und Vollzugshilfe zugunsten anderer Gemeinden, der Regierungs-

statthalterämter, der Betreibungs- und Konkursämter sowie der regionalen Gerichte. 

 sie sorgen im Strassenverkehr für die kurzfriste Verkehrsregelung und Signalisationen auf Kan-

tonsstrassen und über ihre Zuständigkeit nach der kantonalen Strassenverkehrsgesetzgebung 

aus (Verkehrspolizei). 

 sie erteilen kommunale Bewilligungen, namentlich für Kundgebungen und andere Veranstaltungen 

auf öffentlichem Grund, wobei die Kantonspolizei vor der Erteilung der Bewilligung anzuhören ist, 

wenn für die Durchführung Vorkehrungen oder Massnahmen der Kantonspolizei notwendig sind. 

 sie regeln das Bestattungs- und Friedhofswesen, unter Vorbehalt der kantonalen Gesundheitsge-

setzgebung. 

 

Grundsätzlich ist der Gemeinderat die zuständige Gemeindepolizeibehörde. Die Gemeinden können 

diese Aufgaben durch ein Reglement anderen Organen (Kommission, Abteilung) übertragen. 

4.1.1 Sicherheitspolizei 

Zur Sicherheitspolizei gehören Aufgaben wie 

 Abwehr von konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie für die Umwelt; 

dies kann vorbeugend geschehen durch Kontrollen oder die Formulierung von Auflagen, wenn 

eine sogenannte Polizeibewilligung ausgestellt wird (zum Beispiel beim gesteigerten Gemeinge-

brauch oder bei Betriebsbewilligungen im Bereich des Gastgewerbes) oder aber durch Interven-

tion wenn eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eingetreten ist (Beispiel: Men-

schenansammlung bei einer nicht bewilligten Demonstration, welche den Verkehr behindert oder 

Sachbeschädigungen begehen).  

 Beseitigung von eingetretenen Störungen 
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 Hilfe gegenüber Menschen, die unmittelbar an Leib und Leben bedroht sind 

 Einleiten von Sofortmassnahmen bei Katastrophen und Unfällen 

 Bei aktuellen polizeilichen Themenbereichen Präventionsarbeit betreiben und entsprechende In-

formations- und Beratungsangebote zur Verfügung stellen. 

 

Im Alltag werden sich die Aufgaben der Gemeinde auf Lärm allgemein, Nachtruhestörung, Streitigkei-

ten, Verunreinigungen und allenfalls Naturereignisse konzentrieren. Alle Aufgaben im Bereich der ge-

richtlichen Polizei (Straftaten wie Diebstähle, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigungen, Strafbare 

Handlungen gegen Leib und Leben, usw.) werden von der Kantonspolizei wahrgenommen. 

4.1.2 Verkehrspolizei 

Der Bereich der Verkehrspolizei umfasst die Überwachung des ruhenden (Parkieren) und des rollen-

den Verkehrs (Geschwindigkeit, Rotlichtüberwachung bei Ampeln), die Regelung des Verkehrs (An-

lässe, Umleitungen), die Signalisation und die Wegweisung (s. auch Kapitel 4.2.5). Die Sicherheitsdi-

rektion überträgt die Überwachung des ruhenden Verkehrs mit Bussenerhebung und entsprechender 

Anzeige an die Gemeinden, wenn sie dies beantragen und die Voraussetzungen gemäss Polizeige-

setz erfüllt sind. 

4.1.3 Amts- und Vollzugshilfe 

Die Gemeinden leisten auf Ersuchen Amts- und Vollzugshilfe zugunsten anderer Gemeinden, der Re-

gierungsstatthalterämter, der Beitreibungs- und Konkursämter sowie der regionalen Gerichte. Sie 

kann folgende Bereiche umfassen: 

 Zustellungen jeglicher Art 

 Vorführungen 

 Beschlagnahmungen 

 Unterstützen von Behörden in ihrer amtlichen Tätigkeit 

 Vollzug von behördlichen Entscheiden 

 Mithilfe bei Zwangsräumungen von Wohnungen (Exmissionen) 

 Mithilfe bei der fürsorgerischen Unterbringung (Vorführung und Überführung) 

4.1.4 Handlungsfähigkeits- und Leumundszeugnisse 

a) Handlungsfähigkeitszeugnis 

Handlungsfähigkeitszeugnisse sind der Normalfall. Diese werden gemäss Artikel 151 PolG nicht mehr 

durch die Gemeinde, sondern durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ausgestellt. Hand-

lungsfähigkeitszeugnisse enthalten folgende Angaben: 

 Personalien (Familienname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Zivilstand, Adresse), 

 Dauer des Wohnsitzes in der Gemeinde, 

 zivilrechtliche Handlungsfähigkeit 
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b) Leumundszeugnis 

Leumundszeugnisse sind die Ausnahme und werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen weiter-

hin durch die Gemeinde mit den gesetzlich umschriebenen zusätzlichen Informationen ausgestellt. 

Dies da unter Umständen die Angaben im Handlungsfähigkeitszeugnis für bestimmte amtliche Zwe-

cke nicht genügen. Die Behörde, die ein Leumundszeugnis verlangt, hat nach zu weisen, dass das 

Handlungsfähigkeitszeugnis für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe unerlässlich ist, oder dass 

das Ausstellen in einem Gesetz vorgesehen ist. Für ein Leumundszeugnis sind weitere Daten zu er-

heben und Abklärungen vorzunehmen (z.B. Einholen eines Strafregisterauszugs). 

 

Das Leumundszeugnis ist nicht zu verwechseln mit dem polizeilichen Informationsbericht, der durch 

die Kantonspolizei verfasst wird. Die Kantonspolizei erstellt auf Gesuch hin Informationsberichte zu-

handen der Strafverfolgungsbehörden sowie für zivile und militärische Stellen, wenn es das Gesetz 

vorsieht oder dies für die ersuchende Stelle zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben unerlässlich ist. 

4.2 Weitere Gemeindepolizeiaufgaben 

Die polizeilichen Tätigkeiten der Gemeinden beschränken sich nicht nur auf die bisher behandelten 

Aufgaben gemäss Polizeigesetz. Sie gehen auch weit über die konkrete Gefahrenabwehr hinaus. Die 

Gemeinden sind in grossem Mass als vollziehende Instanz in der umfangreichen kantonalen und eid-

genössischen Verwaltungsgesetzgebung eingesetzt. Im Folgenden wird auf die wichtigsten Bereiche 

kurz eingegangen. 

 

Daneben gibt es auch Bereiche, in denen die Gemeinden nicht nur übergeordnetes Recht zu vollzie-

hen haben, sondern in mehr oder weniger weitgehendem Mass eigene polizeirechtliche Reglemente 

erlassen können und die darin enthaltenen Bestimmungen dann selbstverständlich auch durchsetzen 

müssen. Keine Regelungskompetenz haben die Gemeinden in den Bereichen Ladenöffnung, Gastge-

werbe und Schutz vor Passivrauchen. 

4.2.1 Handel und Gewerbe 

Die Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit, soweit sie nicht durch Gesetze einge-

schränkt ist. Gestützt auf das kantonale Gesetz über Handel und Gewerbe (HGG) sind Einschränkun-

gen gewerblicher Tätigkeiten nur zulässig, wenn sie dem Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesund-

heit, Sicherheit oder dem Schutz des Publikums vor unlauterem Geschäftsgebaren dienen, verhältnis-

mässig sind und den Grundsatz der Rechtsgleichheit beachten. Gestützt darauf kann eine gewerbli-

che Tätigkeit ohne Bewilligung ausgeübt werden, wenn nicht ein Gesetz eine Bewilligungspflicht vor-

sieht. Einschränkungen aus gewerbepolitischen Gründen sind nicht zulässig. Eine Bewilligung ge-

stützt auf das HGG bedürfen heute noch folgende Erwerbstätigkeiten: 

a) das Halten und Führen von Taxis; 

b) das Gewähren und Vermitteln von Konsumkrediten, soweit dies das Bundesgesetz über den Kon-

sumkredit (KKG) vorsieht; 

c) der Betrieb des Pfandleihgewerbes. 



Erstausgabe 25. November 2009         
Version Februar 2024 

Öffentliche Sicherheit Seite 266 

 
 

 

 

Betriebliches Grundwissen Gemeinden (Pfuschi-Ordner) - die neuste Version immer unter www.begem.ch 

 

4.2.2 Sonntagsruhe und Ladenöffnung 

a) Sonntagsruhe 

Das kantonale Gesetz über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen will die Ruhe an öffentlichen Feier- 

tagen schützen, um den Menschen Erholung und gemeinsame religiöse, soziale, kulturelle und sportli-

che Betätigung zu ermöglichen. Öffentliche Feiertage sind 

 die Sonntage; 

 die hohen Festtage, nämlich Karfreitag, Ostern, Auffahrt, Pfingsten, Eidgenössischer Dank-, Buss- 

und Bettag und Weihnachten; 

 die übrigen öffentlichen Feiertage, nämlich der Neujahrstag, der 2. Januar, der Ostermontag, der 

Pfingstmontag, der Bundesfeiertag (1. August) und der 26. Dezember. 

An den öffentlichen Feiertagen ist jede Tätigkeit untersagt, welche Gottesdienste stört oder sonst wie 

die Ruhe erheblich beeinträchtigt. An hohen Festtagen sind überdies gestützt auf Artikel 4 des Geset-

zes über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen weitere Aktivitäten (z.B. sportliche Veranstaltungen, 

grosse Konzerte im Freien, usw.) verboten. Die Gemeinden können in Einzelfällen an öffentlichen Fei-

ertagen für Tätigkeiten, welche die Ruhe erheblich beeinträchtigen, Ausnahmen bewilligen. Es besteht 

kein Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Ausnahmebewilligung. Der Vollzug dieses Gesetzes ist 

Sache der Gemeinden. 

b) Ladenöffnungszeiten 

Einen eigenen Abschnitt widmet das HGG der Ladenöffnungszeiten. Die Detailverkaufsgeschäfte und 

Verkaufsstände dürfen von Montag bis Freitag von 06.00 bis 20.00 Uhr und an Samstagen sowie vor 

öffentlichen Feiertagen von 06.00 bis 17.00 Uhr offenhalten. An höchstens einem Werktag je Woche, 

ausgenommen an Samstagen und vor öffentlichen Feiertagen, dürfen die Detailverkaufsgeschäfte und 

Verkaufsstände von 06.00 bis 22.00 Uhr offenhalten (Abendverkauf). Folgende Geschäfte dürfen täg-

lich von 06.00 bis 22.00 Uhr offenhalten: 

 Detailverkaufsgeschäfte bis zu 120 m2 Verkaufsfläche, die einer Tankstelle angegliedert sind, 

 Kioske, die hauptsächlich Tabakprodukte, Süssigkeiten, Zeitungen und Zeitschriften verkaufen, 

 Detailverkaufsgeschäfte, die einer Milchannahmestelle angegliedert sind, 

 Videotheken, die Bild- und Tonträger verleihen oder verkaufen. 

Die Ladenöffnung an öffentlichen Feiertagen ist speziell geregelt. Folgende Geschäfte dürfen an öf-

fentlichen Feiertagen von 06.00 bis 18.00 Uhr offenhalten: 

 Bäckereien, Confiserien, Metzgereien, Milchhandlungen, 

 andere Lebensmittelgeschäfte mit einer maximalen Verkaufsfläche von 120 m2, 

 Blumengeschäfte, 

 alle weiteren Geschäfte in der Unteren Altstadt von Bern. 

An zwei öffentlichen Feiertagen im Jahr, ausgenommen an hohen Festtagen, dürfen alle Geschäfte 

von 10.00 bis 18.00 Uhr offenhalten. Für Tourismusorte (überwiegend vom Tourismus abhängige Ge-

meinden; in der Verordnung zum HGG aufgelistet) gilt generell eine weitergehende Regelung. In die-

sen Gemeinden dürfen die Geschäfte täglich von 06.00 bis 22.30 Uhr offenhalten. 
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Die Gemeinden kontrollieren die Einhaltung der Ladenöffnungsvorschriften. Vorbehalten bleiben  

arbeitsrechtliche Bestimmungen, insbesondere diejenigen über die Sonntagsarbeit. Ausserhalb der 

Tourismusorte ist Sonntagsarbeit im Verkauf nur sehr beschränkt möglich. 

4.2.3 Gastgewerbe und Handel mit alkoholischen Getränken 

Das kantonale Gastgewerbegesetz (GGG) und die Gastgewerbeverordnung (GGV) ordnen sowohl die 

Ausübung des Gastgewerbes als auch den Handel mit alkoholischen Getränken. Dem Gesetz sind 

ausschliesslich gewerbsmässige Tätigkeiten unterstellt. 

 

Vor der Neueröffnung eines Gastgewerbebetriebes oder bei einer wesentlichen Änderung eines  

bestehenden Betriebes (z.B. Beantragen einer generellen Überzeitbewilligung) muss ein Baubewilli-

gungsverfahren mit Publikation durchgeführt werden. Bewilligungsbehörde in diesem Verfahren ist die 

Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter. Im Anschluss an die Betriebsabnahme (bau-

rechtlich und lebensmittelpolizeilich) wird eine auf die verantwortliche Person lautende Betriebsbewilli-

gung ausgestellt. Die Erteilung der Betriebsbewilligung ist teilweise an bestimmte Bedingungen (z.B. 

Besitz eines Fähigkeitsausweises) gebunden. Folgende Arten von Betriebsbewilligungen sind mög-

lich: 

 A öffentlicher Gastgewerbebetrieb mit Alkoholausschank 

 B öffentlicher Gastgewerbebetrieb ohne Alkoholausschank 

 C nicht öffentlicher Gastgewerbebetrieb mit Alkoholausschank 

 D nicht öffentlicher Gastgewerbebetrieb ohne Alkoholausschank 

 E Lokal für nicht öffentliche Veranstaltungen 

 R Handel mit nicht gebrannten alkoholischen Getränken 

 S Handel mit nicht gebrannten und gebrannten alkoholischen Getränken 

 

Gastgewerbebetriebe dürfen in der Zeit von 05.00 Uhr – 00.30 Uhr (des nächsten Tages) geöffnet 

sein. Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter als Bewilligungsbehörde kann für 24 

frei wählbare Anlässe pro Jahr längere Öffnungszeiten längstens 03.30 Uhr bewilligen. Durch zusätzli-

che Einzelbewilligung für besondere Veranstaltungen oder durch generelle Überzeitbewilligungen 

kann die Bewilligungsbehörde längere Öffnungszeiten bis spätestens 05.00 Uhr bewilligen. 

 

Für Anlässe (z.B. Festwirtschaft anlässlich eines Fussball Grümpelturniers oder Musik Openair) sieht 

das Gastgewerbegesetz die Möglichkeit von Einzelbewilligungen vor.  Bei Anlässen, welche der 

Schallpegel die 93 dB(A) überschreiten, muss mit der Einreichung des Gesuches um eine gastge-

werbliche Einzelbewilligung zusätzlich das Formular «Meldung für Veranstaltungen über 93 db(A) ge-

mäss V-NISSG Einleitung» beigelegt werden. 

 

Die Gemeinden haben im Gastgewerbewesen primär Aufsichts- und Kontrollfunktionen zu erfüllen, 

insbesondere im Bereich des Jugendschutzes und des Schutzes vor dem Passivrauchen. Die wich-

tigsten Bestimmungen dazu lauten wie folgt: 

 

Jugendschutz 
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 Kein Verkauf und keine Abgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren so-

wie an volksschulpflichtige Schülerinnen und Schüler. 

 Kein Verkauf und keine Abgabe von gebrannten alkoholischen Getränken und Tabak (Regelung 

im Gesetz über Handel und Gewerbe, HGG) an Jugendliche unter 18 Jahren. 

 Kein Verkauf und keine Abgabe von alkoholischen Getränken und Tabak mittels Automaten, die 

öffentlich zugänglich sind. 

 Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur beherbergt oder nach 21.00 Uhr bewirtet werden, wenn 

die verantwortliche Person annehmen darf, dass sie durch die gesetzliche Vertreterin bzw. den 

gesetzlichen Vertreter zum Besuch des Betriebs ermächtigt sind. 

 Gastgewerbebetriebe mit Alkoholausschank haben mindestens drei alkoholfreie Getränke billiger 

anzubieten als das billigste alkoholhaltige Getränk in gleicher Menge (Sirupartikel). 

 Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt zu Dancings verboten. 

 Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Zutritt zu Nachtlokalen verboten. 

4.2.4 Schutz vor dem Passivrauchen 

In allen öffentlich zugänglichen Innenräumen von Betrieben, die eine Betriebs- oder Einzelbewilligung 

nach dem GGG benötigten, sind das Rauchen sowie der Konsum von erhitzten Tabakprodukten und 

elektronischen Zigaretten verboten. Dazu gehören insbesondere 

 Verkehrsflächen wie Korridore oder Treppen, Aufzüge sowie Toiletten, 

 Festzelte und Wintergärten, auch wenn Seitenwände geöffnet werden können. 

 Im Freien und in Fumoirs (abgeschlossene Räume mit einer eigenen Lüftung) bleiben die verbotenen 

Tätigkeiten gestattet. Fumoirs sind in der Betriebsbewilligung aufzuführen und der Zutritt ist für Perso-

nen unter 18 Jahren verboten. 

4.2.5 Strassenverkehr; Anordnung von Verkehrsmassnahmen und –beschränkungen 

Gestützt auf Artikel 44 der Strassenverordnung (SV) verfügt die zuständige Gemeindebehörde 

 Verkehrsmassnahmen auf Gemeindestrassen sowie auf Einmündungen von Privatstrassen in Ge-

meindestrassen, 

 die Verkehrssicherheit gewährleistenden Verkehrsmassnahmen auf öffentlichen Verkehrsflächen 

privater Eigentümerinnen und Eigentümer, nach deren vorgängiger Anhörung. 

 

Folgende Verkehrsmassnahmen bedürfen der Zustimmung des kantonalen Tiefbauamts, sofern sie 

länger als 60 Tage beibehalten werden: 

 Regelung der Vortrittsverhältnisse; 

 Fahrverbote; 

 Mass- und Gewichtsbeschränkungen; 

 Geschwindigkeitsbeschränkungen; 

 Markierung von Parkfeldern auf Hauptstrassen. 

Vorbehalten bleiben die Befugnisse der Polizeiorgane von Kanton und Gemeinden sowie der Stras-

senbaubehörden bezüglich vorübergehender Verkehrsanordnungen und -umleitungen sowie der erfor-

derlichen Signalisation. 
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Die für den Erlass von Verkehrsmassnahmen zuständige Behörde ist gemäss Artikel 45 SV auch zu-

ständig für die Wegweisung. Die zuständigen Gemeindebehörden sind in ihrem Gebiet innerhalb der 

Ortschaftstafeln auf allen Strassen zuständig für die Wegweisung zu wichtigen örtlichen Verkehrs-

punkten, Parkplätzen und Betrieben. Für die Wegweisung auf Kantonsstrassen ist die Zustimmung 

des Tiefbauamts erforderlich. Die Wegweisung, die notwendigerweise nach einem lokalen oder regio-

nalen Gesamtplan erfolgt, wie insbesondere die touristische Signalisation, bedarf auf allen Strassen 

der Zustimmung des Tiefbauamts. 

4.2.6 Friedhof- und Bestattungswesen 

Das eidgenössische und kantonale Recht lässt den Gemeinden oder den Trägern des Friedhof- und 

Begräbniswesens (z.B. Gemeindeverband) weitgehend freie Hand. Es greift nur dort mit zwingenden 

Vorschriften ein, wo dies nötig ist, namentlich aus gesundheitspolizeilichen Gründen. 

 

Der Bund hat gestützt auf das Epidemiengesetz die Verordnung über die Bekämpfung übertragbarer 

Krankheiten des Menschen (Epidemienverordnung) erlassen. Darin wird unter anderem festgehalten, 

dass jeder Kanton eine Behörde bezeichnet, die für die Ausstellung der erforderlichen internationalen 

Transportbewilligung (Leichenpass) zuständig ist, und meldet diese dem Bundesamt für Gesundheit.  

Die Gemeinde am Versiegelungsort des Sargs ist gestützt auf Artikel 10 der Einführungsverordnung 

zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung (EV EpG) zuständig für die Ausstellung der Bewilligung 

für internationale Leichentransporte (Leichenpass). 

 

Die gemeindepolizeilichen Belange können die Gemeinden abschliessend selber regeln, und soweit 

gesundheitspolizeiliche Regelungen auf Stufe Kanton noch erforderlich sind, werden sie in der kanto-

nalen Verordnung über das Bestattungswesen festgelegt. Die Erstellung und der Betrieb eines Fried-

hofes gehen zu Lasten der Gemeinde. Ebenso die Bestattungskosten für Mittellose und Unbekannte. 

In einem Begräbnisreglement oder auch in einem Friedhof- und Bestattungsreglement kann die Erhe-

bung von Gebühren verankert werden. Alle Bestimmungen über den Zeitpunkt, den Ablauf der Beerdi-

gungen und Beisetzungen, die Grab- und Grabmalgestaltung, die Friedhofordnung, das Angebot von 

Familien- und Gemeinschaftsgräbern usw., fallen in die Zuständigkeit der Gemeinde. Die gesetzliche 

Grabesruhe für Erdbestattungsgräber beträgt im Kanton Bern mindestens 20 Jahre. Es darf nieman-

dem wegen Glaubensansichten oder aus anderen Gründen ein anständiges Begräbnis auf dem öf-

fentlichen Friedhof verweigert werden. 

4.2.7 Fundbüro 

Weder das eidgenössische noch das kantonale Recht verpflichten die Gemeinden, ein Fundbüro zu 

führen. Eine Gemeinde kann dies aber als selbst gewählte Aufgabe im Sinne von Artikel 61 Gemein-

degesetz bestimmen. Häufig wird diese selbst gewählte Aufgabe im eigenen Gemeindepolizeiregle-

ment erlassen. 
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Wer eine verlorene Sache findet, ist gemäss Artikel 720 des Zivilgesetzbuches (ZGB) verpflichtet, die 

Eigentümerin oder den Eigentümer davon zu benachrichtigen. Falls die Eigentümer oder der Eigentü-

mer nicht bekannt ist und der Wert der Sache offensichtlich 10.00 Franken übersteigt, ist dies der Poli-

zei oder dem Fundbüro zu melden. Die Finderin oder der Finder hat Anrecht auf einen angemessenen 

Finderlohn. Üblich sind bis zu einem bestimmten Wert 10 %. Wurde die Sache in einem bewohnten 

Haus oder in einer dem öffentlichen Gebrauch oder Verkehr dienenden Anlage gefunden, ist sie der 

besitzenden, der mietenden oder der mit der Aufsicht betrauten Person abzugeben. Die Finderin oder 

der Finder hat in diesem Fall kein Anrecht auf einen Finderlohn. 

 

Kann die Eigentümerin oder der Eigentümer nicht ermittelt oder festgestellt werden, erwirbt die Finde-

rin oder der Finder nach fünf Jahren die Sache zu Eigentum. Weil in der Praxis die Gegenstände be-

reits nach einem Jahr zurückgegeben werden, ist die Finderin oder der Finder verpflichtet, die Sache 

bis fünf Jahre nach Auffinden zuhanden der Eigentümerin oder des Eigentümers bereitzuhalten oder 

allenfalls mit Geld abzugelten.  

 

Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen sind 

 Artikel 720 – 725 Zivilgesetzbuch (ZGB) regelt den Umgang mit Fundgegenständen, den Erwerb 

eines Fundgegenstandes und die Rechten und Pflichten des Finders, 

 Artikel 5 Kantonales Einführungsgesetz zum ZGB (EG ZGB) regelt die Zuständigkeit im Kanton 

Bern und weist die Aufgaben im Bereich Fundgegenstände dem Präsidenten des Einwohnerge-

meinderates oder der von der Gemeinde bezeichneten Stelle zu, 

 Artikel 141 und 332 Strafgesetzbuch (StGB) enthält die Strafbestimmungen bei Sachentziehung 

bzw. Nichtanzeigen eines Fundes. 

4.2.8 Hundehaltung 

Nach dem Scheitern eines nationalen Hundegesetzes hat der Kanton Bern ein wirkungsvolles Hunde-

gesetz erarbeitet, welches seit 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. Das Gesetz ist auf vier Pfeilern 

aufgebaut: 

 Allgemeine Prävention gegen Konflikte mit Hunden 

Der Kanton fördert und unterstützt geeignete Präventionsmassnahmen im Rahmen der verfügba-

ren Mittel. Er kann dazu insbesondere Kampagnen und andere Massnahmen der Öffentlichkeits-

arbeit durchführen oder diejenige anderer öffentlicher oder privater Organisationen mittragen. 

 Pflichten der Hundehalterinnen und Hundehalter 

Eine Haftpflichtversicherung ist für alle Hundehaltenden obligatorisch. Sie müssen sich zudem an 

grundlegende Pflichten halten. Dazu gehören: 

 Hunde müssen jederzeit wirksam unter Kontrolle gehalten werden und dürfen im öffentlichen 

Raum nicht unbeaufsichtigt laufen gelassen werden 

 Hunde sind nach den Vorschriften der eidgenössischen Tierseuchengesetzgebung zu kenn-

zeichnen und zu registrieren. 

 Beseitigung des Hundekots. 

 Einschränkungen der Hundehaltung im Einzelfall 

Die zuständigen Behörden können zielgerichteter und auch präventiv eingreifen. Auf den Erlass 
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einer Rasseliste wurde bewusst verzichtet. Dazu gehören gemäss Gesetz eine Anzahl von Mass-

nahmen wie 

 eine Verhaltensprüfung des Hundes durch Sachverständige 

 die Verpflichtung der Halterin oder des Halters zum Besuch von Ausbildungskursen mit oder 

ohne Hund 

 die Verpflichtung der Halterin oder des Halters zum Besuch einer Verhaltenstherapie mit dem 

Hund 

 das Verbot, einen Hund zum Schutzdienst auszubilden oder dafür einzusetzen 

 usw. 

Als letzte und einschneidende Massnahme ist auch das Töten des Hundes möglich. 

 Hundetaxe 

Die Gemeinden haben mehr Spielraum für die Ausgestaltung der Hundetaxe. Das Töten eines 

Hundes wegen Nichtbezahlen der Hundetaxe ist nicht mehr möglich. Es werden auch Kategorien 

bezeichnet, für die von Gesetzes wegen keine Hundetaxe erhoben werden darf (z.B. Hilfs- und 

Begleithunde von Menschen mit einer Behinderung). Zudem können die Gemeinden weitere Kate-

gorien von Hunden ganz oder teilweise von der Hundetaxe befreien. 

 

Die Aufgaben und Möglichkeiten der Gemeinden bleiben vielfältig, sie können jedoch die im Gesetz 

vorgesehenen Massnahmen nicht selber verfügen. Diese Zuständigkeit liegt bei der Wirtschafts-, 

Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern (Amt für Veterinärwesen). Den Gemeinden verblei-

ben Aufgaben wie 

 allgemeine Kontrollaufgaben 

 die Meldung von Vorfällen (Bisse, aggressive Tiere, Tierhaltung, fehlende Versicherung, usw.) 

 das Überwachen der Einhaltung der Leinenpflicht gemäss Hundegesetz (z.B. Schulanlagen, öf-

fentliche Verkehrsmittel, usw.) 

 das Bestimmen von weiteren Orten an denen die Leinenpflicht gelten soll (z.B. Friedhofanlagen) 

 die Bezeichnung von Orten, zu denen Hunde keinen Zutritt haben 

 die Regelungen im Zusammenhang mit der Erhebung der Hundetaxe 

 das Festsetzen der Busse gegen Hundehaltende, wenn diese bewirken oder zu bewirken versu-

chen, dass die Erhebung der Hundetaxe zu Unrecht unterbleibt oder die Hundetaxe unrechtmäs-

sig rückerstattet oder ungerechtfertigt erlassen wird. 
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5 Bevölkerungsschutz 

Der Bevölkerungsschutz entspringt dem Gedanken, wichtige Organisationen in der Bekämpfung von 

Katastrophen und Notlagen unter eine gemeinsame Führung zu stellen. Die fünf Partnerorganisatio-

nen, welche heute unter einem Dach den Bevölkerungsschutz bilden sind: 

 die Polizeiorgane des Kantons und der Gemeinden zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ord-

nung, 

 die Feuerwehr für die Rettung und die allgemeine Schadenwehr, 

 Institutionen des öffentlichen und des privaten Gesundheitswesens, einschliesslich des sanitäts-

dienstlichen Rettungsdienstes, zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, 

 die technischen Betriebe zur Gewährleistung der technischen Infrastruktur, insbesondere der 

Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung, der Entsorgung sowie der Verkehrsverbindungen und 

der Telematik, 

 den Zivilschutz zum Schutz der Bevölkerung, zur Betreuung von Schutz suchenden Personen, 

zum Schutz der Kulturgüter, zur Unterstützung der Führungsorgane und der anderen Partnerorga-

nisationen sowie für Instandstellungsarbeiten und für Einsätze zugunsten der Gemeinschaft. 

 

Je nach Bedarf können weitere staatliche und private Organisationen, Institutionen und Einzelperso-

nen zur Zusammenarbeit im Verbundsystem Bevölkerungsschutz verpflichtet werden, insbesondere 

für die Ausbildung und für Übungen. Weil die die beiden Organisationen Feuerwehr und Zivilschutz 

stark mit den Gemeinden verbunden sind, soll nachfolgend kurz darauf eingegangen werden.  
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5.1 Feuerwehr 

Trägerinnen der Feuerwehr sind die Gemeinden. Sie haben die Feuerwehr entsprechend ihrer 

Grösse, Struktur und den Schadenrisiken zu organisieren, auszurüsten, auszubilden und zu betreiben. 

In der Regel bildet eine Gemeinde eine Feuerwehrorganisation. Mehrere Gemeinden können sich 

aber zusammenschliessen und eine gemeinsame Feuerwehrorganisation betreiben. Auf ihrem Gebiet 

haben die Gemeinden zudem eine ausreichende Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Der Ge-

meinderat ist für die Feuerwehr verantwortlich. Die Aufsicht über die Feuerwehr liegt federführend bei 

der Gebäudeversicherung Bern mit ihren Kreisfeuerwehrinspektorinnen und -inspektoren und den Re-

gierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthaltern.  

 

Die Gemeinde bestimmt im Rahmen ihres Feuerwehrreglements, ob und nach welchen Grundsätzen 

sie die in der Gemeinde wohnhaften Frauen und Männer feuerwehrdienstpflichtig, oder die Feuer-

wehrdienstleistung als freiwillig erklären will. Die Gemeinde kann Personen zwischen dem 19. und 

dem 60. Altersjahr für Feuerwehrdienstleistungen einsetzen. 

 

Die Gemeinden tragen auch die Kosten der Feuerwehr. Sie erheben dazu eine Feuerwehrersatzab-

gabe von Personen zwischen dem 19. und dem 52. Altersjahr, die vom aktiven Feuerwehrdienst be-

freit sind. Wer aktiven Feuerwehrdienst leistet, ist in der Regel von der Bezahlung der Ersatzabgabe 

befreit. Die Ersatzabgabe ist abhängig vom Einkommen und Vermögen der Pflichtigen, sie beträgt im 

Kanton Bern im Maximum 450.00 Franken. Die Ersatzabgabe ist zweckgebunden, sie darf nur für 

Feuerwehrzwecke verwendet werden. 

 

Die Gebäudeversicherung Bern leistet einen jährlichen Beitrag an die Kosten der Feuerwehren für die 

Bekämpfung von Brand- und Elementarereignissen. Für die Ausübung ihrer kantonalen Aufgaben  

(Öl-, Chemiewehr, Personenrettung bei Unfällen, Einsatz auf Bahnanlagen und Gewässern) werden 

die Feuerwehren durch den Kanton Bern entschädigt. 

5.2 Zivilschutz 

Der Zivilschutz ist grundsätzliche Sache der Gemeinden. Die Gemeinden bilden eigene oder regionale 

Zivilschutzorganisationen. Eine Zivilschutzorganisation (ZSO) muss mindestens 11'000 Einwohner 

umfassen und eine Standardstruktur von mindestens 80 aktiv eingeteilten Schutzdienstpflichtigen auf-

weisen. Die Angehörigen des Zivilschutzes (AdZS) erfüllen in den ZSO ihre Schutzdienstpflicht. Auf-

grund der Ausgestaltung dieser Dienstpflicht kann der Zivilschutz auch längerdauernde Einsätze leis-

ten und so die Durchhaltefähigkeit bei der Erfüllung der eigenen Aufträge und der Unterstützung der 

Partnerorganisationen sicherstellen. Insofern ist er ein unverzichtbares Mittel im System des Bevölke-

rungsschutzes. In den letzten Jahren hat sich der Einsatz des Zivilschutzes bei Katastrophen und Not-

lagen mehr und mehr zum eigentlichen Hauptauftrag entwickelt. In vielen Fällen muss der Zivilschutz 

seine Leistungen praktisch ohne Vorbereitungszeit erbringen und somit eine dauernde Einsatzbereit-

schaft aufrechterhalten. 
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Die ZSO haben folgende Aufgaben: 

 Schutz und Rettung der Bevölkerung 

 Betreuung von schutzsuchenden und obdachlosen Personen 

 Unterstützung für die Führungsorgane 

 Unterstützung der Partnerorganisationen, insbesondere der Feuerwehren, des Gesundheitswe-

sens und der technischen Betriebe 

 Bereitstellung der Schutzinfrastruktur 

 Schutz von Kulturgütern 

 

Der Zivilschutz kann auch für präventive Massnahmen zur Verhinderung oder Verminderung von 

Schäden, für Instandstellungsarbeiten nach Schadenereignissen oder Einsätze zugunsten der Ge-

meinschaft (z. B. kulturelle oder sportliche Grossanlässe) eingesetzt werden. 

 

Hauptaufgaben der Zivilschutzorganisation sind die Ausbildung der Schutzdienstpflichtigen sowie die 

Wartung der Zivilschutzanlagen und des Materials. Die Gemeinden tragen die Kosten für alle ihnen 

obliegenden Zivilschutzmassnahmen selber. Dies umfasst insbesondere die Kosten für Aus- und Wei-

terbildung sowie den Unterhalt und die Werterhaltung der gemeindeeigenen Schutzbauten. Für den 

Unterhalt der Anlagen entrichtet der Bund den Gemeinden einen Pauschalbeitrag. 

 

Die Zivilschutz-Geschäftsstelle übernimmt die administrativen Aufgaben der Zivilschutzorganisation, 

wie die Eiteilung und Entlassung der Schutzpflichtigen. Weiter unterstützt die Geschäftsstelle die 

Kommandantin oder den Kommandanten und ist Aufgebotsstelle.  

 

Die Schutzdienstpflicht beginnt in dem Jahr, in dem die Grundausbildung absolviert wird, und dauert 

14 Jahre. Maximal sind dabei 245 Diensttage zu leisten. Für höhere Unteroffiziere und Offiziere dauert 

die Dienstpflicht bis zum Ende des Jahres, in dem sie 40 Jahre alt werden. 

 

Zum Schutze der Bevölkerung werden private und öffentliche Schutzräume erstellt. Es besteht nach 

wie vor der Grundsatz, dass für jede Einwohnerin und jeden Einwohner ein zeitgerecht erreichbarer 

Schutzplatz zur Verfügung stehen muss. Zudem verfügen die Gemeinden über Anlagen (Kommando-

posten, Bereitstellungsanlagen, Anlagen des Sanitätsdienstes). 

 

 

 


